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Vorwort. 

E 

ie 200jährige Jubelfeier der Stadt und Schützen— 
geſellſchaft Lörrach, welche in ihrem durchaus 

ſchönen und erhebenden Verlauf allen Teilnehmern un⸗ 
vergeſſen bleiben wird, hat bei Vielen dieſer den 
Wunſch geweckt, es möge ein zuſammenhängender, 
umfaſſender Feſtbericht melden und überliefern, wie 
die Feier war. Nebſtdem ſollte ein Blick in die Ver— 
gangenheit der Stadt und in ihre Gegenwart zeigen, 
daß die Feſtfreude vollberechtigt geweſen. 

Das Material zu einer „Geſchichte Lörrachs“ iſt 
zur Stunde nicht beſchafft. Urkundenbuch und Chro— 
nik, wie ſie nebſt der Feſtbeſchreibung in nachſtehen⸗ 
den Blättern geboten werden, wollen, jenen Wunſch 

zu erfüllen, zeigen, wie Lörrach Stadt wurde, wollen 
ein Bild der Stadt im Jahre der Jubelfeier geben 
und wollen, den jetzt Lebenden zur freundlichen Erin— 
nerung, den kommenden Geſchlechtern als Kunde aus 
der Seit der Väter einen Bericht der Feier derer ge— 
ben, die auf ihrer Stadt 200 jährige Geſchichte blickten. 

Das Büchlein ſollte bald erſcheinen, noch ehe der 

Nachklang der Feſtfreude verhallt iſt in den Herzen. 



Da galt es, ohne Saudern das Wichtigſte herauszu— 
greifen, das wertvoll Erſcheinende mit raſchem Griff 
zu erfaſſen, es zu ordnen, zu möglichſt abgerundetem, 
gedrängt überſichtlichem Bilde es zu geſtalten. Ledig— 
lich das auch entiprach dem Gedanken des Urkun— 
denbuchs und der Chronik. Mehrere Urkunden, die 
nur noch in einem oder zwei Exemplaren vorhanden 
waren, z. B. die ganze Feſtſchrift von 1756, die „Be— 
nachrichtigung“ S. 65 ff. wurden durch ihre Auf— 
nahme in die gegenwärtige Schrift neu vervielfältigt, 
ſind damit vielleicht der drohenden Verſchollenheit ent: 
riſſen. Im Übrigen wird, ſo vertraue ich, der ge— 
neigte Leſer aus der vorliegenden Arbeit, die ja keines- 

wegs beanſprucht, für vollkommen erkannt zu werden, 
wenigſtens das herausfindeu, daß ich ernſtlich beſtrebt 
war, dem vorgeſteckten Stel nahe zu kommen. Auch 

daß ich mit Liebe zur Sache geſchrieben habe, wird 
ſich nicht verbergen. Möge dieſes Beide dem Büchlein 
nachſichtige Beurteilung ſchaffen, wohlwollende Auf— 
nahme. 

Viel freundliche Förderung iſt mir bei meiner 
Arbeit zuteil geworden. Ich ſage Allen, welche 
mir, zumal bei Beſchaffung des Materials Beiſtand 
geleiſtet haben, aufrichtig empfundenen warmen Dank. 
Unter den einſchlägigen litterariſchen Hilfsmitteln bes 
nutzte ich in erſter Linie das Werk von Fecht über 
die Amtsbezirke Waldshut, Säckingen, Lörrach und 
Schopfheim, ſodann Eberlins Geſchichte der Stadt 
Schopfheim und ihrer Umgebung. Aus dieſen beiden 
Schriften werden die, welche näher nachzuforſchen 
wünſchen, manches Ergänzende, Erläuternde entnehmen 
können. 



Das Buch bringt die neue, jetzt in faſt allen 
deutſchen Ländern als Schulorthographie eingeführte 
Rechtſchreibung zur Anwendung. Auch in dieſer 

Hinſicht ſoll es ſpäteren Seiten Zeugnis dieſer unſerer 
Gegenwart ſein. Ausnahme machen ſelbſtverſtändlich 
die Urkunden aus alter Seit. Sie ſind durchweg in 
Satzbau, in Wortbildung und Orthographie dem 
Urtert genau entſprechend wiedergegeben. 

So gehe denn aus, Büchlein, das ich mit herz- 
inniger Freude geſchrieben habe. Erzähle von unſerer 
Stadt Lörrach, wie „aus Kindern Leute werden“. 
Sage Allen, die dich zur Hand nehmen, wie dieſe 
Stadt wert iſt, daß man ſie liebt, pflanze, kräftige die 
Liebe zu ihr in vielen, vielen Herzen! Gehe aus 
an der Neige unſeres Feſt- und Jubeljahres! Möge 
ein freundlicher Stern auf deiner Wanderung dich 
geleiten! 

Lörrach, Weihnachten 1882. 

W. Höchſtetter. 
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IE: 

Geſchichtliche Dorerinnerungen. 

* 
„ 

Jörrach iſt von langen Seiten her als ein zum Handel 

=. bequemer und wolgelegener Ort angejehen worden. Deß— 

wegen ward ihm die Marktfreyheit bei Kaiſer Ruprecht im Jahre 

1405 ausgewirkt; und der Herr Markgraf Friedrich Magnus, 

Nöchſtſel. Andenkens, ertheilte ihm die Stadtgerechtigkeit“), um ihn 

in mehrere Aufnahm zu bringen. Die unglücklichen Kriegszeiten 

hinderten aber den Fortgang aller heilſamen Anſchläge.“ 

„Indeſſen gab auch das Kriegsfeuer, welches das Rötler 

Schloß, als den Sitz der vormaligen Herren zu Röteln, Anno 

1678 zerſtört, Gelegenheit, das Oberamt und Specialat, wie auch 

das Röteliſche Capitel und die damit verbundene zwo lateiniſche 

Claſſen, die Anno 1715 durch das errichtete Prorectorat mit 

einer dritten vermehrt worden, dahin zu verlegen: Welches ſchon 

zu beſſerer Nahrung der Innwohner nicht wenig beytragen 

mußte.“ 

„Endlich wurden die Schwierigkeiten, welche der Aufnahme 

es Ortes im Wege ſtunden, unter der ruhmvollen Regierung 

des jetzigen Herrn Markgrafens Carl Kriderichs Hochfürftl. 

5 durch den unermüdeten Eifer des dermaligen Land— 

o 

) Snadenbrief vom 18. November 1682. 
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vogts, Freyherrn Guſta vus Magnus von Wallbrunn, über⸗ 

ſtiegen, der Freyheitsbrief de dato 5. Junius 1750 ausgefertigt, 

und den 24. Aug. dieſes Jahrs am Bartholomäi⸗Tag öffentlich 

bekannt gemacht.“ 

Mit Vorſtehendem iſt wörtlich das Weſentlichſte des einleiten⸗ 

den Berichtes der Feſtſchrift wiedergegeben, welche zur Erinnerung 

an die feierliche Verkündung des der Gemeinde Lörrach im Jahre 

1756 neu verliehenen Stadtrechtes damals gedruckt wurde. (Baſel, 

bei Johann Rudolph Imhof, Buchhändler). Sie führt den Titel: 

„Eine Stadt, die durch den Segen der Frommen erhaben wird, wurde 

der Gemeinde Lörrach bey der den 24. Auguſti 1756 geſchehenen 

Einweihung ihrer Stadt vorgeſtellt von J. C. W.“ Gohann 

Leonhard Walz, damaligem evangeliſchem Pfarrer und Special— 

Superintendenten in Cörrach). Die Schrift enthält außer dem 

noch ganz kurz den Verlauf der Feier des 24. Auguſt 1756 be⸗ 

ſchreibenden Vorbericht und einem Verzeichnis der evangeliſchen 

Prediger der Gemeinde die bei dem Feſtgottesdienſt des vorerwähnten 

24. Auguſt von Special- Superintendent Walz gehaltene Predigt 

nebſt „Antritts⸗Gebet“, ſodann die „Copia (Abſchrift) des neuen 

Stadt⸗Privilegii“ und den Wortlaut eines „die Reformation von 

Lörrach betreffenden“ Schreibens des Basler Predigers Simon 

Sultzer an Markgraf Narl II. von Baden vom 28. Februar 1556. 

Eine der zwei zum Andenken an die Beſtätigung des Stadtrechts 

geprägten Münzen (vgl. unten Siffer 5) zeigt auf der einen 

Seite ein Kind mit der Umſchrift: „Ich bin zwar jung und 

klein anheute,“ auf der anderen einen erwachſenen Mann mit 

den Worten: „Jedoch aus Kindern werden Leute.“ Hindeutend 

auf dieſe Münze und ihre Umſchrift fügt der Derfaffer noch 

bei: „Wenn dieſe Weiſſagung erfüllet werden ſoll, ſo wird der 

göttliche Segen das Beſte thun müſſen; und dieſer iſt ohne 

Frömmigkeit und gute Ordnung nicht zu erhalten. Darauf gieng 

die Abſicht der in der Predigt gemachten Vorſtellung; und wenn 

die Innwohner den Ruhm an ſich erneuern werden, den fie bey 

der heilſamen Reformation, ſo vor 200 Jahren vorgegangen, 

und deren Gedächtniß dieſes Jahr im ganzen Lande durch ein 

den 50. Maji am Sonntag Exaudi gefeyrtes Jubilaeum und 

Neligionsfeſt erneuert worden, von Simon Sultzer, einem da— 
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maligen Obriſten Prediger im Münſter zu Baſel, der ſich um 

das Evangeliſche Kirchenwefen in den obern Landen der Mark⸗ 

grafſchaft ſehr verdient gemacht hat, in dem hier beygedruckten 

Schreiben erworben; ſo wird die von ihrem Orte und dermaligen 

Stadt gemachte Hofnung nicht fehlſchlagen. Es hat auch das 

Anſehen, daß fie ſolches erkannt und' ſich zur Beobachtung der 

ertheilten Ermahnung willig verpflichtet haben, weil ſie begehret, 

daß die gehaltene Einweihungspredigt möchte zum Druck be— 

fördert werden.“ 

Der Vorbericht ſchließt mit den Worten: „Der Herr ſey 

vor die bisherige Erhaltung ſeines reinen Worts und Evange- 

lifchen Predigamts dahier herzlich geprieſen, und demüthigſt ge— 

beten, das Evangelium nicht von uns zu nehmen, demſelben 

immer mehrern Eingang zu verſchaffen, und deſſen Segen zu 

ſeinem ewigen Ruhme und der Stadt Beſtem von Tag zu Tag 

zu vermehren. Schriebs Lörrach den 22. Sept. 1756.“ 

Wir fügen dem ergänzend und erläuternd nachſtehende 

Notizen bei. Lörrach, auf dem linken Ufer der Wieſe, an der 

Ausmündung des Wieſenthals in das Rheinthal gelegen, 9 Kilo- 

meter von Baſel entfernt, iſt mit den Anfängen ſeiner Geſchichte 

zur Seit noch in faſt völliges Dunkel gehüllt. Die Annahme, 

daß der vor 400 nach Chriſtus als römiſche Kolonie entſtandene 

Ort in den nächſten Kämpfen der Alemannen mit den Römern 

zerſtört worden ſei, hat viel für ſich. Geſchichtlichen Spuren, 

ſoweit ſie bis heute erforſcht ſind, begegnen wir erſt wieder im 

11. Jahrhundert: Biſchof Burkard von Baſel vergabte im Jahre 

1085 die von ihm beſeſſene Kirche zu Lörrach ſamt zugehörigen 

Weinbergen, Ackern, Wäldern und Wieſen an das Kloſter St. 

Alban zu Bafel und übertrug dem Dietrich von Kötinlleim die 

Schirmvogtei dieſer Güter. Lörrach gehörte zur Herrſchaft der 

Freiherren von Rötteln und war als Lehen an ein Dienſtmannen⸗ 

geſchlecht dieſer, die „Ritter, Herren von Lörrach“ gegeben, 

welche daſelbſt ein Schloß beſaßen. Mit dem Ausſterben der Srei- 

herren von Rötteln (1515) kam mit deren geſamtem Beſitzſtand auch 

Lörrach an die Markgrafen von Hachberg-Saufenberg, bis es 

nach dem Erlöſchen dieſes Geſchlechtes im Jahre 1503 als offenes 

Lehen an Baden überging, an Markgraf Chriſtoph J., welcher 
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die geſamten badiſchen Lande von Pforzheim bis zur Schweizer 
Grenze unter feiner Herrfchaft vereinigte. Mit der im Jahre 
1515 erfolgten Teilung der badiſchen Lande und nachdem einer 
der drei Söhne Chriſtophs I., Phihipp, 1555 geſtorben war, 
fiel durch den Teilungsvergleich vom Jahre 1555 Lörrach mit 
dem ehemals Hachberg - Saufenberg’schen Gebiet an die von 
Chriſtophs J. Sohn Ernft begründete Linie Baden-Durlach. 
Als die von Ernſts Bruder Bernhard geſtiftete Linie Baden— 
Baden 1771 erloſch, wurden die badiſchen Lande in der Mark 
grafſchaft Baden-Durlach unter dem Scepter Karl Friedrichs 
wieder vereinigt. Infolge Anfalls der Pfalz wurde Baden 
1805 zum Kurfürftentum erhoben, dem Beitritt zum Napoleoni— 
ſchen Rheinbund verdankt es die Zuweiſung weiterer Gebiets- 

|) teile und die Derleihung des Großherzoglichen Titels an Karl 
ı Friedrich (1806). So ift die Markgrafſchaft Baden zum Groß⸗ 
In herzogtum herangewachſen, und mit ihr iſt, der Markgrafſchaft 
9 und dem Großherzogtum eingegliedert, Lörrach gewachſen und 

erſtarkt. Die „Stadt“ konnte, die Jahres⸗ und Tagesdaten der 
Verleihung und Beſtätigung des Stadtrechts verbindend, in den 
Tagen vom 20.—23. Auguſt 1882 ihr zweihundertjähriges Jubi⸗ 

| läum feſtlich begehen. 
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Die Erhebung zur Stadt 1682. 

* 

Schon im Jahre 1405, am Freitag nach St. Paulstag hatte 

Kaiſer Ruprecht auf Bitte des Markgrafen Rudolf und 

des Vogts und der Gemeinde zu Lörrach dieſer das Recht verliehen, 

jährlich am Mittwoch vor Michaeli einen Jahrmarkt und jeden 

Mittwoch einen Wochenmarkt abzuhalten, und 1452 hatte Kaifer 

Friedrich III. dieſes Marktrecht beſtätigt. Nachdem am 29. 

Juni 1678 der Herrſchaftsſitz Rötteln, das hochragende prächtige 

Schloß nebſt dem zu deſſen Füßen ſich dehnenden Grte durch die 

Franzoſen zerftöw worden war, gewann Lörrach ſofort erhöhte 

Bedeutung. Es wurde was Bötteln geweſen, der Sitz der Ne: 

gierungsbehörden, des Oberamts, Specialamts (Dekanats) und 

Kapitels (d. i. jetzt der Cateinſchuleß. Markgraf Friedrich Mag- 

nus, ſeit 1677 an der Regierung, widmete dem neu empor— 

blühenden Flecken ſorgfältigſte Beachtung, er kam ſelbſt nach 

Lörrach und am 18. Vovember 1682 erhob er auf Vorſchlag 

des Landvogts v. Gemmingen Lörrach zur Stadt. 

Das Privilegium lautet: 

„Wir Friedrich Magnus von Gottes Gnaden Markgrave 

zu Baden vndt Hochberg, Landgrave zu Sauſenberg, Grave zu 
15 
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Sponheimb vndt Eberſtein, Herr zu Rötelen, Badenweyler, Lahr 

vndt Mahlberg, thuen kundt Jedermänniglich hiemit: 

Demnach Wir Bnnßerer fürſtlichen Qualität vndt obhabender 

Landtsvätterlichen Sorge allerdings gemäß zu ſeyn erachtet, da⸗ 

hien möglichſten Fleiß anzuwenden, wie die von Gott Ding an— 

vertraute Fürſtenthumb, Derrfchaften vndt Landen, zumahl bey 

wieder erlangtem Edlen Reichs Frieden nicht allein in vorigen 

Flor gebracht, Sondern auch zu noch mehrerem Wachsthumb an 

Innwohnern, auch Handel vndt Wandel befördert werden mögen, 

Vnuß aber erjnnerlich beygebracht worden, daß zu ſolchen Sweckhs 

Erlangung der in Unnßerer Herrſchafft Rötelen an dem Fluß der 

Wieße Undt zwo Stunden vom Rhein, an der auß dem Schwarz— 

wald nach Baſel ziehenden Straße gelegene Fleckhen Lörrach ſehr 

bequem, auch bereyts ſolch feiner wolgelegenen Situation vnd an— 

derer Respecten halben vor alten Seitten von verſchiedenen Römi— 

ſchen Kaißern mit ſtattlichen Privilegien allergnädigſt begabt wor⸗ 

den feye, daß Wir dannenhero ſolches alles angeſehen, Undt VUnnß 

wolbedächtlich resolvirt Haben, denſelben Fleckhen von nun an 

vndt fürterhien zu Einer Statt gnädigſt zu erheben, Ihme vndt 

deßen Innwohner mit allen Rechten vndt gerechtigkeiten, alß 

andere Unnſerer Fürſtenthumb Undt Lande Stätte vndt derer— 

ſelben Innwohner auff dieſen Tag genüeſen in Krafft diß auch 

zu begaben, vndt damit ſelbiger noch mehrers erweitert, auch 

an Innwohner vndt guter Nahrung vermehrt werde, denenſelben 

über die von dem ort vndt deßen erwünſchter Situation an vndt 

für ſich ſelbſt herfließende gute Gelegenheit annoch weiteres noch 

folgende Freyheiten gogſt zu gönnen vndt zu ertheilen. 

§ 1. Daß Nemblich vndt fürs Erfte alle die Jenige, So 

ſich zu ermeltem Lörrach Bäuß⸗ vndt Bürgerlich Niederlaßen 

wollen, ohne Underſchied derer im Reich geduldeten Religionen, 

ſie ſeyen auch gebürtig, woher ſie wollen, alſobald nach bey— 

gebrachten zimblichem Schein Ihres vorgehenden Lebens vndt 

Verhaltens, auch daß Sie ſonſt keinen nachjagenden Herren haben, 

bloß allein gegen erſtatteter Erbhuldigung, ſonſt ohne weitere Be— 

ſchwerde mit Bürgergeldt, oder was da ſonnſten ſeyn möchte, auf 

vndt angenommen, auch wenn Sie ſich gebürend bezeugen werden, 

die weyters folgende Privilegien dreyßig Jahrlang à die publica- 
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tionis an zu rechnen, ohne Jemands widerrede oder Binderung 

ruhiglich genüeſen. Waß inſonderheit die Juden, welche dahien 

zu ziehen verlangen, betrifft, wofern Sie anderſt der Verordnung 

des nachfolgenden 11: SS. Sich mit auffrichtung Eines Neuen 

Haufes gemäß halten, Unnſern Schirmb zugleich ohne weitern 

entgeldt erlangt haben, auch deß Schirmbgelts Halber Höher 

nicht, dann Umb zwo doppelte Dukaten jährlich in specie zu 

liefern angelegt werden ſollen. 

§ 2. Sum Andern Soll Ein Jeder, So fich alfo dahien 

begeben Haben, vndt daſelbſt aufhalten wird, Seiner Religion 

Nalben durchauß ohn angefochten, Ihme auch die freye Übung 

des Gottesdienſts, nach Seinem Glaubensbekandtnuß allerdings 

ohnbeſchrenkt pleiben, vndt wie Er zu Beſuchung derer Kirchen 

vndt offentlichen Verſamlungen, ſoviel die Evangeliſche Religion 

belangt, in dem ort ſelbſt, Soviel aber die Catholiſche vndt Re— 

formirte angehet, für dißmahl noch in denen ganz nahe ge— 

legenen, respective Erzherzoglich-Geſterreichiſchen vndt Statt 

Baßliſchen Fleckhen gute Gelegenheit hatt, alſo auch daran 

keineswegs gehindert werden. 

§ 5. Es ſolle auch Drittens ein Jeder, welcher ſich 

Baushäblicher Wohnung halben in mehrbemelter Statt Lörrach 

Einfinden, vondt zu Bezeugung deßen eine Behaußung, dem 

Jenigen Modell gemäß, welches Wir nach der erträglichkeit be— 

greifen vndt verordnen laßen wollen, zu bawen angefangen 

Naben wirdt, Seiner vndt der Seinigen Perſohn halben für 

vndt für zu Ewigen Seitten mit keiner Leibeigenſchaft beladen 

vndt ferners auch die obbeſtimmte Seit derer dreyßig Jahr über, 

aller und Jeder Real vndt Personalbeſchwerden, alß Frohnen, 

Hagen vndt Jagen, Hüetten vndt Wachen, aufgenommen waß 

zu ohntentbehrlicher Defension der Statt ſelbſt denen jeweylichen 

Läuften noch erfordert wird [Reyfe,”) Folge, Muſterung, Einquar- 

tierung] gänzlich eximirt vndt befreyt ſeyn, auch in keine Auß— 

wahl gezogen werden, Wäre Unnß aber Einer, ſo ſich daſelbſt 

Niederzulaßen begerte, vorhien mit der Leibeigenſchaft verbunden, 

oder auch, daß Ein jetztmaliger Innwohner oder ſeine nach— 

*) Reyſe = Kriegsdienft, 
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kommliche der Leybesfreyheyt ebenfalls Theylhaftig zu werden 

verlangten, So ſind Wir des gnädigſten erbietens, daß wenn 

Wir derenthalben Underthänigſt angelangt werden, alßdann 

Dunfer gnädigſter Consens gegen erlegung eines Keydenlichen 

abkauff Taxes nicht ſchwer gemacht, Sondern Befundenen Umb— 

ſtänden nach ertheylt werden, Undt darauff der oder die Jenige, 

So der Leibeigenſchafft alſo quitt vndt ledig gezehlt ſind, Einige 

weitern anſpruch jo fern nicht zu befahren Naben ſollen. 

§ 4. Wir befreyen weiters vndt zum Vierten Einen 

Jeden So ſich oberwehnter maſen zue Lörrach ſezen wird, in 

Krafft diß aller Fahrnuß — Gewerbs — oder ſonſt auf die Käufer 

zu legen üblichen Schazung, Steuer, Accis, Pfundtzoll, Ambts— 

koſten vnd anderer ordinari oder extraordinari Vmblagen, wie 

fie Namen haben mögen, nur allein das Umbgeld vndt Maß— 

kreuzer außgenommen, alß welches Wir auf art vndt weiß, wie 

es bishero zu Lörrach üblich geweßt, annoch förter ohnveränder— 

lich beyzubehalten gemeynt find, alſo vndt dergeſtalten, daß ſolch 

Neu Einfommende Burger die währenden dreyflig Befreyungs 

Jahr über alle alle obbenamßten vndt gleichmäſigen Beſchwerden 

Sambt vndt ſonders vollkommentlich enthebt ſeyn vndt pleiben 

ſollen. 
§ 5. Wann aber Fünftens Solche Dreyßig Jahr hien— 

geſtrichen fein werden, So ſoll Ein Neues nach Publication diefes 

privilegii auffgerichtetes Bauß vndt deßen Sugehörden, dafern 

vorher der Plaz einmahl überbawt geweſen, krafft dieſer Unn— 

ſerer gnädigſten Derficherung in der Schazung vndt dergleichen 

anlagen umb Ein mehreres nicht, alß waß ſolcher Leere Plaz 

im ankauf gekoſtet, angeſehen vndt beleget werden. 

Dafern aber jrgend Einer ein altes Hauf an ſich gekauft, 

daßelbe Niedergerißen vndt Ein Beßeres darfür aufgebawt Hätte, 

alß worzu Unnſere Beambte Ihme allen möglichſten Vorſchueb 

zu thuen haben werden, So ſolle, wie im nächſt vorgehenden 

Fall der Plaz, alſo auch dißorts dergleichen alt Haug von Stund 

an, da daſſelbe verkauft worden, aus dem Schazungsregiſter 

Hienweggethan vndt das Neu erbawte Hauß nach vollendeten 

Freyheits Jahren, Es mag gleich ſo ſchön vndt groß gebawt 

ſein, allß es will, dennoch nicht Höher alß daß vorherige Alte 



1 MR 

Hauß, nach dem in anno 1672 üblich geweßten Schazungsfueß 

aeftimirt war, wider angelegt werden. 

S 6. Da ferner Sechstens Einer von ſolchen Neu an— 

kommenden Burgern einige bereyts in Baw ſtehende Feldgüeter 

an ſich erkaufen würden, Sollen Selbige, wie Bißhero mit der 

Schazung vndt anderen jedesmahls üblichen ſchuldigkeiten fer- 

ners verhafftet pleiben. Die Jenige aber, ſo Biß dato ohn— 

gebawt gelegen, vndt jezo jrgend von Einem oder anderen auß— 

gereutet, vmbgebrochen vndt auffgebracht werden, von nun an 

Zehen Jarlang mit allen Beſchwerden, allein den Zehenden außge— 

nommen, gänzlich verſchont, nach ſolchen Zehen Jahren aber ererſt 

Ihrer Qualität nach, gleich anderen Güetteren angelegt werden. 

§ 7. Wir geftatten auch Siebendens die mehrerwehnte 

dreyßig Jar über allen vndt Jeden zu Lörrach Derburgerten 

Einen ganz freyen allerdings ohnbeſchwerten Su vndt Abzug 

dermaſen, daß denenſelben von Ihren Einbringenden Mobilien, 

Ingleichen denen Victualien, So viel deren zu eigenem Hauf- 

gebrauch deſtinirt ſind, weniger nicht, von Ihren Baw oder 

Nandwerks Materialen an Vnnſern jezigen ober künftigen Soll— 

ſtätten Einiger Sollaufſchlag oder Weggelt nicht abgefordert 

werde, Sondern wollen in Krafft dig gnädigſt Haben, daß an 

ſtatt deßen nur allein Ein glaubhafter Schein von Unnſeren Be— 

ambten, daß Vemblich dergleichen Güetter Ihnen vndt Niemand 

anders zugehören, auch weiter nicht, denn nach Lörrach geführt 

werden ſollen: Benebens auch Eine Hand Crewliche profeſſion 

vndt Anzeyg ſolcher durchführender Güetter abgenommen werde, 

Don allen Bienwegbringenden Güettern aber, wie auch In⸗— 

fonderheit von denen Erbſchaften, So zu Lörrach denen aus— 

ländiſch Heimbfallen, von nun an vndt beſagte dreyßig Jahr 

über kein Abzugs oder Nachſteuer gefordert werden, ſondern die 

eygenthümer deßen gänzlich frey und entübrigt bleiben ſollen, 

Es wäre dann, daß Irgend ein oder anderer an ſolchen Enden 

wohnete, allwo die Herrichaft In gleichem Fall von Drinferen 

Underthanen vndt angehörigen, die Nachſteuer oder dergleichen 

etwas zu fordern gewohnt wäre, Da auch Wir an ſolchen 

Hinaußbringenden Erbſchaften vndt Güetteren ebenſoviel nemen 

zu laßen Ding hiemit vorbehalten Haben wollen. 



§ 8. Auch follen Achtens all dergleichen Neu Ein- 

kommende Bürger Wonn,) Waßer, Weyd, Volz, Sckreit“ ) vnd all 

andere Beneficien, deren ſich die jezige Innwohner bis dato zu er- 

freuen gehabt, ohne einigen Underſcheid ebenwol zu genüeſen haben. 

§ 9. Wir wollen Neundens zu noch mehrerer Dff- 

nahmb der Commercien, Handels vndt Wandels nicht allein 

einen gewißen Wochenmarkt, vndt zwar auff jeden Donnerstag, 

ſondern auch zween offentliche, freye Jahr — Pferd vndt Vieh— 

märkte, deren der einte auff den nächſten Montag nach Efto 

mihi, der andere aber auff Montag vor St. Michaelis, des Erz- 

engels Feſt gehalten werden ſolle, mit allen darzu gehörigen 

Rechten vndt gerechtigkeiten in Krafft diß geordnet, zu mahl auch 

Bey ermelten Beeden Jahr — Pferd vndt Viehmärkten wegen 

deßen, fo darauff gehandelt werden wird, Unnß allen Acciſes 

oder Pfundzolls auff zehen Jahr lang gänzlich begeben haben, 

vndt deßfalls Eine Vollkommene Freyheit, gleich wie vorhien 

ſchon dem Innwohner der Statt Cörrach, alſo auch dem fremb- 

den gnädigſt verliehen, im Übrigen nach ſolch verfloßenen Zehen 

Jahren die Pfundzollfreyheit weiters zu extendiren vndt zu ge- 

ſtatten Uunß hiemit vorbehalten Haben. 

S 10. Sur Beförderung des Bawweſens Haben Wir Vnunß 

Zehendens gnädigſt resolvirt, allen den Jenigen, So fich an— 

her Bemeltes Lörrach begeben, vndt durch erbawung Eines 

Naußes dieſer Privilegien fähig machen wollen, nicht nur die 

Benötigte Stein vndt Sandt, Sondern auch an orten, wo es die 

Gelegenheit leydet, die Kalfhiteine, doch in eigenen Koften zu 

Brechen, zu Brennen vndt Herbeyzuführen, ohne entgelt vndt 

vergebnes abfolgen, weniger nicht das Bawholz in erleydenlichem 

Preyf, oder wol auch, wann Einer ſelbiges an etwas entlegenen 

Enden, wo nemblich deßen Ein mehrerer Vorrath befindlich, zu 

haben verlangt, gar vmbſonſt verſchaffen zu laßen. 

) Wonn, offenbar Schreibfehler ſtatt Wunn, mittelhochdeutſch Münne — bebautes 

Fand, beſonders Grasland, Wieſe, ſodann grüne Nahrung des Viehes, Viehtrieb, Weidgang, 

während Weyd mehr die Nutzung brach liegenden, unangebauten Graslandes bezeichnet. Die 

gewöhnliche Verbindung Wunn und Weyde bezeichnet das Recht, ein Stück Landes nach Be: 

lieben zu mützen, d. h. es anzuſäen und zu ernten oder es zur Weide liegen zu laſſen. 

) Edveit, wohl ebenfalls Schreibfehler, ſonſt Sckerich und Sckericht — die 

Welde der Schweine in Eichen- und Buchenwaldungen, beſonders in erſteren, ſodann das Recht 

zu ſolchen Weldgang. N 
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§ 11. Es ſolle aber Eilftens, wie oben mehrmahlen 

angeregt, der Jenige, So ſich dieſer Privilegien Theylhaftig 

machen will, Chriſten oder Juden, ſchuldig vndt gehalten ſeyn, 

in der Statt Lörrach Ein Hauf von Neuem, der Jenigen Form 

gemäß, welche Wir nach der Bequemlichkeit, vndt auffs erträg- 

lichſte anordnen, ondt denen Beambten, vmb damit Einem jeden 

darvon Bericht geben zu können, überantwortten laßen werden, 

alſo aufzubawen, daß Er damit gleichbalden würkhlich anfange, 

vndt wenigſt in nächſtfolgenden Sweyen Jahren Sum Ende vndt 

Perfection kommen möge. 

§ 12. Wir wollen Zwoelftens auch, damit die Bürger— 

ſchafft ſolcher Neuen Statt Lörrach zu Ihrer Luſt vndt ergözlich- 

keit in HandChierung des Gewehrs deſto mehr aufgemuntert 

werde, vndt ſich darjnn zu üben gelegenheit haben möge, Ein 

offentliches Scheiben Schießen in Krafft dieſes gnädigſt erlaubet 

Haben, vndt zu deßen Beförderung Järlich auff St. Johannis 

des Täufers Feſt auß der alten Cörracher Steuer Zwoelf Gulden 

Sandswährung zu verſchießen geben, vndt deßhalben behörigen 

Befehl ertheylen. 

§ 15. Wann aber Dreizehendens die anzahl der 

Burgerſchafft ſich foweit vermehrt haben wird, daß es die er— 

fordernde mühe vndt ohnkoſten außtragen mag, So wollen Wir 

auch Unnſers orts daran ſeyn, auff daß der ort mit Einer Ring— 

mauer Umbfangen vndt mit Thoren vndt Thürnen nottürftig 

verwahrt werde. Bierauff verſprechen Wir hiemit gnädigſt vndt 

Bey fürſtlichen Ehren, alle vndt Jede Innwohner dieſer Neu 

errichtenden Statt Lörrach wider obbeſchriebene Sreyheiten, Imm— 

nnitäten vndt Gnaden weder viel noch wenig nicht zu beſchweren, 

noch durch andere in einige Weiß beſchweren oder irren zu laßen, 

Sondern Sie vndt Ihre nachkommen ſambtlich vndt Einen jeden 

infonderheit dabey ruhiglich verpleiben zu laßen, zu ſchüzen, 

zu Schirmen vndt nach allen Kräfften zu handhaben. Wollen 

auch im Übrigen zu deren ſelbigem Beſten noch mehrere 

Privilegien, Gnaden vndt Gutthaten geſtalten Sachen nach 

künftig zu verleyhen in Landtsvätterlichen Gnaden jederzeit be— 

dacht ſein. ö 

Wer ſich dann alſo nacher Lörrach Niederzulaßen verlangt, 
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der kann ſich Dorderift Bey Unnſeren Bäthen, Landvogt vndt 

Landſchreiber der Nerrſchaft Rötteln vndt Sodann auff derofelben 

anweiſung bey Ynnſerer Fürſtlichen Canzley Bierſelbſt gebührend 

anmelden, vndt ſich darauff aller gewährigen vndt gnädigſten 

Refolution, weiteren Berichts vndt möglichſten Vorſchuebs ge- 

tröſten. 

Degen allen zu Urkund, haben Wir gegenwärtigen Brieff 

eygenhändig underſchrieben, vndt Dinger fürſtlich Inſiegel wißent- 

lich daran Nenkhen laßen. 

So gefchehen in Vnnſerer Reſidenz Carlspurg“) den Acht 

zehenden Monats Tag Novembris, alß mann nach Chriſti Unn— 

ſeres lieben Herren vndt Erlößers Geburt zehlt Eintaußend 

Sechs Hundert Achtzig vndt Swey Jar. 

Friedrich Magnus.“ 

as Schloß) Karlsburg in Durlach, der damaligen Baden-Durlach'ſchen Reſidenzſtadt. 
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Die Herrſchaftsregalien, 
der Stadt-Bann, Gemeine Dienſt, Frone, Sehnte 

und Steuer. 

* 

m 1. Dezember 1686 wurde durch einen damit beſonders 

beauftragten Markgräflichen Beamten, Joſeph Amman, 

für Lörrach ein neuer Berain der herrſchaftlichen Regalien auf— 

geſtellt, in Gegenwart des Bürgermeiſters Marx Chriſtoph 

Leibfried, des Vogts Fritz Ludin, das Stabhalters Abra— 

ham Blum, des Altvogts Peter Kellermann, der Rats- und 

Gerichtsherren alt Fritz Siegler, Hans Reinacher, Bal— 

thaſar Siegler und alt Rudolf Reinacher. 

Die damals abgefaßte, noch jetzt im ſtädtiſchen Archiv auf⸗ 

bewahrte Urkunde hat die Aufſchrift: „Lörrach. Bexain über 

die Herrſchafftliche Regalia, auch hoche vnd niedere Jurisdictionalia 

deßelbigen Banns, und was in specie Jährl. darauß zur fürſtl. 

Burg ogtey Rötteln gegeben und abgetragen werden muß, und was 

übrig bleibt der gemeinen Rechnung zu Lörrach ein zu Verleiben.“ 

Markgraf Friedrich Magnus — ſo ſagt das Aktenſtück 

— „it rechter eigener Herr und Innhaber des Fleckhens Lörrach, 

welcher nunmehr mit fonderbaren privilegien zu einer neuen Stadt 

gnädigſt begabet, Ihre Hochfürftliche Durchlaucht haben allda, 

und fo viel und weith ſich deßsſelben Markhung, Swinge und 

Bann erſtreckhen und begreifen, Inn- und außerhalb Etters zu 



Holg und Feldt, uf Waßer undt Landt, alle Noche Landtsfürſt⸗ 

lichen Regalien auch das Gelaith,) Sorjt- und Wildbann, deß— 

gleichen den Staab aller hochen und niederen Malefiz, Sträflicher 

und gerichtlicher Jurisdiction, Ober und Herrlichkeit, und dero— 

wegen Gebot und Verbot, Frevel und Strafen, Bueßen und 

alle anderen Recht und Gerechtigkeit und Dienſtbarkeit, und 

ſonſt Niemand anderſt.“ Darauf folgt eine eingehende Grenz— 

beſchreibung des Bannes, unter oben erwähntem Datum ge- 

fertigt und auf Grund einer im Mai 1687 vorgenommenen 

Lokalinſpektion urkundlich beſtätigt. Der Bann fängt an „bey 

dem Stein auf der rechten Bandt der Brombacher Straße 

Bey der Lindten, von dannen durch den Homberg hinauf 

durch den Han, biß uf den Berg oben, ſtehen gleich nach ein— 

ander fünf Stein; von dannen durch die lauthern Eychen den 

Berg hinab zu einem andern Stein, von dannen gegen Münchens 

Baüßlin Graben oder Buſchhaldten, biß auf die Brombacher 

Cöhr, Allda ſteht wieder ein Stein“ u. ſ. w. u. ſ. w. In 

dem Wald „die Löhr genannt“ „ſteht wieder ein Stein, 

welches kein Bann⸗Stein, ſondern den ſogenannten Baſel Bi— 

ſchoffswaldt fcheydet und doch in der Gränz ſtehet, mit Buch- 

ſtaben B. A. Anno 1669 bezeichnet. Von dannen über den 

Graben hinüber neben dem Graben in gedachtem Biſchofs Holtz, 

beſſer herfür ſtehet in der Gränzt wieder ein Baſel Biſchofflicher 

Walcdſtein.“ Ferner wird in der Grenzbeſchreibung des Waldes 

ein Markſtein erwähnt, „welcher Junker Beychen von Reychen- 

ſtein Waldt und den Lörracher Bann ſcheidet“. Auch der Sieben— 

bannſtein wird genannt, fo geheißen „darum daß er Körrach, 

Brombach, Intzlingen, Hagenbach, Adelhaußen, Ottwangen und 

Stetten ſcheidet“. „Am Tichefhelberg” — ſo wird ſtets der 

Schedelberg genannt — „ſtehet ein Stein mit Buchſtaben gegen 

) Selaith, Geleit: Schutz vor drohenden Gewaltthätigfeiten, welchen die Staats: 

gewalt den innerhalb ihres Gebietes ſich aufhaltenden Individuen oder auch den das Gebiet durch— 

ziehenden Fremden, dieſen gegen Erlegung einer beſtimmten Abgabe (Geleitsgeld), für ihre 

Perfonen und Güter entweder mittelſt Beigebung bewaffneter Begleitung gewährte, oder durch 

urkundliches Verſprechen (Geleitsbrief) zuficherte. Ferner bedeutet Geleit den einem Ange: 

ſchuldlgten von der Obrigkeit gewährten Schutz (das jogen. ſichere Geleit), unter welchem er 

ungefährdet vor Gericht erſcheinen und wieder von dannen ziehen durfte. Das Geleitsrecht 

stand dem Kalfer Innerhalb des ganzen Veichsgebietes, den Reichsftänden innerhalb ihrer Lande 

zufolge falferlicher Belehnung zu. 
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Stettener Bann S. T. E, gegen Lörracher Bann 2. S. A. 55 
iſt ein Sehndt und Bann Stein zugleich, lauth Vertrags de 

Anno 1590. Bedeutet Z. S. A. Sehendten St. Alban.“ So 
wird die Grenze des geſamten Bannes ringsum im Einzelnen 

beſchrieben, bis der Weg zum Ausgangspunkt zurückleitet. Er 

führt ſchließlich „zwiſchen dem Thumringer und Haagemer Bann 

hinauf gegen Brombacher Straß zu“ „und oben zieht es ſich 

auf die rechte Handt, als im Winkelmäß wieder auf ein Stein, 

von dannen wieder auf ein Stein, dem Augenmaß nach gegen 

der Lucken zu, etwas auf der Linken HKandt hieher am Teych 

ſtehendt: Von dannen auf die Böringeriſche Lehe Matten zu 

einem weißen Sandt-Bann Stein, von dannen herüber zu der 

Lindten, zu dem Bannſtein, wo der Anfang gemacht worden.“ 

„Alſo beritten und beſchrieben den 5. et 6. May Anno 168.“ 

Das Flächenmaß der Gemarkung iſt nicht angegeben. Einzig 

noch über den „Cörracher Feld-Deich und Graben“ be 

ſagt eine dem „Berain“ angehängte „Copia“ d. i. Abſchrift 

Näheres. Wir geben hier den Wortlaut der „Copia““: „Anno 

1595 iſt der Lörrach Feld Deich gegraben, und erſt anno 1596. 
zum Standt gebracht worden. Don der Beringeriſchen Matten 

im Brombacher Bann anfanget, Nat man biß under Brombach 

ausgemeßen in der breite Deich, und dann 24. Schue, durch das 
Dorf 15 Schue, durch den Reichenfteinifchen Garten 15. ſchue 

breith, bis an die Stigelen”) biß an der abtheilung an 24 

ſchue ob der Abtheilung nur 8 Schue, biß an der Wiegen und 

Wuhr, wo das Hauptbeeth auf ihre Güeter geth, in dem Dorf 

brombach Hat man ein klein Haüßlein müeßen wegthun, ſambt 

dem Grabe oder Deich, bezahlen mueßen den Bote zinnß an die 

Geiſtl. Verwaltung alljehrlich 4. Mas korn, das Wuhr zu machen 

ſolle der Müller und die ſelbigen Deich brauchen, einander helfen 
machen, Winters zeit ſolle Er Müller ſolches allein machen, die 

Helfte Volkh ſoll jeder Theil anſchaffen ſowohl auch das Holtz. 
Der Deich ſolle von der Wiße biß zu der Abtheilung 20. ſchue 
breith, bey der Abtheilung 12. ſchue, der Brombacher Teich 8. 
Schue, under der Abtheilung ſolle Er 15. Schue breyth ſeyn biß 

) Stigelen bedeutet wohl Stiege, Stufen. Es wären dann etwa Stufen in dem 
vielleicht teraſſenförmig angelegten Garten zu verſtehen. 

2 7 
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an das Dorf, under dem Dorf folle Er 18. Schue breith feyn 

wegen dem Dorfbach, Wenn derſelbe güßig, daß das Gewäßer 

den Teich nicht Derderbet, und bey großen Waßer Güßen ſolle 

der Auslauft gegen der Stapf Matten ofen ſtehen, Anno 1607. 

Hat man den Neuen Graben Neben der Brombacher Straß ge— 

macht und das Waßer Vertheilt, daß die im alten Einſchlag ihr 

Waßer beſonder, und die im Neuen Einſchlag beſonder, So Hat 

man Herr Von Reichenſtein, und ettlichen Von Brombach auch 

ettliche Don Lörrach 12 ſchue bezahlen müeßen, Br. Cammer 

Rath und General Einnehmer der Herrichaft Röttelen Bat folches 

der Hemeindt Lörrach Vererth, waß der Lee Matten abgenommen 

worden; Vorbeſchriebener Graben oder Deich iſt laut Protocoll 
1594. und Anno 1607. Denen Don Brombach Völlig bezahlt 

worden, durch da mahls Wuhr Meiſter, als Stophel Wechlin, 

Gallin Morder Friedlin Bachtaler und Bartlin 

Häbig.“ 

Die Einwohnerzahl der neuen Stadt dürfte ſich nach den 
im Kirchenbuch von 1682 verzeichneten Geburten und Taufen 

(54), Trauungen (4) und Beerdigungen (22) ungefähr auf 900 

bis 1000 beziffert haben. 

Über „Gemeine Dienſt und Frohn“ ſagt der Be— 
rain“ Folgendes: „Die von Cörrach, Welche nicht Perſonal 
Sreyheiten Haben, ſindt Höchft ermelter Herrfchaft veifbar”) 
Steuerbar und Dienſtbar, Raißen mit andern Dogteyen in allen 

fürfallenden Nöthen, und Helfen denenſelben alle gemeine Landes 

beſchwehrdten Tragen. Sie find auch ſchuldig die Herrſchaftl. 
Nofmatten, welche Halb im Lörracher und Halb in dem Brom: 

bacher Bann liegen jährl. und jedes Jahrs beſonder in der 

Frohn zu Heuwen V. zu Ghmdten; Item die Gräben aufzuthun 
die Matten zu ſäubern, die Waaßen abzuführen und zu Ver— 
ſezen, auch das Holt zu denen Schutzbretteren aus ihrem Wald 
Nerzugeben und uf die Matten zu führen, und fo die Bretter 

gemacht ſind dieſelben einzuſezen, dargegen und Binwiederum 

wirdt denen arbeitern aus der Fürſtl. Burg Dogtey Röttelen zue 

einer ergözlichkeit Täglich gereicht und gegeben, auf ein Perſohn, 

eiten; Heeresfolge leiſten; reißbar: zur Heeresfolge verpflichtet. 
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welcher zur arbeit Tauglich und zu beſtimter rechter zeit erſcheint, 
Ein Mütſchin, das iſt, Ein Pfundt Brodt und Ein Schoppen Wein. 

Weiter ſindt ſie auch ſchuldig Ein Stückh Herrſchafts Rebe 
genant der niedere Boden, und ettliche am Berg für auf an 
deren Hofreben Zu Röttelen in der Frohn zu Bauwen, Weilen 
es aber damit Vor dieſem ſehr unrichtig zugangen und die 
Arbeit ſchlecht oder zur Unzeit Derrichtet wordten Bat man die 
Reben zu bauen aigenen Jährl. darzu beſtelten Rebleuthen, um 
einen gewißen lohn Derdinget, und Trift der Gemeind Kör- 
rach, für ihr Stückh oder Antheil biß dato Beyzutragen jährl. 
Don jeder Leibaigenen oder Frohnbahren Perſohn zu Lörrach 
undt Stetten zween Schilling Stebler,) und iſt biß dato allein 
zue Cörrach in tantum pro toto Jährlich ordentlich abgerichtet 
wordten Dreyzehen Pfundt zehen Schilling. Idem Hofreben 
Geldt: 15 f 10 6.“ 

Stetten erfährt zum erſten und einzigenmal in dem „Be⸗ 
rain“ an dieſer Stelle Erwähnung: „Die Stettemer Naben 
Hiebevor mit dem Flecken Lörrach in Frohnungen durch und 
durch in den Hofmatten und Bofreben den dritten Theil Der- 
richten, auch was leibaigene Leuth geweßen, davon die Ge— 
ſchlechter noch Heutiges Tags Vorhanden ſindt auf der Land 
Muſterung gleich denen Cörrachern erſcheinen müßen. Haben 
ſich aber erſt kürtzlich bey Mannsgedenken Vorſezlich durch Halß- 
ſtarrigkeit aus zu Halftern geſucht, und die Sach an die Vorder 
Öfterreichifche Regierung anhängiſch gemacht, dahero dieſe Ser- 
vitut benebenſt dem Stettemer Umgeldt in Hangenden Rechten 
ſchwebet.“ 

„Vor dieſem“ — ſo ſchließt dieſer Abſchnitt der Urkunde 
— „war auch jedwederem Flecken oder Dogtey ein gewiße Frohn 

) „Stebler“, „Stäbler“ iſt zunächſt die Münze mit dem Wappen der Stadt Baſel, dem 
Baſelſtabe, dann aber auch die Basler Währung, wie fie gegen Ende des 14. Jahrhunderts 
aufgekommen und in Baſel als auch in den Baſel umgebenden Landſtrichen, namentlich in dem 
Markgrafénlande und dem ſüdlichen Elſaß einige Jahrhunderte in Übung geweſen ift. 

Rücfichtlich des Derhältniffes von Pfundt (7), Schilling (p) und Pfennig (8) jagt 
Hebel im rheinl. Hausfreund von 1815 (Auffatz über „Wein- und Fruchtſchlag“): „ein Pfund 
Geld heißt jo viel als acht und vierzig Kreuzer, ein Schilling fo viel als zwei und zwei Fünftels 
Kreuzer, ein Pfennig aber iſt eines Kreuzers fünfter Theil.“ Hiernach iſt ein Pfundt Geld 
M. 57 Pf. gegenwärtiger deutſcher Reichswährung, ein Schilling nicht ganz 8 Pfennig, ein 
Pfennig alter (Stebler) Währung gleich drei Fünftel oder 0,6 Pfennig jetziger Keichswährung. 

2* 2 
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mit Holz machen, fo zur Fürſtl. Regierung auff Röttelen gelüffert 
werdten müeßen Wie nicht weniger was Vor eßende Speißen 

in Anweßen Heit des Fürſtl. Hoffftaats man Hin und wieder 

zu Verführen gehabt, beſtimmt; Weyl es aber ein Ungleich Beit 

der Frohnen abgegeben, Nat gnädigſte Herrſchaft ein aigenen 

Frohnſchreiber beſtelt, der über die Frohnen des ganzen Landts 

Rechnung führen, und eine durchgehende Gleich Heit Halten ſolle; 

wie es dann Heut zu Tag obferviret und in Acht genommen wirdt.“ 

Binfihtlih der Gerichtsbarkeit ift bemerkt, daß „alle 

hoche und niedere Frevel, Unrecht und Bueßen Höchftermelter 

Herrfchaft aigen und allein zugehören“, „und mögen die jeder 

Zeit ſtrafen laſſen nach deroſelben gnädigſtem Befallen und Ge— 

legentheit des Verſchuldtens.“ 

Ein weiterer Abſchnitt der intereſſanten Urkunde enthält 

unter dem Titel „Abzug“ folgende Beſtimmung: „Ein jeder 

Einwohner oder Hinterfaß zu Lörrach, welcher auferhalb Höchſt⸗ 

ermelter Herrſchaft in ein andere Statt oder Flecken unter ein 

andere Herrſchaft zeucht, iſt ſchuldig Don allem feinem Vermögen 

in die Burgdogtey Röttelen, den zehenden Gulden oder Pfenning 

zum Abzug zu geben, desgleichen auch zur Fürſtl. Schazungs 

Einehmerey Don Jedem Hundert zween Guldten. 
Gleicherweiß wann ein Ausländifcher etwas zu Lörrach 

ererbt, oder überkombt, und von dannen Hinwegbringt oder 

Verkauft, So iſt Er ſchuldig Von dem ſelben Guth oder Erb— 

ſchaft den Sehenden Gulden oder Pfenning Neben der Gebühr 

zur Einnehmerey Wie Vor ermelt, zum Abzug zu geben, und 

iſt ſolches Abzugs niemandt befreyet: 

Aufserhalb diejenige, welche Dermög den 18: Novembris 

Anno 1682. ertheilten Statt Privilegii, aus dem Marggrafen 

Fürſtenthumb, Herrſchaften Stätten Fleckhen und Dörffern Don 

gemelten dato auf dreyſig Jahr nach Lörrach kommen, und allda 

würklich ein Hauß nach dem Herrſchaftl. Dorgefchriebenen Modell 

Bauwen, und darnach wieder Von dannen ziehen, welche ſo fern 

ſie im Marggräffiſchen Fürſtentgumb Verbleiben, innert Halb 

dieſer dreyſig Jahren Don dem Herrin und wieder Binweg 

bringenden Vermögen lauth Privilegii §. 7. anfahend: Wir 

geftatten auch Sibendens etc. keinen Abzug zu geben ſchuldig ſindt. 
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Was aber Von unfür denkhlichen Jahren gegen Einen ſo 

andern auß⸗ oder inlandiſchen Landt Herrfchaft Statt oder Flecken 

freyzügig geweßen Hat für auß dabey fein Verdleibens, mit dieſer 

ausdrücklichen Beſcheidenheit, daß gnädigſte Herrſchafft allezeit 

ihr Gegenrecht wie ihre underthanen Von Außländiſchen ge— 

halten werdten, auch Vorbehalten Haben, und Diejenige, welche 

aus dero Fürſtenthum dorthin Siehen gleichförmig tractiren laßen 

wollen.“ 

Die über „Leibaigenſchaft, Baubtrecht und 

Todtfahl von außgeſeſſenen Leibaigenen Leuthen“) 

mitgeteilten Feſtſetzungen lauten: „Alle Unterthanen und Ein— 

wohner zu Lörrach, Manns- und Frauen Perſohnen, welche nicht 

andere Leibs Herrfchaften Haben, und ſich Vor Ao. 1682, als 

Vor der Seit des gnädigft ertheilten Privilegii allda Nauß Heblich 

niedergelaßen, oder noch für aus niederlaßen werden, und ſich 

nicht abgekauft ober Dorhero leibsfrey ſindt, die find der Herr- 

ſchaft Leibaigen, und wann eine ſolche Perfoht welche nicht 

Leibsfrey ift, Don Lörrach Hinweg in andere Herrfchaft zeucht, 

So ift ſie ſchuldig gnädigſter Herrichaft alle Jahr, und ein Jede 

Jahr allein und beſonder zu Erkentnuß und Beweiſung der 

Leibaigenſchaft zu zahlen und außzureichen zween Schilling 

Stebler in Geldt und ein Leibhennen. 

Welche aber durch Erbauwung eines Newen Haußes fich 

des Fürſtl. Privilegii TCheilhhaftig machen und Leibsfrey ſindt, 

oder ſich Von der Leibaigenſchaft abkauffen, die ſind laut Fürſtl. 

privilegii F. 5. dieſer Leibſteuer befreyet. 

Wann Vor dieſem eine ſolche Leibaigene Mann- 255 

Weibs Perſohn mit Todt abgangen, Hat ſie Niebevor zum 

Todtfahl, das beſte Haupt Vieh oder in Mangel deßen das 

beſte kleyd ſo ſie Verlaßen oder das Geldt dafür geben und 

reichen mueßten, Iſt aber Vor langen Jahren Von Gnädigſter 

Berrfchaft nachgelaſſen und gnädigſt geſchenckht wordten“. 

„) Haubtrecht, Todtfahl, auch „Hauptfall“, „Beſthaupt“, „Beſtffall“, „Sterbfall“, 

bezeichnet das Recht des Sehens- oder Gutsherrn, beim Ableben feines Lehensmannes, Leib⸗ 

eigenen oder Gutsunterthanen aus deſſen Nachlaß vor den Erben voraus einen gewiſſen Teil 

der Binterlaſſenſchaft, mitunter die beten Stücke (hauptſächlich Vieh, alſo die beſte Kuh, das 

beſte Pferd ꝛc.) zu fordern. 
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Als jpecielle Abgabe iſt noch die auf Martini fallende 

„Järliche Henne“ aufgeführt: „Außer jedem Nauß undt 

Hoffraithin zu Lörrach und waß für alte Bäußer und Boffſtätt, 

daſelbſten Vor Vanden, falt jährl. Gnädigſter Herrfchaft ein alte 

Nennen, Faß nacht Hüener genannt: was aber für alte oder 

neue Hoffftätt ufs neue überbauet werdten, ſind dieſer beſchwehrdt 

Don dem 18. Novembris Anno 1682. lauth Fürſtl: Privilegii 
S. 4. uf dreyßig Jahr lang befreyet. 

Im übrigen iſt obiger Nennen Beſchwehrdt Von alte 

Häußer und Hoffitätten niemand befrexet, alß das Pfarr Rauß 

Schul⸗Hauß und des Burgermeiſters- oder AmtsTragenden Vogts 

Hauß.“ 

Über „Geiſtliche Lehen und Pfrundt“ iſt gejagt: 

„Gnädigſte Berrſchaft hat Macht nach dero gnädigſtem belieben, 

die Pfarr zu Lörrach zu beſtellen und wird ein jeweiliger Pfarrer 

daſelbſten, Von dem Cloſter St. Alban in Baſel beſoldet. 

Aber die Kirch und der Virchenſatz über die Kirch zu 

Lörrach, desgleichen die Obrigkeit und Vogtey über derſelben 

und der heiligen Gefäll und Güther gehört der Herrfchaft zu, 

und werden dieſer Seit gedachte heiligen Gefäll in die Geiſtliche 

Verwaltung der Herrfchaft Rötteln eingezogen, Mit erwehlung 

des Kirchenpflegers aber auch deſſelben Verwaltung und Der- 

rechnung, wirdt es gehalten, wie in andern Fleckhen der Herr— 

ſchaft Röttelen.“ 

„Der Haubt Frucht und Wein Sehendt zu Lörrach 

außer halb dem Stter, gehört denen Von St. Alban zu Baßel 

allein zu, was aber innerthalb denen Etterſteinen erbaut wirdt, 

gehört der Pfarr Lörrach zu empfangen. 

Die Felder und Wälder welche etwanı neu bruch Sehenden 

ertragen, welchen gnädigſte Herrſchaft allein zu empfangen, 

werden dieſer Seit noch nicht gebauet und ſind mit beſonderen 

Marckhſteinen ausgeſteint. i 

Der Heuzehenden zu Lörrach gehört auch denen N 

St. Alban zu Bafel zu empfangen. 

Aufgenommen Was für Beuw im Stter gemacht wirdt, 

gehört daßelbig einem Pfarrer zu Lörrach. Desgleichen ijt der 



Nannff Sehenden in dem Stter und uf dem Gber- und niedern 

Riß, Item Obs, Krauth Bueben, Swiblen, Spansärdhlin, Wap 

und Honig Sehenden der Pfarr Lörrach gehörig.“ 

Das „Der Rerrſchaft eigenthümliche Fiſchwaſſer, 

ſo järlich um eine benamßte Summa Geldts verliehen werdten“ 

iſt verzeichnet wie folgt: 

Erſtl. ein Fiſchwaßer die Obere Flachslander Weyd*) ge— 

nannt, fahet an beym Lörracher bann, zu End der Thumringer 

waid, und erſtreckt ſich biß auf die undere Flachslander Waidt. 

Item ein Fiſchwaßer genant die niedere Flachslander waidt, 

fahet an bey der Obere Wapdt, und erſtreckt ſich biß auf den 

Stettemer Bann uf die Obere Stettemer Waidt. 

Item ein Fiſchwaßer der Papeyr Teych genant, fahet an 

der Wieſen beim Lörracher bann, und erſtreckht ſich biß under 

die Mahlmühle den Vönigiſchen Erben zu Baſel gehörig, dieſes 

Fiſchwaßer hat bis dato ein Vogt zu Lörrach alß ein beynuzung 

um Jährl. 5. 5 lage fünff Pfundt Stebler genoßen. 

Item Ein Fiſchwaßer im Stettemer Bann, die obere Stette— 

mer wayd genannt, fahet an zu Endt der undern Flachslander 

waidt, und erſtreckt ſich biß uf die undere Stettemer waidt, 

Mitten im Stettemer Bann. 

Item ein Sifchwaßer im Stettemer bann die niedere Stette— 

mer Wayd genant, fahet an zur Endt an obgedachter waidt 

und erſtreckhet ſich bis uf den Riehemer Bann.“ 

Der Bürgermeiſter oder „ein amtstragender Vogt“ 

iſt „der Steuer und Frohndten frey“. „Item gehen ihme Vier 

Schwein in der Herrfchaft Ackhericht frey. Undt hat an der Ge— 

meindt Theil, wie ein anderer Burger. 

„Flachslander Weyd“ hieß, wie aus obiger Urkunde hervorgeht, das Gelände längs 

der Wieſe. Der Name rührt von dem in Lörrach anſäſſig geweſenen Rittergeſchlecht derer 

v. Flachsland her. Nach dem Verſchwinden der Herren von Lörrach nämlich wird unter andern 

edlen Geſchlechtern, welche in Lörrach begütert waren, auch dieſes genannt. „A450 kam Burg, 

Weiher und Garten zu Lörrach durch Markgraf Wilhelm als Mannslehen an die von Wegen: 

ſtetten, und 1451 gibt Rudolf IV. fein Haus ꝛc. zu Lörrach, das die von Wegenſtetten vorher 

innegehabt, an Hans von Flachsland zu Lehen.“ (C. G. Fecht, die Amtsbezirke Waldshut, 

Säckingen, Lörrach, Schopfheim, S. 371 f.) X 
x 
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Item hat Er biß dato den Papeyrteych gegen erlag fünff 

Pfundt Stebler, in die General Einehmerey zu genießen gehabt. 

„Ambgeldt und Maßpfenning“ anlangend, ſo gehört 

„das Umgeldt zu Lörrach Höchſtgedachter Herrichaft allein zu, 

und falt zur Fürſtl. BurgVogtey, beſtändig AUmbgeldt 

von Saum % ũ Yi 
Maßgeldt Von ie a % IE 

Say 10.30 A400: 
davon geht ab fo Don alters Hero einem Vogt zu Trindhgeldt 

Aebültet denn 8 5 78 9 

ein ü AR N ee N 

Sa. 1: F. 9a 9: 

Bleibt alſo gnädigſter Berrſchafft zur Fürſtl. BurgVogtey be- 

ſtändig (wo nichts accordiret iſt, ſondern der Wein under dem 

Sigel außgezapft wirdt) Don einem jeden Saum UmbGeldt und 

Maßpfennig „ 

Wo aber die Würthſchafften De 1 ſindt, participirt die 

Burgdogtey mit der Einehmerey durchaus die elfte. 

Über obiges der Burgdogtey gehöriges Umgeldt und Maß⸗ 

pfenning gehört der Fürſtl. Schazungs Einehmerey Don jeden 

Saum, ſo under dem Siegel außgezepft wirdt, in allem und 

allen an ahlt und neuem Umgeldt und Maßpfenning 

3.8: 19 ß. 8. . Stebler. 
Ein Jeder Bedh zu Lörrach gibt Gnädigſter Berrſchaft 

Don Jedem Malter Kernen, fo uf den Kauff Verbackhen 5 

Umgeldt zween Schilling Stebler. 

Gnädigſter Nerrſchaft Derfallt Don einem Jeden Rindt, 

Vom Maſt ochs biß und mit dem Stechkalb, ſo in der Mezig 

uf dem Mezelbankh zu feylen Kauff auß gehauen wirdt, fünff 

ſchilling Stebler, Von einem Milchkalb, acht Rappen, oder J F. 

A . Von einem Hammel, Schaaff, Bockh oder Geiß, Ein 
ſchilling Stebler.“ 

Die „Steuer zu Lörrach iſt anno 1687 den 15. Oktober 

auf das neue unterſucht, und mit dem Gemeinen Weßen 16 Tag 

nacheinander zugebracht worden; Worbey zu wißen, daß der ewig 

unauslöſchliche Fuß der Steuer zu Lörrach darauf beſtehet; Ein 



Juchert Reben Matten und Hanffbündten geben ohne Unter— 

ſcheidt, ob fie gut Mittel oder böß feyen, zween Schilling Stebler. 

Ein Juchert Acker auch ohne Unterſcheidt, ob ſie gut Mittel 

oder böß ſeyen, gibt ein Schilling Stebler. 

Item werdten der beſte Häußer Scheuern, Hoffftätt und 

Gärthen taxirt Von zwölff bis Sechs Schilling. 

Die Geringere aber Von Fünff biß uf zwey Schilling. 

Ein Jede leibaigene Ehe gibt Jährl. zween ſchilling, und 

Jede un privilegirte Hoffitatt Järlich ein Bun, So dann gibt 

ein Jeder neu einkommender burger für ſein burger recht neben 

einem neuen lädernen FeuerEymer ein für allemahl Vier guldten. 

Ein Hinterfaß aber der nicht burger ift, gibt Jährlich der 

Gemeindt für frohnen und Wachen hinterſeß Geldt Vier guldten. 

Don der Taffern des gemeinen oder Bathhauſes falt Jährlich 

zween Gulden.“ 

Am Rand der Urkunde iſt bemerkt: „Das ordinari Gefäll 

iſt Jährl. in die Burgdogtey Röttelen Steuer Einhundert fünff 

Pfundt Sechs Schilling die iſt belegt, wie neben Dermeldt, und 
gehört der Überſchuß dieſer Anlag unter Rubric, Einahm geldt 

Von der Überſteuer in die gemeine Rechnung.“ 



4. 
Betätigung des Stadtrechts 

durch Karl Friedrich 1756. 

* 

5 1 ie durch Markgraf Friedrich Magnus verliehene Stadt- 
gerechtigkeit iſt nicht wirkſam geworden. Die Eingangs 
(S. J) erwähnte Feſtſchrift aus dem Jahre 1756 bezeichnet als 
Grund „die unglücklichen Kriegszeiten “.?) Dieſe ſcheinen die 
Verhältniſſe dermaßen in Verwirrung gebracht zu haben, daß 
im Lauf weniger Jahrzehnte auch die Erinnerung an das Pri⸗ 
vilegium des Jahres 1682 geſchwunden war. Man wußte von 
dieſem nichts mehr, bis anläßlich einer im Jahre 1755 ein— 

gereichten Bitte der Gemeinde um Gewährung der Stadtgerech— 
tigkeit die Markgräfliche Regierung mit Decretum vom 12. Mai 
1055 dem Oberamt Rötteln eröffnete, daß ſich in der Markgräf⸗ 
lichen Kanzlei zu Karlsruhe „in dem von dem geweſenen Land⸗ 
vogt von Leutrum über das Oberamt Röteln gefertigten Auf- 
ſatze eine Abſchrift eines Privilegii vorgefunden, wodurch der in 
Gott ruhende Herr Marggrav Friderich Magnus dem Orth 
Loerrach die Stadtgerechtigkeit bereits verliehen haben.“ Gleich— 
zeitig fertigte die Regierung dem Oberamt eine Copie der erwähnten 

") Der Orleans’jche Krieg 1689 — 1697, der ſpaniſche Erbfolgekrieg 1702-714 (Schlacht 
bei Srledlingen oder beim Käferholz 14. October 1702), der polniſche Thronfolgekrieg 1735— 
1236, Alle diefe Kriege bedrängten und bedrückten die Markgrafſchaft, insbeſondere auch den 
oberen hell derſelben äußerſt hart. 



Abſchrift zu mit dem Auftrag, nach weiteren etwa beim Gber— 

amt beruhenden Akten, welche auf das Privilegium Bezug haben 

möchten, nachforſchen zu laſſen. Die in der Begiſtratur des 

hieſigen Großherzoglichen Bezirksamts befindlichen bezüglichen 

Urkunden und Aktenſtücke, ſpeciell der zufolge der vorerwähnten 

Verfügung erſtattete Bericht des Oberamts erwähnen über das 

Ergebnis dieſer Nachforſchung nichts. Dieſe ſcheint alſo ver— 

geblich geweſen zu ſein. Das Privilegium des Jahres 1682 

war verfchollen, vergeſſen. 

Ruhigere Seiten waren unter der Regierung Karl Friedrichs 

(4746-181) heraufgeſtiegen. Dieſem vortrefflichen, um das 

Wohl ſeines Landes in hingebendſter, aufopferndſter Arbeit un— 

abläſſig bemühten Fürſten reichten die Vorgeſetzten Namens der 

ganzen Gemeinde Lörrach unter dem 26. März 1755 die Bitte 

ein, „ſie mit der Stadtgerechtigkeit Fürſtmildeſt zu begnadigen“. 

Das abſchriftlich in den Akten des hieſigen Bezirksamts regiſtrierte 

Bittgeſuch lautet: 

„Euer 2c. in Gott ruhende Dor&ltern Glorwürdigſten An— 

gedenckens, haben dem Ober mtsort Lörrach die Vielfältig gnä— 

digſte Derficherungen gegeben, denſelben zu ſchicklichen Seiten 

mit allen Stadt Gerechtigkeiten Fürſtmildeſt zu Verſehen. Bey 

denen dahier angelegten Manufacturen wären, dem Derlauten 

nach, verſchiedene Dermögliche Ausländer willens, ihr etablisse- 

ment dahier zu fuchen. Nichts haltet fie zurück, als daß dieſer 

Ort mit der StadtGerechtigfeit nicht Derfehen und mit der Leib— 

eigenſchafft behafftet iſt. Nun zeiget ſich aus allen Umſtänden, 

daß dieſer Ort bey erhaltender Gnade der benötigten Privilegien, 

ungemein Empor ſteigen, ja dem Land ſelbſten durch Beför— 

derung des Handels und Wandels, auch Vergrößerung des Der- 

brauchs der Lebensmitteln, nicht wenig Nutzen gewähren würde. 

Dießemnach erfühnen wir uns, Euer ꝛc. Tiefgebeugteſt zu bitten 

erſ. Ober Amts Ort Lörrach dieße Hfrftl. Gnade Fürſtmildeſt an— 

gedeihen zu laßen. Wir werden davor eine ohnauslöſchl. unterth. 

Dank gegen den Allerhöchſten ohnabläßig anruffen, daß er Höchſt— 

dieſelben und das geſamte Hfrjtl. Bauß mit allem Hohen Wohl: 

ergehen beglückſeeligen möge und verharren in Tieffſter Er— 

niedrigung ac. ꝛc.“ 
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Das Oberamt legte die Bitte mit folgendem Beibericht vor: 

3 „Euer 2c. ift Bereits gnädigſt bekannt, daß ſeit deme etliche 

| Fabriquen dahier angelegt worden, fich die Inwohnerſchafft um 
| ein merckliches vermehret habe. Es haben fchon Diele vermögl. 
| Ausländer zu verftehen gegeben, daß, wann Lörrach mit allen Stadt 

Freiheiten verſehen wäre, fie ſich ohne weiteres Bedenken da- 

ſelbſt ſetzen würden. Dießes ift ein vorzügliches Mittel, dießen 
| Ort in Aufnahme zu bringen. Euer ꝛc. hohes Intereſſe leidet 

. dadurch nicht den mindeſten Abbruch. Vielmehr wird es bey 

Starckem Trieb des Handel und Wandels nicht wenig Nutzen ver: 

ſpühren. Statt der abgehenden Frohnden, müßte derſelbe vor 

die Erhaltung der in ſolchem Bann Liegenden Landſtraßen und 

die mit der Seit angelegt werdenden Stadt Mauern ſorgen. Dabey 

kommt der Landmann abermahl nicht zu kurz, und iſt ganz 

ſicher zu ſchließen, daß wann das onus der Leibeigenſchafft, 

welches die Ausländer abſchröcket anhero zu ziehen, dem Ort 

Lörrach abgenommen wird, derſelbe in kurzem Empör kommen 

dörffte, wodurch auch dem Commercio fehr auffgeholffen würde. 

Der nicht nur Lörrach, ſondern auch dem ganzen Land dadurch 

| zugehende Vortheil Veranlaßt uns, dießes unterth. Geſuch zur 

| gdgſtn Willfahr geh. zu recommendiren.” 

| Am Rand des Berichtentwurfs findet fich, von derſelben 
! Hand, welche dieſen niedergefchrieben, nachſtehender Satz bei- 

8 gefügt: „NB! Unter denen abgehenden Frohnden wird eigentlich 

Verſtanden, daß der Ort Lörrach nicht mit andern Gemeinden 
I. außer dem Bann zur Beihülffe gezogen werden, keinesweegs 
ö aber, daß ſie zugleich von jenigen Frohnen, die jezuweilen auff 

der Stell zu veranftalten find oder von denen Hfrftl. Dienerſchafften 
verlangt werden, enthoben und befreyet ſeyn ſollen. Wir Unter⸗ 

zogenen bezeugen auch vor Uns, die ganze Gemeind und Nah 

kommenſchafft, daß wir uns derſelben Niemahlen entziehen wollen. 

ut Supra.“ Es iſt das wohl ein Suſatz, welchen die Unter- 
' zeichner des Bittgeſuchs, vermutlich auf Rat des Oberamts, ihrer 

Eingabe beigefügt haben. Das »ut supra« = „wie oben“ be: 
| jagt, daß die Vorgeſetzten wie die Eingabe, ſo auch dieſen Zu- 

ö ſatz durch Beifügung ihrer Unterfchrift beſtätigt und ſomit dieſen 
| als Beſtandtheil jener anerkannt haben. a 
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Als nächſte Antwort auf das Geſuch traf bei dem Gber— 

amt das oben erwähnte Decretum des Markgräflichen »Con- 

silium Secretum« d. i. des Geheimen Rats⸗ Kollegiums, da- 

tiert Karlsruhe 12. Mai 1755, ein. Das Dekret beſagt, daß 

„Sereniſsimus nicht ungeneigt ſeynd dem von der Gemeinde 

Lörrach vorgebrachten StadtGerechtigkeits Geſuch alle Gnädigſte 

Beförderung zu geben“, und enthält ſodann unter Hinweis 

auf die beigefügte Abſchrift des Privilegiums von 1682 den be— 

reits oben erwähnten Auftrag zur Nachforſchung nach Akten, 

welche auf das Privilegium Bezug haben möchten, ſowie die 

Aufforderung, „ein umſtändl. Gutachten zu erſtatten, in welchen 

Stücken gedachtes Stadt Privilegium abzuändern und zu ver⸗ 

mehren fein möchte“. Das Oberamt erſtattete dieſes Gutachten 

unter dem 51. Mai 1755 dahin, „daß Supplicirender Gemeinde 

nur einſtweilen in ihrem unterth. petito der Leibes- und Frohn— 

Freiheit außer ihrem Bann zu deferiren*) wäre, indem die com- 

mune in ihrer unterthänigften Supplic um die Stadtgerechtigkeit 

des Orts um nichts mehreres angehalten.“ „Dieſes — ſo fährt 

der Bericht weiter — möchte etwa auch ein Mittel ſeyn, Aus⸗ 

ländiſche Commercianten und Profesioniſten herein zu ziehen, 

wann ſelbigen der freye Ner- und Abzug auf eine gewiße Seit 

goͤgſt. eingeſtanden würden. Es dependiret“) Jederzeit von 

Euer ꝛc. gnädigſtem Wohlgefallen, dießen Ort ins künfftige und 

Bey erwartenden Folgen, daß ſich Frembde vermögliche Leuthe 

dahier etabliren, welche von ſelbſten ſich beeiffern werden, ſo 

wohl das Commercium als das Anſehen der Gebäude in Auff⸗ 

nahm zu bringen, noch mit weitern Privilegien Fürſtmildeſt zu 

begnadigen. Die wir unter remittirung der Communicatorum ) 

mit Tieffeftem Respect verharren 2c. 2c.“ 

Nahezu ein Jahr lang ſcheint hierauf die Angelegenheit 

vollſtändig beruht zu haben, bis das Oberamt fie in einem Be- 

richt an den Markgrafen vom 5. Mai 1756 aufs Neue anregte. 

Der Bericht lautet: „Euer 2c. gegebene gnädigſte Derficherung, 

den Ort Lörrach mit der Stadtgerechtigkeit zu begnadigen, er⸗ 

) zu bewilligen. 

an) es hängt ab. 
+) Unter Rückgabe der Beilagen d. i. der Abſchrift des Privilegiums von 1682, 
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weckt ſo wohl bey der Commun dahier all vielen Ausmärtigen 

eine ſolche attention,“) daß fie derſelben begierigſt entgegen ſehen, 

und uns beſtändig mit der Nachfrage anlauffen, ob die erbetene Ge— 

rechtigkeit noch nicht eingelangt ſeye. Verſchiedene Ausländer 

haben ſich gemeldet, ihr etablissement dahier auffſchlagen zu 

wollen. Sie ſtehen dem Vernehmen nach in anſehnlichem Der- 

mögen. Sie wollen ſich aber ahsolute nicht bequemen, ihren 

Auffenthalt dahier zu nehmen, es feye dann der Ort Lörrach 

von der Leibes Servitut frey geſbrochen. Man hat ihnen zwar 

entgegen gehalten, daß fie Niemahlen zu befahren hätten, mit 

der Leibes Servitut beſchweret zu werden, fie mögen ſich dahier 

etabliren, wann fie wollen. Gleichwohlen will dieße Vorſtellung 

nicht den mindeſten Eingang finden. Da nun der Ort Cörrach 

durch kein anderes Mittel in die Auffnahme gebracht werden 

wird, als durch die Begnadigung mit der Stadt Gerechtigkeit; 

So erkühnen wir uns, Eure ꝛc. um Fürſtmildeſte Erfüllung 

Vöchſtderoſelben gegebenen gögſtn Parole hiermit unterthänigſt 

zu bitten, nicht zweifflende, es werde dadurch aller erwünſchte 

Sweck erreicht werden.“ 

Es war der Landvogt Guſtav v. Wallb runn, welcher 

als Vorſtand des Oberamts das Geſuch vom März 1755 be— 

fürwortend vorgelegt und es mit Bericht vom 51. Mai 1755 

nochmals nachdrücklichſt zur Berückſichtigung empfohlen hatte. 

Derſelbe drängte jetzt auf Erledigung der anhängigen Sache. 

Mit Recht ſpricht die Feſtſchrift des Jahres 1756 (ſ. o. S. 5 f.) 

von dem „unermüdeten Eifer“ dieſes auch ſonſt in mehrfacher 

Dinfiht um die Gemeinde ſehr verdienten Candvogtes, dem eine 

Gedenktafel in der evangeliſchen Stadtkirche gewidmet iſt* ?) und 

*) Spannung. 

**) Die Gedenktafel, offenbar aus dem alten Kirchengebäude in die jetzige Stadtkirche 

verſetzt, eine hinter dem Stuhl der Kirchenältejten und Gemeinderatsmitglieder in die nördliche 

Seitenwand des Schiffs der Kirche eingelaffene ſchwarz marmorierte Gypsplatte weiſet oben ein 

Wappenbild, zweifellos das Wallbrunn'ſche Familienwappen. Sodann folgt die Innſchrift: 

„Gustavus Magnus, Baron von Wallbrunn — 1772“. Die Zahl 1772 bezeichnet das Todes⸗ 

jahr des laut Totenbuches der evangeliſchen Stadtgemeinde am 19. Juni des genannten Jahres 

Im Alter von 69 Jahren, 5 Monaten und 25 Tagen dahier geſtorbenen und am 22. Juni 

„ſoleum in hieſiger Stadtkirche beigeſetzten“ „Reichs-Frerherrn, Hochfürftl. Marggräfl. Baadiſchen 

wirklich Seheimden Raths, Bitters des Ordens der Treue und Landvogts der Landgrafſchaft 

Saufenburg u, Herrſchaft Rötteln“. 
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deſſen Namen die Bürgerſchaft dankbaren Sinnes in der einen 

der älteſten Stadtteile durchziehenden „Wallbrunnſtraße“ für Lör— 

rach auf alle Seiten unvergeſſen gemacht hat. Die erneute An 

regung war von Erfolg. Binnen Monatsfriſt war das Stadt 

privile gium erteilt. Die Urkunde lautet: 

„WIR Carl Friderich von GOttes Gnaden, Marg- 

grav zu Baaden und Hochberg, Landgrav zu Sauſenberg, Grav 

zu Spanheim und Eberſtein, Herr zu Röteln, Baadenweiler, 

Lahr und Mahlberg, ꝛc. ꝛc. thun kund und zu wiſſen hiermit 

jedermänniglichen: 

Demnach Wir Unſere Landes wätterliche Vorſorge vornemlich 

auf das Aufnehmen und Beförderung des Wohlſtandes Unſerer 

von GOOtt Uns anvertrauten Fürſtenthumen, BHerrfchaften und 

Lande möglichſten Fleiſſes gerichtet ſeyn laſſen, hierinnen aber 

den Ort Lörrach in Unferer Herrfchaft Röteln, an dem Wieſen⸗ 

Fluſſe zwo Stunden von Baſel gelegen, ſeiner vortheilhaften 

Situation und anderer guten Beſchaffenheit nach, Unferer vor⸗ 

züglichen Aufmerkſamkeit um ſo mehrers würdig geachtet haben, 

als derſelbe nicht nur von alten Seiten her von Röm. Kaifern, 

und insbeſondere von König Ruprechten in dem Jahre 1405, 

mit einem Jahr- und Wochenmarkts-Privilegio, fo von Kaifer 

Friderichen glorwürdigſter Gedächtniß in An. 1452 die Beſtä⸗ 

tigung erhalten, fo dann auch von Unſern in Gott ruhenden 

Fürſtl. Vorfahren an der Regierung, allſchon mit ſtattlichen 

Rechten, Freyheiten und Begnadigungen ehedeſſen verſehen und 

zwar vornehmlich von weyl. Marggrav Friderich Magno, 

ſub Dato den 18 Nov. 1682, zu einer Stadt erhoben, und mit 

denen Stadtrechten begabet worden, ſondern auch eben dieſe 

ſeine günſtige Lage in neuerer Seit verſchiedene Commercianten 

mit Anlegung anfehenlicher Manufacturen und Gewerbe bereits 

dahin gezogen hat, und die Nachfolge von noch mehrern zu ver- 

hoffen ſtehet, in weſſen Anſehung Uns auch die daſige Gemeinde 

neuerlich unterthänigſten Fleiſſes gebeten, ihro dieſe Stadtgerech⸗ 

tigkeit und die damit verknüpften Freyheiten und Privilegien 

gnädigſt zu erneuern und zu beſtätigen: 

So haben Wir diß alles in Gnaden angeſehen, und wohl⸗ 

bedächtlich beſchloſſen: 5 
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Erſtlich, gemeldtem Orte Lörrach die in dem vorigem 
Jahrhundert bereits angediehene Erhebung zu einer Stadt zu 
erneuern und zu beſtätigen, und ihn und deſſelben Einwohnere 
mit denen einer Stadt zukommenden wie auch mit noch mehrern 
Rechten und Gerechtigkeiten, S$reyheiten, Ehren und Vorzügen, 
wie hiermit beſchiehet, und dieſer Gnadenbrief in nachfolgenden 
Puncten des weitern in fich haltet, zu begaben. Als nemlich 
wollen Wir 

Sweytens dieſer Unſerer Stadt Lörrach und deren Ein- 
wohnern von nun an eine völlige Leibesfreyheit gnädigſt ein— 
geſtehen und dergeſtalten zueignen, daß nicht nur alle diejenige 
Fremde ſowol als Einheimifche, welche ſich allda von gegen- 
wärtiger Seit an haushäblich niederlaſſen und ordentlich auf— 
genommen werden, ihrer Perſon halber weder vor ſich noch die 
Ihrige und ihre Nachkommen, zu ewigen Tagen mit keiner Leib— 
eigenſchaft beladen werden, ſondern auch bey der alten Ein— 
wohnerſchaft daſelbſten die Leibeigenſchaft, womit fie bisher be- 
haftet geweſen, von nun an gänzlich aufgehoben, auch ſie und 
die Ihrige derſelben in kraft dieſes dergeſtalten und alſo frey- 

geſprochen ſeyn ſollen, daß dieſelbe deßfalls zu keiner Zeit oder 
aus einigem Grunde, er habe Namen wie er wolle, im geringſten 
angeſprochen, ſondern ſie andern Unſern freygebohrnen Bürgern 
in allem fürohin gleichgehalten werden ſollen. Wir befreyen auch 

Drittens gemeldte Unſere Stadt Lörrach und deren 
jetzige und künftige Einwohnere fürterhin von allen Berrichaft- 
lichen und Sandesfrohnden dermaſſen, daß dagegen allein die ihr 
Stadtweſen betreffende Gemeindsfrohnden nebſt denen, welche zu 
Verfertigung und Erhaltung derer Straſſen durch ihren Bann 
erforderlich ſeynd, von ihnen beſtritten, auch die mit der Seit, 
wenn es die Umſtände erlauben, angelegt werdende Stadtmauer 
von ihnen beſorgt werden ſolle. Wobey Wir 

Viertens Unſere ehehin ſchon ausgegangene Verſicherung 
wiederholen, und beſonders in Anſehung dieſer Stadt Lörrach 
bekräftigen, daß allen denenjenigen, welche zur Anlegung nütz⸗ 
licher Manufacturen und Treibung des erlernten Gewerbs mit 
denen benöthigten Mitteln verſehen ſeynd, und fich daſelbſten 
niederzulaſſen gedenken, oder ſchon niedergelaffen haben, nicht 



nur unſer Landesfürſtl. Schutz, das freye Bürgerrecht und alle 
mögliche Dortheile und Erleichterungen angedeyhen, ſondern auch 
dieſelbige mit einer durchgängigen zehnjährigen Freyheit von 
ihrem Gewerbe begnadiget ſeyn, anbey aber 

Fünftens insbeſondere diejenige, welche darunter der 
Evangeliſch⸗Reformirten Religion zugethan ſeynd, in dem Exer⸗ 
citio dieſer Religion, nebſt ihren zu eben ſolcher ſich bekennenden 
Arbeitsleuten, auf keinerley Weiſe behindert werden, vielmehr 
aber, wenn ſich deren eine genugſame Anzahl vorgefunden, welche 
ſich in dem Stande ſehen würde, eine eigene Kirche allda zu 
erbauen, und die dazu erforderliche Geiſtliche zu unterhalten, 
ihnen auch ſolches, gleich der Anlegung einer eigenen Schule, 
jedoch auch dieſes auf ihre Köften, erlaubet ſeyn, und zu deſſen 
Beförderung all möglicher Vorſchub verſchaffet werden ſolle. 
Ferner und ' 

Sechstens ſetzen Wir der dieſem Orte oben eingeſtan⸗ 
denen Freyheit auch noch dieſe Begünſtigung hinzu, daß denen⸗ 
jenigen, welche in der Abſicht ſich ſeßhaft zu machen, von Seit 
dieſes jetzig ertheilten erneuerten Stadt Privilegii an, ſich dahin 
begeben und künftig dahin ziehen werden, nachmals aber wiederum 
von da weg zu ziehen gut finden möchten, hieran keineswegs 
eine Rinderung eingeleget, ſondern ihnen vielmehr mit allem 
ihrem Vermögen, es ſeye daſſelbe von ihnen dahin gebracht, oder 
allda erworben worden, ein freyer Abzug ohne Entrichtung des 
zehenden Pfennings, ſie ziehen gleich an andere Grte Unſerer 
Fürſtl. Lande, oder gar auſſer demſelben, und zwar auf ihre 
Lebenszeit verſtattet ſeyn ſolle. Würde aber ein ſolcher in denen 
nächſten fünf Jahren nach feinem daſigen Einzuge verſterben, ſo 
ſollen nicht weniger deſſen Kinder dieſen frexen Wegzug auf ihre 
Lebenszeit, die weiter geſipte Erben aber denſelben drey Jahre 
von dem Tage, da ihr Erblaſſer geſtorben, anzurechnen, zu ge— 
nieſſen haben. Weiteres und zum 

Siebenten wollen Wir Unſern Unterthanen, welche eine 
Profeßion erlernet haben, wann ſie nacher Lörrach ziehen und 
daſelbſt burgerlich werden wollen, ſolches ebenwohl geſtatten, 
auch in ſolchem Falle, wann ſie leibeigen ſind, von ihnen vor 
die Leibes -Freyheit nur den helfftigen Manumißions⸗Tax an- 

3 
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ſetzen und weder Abzug noch Abzugspfundzoll von ihnen erheben 
laſſen. 

Achtens laſſen Wir es bey all denenjenigen Rechten, 
Gerechtigkeiten und Freyheiten, welche Unfere Stadt Lörrach 
bißhero hergebracht, und in deren Beſitz und Genuß ſelbiger 
und ſeine Einwohner dato ſich befinden, fernerhin verbleiben, 
und wollen ſolche überhaupt hiermit nochmalen gnädigſt beſtätiget 
haben. Wir verordnen auch 

Neuntens noch inſonderheit, daß an ſtatt Vogts, Stab⸗ 
halters und Gerichts, das Stadt-Weſen allda, wie in andern 
Städten, mit einem Burgermeiſter und ſechs Gerichts- und Raths- 
Perſonen künfftighin beſtellet ſeyn, und mit jeweiliger Wahl und 
Beſtätigung es nach eingeführter Ordnung gehalten werde. Dabey 
Wir es bey dem Stadt⸗Wappen, welches dieſer Ort, in dem Bild 
einer Lörchen ſich ſchon ehedeſſen erwehlet hat, bewenden laſſen, 
und ſolches dahin gnädigſt confirmiren, daß ſie eine Cörche von 
Gold in einem rothen Felde führen dörffe.“) Wir erlauben auch 
weiters, daß die Einrichtung der Burgerſchafft in eine Compagnie 
und Beſtellung eines Stadt Hauptmanns, eines Lieutenants und 
eines Fähndrichs, auch alles andere, ſo dahin gehöret, unter der 
Anordnung Unſers Fürſtl. Ober⸗Amts geſchehe. 

Ueber dieſes werden Wir auch berührter Stadt künfftiger 
Seit, nach Gelegenheit der Folgen und Umſtände, zu ihrem und 
der Einwohner beſſerem Aufnehmen, mit noch mehreren Gnaden 
und Gutthaten landesväterlich zu ſtatten zu kommen Uns geneigt 
erzeigen. 

Befehlen hierauf allen und jeden Unſeren jetzigen und 
künfftigen geheimen Räthen, Präfidenten, Canzler und Räthen, 
und beſonders auch Unſerem Landvogte und Landſchreiber zu 
Röteln alle und jede Einwohner dieſer Stadt Cörrach wieder 

obbeſchribene Freyheiten, Immunitäten und Gnaden weder viel 

) Ueber Namen und Wappen der Stadt ſagt Fecht a. a. G. S. 368: „Den Namen 
des Ortes, römiſch wahrſcheinlich Lauriacum, haben neuere Gelehrte aus dem keltiſchen Wort 
lar, Grundfläche, Hausplatz abzuleiten verſucht, und da die Endung ach überall gleichbedeutend 
nit Bach, Waſſer ift, fo hieße Lörrach alſo eigentlich Wohnungsort am Bach. Die Ableitung 
von Kerche rührt wohl nur von der Lerche in goldenem Felde im Wappen der Stadt, und dieſe 
wiederum von der ſcheinbaren Ahnlichkeit des Namens Lörrach, im Volksmund Lörch, mit dem 
Namen des Vogels her.“ 



noch wenig beſchwären, ſonderen fie und ihre Nachkommen ſamt⸗ 

lich und einem jeden infonderheit dabey ruhiglich verbleiben zu 

laſſen, zu ſchützen, zu ſchirmen und zu handhaben. Geſtalten 

Wir gedacht Unſerem Fürſtl. Ober - Amte Röteln fürnehmlich 

recommendiren, daß es denenjenigen Fremden, welche mit nütz⸗ 

lichen Gewerben und Manufacturen ſich allda niederlaſſen wollen, 

ſeines Orts alle gewührige Erleichterung und Vorſchub dazu 

leiſten ſolle. 

Deſſen allen zu wahrer Urkund haben Wir gegenwärtigen 

Freyheits⸗ und Gnaden -Brieff eigenhändig unterſchrieben und 

Unfer Fürſtl. Innſiegel daran zu hencken befohlen. Der gegeben 

iſt in Unſerer Reſidentz Carlsruhe den sten Monats Tag Junius 

in dem Jahre nach Chriſti Unſeres Heilandes Geburt, ein tauſend 

ſiebenhundert funffzig und fechs. 

Carl Friderich Marggrav 
zu Baaden. 

UXKULL. 

Fideliter decopirt. BURCKLIN. 
ChLLARIUs. 

T. Fürſtl. G. Amts⸗Canzley Röteln. 

m 
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Die Seftfreude der Stadt. 
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Jus Beygehendem Gnaden Brieffe habt Ihr zu erſehen, 

welchergeſtalten Wir die dem Grte Loerrach Bereits in 

dem vorigen Jahrhundert ertheilt geweſene Stadt Gerechtigkeit 

zu Beſtätigen erneueren und zu erweiteren geruhet haben. Ihr 

habt der daſigen Burgerſchafft dieſe Begnadigungen mit Be 

hörigen Solenniteten zu Derfünden, und wegen des Stadt 

Magistrats und anderen Beſtellungen die nöthige Anordnung 

zu machen. 

Und da Wir Unß gnädigſt entſchloßen haben der Burger⸗ 

ſchafft die erſte Fahne und Trommel zu ſchencken: So habt ihr 

dergleichen auf Unſere Coſten verfertigen zu lagen, und jo dann 

an die Burgerſchafft zu überreichen.“ 

Das die Weiſung der dem Gberamt zugegangenen Der- 

fügung des Markgrafen vom 10. Juni 1756. 

Die Weiſung wurde befolgt. Swei in den Akten des 

hieſigen Bezirksamts aufbewahrte Protokolle vom 25. und 24. 

Auguſt 1756, ohne Unterſchrift und mit mehrfachen Korrekturen ver- 

ſehen, vielleicht das Concept eines vom Stadtſchreiber oder einem 

Markgräflichen Beamten gefertigten officiellen Feſtberichts, beſagen 

das Nähere. Das erſtere berichtet über die vorbereitende Feier, zu— 

gleich über die Konſtituierung der ſtädtiſchen Behörden, das andere 
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ſchildert den Verlauf der offtciellen und öffentlichen Feſtfeier. 

Jenes lautet: „Actum Lörrach den 25. Aug. 1756. Nachdeme 

unter heutigem dato die geſamte Burgerſchafft auf dem neuer— 

bauten Rathhauß dahier zu Lörrach verſammelt worden; Als 

hat man von Seiten des Gber Amts derſelben befand gemacht, 

welchergeſtalten gnädigſt hoher Landes Herrihafft gnädigſt ge— 

fällig geweſen, den hieſigen Ort, mit fo vielen Privilegien zu 

begnadigen, daß ſolcher zugleich auch zu einer Stadt ernennet 

ſeyn ſolle. Wie nun dieſes die ganze gemeind, mit unterthänig— 

ſtem Danck Ehrfurchts voll erkannte; So wurde auch derſelben 

der Neue Burgermeiſter, in der Perſohn des Stubenwürths Wil— 

helm Rothen, und die geordnete O. Raths Glieder, in denen 

Derfohnen Conrad Widmers des Schmieds, Johannes 

Brödlins des Uronenwürths, Johann Jacob Bögners des 

Nandelsmanns, Johannes Gemppen, Mezger Meiſters, Georg 

Bagiften des Becken, und Sobani Nofmanns des Uhren⸗ 

machers und Schloffers dahier,“) welche nach dem Loos in dieſe 

Ordnung geſezt worden, vorgeſtellt, ſolche nach beiliegender Eides 

Formel in würckliche Pflichten genommen, zu ihrer Incumbenz 

(Dienftobliegenheit) angewieſen, und die Gemeind verſtändiget, 

ſie als ihre künfftige Dorgefezte, die der Gemeind mit Rath und 

That vorzuſtehen, und das gemeine Beſte, zu beſorgen haben, 

zu respectiren, und ihnen den behörigen Gehorſam zu leiſten, 

welches ſie auch zu thun verſprochen. Nach dieſem wurde be— 

melter Gemeind vorgeſtellet, wie die Beſtellung eines Stadt 

ſchreibers, vor die Gemeind und den Rath fo nöthig als mög: 

lich feje, zu welchem Ende man den bisherigen Theilungs 

Comissarium HB. Heinrich Wolfgang Schenck würcklich 

darzu ernennet, nach weiters bejgehender Eides Formul in be— 

hörige Pflichten genommen, zu feiner AmtsvVerrichtung ange— 

wieſen, und ebenfalls dem Magistrat und der Gemeind vor— 

*) Eobanus Hofmann war laut Virchenviſitationsprotokoll vom Jahr 1756 re for⸗ 

mierter Konfeſſion. Die infolge der Beſtellung des neuen Magiſtrats ihres Amtes enthobenen 

Ortsvorgefeßten waren: Abraham Siegler, Vogt; Andreas Siegler, Stabhalter; 

Thomas Schupp, alter Vogt; ſodann die Richter: Jakob Brombacher, Sebaftian 

Müller, Jakob Sommer, Georg Hagiſt, Hans Ludin, Jakob Alesbach, Jo: 

hannes Brödlin. Mit Ausnahme des Letztgenannten trat kein Mitglied des vorigen Ge⸗ 

meindevorſtandes in die neugebildete Magiſtratsbehörde über, 



gejtellet hat. Hoc Facto (nachdem dieſes geſchehen) und damit 
man auch der geſamten Burgerſchafft dieſes Orts Gehorſam 
gegen den neubeſtellten Magistrat um ſo mehrers verſichert wäre, 
wurde Derſelben auferlegt, ſowol dem Burgermeiſter als denen 
Raths Gliedern, von Perſohn zu Perſohn RandCreue abzulegen, 
welches auch geſchehen, worauf man derſelben weiters wißend 
machte, daß morgenden Bartholomajsejertag, die Publication 
derer StadtPrivilegien und Bewürckung deßen, was zu fejerlicher 
Begehung derer Solennitæten gereichet, vorgenommen werden 
ſolle. Und alles dieſes geſchahe Vormittags von 9. Uhr an bis 
um 41. Uhr. Nachmittags zoge die Burgerſchafft unter dem 
Schall der Trommeln mit dem Gber und unter Gewöhr, in be— 
höriger Ordnung, unter Commando des neubeſtellten Stadt 
Majors, V. Stadtſchreibers Schencken, Stadthauptmanns B. 
Chirurgi Kleinen, Lieutenants H. Bandelsmanns Freulers, 
und Stadt Fähnderichs B. Confectiers Hafen, auf den Schüzen— 
Plaz, daſelbſt wurde die Compagnie in Anweſenheit des Gber— 
Amts exercirt, nach dem Exercitio der Burgerſchafft kund ge- 
than, wie gnädigſt hohe Herrfchafft die Stadt mit einer Fahne 
und Trommel gnädigſt beſchencket, und der Fahne dieſes in ſich habe, 
daß man einen Menſchen dadurch fo wohl zu Ehren als zu un— 
ehren erklären könne, und alſo ein jeder Burger den Bedacht 
zu nehmen habe, daß er ſich ſchuldig und verbunden erachten 
ſolle, unter ſolchem ſowol vor ſeinen Neben Burger, als auch die 
ganze Gemeind und vornehmlich vor ihre gnädigſte Landes 
Herrichafft zu kämpffen, Muth und Blut, ja Leib und Leben zu 
laſſen, gleich als wann ſie würcklich unter dieſem Fahnen ſolches 
zu thun geſchworen hätten, zu welchem Ende ſolcher der Ge— 
meind aufgethan und ein jeder Burger derſelben ermundert 
wurde, einen Nagel darein zuſchlagen, welches auch von Mann 
zu Mann durch die ganze Compagnie geſchehen, und damit ſie 
ſich der Stifftung dieſes Fahnens um ſo mehrers erinnern, 
jo wurde der erſte Nagel im Nahmen gnädigſt hoher Kandes- 
Herrichafft, von Sr Hochfrejherrlichen Gnaden Herrn Landvogt 
von Wallbrunn eingefchlagen, vorhero aber von der Com- 
pagnie das Gewöhr presentirt vor dem Fuß niedergelegt und 
die Trommel gerührt. Nach beſchlagenem Fahnen, hat man 

— —— — 4 
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olchen nebſt der Trommel der ganzen Compagnie im Nahmen 

Sr Nochfürſtlu Dchlt des regierenden Herrn Marggraven Carl 

Friderichs verehret, worauf dieſelbe zu ihrer unterthänigſten 

dancknehmigkeit und Freuden Bezeugung über dieſe hohe Landes 

väterliche Gnade 5. mahl Salve gegeben, mit fliegendem Fahnen 

von dem Schüzenplaz abgezogen und in der Stadt paradiret, 

allwo der Fahne durch 12. Mann mit aufgepflanztem Bajonet 

und gerührter Trommel in das Rathhauß gebracht worden.“ 

Der Text der Sides formel für den Bürgermeiſter 

und die Magiſtratsmitglieder iſt folgender: „Ihr ſollet 

geloben und darauf einen leibl. Eyd zu Gott dem Allmächtigen 

ſchwören, daß Ihr des durchlt Fürſten und Berrn, Heren Carl 

Friderichs Marggravens zu Baaden und Hochberg ꝛc. Unferes 

gnädigſten Fürſten und Herens Burger Meiſter Amt Gericht und 

Rath getreulich und mit allen Fleiß ſitzen, verwalten und ver— 

ſehen wollet, Ihro Hochfürftl. Durchlt gehorfam und gewärtig 

ſeyn, dero Frommen und Nuzen förderen, Schaden Warnen 

Niemanden wieder Becht und Billigkeit beſchweren, auch Männig⸗ 

lich, der vor Burgermeiſter Amt und Rath zu fchaffen hat, güt- 

lich hören und vernehmen, fürter auf ſolches der Partheyen vor— 

bringen, ſamt denen Raths Gliedern rechtmäſig Urtheil und Be— 

ſcheid, nach beſtem eurem Verſtand und dieſem Landrecht, auch 

anderen publicirten Ordnungen fprechen und was in Rechten 

erfolgt und erlangt wird, der gebühr nach vollziehen helffen, 

auch in ſolchem Niemand verfchonen, noch Anſehen Lieb, Leyd, 

Freund Freundſchafft, Gunſt, Gaab, Forcht, Geld oder Gelds— 

werth, oder was ſich eigenem Nuz vergleichen möchte, ſondern 

dem Armen als reichen ein ohnpartheyifcher Richter ſeyn, auch 

das Gemeine Weeſen der Stadt Lörrach und deßen Aufkommen 

ſo viel an euch iſt, treulich beförderen und vor ſchaden warnen 

und alles dasjenige halten, thun auch laßen wollet, was einem 

rechtſchaffenen und gewifenhafften Burgermeiſter und Raths Glied 

wohl anſtändig iſt, alles getreulich und ohne Gefährden.“ Der 

Stadtſchreiber hatte zu ſchwören, „daß ihr dem durchlauchtig⸗ 

ſten Fürſten und Heren, Herrn Carl Friderich Marggraven zu 

Baaden und Hochberg ꝛc. Unſeren gnädigſten Fürſten und Herrn, 

auch S. Hochfürftl. Durchlt. Amtleuthen Burgermeiſtern und Rath 



W. 40 2 

der Stadt Cörrach wollet getreu, hold, gehorſam und gewärtig 

ſeyn, Ihro Hochfürjtl. Durchlt. und dieſes Orts Nuzen beförderen, 

derſelben Schaden aber mit allem Vermögen warnen, alles das 

gerichtlich gehandelt, mind oder fchriftl. vorgetragen wird, zum 

fleiſigſten und getreulichſten aufſchreiben, darüber ein beſonder 

Gerichts Buch halten, und ſolches der Gebühr nach verwahren, 

Brief oder Gerichts Acta oder Abſchrift davon ohne des Gerichts 

Wiſen und Befehl Niemanden mittheilen, den Partheyen, die 

allbereit vor Gericht gegeneinander erwachſen, oder noch er— 

wachſen möchten, in ihren Sachen weder mit Rath noch That, 

weiter als eurem Amt zuſtehet, Beyſtand leiſten, auch in Auff— 

richtung allerhand Contracten Testamenten, Codicillen und 

anderer lezten Willen darzu ich vor oder auſerhalb Gerichts er— 

betten werde, redlich erbarlich und Auf recht, ohne allen Auff 

oder Suſaz, Gefehrde und Liſt, als ſolches Menſchen Fein er— 

dencken kan, handeln. Su vorderſt aber nach Böchſtgedachtes 

meines gnädigſten Fürſten und Berrns publicirten Landesord— 

nungen Sazungen und Rechten in allem Euren Thun Euch 

reguliren, dieſelben jederzeit vor Augen haben, und Euch ſolche 

eine Richtſchnur ſeyn laſen, auch des gebührl. Schreiber Lohns 

nach laut dieſes Ihro Hochfürftl. Durchlt. Landrechts und Ord— 

nung genügen laßen, und darüber Niemand beſchweren auch: 

alles anders verrichten, was einem fleißigen und getreuen Stadt— 

ſchreiber gebühret und zuſtehet, alles getreulich und ohne Ge— 

fährden.“ 

Das Protokoll vom 24. Auguſt meldet den Verlauf der 

officiellen Feſtfeier: „Zu Vollziehung der auf den heutigen 

Bartholomej$eierTag feſt geſetzten Solennitæten über die Publi- 

cation derer hieſigen Stadt Privilegien verfügte ſich dieſen 

morgen frühe vor der Kirche, der neubeſtellte Burgermeiſter mit 

denen Raths Gliedern zu dem Fürſthu. Gber-Amt, worauf ſie ſich 

miteinander Dor der Stadt Compagnie vorbej, welche mit flie— 
gendem Fahnen und klingendem Spiel auf dem Marckplaz 

paradirte in die Kirche begaben. In der Kirche waren ſowol 

das Geſang als auch die Predigt von Herrn Special Walzen 

auf dieſes Festin, auf das bündigſte eingerichtet. Nach geen— 

digter Kirche verfügte ſich abermalen das Fürſtl. OGberdlmt mit 
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denen Magistrats Perſohnen vor die Landſchreiberej behauſung, 

und die Stadt Compagnie ſtunde ebenfalls ſchon wiederum in 

behöriger Ordnung. Der Magistrat bliebe unten vor der Land— 

ſchreiberej auf dem Plaz vor der Stadt Compagnie ſtehen, und 

das Fürſtle. Ober Amt erhobe ſich in die obere Etage der Kand- 

ſchreiberej Behauſung. Daſelbſt haben Ihro Gnaden Herr Land— 

Vogt von Wallbrunn vor der geſamten Burgerſchaft und 

andern anweſend geweſenen vielen fremden ſowohl inn als aus— 

ländiſchen Stands und privat Perſonen, zu dem mittleren Fenſter 

heraus, eine kurze Rede gethan, welche in unterthänigſter Der: 

ehrung der von gnädigſt hoher Verrſchaft dem hieſigen Ort 

gnädigſt ertheilten Stadt-Privilegien und weiters gnädigſt Der- 

heiſenen Gnaden und Gutthaten auch in Bezeugung der groſen 

Freude und Dancknehmigkeit welche die ganze Gemeind Vor die 

ihro von höchft gedacht gnädigſt hoher Landesherrſchafft zuge⸗ 

floßene übergroße Gnade und Landesbäterliche Sorgfalt ſchuldig 

zu ſejn erkennen mußte, beſtunde. 

Hierauf wurden von Herrn Hofrath und Landſchreiber 

Süſen die Stadt Privilegien vor dem Magistrat, der geſamten 

Innwohnerſchafft und übrig anweſend geweſenen vielen fremden 

Perſohnen, abgeleſen, und nachdeme ſolches geſchehen, nicht nur 

von dem Fürſtlu. Ober Amt, Burgermeiſter und Rath auch der 

geſamten Innwohnerſchafft ein einhälliges vivat auf die durch: 

leuchtigſte Perſohn des regierenden Herrn Marggraffen Carl 

Friderichs von Baden Durlach und Höchitdero geſamtes 

Vochfürſtl. Hauf, ausgerufen, ſondern auch von der Stadt Com- 

pagnie viermal Salve gegeben. Sodann verfügte ſich das Fürſtle⸗ 

Ober- und Specialat Amt mit Burgermeiſtern und Rath, auch 

denen commandirenden Officiers der Stadt Compagnie auf das 
RathHauf, nahme daſelbſt eine Mahlzeit ein, und während folcher 

wurde auf Sr. hochfrſtlu. Durchlt des regierenden Herrn Marg— 

graven und des ganzen hochfürſtlu. Haußes von Baden Durlach 

höchſte Wohlfarth, Flor und Aufnahm under jedesmaliger Ab— 

löſung 12. aufgeſtellter Böller, ein Vivat nach dem andern 

angeſtimmt. Mittler Weile hat ſich dann auch die Burgerſchafft 

und was ſich von gut Baden Durlachiſch geſinnten Perſohnen, 

auch ſogar Ausländer die ſich dahier eingefunden, bis auf den 
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Späthen abend in denen Burgers- und Gaſthäußern luſtig ge: 
macht, wobei vornehml. von hieſiger Burgerſchafft nicht der 
mindeſte Excefs verübet worden. Das Ober umt und der Ma- 
gistrat nebſt denen übrigen Perſohnen aber begabe ſich gegen 
Abend von der Mahlzeit wiederum nach Kauf, worauf noch 
einmal die Böller abgelößt wurden, und mit dieſem nahme der 

ganze Actus ein Ende. 

Und damit auch dieſes ſolennen actus in künfftigen Seiten 
möchte gedacht werden, fo find ettlich 100 Stück große und 
Kleine Münzen von feinem Gold und ſilber, und zwar erſtere 
etwas größer und pretioser als ein Neuer Thaler, auf deren 
einten Seite ein See Haffen, deme die Sonne gegen über ftehet, 
und ein dem ſelben zufahrendes Schiff mit der Ueberſchrift: 

AFFLANTE DEO, PRINCIPE RECTORE. 

auf der andern Seiten aber die Überſchrift: 

CAROLO FRIDERICO 
MARCH. BAD. ET HAC HB. 
Geer 

RESTAURATATETZAUCTA 
GRATI ANIMI MONUMENTUM 
MUNIFICENTISS. PRINCIPI 

DICAT 
MR GISTERATUSPOPULUSE; 

LOERACENSIS 
XXIV. AUG. MD CCLVI.) 

die andere aber etwas kleiner als ein Trentesold**) auf der 
einten Seite ein kleines Knäblein oben mit der Umſchrifft: Ich 
bin zwar jung und Klein anheute, und unten mit der Jahrzahl 

) Deutſch: „Unter Gottes Beiſtand und des Fürſten Leitung. Karl Friedrich, Mark— 
grafen von Baden und Hachberg, dem huldreichften Fürſten, weiht für die Wiederherſtellung 
und Mehrung der Rechte der Bürgerſchaft dieſes Denkmal der Dankbarkeit Obrigkeit und Volk 
von Lörrach den 24. Auguſt 1756.” 

**) Prentosold — 30⸗Sousſtück, etwa die Größe eines Markſtückes, 
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MDCCLVI. (1756), auf der andern Seite ein Mann der durch 

feinen abgedeckten und in der Hand haltenden Huth einen höff— 

lichen Burger vorſtellet, oben mit der Umſchrifft: Jedoch aus 

Kindern werden Leute, und unten mit dem Nahmen des Ortes 

Loerrach zeigend, geſchlagen worden.“ 
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Die Weihepredigt. 

* 

Nie beim Feſtgottesdienſt des 24. Auguſt 1750 von Pfarrer 

gehaltene Predigt entnehmen wir der oben (S. 4) erwähnten 

Feſtſchrift. 

Vorrede. 

Durch den Segen der Frommen vird eine Stadt erhaben. 

Mit dieſen Worten Andächtige, ꝛc. lehret der weiſe König Salomo 

das wahre und eigentliche Mittel, wodurch ein Volk zu Ruhm 

und Anſehen gelanget; wodurch ein gemeines Weſen in Flor 

gebracht, eine Stadt aus dem Stqub und Viedrigkeit hervorge- 

zogen und erhöhet wird. Sprüchw. 11, 11. 

Man hält mit Recht das vor die gröſte Staatskunſt deren, 

die am Regiment ſitzen, daß fie allerley Mittel erfinden und 

klüglich ins Werk ſetzen, ein Land und deſſen Innwohner glücklich 

zu machen: Aber die Mittel, deren ſich die Staatskluge bedienen, 

ſind nach Unterſcheid ihrer Sinſichten und Geſinnung von ſehr ver— 

ſchiedener Art. Pred. 7, 50.) Manche ſuchen viele Künfte, halten 

alles vor gut und erlaubt, gerade und krumme Wege, Falſchheit, 

Ungerechtigkeit, Betrug, Bosheit; wenn ſie nur daraus einen 

Vortheil für das gemeine Weſen zu ziehen hoffen. Dieſe verab— 

— 



ſcheuet Salomo, der doch die Staatsklugheit jo gut, als jemand 

in der Welt, inne hatte. Er verkündiget ihnen im vorher— 

gehenden das Gegentheil deß, das ſie hoffen, nemlich Untergang 

und verderben. Dagegen empfiehlt er die Gerechtigkeit zur 

Richtſchnur, wornach alle Mittel, ſich und andere glücklich zu 

machen, geprüft und beurtheilt werden ſollen; er ziehet ſie allen 

unſeligen Staatsgriffen weit vor, und verſpricht einer Stadt mehr 

Beil und Glück, wenn ſich ihre Bürger der Hottesfurcht und 

Tugend, der Religion und Aufrichtigkeit befleiſſen, als wo fie ſich 

durch liſtige Ränke und tückiſche Künſte empor ſchwingen wollen. 

Durch den Segen der Frommen wird eine Stadt erhaben. 

Der Ausſpruch des weiſen Königs hat auch auf eine 

doppelte Art feine Richtigkeit. Einmal fo machet der Segen, 

mit welchem Gott der HErr die Fromme bekrönet, da er ſie 

mit Ruhm und Ehre, mit Reichthum und Gütern überſchüttet, 

eine Stadt, die aus dergleichen geſegneten Bürgern beſtehet, be— 

rühmt und mächtig. Hernach iſt auch der Segen der Frommen, 

da ſie ihren Mitbürgern, Freunden und Feinden, Gutes wünſchen, 

ein kräftiges Gebet, mit welchem ſie Gohttes Horn und Strafen 

abwenden, und die Fenſter des Himmels eröfnen, daß ſich die 

Ströme des Segens von oben herab auf Stadt und Land er— 

gieſſen. Der Gerechten Gebet vermag viel, und iſt ein beſſeres 

und gewiſſeres Mittel, eine Stadt glücklich zu machen, als alle 

die ausgeſuchteſte Regeln der feinſten Staatsklugheit. 

Die Frommen ſind die Schutzwehr, die Säulen und Sierde 

einer Stadt; der Augapfel GOttes, den er bewahret und un— 

verſehrt erhält. Um der Gerechten willen werden auch andere 

erhalten und geſegnet. Durch den Segen der Frommen wird 

eine Stadt erhaben. 

Man ſetzet zwar dieſer Glaubenswahrheit die Erfahrung 

entgegen. Um ſie deſto mehr zu entkräften, pfleget man hämiſcher 

weiſe allerley Fragen aufzuwerfen. Was iſt das vor eine Hoheit, 

zu welcher die Frommen eine Stadt erheben werden, die ihren 

Grundregeln gemäß ſelbſt die Niedrigkeit lieben? wie viel Frommen 

werden erfordert, eine Stadt empor zu bringen d ꝛc. Aber wir 

find im Stand, dieſe Fragen zu beantworten. Es iſt nichts un⸗ 

gereimtes, vor ſich ſelbſt und feine Perſon, Demuth und Niedrig: 
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keit lieben, und doch den Flor des gemeinen Weſens eifrig wün— 
ſchen und befördern. Wie viele Exemplare zeiget uns nicht die 
weltliche und Kirchengefchichte von Männern, die mit der gröſten 
Demuth zu den höchſten Ehren und Aemtern im gemeinen Weſen 
gelanget, und daſſelbe glücklich gemacht habend Wer waren 
Joſeph, David, Daniel? ꝛc. So iſt auch eine kleine Zahl der 
Gerechten zulänglich, die Barmherzigkeit GOttes zu bewegen, daß 
er eine Stadt erhalte und vor dem Untergang bewahre. ( 1. Mo). 
18, 52.) Wären zehen Gerechte in Sodom gewefen, fo wäre ſie 
nicht durch einen Schwefelregen vom Bimmel vertilget worden. 
Ein anders aber iſt freylich eine Stadt erhalten, und ein anders, 
eine Stadt empor bringen. 

Wenn dieſes geſchehen folle, jo wird die Frömmigkeit mehr 
empor gebracht werden müſſen. Und alsdenn erſt wird die Wol— 
fart eines Landes oder einer Stadt ſchnell wachſen und zu⸗ 
nehmen, wenn Hohe und Niedere, wenn Obrigkeit und Unter— 
thanen in der Frömmigkeit zuſammenſtimmen, und ihren Segen 
unter einander vereinigen. 

Dieſes, Andächtige ıc. iſt der Innhalt meines dermaligen 
Vortrags. Die Feyrlichkeit des heutigen Tages erfordert dieſe 
Betrachtung: und ich wünſche um ſo mehr, daß ſie reiche Früchte 
unter euch bringe, je mehr die Aufnahm unfers Orts davon 
abhanget, und je angelegener es mir iſt, daß dieſe nicht von euch 
ſelbſt gehindert, ſondern vielmehr unter göttlichem Segen ge— 
fördert werde; den wir auch zu unſerm Vorhaben ſowohl, als 
zu Erfüllung unſerer Wünſche erbitten wollen in einem ſtillen 
und andächtigen Daterlinfer. 0 

Evangelium an dem Wiedergedächtnißtag des 
H. Apoftel Bartholomäus, Luc. 22, 24 50. 

Es erhub ſich auch ein Sank unter ihnen, welcher unter 
ihnen ſollte für den Größeſten gehalten werden. f 

Er aber ſprach zu ihnen: Die weltlichen Könige herrfchen, 
und die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. 



Ihr aber nicht alfo; ſondern der Größeſte unter euch ſoll 

ſein wie der Jüngſte und der Vornehmſte wie ein Diener. 

Denn welcher ift der Größeſted Der zu Tifche ſitzet oder 

der da dienet? Iſt es nicht alſo, daß der zu Tifche ſitzet? Ich 

aber bin unter euch wie ein Diener. 

Ihr aber feid es, die ihr beharret habt bei mir in meinen 

Anfechtungen. 

Und ich will euch das Reich beſcheiden, wie mir mein 

Vater beſchieden hat, 

Daß ihr eſſen und trinken ſollt über meinem Tiſch in 

meinem Reich, und ſitzen auf Stühlen, und richten die zwölf 

Geſchlechter Iſrael. 

Einleitung. 

Nach Innhalt des verleſenen Evangelii erhub ſich ein 
Sank unter den Jüngern Chriſti: welcher unter ihnen ſollte für 
den Gröſſeſten gehalten werdend Dieſer gab unſerm Heiland 

Gelegenheit, in feiner Entſcheidung der irdiſchen Hoheit der Be— 

genten und Gbrigkeiten zu gedenken, und ihnen zu ſagen, daß 

er ſie nicht dazu, ſondern zu einer ganz andern Würde, berufen; 

zu einer Würde und Ehre, zu welcher man nur durch Demuth, 

Liebe und Gedult, gelange. Unſer IEſus hat damit erwieſen, 

daß fein Reich nicht von dieſer Welt ſey, und daß feine Diener, 

die Lehrer und Prediger, nach irdiſcher Hoheit nicht zu ſtreben, 

um zeitliche Ehre nicht zu zanken Urſach haben: aber er hat 

gleichwol nicht allen Chriſten die irdiſche Hoheit ſchlechterdings 

abgeſprochen. Vielmehr hat er ſolche Grundregeln angegeben, 

die ſeinem Reich gemäß ſind, und ein weltlich Reich glücklich 
machen, wenn fie von Gbrigkeiten und Unterthanen beobachtet 

werden; wenn das Reich Chriſti und das weltliche Reich zuſam⸗ 

menſtimmen; oder wenn Obrigkeit und Unterthanen wahre Unter⸗ 

thanen des Reiches Chriſti, das iſt, fromme Chriſten find. Seine 

Grundregeln find fo beſchaffen, daß fie den gröften König- 

reichen und einzelnen, auch kleinen Städten gelten. Wir wollen 

daher nach Maßgab unſerer heutigen Seyrlichfeit, da unfere 

neue Stadtrechten und Freyheiten kund gemacht werden ſollen, 

Euer Chriſtl. Liebe zu betrachten vorſtellen 
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Eine Stadt, die durch den Segen frommer Chriſten 
erhaben wird, 

und zwar J. durch den Segen einer frommen chriſtlichen Gbrigkeit, 

II. durch den Segen frommer Chriſtlicher Bürger und Unterthanen. 

Du aber, o Gott! laß uns durch dieſe Betrachtung kräftig 

gereizt werden, die wahre Frömmigkeit und Tugend, die du ſelber 

ſo hoch ſchätzeſt, die du mit deinem köſtlichen Segen bekröneſt, 

theuer, werth und für unſern beſten Schatz zu halten, derſelben 

eifrig nachzujagen, und dadurch, ſo viel an uns iſt, zum gemeinen 

Beſten beyzutragen. Und da an deiner Gnade alles gelegen, ach jo 

Laß, HErr! deinen Segen dein Gewächs zu feuchten. 

wie des Thaues Wolk. Dir zu Lob und Sier; 

wie ein milden Regen Laß dein Antlitz leuchten, 

triefen auf dein Polk, jo geneſen wir. Kyrie Eleiſ. 

A M EN. 

Abhandlung. 

ANjerer gemachten Abtheilung nach 

Andächtige ac. 

iſt der Segen einer frommen Chriſtlichen Gbrigkeit 

Das Erſte, 

wodurch eine Stadt erhaben wird. Den Beweis deſſen nehmen 

wir aus den Worten unſeres Heilandes, die er im Evangelio 

zu ſeinen zänkiſchen Jüngern gejprgehen: Die weltliche Könige 

herrſchen, und die Gewaltigen heiſſet man Gnädige 

Herren, Ihr aber nicht alſo. Diejenige, welche aus dieſen 

Worten den Schluß gemacht, Chriſtus der HErr verwerfe den 

obrigkeitlichen Stand als fündlich und unerlaubt, und er verbiete 

deßwegen ſeinen Jüngern obrigkeitliche Aemter zu führen, haben 

den wahren Sinn Ieſu nicht eingeſehen. Wie hätte er dieſes 

thun können, da er ſelbſt die Obrigkeit jederzeit in Ehren gehalten 

(Matth. 22, 21), dem Naiſer zu geben befohlen, was des 

Uaiſers iſt, und durch Paulum, feinen Knecht, bezeiget, es jey 

keine Obrigkeit ohne von GOtt (Röm. 15, ); wo aber 
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Obrigkeit fey, die ſey von Gott verordnet? Er verdammet 

nicht die weltliche Herrfchaft der Könige und Gewaltigen auf 

Erden, ſondern die falſche Dorurtheile feiner Jünger, durch welche 

ſie ſich verleiten laſſen, nach weltlicher Herrfchaft und Ehre wider 

ihren Beruf und Beſtimmung, unrechtmäßiger weiſe, zu ſtreben. 

Sie hatten ſich eingebildet, ſein Reich ſey ein weltlich Reich; 

feine Nachfolge führe zu hohen Ehren in dieſem Reich; der be— 

ſondere Beruf, der an fie ergangen, müſſe mit beſondern Vor— 

zügen und den höchſten Stellen verbunden ſeyn: und von ihren 

eigenen Verdienſten müſſen fie nicht wenig gehalten haben, weilen 

ſie geglaubt, ſie ſeyen die Leute dazu, durch welche die Völker 

ſollten und könnten beherrſchet werden. Je weniger nun ein 

weltliches Nerrſchen durch weltliche Geſetze und äuſſere Swang— 

mittel ſich zu dem Amt der Apoſtel ſchickte, und ſich noch heutiges 

Tages zu dem Predigamt ſchicket; je mehr mißbilliget IEſus an 

ſeinen Jüngern ihre verkehrte Einbildungen. Aber bey allem 

Tadel ſeiner Jünger bleibt der obrigkeitliche Stand als eine 

göttliche Ordnung ſtehen; als eine ehrwürdige Ordnung, da 

Gott fein eigen Bild denen, die da herrſchen, anhänget, fie als 

ſeine Diener, die Völker zu beherrſchen, gebrauchet, auch ihnen 

ihre eigene Geſetze und Pflichten vorſchreibet. 

Nun iſt es zwar an dem, daß Menſchen, die über andere 

erhaben find, leichtlich über die Geſetze G ttes weg zu ſeyn 

glauben, und ſtatt derſelben ihre ſinnliche Lüfte und Begierden 

zur Richtſchnmur ihres Verhaltens annehmen, das Bild Gottes 

an ſich verunehren, ihrer Pflichten vergeſſen, der von GGtt ihnen 

verliehenen Gewalt mißbrauchen, und aus Herren Tyrannen 

werden; in welchem Fall ihr Land und Unterthanen ſehr übel 

dran ſind: Aber eben daraus folget, was es vor eine herrliche 

und nützliche Sache ſeye, wann obrigkeitliche Perſonen durch den 

Chriſtlichen Glauben erleuchtet, geheiliget, über die Verderbniß 

der menſchlichen Natur erhaben, und mächtig worden ſind, über 

ſich ſelbſt zu herrſchen. Eben daraus folget, was eine fromme 

Chriſtliche Gbrigkeit vor ein unvergleichlicher und unſchätzbarer 

Segen ſeye. 

Chriſtliche Könige und Regenten; Hohe und niedere Be— 

herrſchere, die den Septer Chriſti küſſen, lernen von ihm die 
. 



weiſe, gelinde und ſanftmüthige Art zu regiren. Sie haben 

bey ihrem Regiment den rechten Sweck, welcher iſt GGttes 

Ehre und der Unterthanen Wolfart. Sie opfern nicht ihre 

Unterthanen und deren Gut und Blut Schaaren- und Strom- 

weiſe ihrem eigenen Ehrgeiz und Intereſſe auf. Sie bleiben in 

den ihrer Herrfchaft von Gott geſetzten Schranken gerne, ohne 

die Grenzen derſelben wider ſeine Abſicht zu erweitern. Die 

ihnen anvertraute Regierung macht ihnen fchon genug zu 

thun, und ſie ſuchen ihre Ehre nicht in dem weiten Umfang 

der Länder, ſondern in der Glückſeligkeit ihrer Unterthanen. 

Dieſe zu erhalten geben ſie heilſame Geſetze und Verordnungen; 

Geſetze, welche der Religion nicht zuwider; Verordnungen, die der 

Aufnahm des Reichs Chriſti förderlich find. Sie brauchen zwar 

keinen Hwang, die Unglaubigen zu bekehren. Sie maſſen ſich 

deſſen nicht an, was Gott allein gebühret, nemlich über die 

Gewiſſen zu herrſchen. Sie üben keine Grauſamkeiten aus, der⸗ 

gleichen im Jahr 1572 auf Bartholomäustag zu Paris verübt 

worden. Sie geſtatten dem Gewiſſen Freyheit, dulden und tragen 

auch andere Religionen: aber doch nicht zum Vachtheil unferes 

Herın Jefu Chriſti. Sie thun der Ruchloſigkeit und allerley 

Anordnungen keinen Vorſchub; ſetzen ihnen vielmehr gebührende 

Schranken, um zu verhüten, daß IEfus, der höchſte Regent, 

nicht verſpottet oder vom Thron herab geſtürzt werde. Sie 

gehen den Aergerniſſen entgegen, ſo viel an ihnen iſt, und 

räumen die Hinderniffe aus dem Weg, die das Evangelium 

nicht wollen Frucht bringen laſſen. Sie ſind ſo weit entfernt, 

aus den Laſtern der Menſchen und ihrem Muthwillen einen 

Profit zu ziehen, daß ſie vielmehr dieſelbe aus ihren Grenzen zu 

verweiſen, ſich äuſſerſten Sleiffes bemühen. Sie theilen deßwegen 

die Aemter denen zu, die am meiſten Geſchicklichkeit und Tugend 

beſitzen; und ſehen vermittelſt derſelben darauf, daß ihre heil— 

ſame Verordnungen mögen in Gang gebracht, Sucht und Ehr- 

barkeit befördert, Friede und Ruhe gehandhabet werden. Sie 

ſind unermüdet in Ausrichtung ihres Amts; beobachten die Regel 

Chriſti, die auch ihnen gilt: der Vornehmſte ſey wie ein 

Diener. Und in der That, wer hat wol mehr zu thun und 

zu dienen als ©brigfeiten, die einen jeden anhören, eines 
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jeden Anliegen prüfen, darüber rathſchlagen, Schlüſſe faſſen und 

fie ins Werk ſetzen müſſend Je gröſſerer Herr, je gröſſerer 

Diener. Sie ſind wachſam auf alles; eifrig gegen das Böſe, 

gutthätig in Belohnung des Guten. Und davon heiſſen fie 

Gnädige Herren, eigentlich Wolthäter, die ihre Gewalt 

nicht mißbrauchen, übels zu thun, den Nächſten zu unterdrücken, 

dem Gottloſen durchzuhelfen, ſondern Gutes zu thun, Gnade zu 

erzeigen, ihre Nächſten und Unterthanen glücklich zu machen, 

dem Muſter GOttes und dem Fürbild Chriſti nachzueifern. Wol— 

thaten ſind ihr liebſtes Geſchäft; ſie ſind aber auch ein Segen 

vor die Unterthanen. 

Ein Segen iſt ſchon ihr glänzendes Tugenderempel, wo— 

durch ſie ihre Unterthanen zur Nachahmung reizen. Wie gott- 

loſe Regenten die Gottloſigkeit durch ihr Beiſpiel zu befehlen 

ſcheinen, und fie allgemein machen; fo bringen tugendhafte Obrig- 

keiten die Frömmigkeit und Tugend in Gang. 

Ein Segen iſt ihr Gebet und Fürbitte, wodurch ſie ſich 

vor den Riß ſtellen, Ott in die Sornruthe fallen, feine Gerichte 

von ihren Ländern und Leuten abwenden. (Jeſ. 57, 1 2c.) Ein 

frommer Niskias hat die Stadt Jeruſalem erhalten gegen ihrer 

Feinde Schnauben. 

Sin Segen iſt die ganze gottſelige Regierung Chriſtlicher 

Regenten, in welcher ſie beſonders Kirchen und Schulen in Flor 

zu bringen ſuchen, und darauf nicht nur die Uirchengüter, 

ſondern auch einen guten Theil ihrer eigenen Einkünfte ver⸗ 

wenden, folglich die herrliche Verheiſſung Gottes in der That 

erfüllen, mit welcher er die Kirche des neuen Teſtaments ge⸗ 

tröſtet: Könige ſollen deine Pfleger und ihre Fürſtinnen 

deine Säugammen ſeyn. (Jeſ. 49, 25.) 

Ihre Gnade und Gutthätigkeit gehet nach Beſchaffenheit 

der Umſtände ſo weit, daß ſie ihren Unterthanen allerley Frey— 

heiten und Privilegia zugeſtehen, um ihre Wolfart zu erweitern. 

Und wer ſiehet nicht, daß eine Stadt unter ſolcher Chriſtlichen 

Obrigkeit durch ihren Segen erhöhet werde? Wenigſtens, wenn 

es mit einer Stadt, deren eine fromme Obrigkeit ihren Segen zu— 

flieſſen läßt, nicht fort will, jo muß die Schuld nicht an der Obrigkeit, 

ſondern an den Unterthanen ſelber liegen. Derowegen fordern wir 
gu 
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dazu, daß eine Stadt erhaben werde, den Segen frommer Chriſt— 

licher Bürger und Unterthanen. 
Unter dieſer Benennung verftehen wir alle die, welche in 

unſerm Evangelio den Gbrigkeiten entgegen geſetzt werden; und 

alſo zuvörderſt die Lehrer und Prediger. Denn Chriſtus redet 

eigentlich zu ſeinen Jüngern, die er zum Apoſtelamt erwählet 

hatte, wenn er ſagt: Ihr aber nicht alſo. Wie viel weniger 

werden ſich denn die heutige Lehrer, die den Apoſteln weit nach— 

gehen, von der Regel unſers Heilandes ausnehmen können d 

Sie ſollen nicht übers Volk herrfchen, ſondern Vor— 

bilder der Heerde werden. (1 Petr. 5, 5.) Nimmermehr 

werden Bifchöffe und Dorfteher in der Römiſchen Kirche, die den 

Ehrgeiz viel weiter, als die Jünger des BErrn, getrieben, und 

ſich dem Gehorſam gegen die weltliche Obrigkeit nicht nur ent⸗ 

zogen, ſondern auch dieſe unters Joch zu bringen geſucht, ihre 

Befugniß dazu wider das ausdrückliche Verbot Chriſti behaupten 

können. Diener follen fie ſeyn nach der Surechtweiſung unfers 

Heilandes, welche die Gemeine des HBErrn weiden mit dem Wort 

der heilſamen Lehre und mit vorleuchtendem Exempel ihren Su— 

hörern, als gute Hirten ihren Schaafen, vorangehen; gleichwie 

in andern Stücken, als beſonders darinn, daß ſie ſich als fromme 

Unterthanen im gemeinen Leben erweiſen. Alsdenn erſt find 

ſie das, was ſie nach Chriſti Abſicht ſeyn ſollen; alsdenn aber 

find fie auch unſtreitig ein groſſer Segen des Volks, einer Stadt 

oder eines Landes, wohin ſid berufen ſind. Wir glauben, wir 

dörfen hier des Beweiſes überhoben ſeyn. Wenn aber doch 

noch jemand daran zweifeln ſollte, dem geben wir nur zu be⸗ 

denken, daß eben durch den Dienſt frommer Lehrer fromme 

Unterthanen gezogen werden, durch deren Segen eine Stadt er— 

haben wird. Frommer Suhörer Pflicht iſt, daß ſie das an ſich 

erweiſen, wozu ſie von ihren Lehrern angeführt werden. Alle 

rechte Jünger Chriſti, alle wahre Chriſten ſind alſo fromme 

Bürger und Unterthanen: aber fie find es auch allein, und 

auſſer ihnen iſt keine wahre Frömmigkeit zu finden. Es erfordert 

dieſe eine Aufrichtigkeit und Rechtſchaffenheit des Herzens vor 



Gott und den Menſchen, welche von Natur keinem Menſchen 

angebohren, durch bloſſe menſchliche Erziehung keinem angewöhnt, 

ſondern durch übernatürliche Wirkung des H. Geiſtes vermittelſt 

des gepredigten göttlichen Worts hervorgebracht wird in denen, 

die an Chriſtum glauben. Es muß derſelben eine wahre Furcht 

vor GOtt und eine brünſtige Liebe zu ihm zum Grund liegen, 

vermög deren man in allen Dingen auf Gott ſehe, um Gttes 

willen, in Abſicht auf ihn, aus Ehrerbietung gegen feine Grd— 

nung und Gehorſam gegen feine Gebote, feine ſchuldige Pflichten 

beobachte, und alſo um des Gewiſſens willen den weltlichen 

Nerren unterthan ſey. 

Man muß Frömmigkeit und Dummheit nicht vor gleich⸗ 

geltende Worte anfehen und betrachten; wie oft von Weltleuten 

geſchiehet, die nur deßwegen fromme Unterthanen dem gemeinen 

Weſen dienlich halten, weil ſie zum Ungehorſam zu einfältig ſeyen. 

Die wahre Frömigkeit flieſſet aus einer himmliſchen Weisheit 

und Erleuchtung her. (Pſalm 19, 8, 9.) Das Seugniß des 

Herrn iſt gewiß, und macht die Albern weiſe. Die 

Gebote des Herrn, denen die Fromme folgen, find lauter, 

und erleuchten die Augen. Die Bedlichkeit und Aufrichtig: 

keit der Frommen iſt ein Werk des H. Geiſtes; Ihr Verhalten, 

ſo daraus entſpringet, iſt eine Wirkung ſeiner Gnadentriebe, 

feiner Leitung, Führung und Innwohnung. Alle Weisheit der 

Welt iſt dagegen Dohrheit. Und welches iſt denn nun ihr Der- 

halten, das ihnen des HEren Wort anweifet? wozu fie der Geiſt 

Gottes und ihr erleuchtetes Gewiſſen treibet d 

Fromme Chriſten nehmen ihrer Pflichten wahr gegen die 

Obrigkeit, deren Herrſchaft fie ISſus mit den andern Völkern 

unterwirft. Sie murren nicht gegen derſelben herauskommende 

Verordnungen. Sie haltens nicht vor erlaubt, gegen ihre Ge— 

ſetze zu handeln, dafern es nur niemand weiß oder die Über⸗ 

tretung verborgen gehalten werden kan. (Röm. 13, 7.) Sie 

geben willig Schoß, dem der Schoß gebühret; Soll, 

dem der Soll gebühret; Furcht, dem die Furcht ge— 

bühret; Ehre, dem die Ehre gebühret. Sie lieben und 

ehren ihre Gbrigkeit um ſo mehr, je mehr ſie ſehen, daß ſie das Bild 

Gottes durch Chriſtliche Regirung an fich ſelbſt in Ehren hält, 
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und mit allen ihren Unternehmungen heilſame und Chriſtliche 

Abſichten verbindet. Sie ſegnen ſie zu tauſend malen. 

Fromme Chriſten ſind auch ſonſten gute Mitbürger in Be— 

obachtung der Chriſtenpflichten gegen den Nächten. Sie find 

demüthig; nicht als ob fie nicht von Hochmuth und Ehr- 

geiz angefallen, noch dazu verſucht werden könnten. Das Gegen— 

theil erhellet an dem Exempel der Jünger, welche nach ſo langem 

Unterricht Chriſti, nach gehörter Verkündigung ſeines Leidens, 

noch die Frage aufwerfen können: welcher unter ihnen 

ſollte für den Gröſſeſten gehalten werdend Wie tief 

muß nicht der Saame dieſes Unkrauts im Herzen verborgen 

liegen? wie jo gar langſam und ſchwer muß er auszurotten 

ſeyn d Und wenn es fo ſchwer hält bey Jüngern Chriſti, wie 

wenig wird der Hochmuth von andern verbannet werden? Jedoch 

CThriſten werden immer wieder zurecht gewieſen. Die Lehre 

ſchwebet ihnen vor Augen, die Ieſus einſchärft: der Gröſſeſte 

unter euch foll ſeyn wie der Jüngſte, und der Dor- 

nehmſte wie ein Diener. Unter Chriſten ſoll ſich keiner vor 

dem andern einen Vorzug einbilden; keiner den andern geringer 

als ſich ſelbſt halten. 

Chriſten ſind daher liebreich und dienſtfertig. Der 

Vornehmſte ſey wie ein Diener. Wer dem Nächſten mehr 

Dienſte leiſtet, der erlanget mehr Vorzüge. Er wird Chriſto 

gleichförmiger, und ſtimmet mit ſeinem Sinn näher überein. 

Denn welcher iſt der Gröſſeſted der zu Tiſche ſitzet, 

oder der da dienetd Iſts nicht alfo, daß der zu 

Tiſche ſitzet? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. 

Der Gröſte im Reich Chriſti ift der, der mit ihm die gröſte 

Aehnlichkeit, das iſt, der ſeinem Nächſten die gröfte Liebesdienſte 

erweiſet. 

Chriſten ſind ſich ſelbſt nicht weich, ſuchen nicht ihre Ge— 

mächlichkeit und Wolluſt; übernehmen die Anfechtungen, die 

ihnen in dieſer Welt in der Gemeinſchaft Chriſti begegnen; ſie 

find darinn gedultig, treu, ſtandhaft; wie Ieſus ſeinen 

Jüngern das Seugniß ertheilet: Ihr aber ſeyds, die ihr 

beharret habet bey mir in meinen Anfechtungen. Und 
ich will euch das Reich beſcheiden, wie mirs mein 



Vater beſchieden hat, daß ihr effen und trinken ſollet 

über meinem Tiſch in meinem Reich, und ſitzen auf 

Stühlen, und richten die zwölf Geſchlechte Iſrael. 

Chriſten ſehen weiter hinaus als auf die Gemächlichkeit 

und Trübfalen dieſer Welt, nemlich auf die Herrlichkeit jenes 

Lebens; und haben ſie ſchon den hohen Vorzug nicht zu hoffen, 

welchen IEſus feinen Jüngern zugeſagt hat, jo ſind fie doch 

verſichert genug, daß fie mit ihrem Heiland zur Herrlichkeit 

erhaben werden. (Röm. 8, 17.) Es kommt ſie daher nicht 

ſauer an, die Herrlichkeit dieſes Lebens zu verläugnen, und unter 

Erduldung alles Undanks, allerley Feindſeligkeit der Welt, und 

anderer Trübſalen, getroſt zu ſeyn. 

Dieſe Tugenden frommer Chriſten, die unſer Heiland 

im Evangelio fordert, mögen, ohne anderer zu gedenken, welche 

der Glaube reichlich hervorbringet, genug ſeyn, um begreiflich 

zu machen, was durch ſie dem gemeinen Weſen vor ein Segen 

zuflieſſe, und wie durch ihren Segen eine Stadt erhaben werde. 

Die Gottſeligkeit, (1 Tim. 4, 8) die wir an einem 

frommen Chriſten vorausſetzen, iſt ja zu allen Dingen nütz, 

und hat die Verheiſſung dieſes und des zukünftigen 

Lebens. Und da David im Namen Gttes verſichert, (Pf. 112, 

2, 3) der Sa ame deren, die den NErrn fürchten und groſſe 

Luſt haben zu ſeinen Geboten, werde gewaltig ſein auf 

Erden, das Geſchlecht der Frommen werde geſegnet 

ſeyn, Reichthum und die Fülle werde in ihrem Haufe 

ſeyn, und ihre Gerechtigkeit ewiglich bleiben; wie an— 

ſehnlich und herrlich muß nicht eine Stadt werden, deren Bürger 

jo geſegnete Leute find? welche die Frömmigkeit und der göttliche 

Segen, die Religion und Gewiſſen mehr und feſter untereinander als 

der Eigennutz verbindetd Dieſe Bürger werden auch einmüthig— 

lich und mit einem Munde ihren ſegensvollen und gutthätigen 

Gott loben und anbeten; die Gottesdienſte werden häufig und an— 

dächtig beſucht werden; die Religion wird blühen. Das wird 

eine heilige Stadt heiſſen; und dieſe Stadt GOttes wird 

zur Seit, da ſonſten in der Welt alles ſich zum Untergang ver- 

wirrt (Pſalm 46, 5. 7), dennoch fein luſtig bleiben mit 

ihren Brünnlein, da die heilige Wohnungen des 
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Höchſten ſind. GOOtt ift bey ihr drinnen, darum wird 

ſie wol bleiben. 

Sind fromme Chriſten treue Unterthanen gegen ihre Herren 

und Obere; fo gehorchen fie ihren Befehlen; fie fügen ſich ihren 

Abſichten; fie bieten derſelben löblichen und chriſtlichen Unter— 

nehmungen die Hand. Alle Glieder des gemeinen Weſens, jo 

viel ihrer chriſtlich geſinnet ſind, werden durch einerley Geiſt und 

Geſetz in Bewegung, und jedes in ſeine gehörige Ordnung und 

Verhältniß gegen das andere und das ganze gemeine Weſen, 

geſetzt. So werden alſo die Mittel, die Unterthanen glücklich zu 

machen, ordentlich gebraucht. Und wied ſollte es denn fehlen 

können, daß nicht auch die Abſicht, die Glückſeligkeit der Stadt, 

erhalten würde d 

Fromme Chriſten ſind gute Mitbürger. Sie ſind demü— 

thig; und ihre Demuth iſt ſo gewiß ein ſicheres Mittel zur Er— 

höhung, als der Hochmuth der Weg iſt zum Falle und Unter: 

gang. Erinnert euch der Worte Chriſti (Luc. 18, 14): Wer 

ſich ſelbſt ernidriget, der wird erhöhet werden; Werfet 

eure Augen auf die Jünger im Evangelio, unter denen 

ſich Sank erhub (Matth. 25, 12): welcher unter ihnen 

ſollte für den Gröſſeſten gehalten werdend ſo werdet 

ihr finden, daß IEfus Urſach gehabt, fie zur Demuth anzuweiſen, 

und in dieſer Ordnung ihnen erſt eine wahre Hoheit zu ver⸗ 

ſprechen. Unter den Stolzen iſt immer Hadder; ſagt 

Salomo (Sprüch. 15, 10). Und fo ſehr man ſonſten in der Welt 

beglaubt iſt, daß durch Hochmuth und Ehrgeiz ſich Städte, Länder 

und Königreiche empor ſchwingen; ſo ſcheinbar als die Exempel 

ſind, die man aus der Geſchichte und der täglichen Erfahrung 

anführet: ſo wenig kan gleichwol geleugnet werden, daß aus 

Nochmuth Sank und Swietrachts entſpringe; und eben fo gewiß 

kan man aus der Geſchichte und der Erfahrung zeigen, daß der 

Hochmuth, durch den man auf den höchſten Gipfel geſtiegen, 

zuletzt auch die Urſach des tiefſten Falls und der gröſten Nidrig- 

keit geweſen. Dagegen leget die Demuth jedem ſeinen gebührenden 

Vorzug bey; fie ehret und liebet den Vächſten; ſie findet deß— 

wegen auch bey GOtt und Menſchen Gnade, und führet zu der 

rechten Höhe, 



Fromme Chriften find liebreich und dienftfertig. Und was 

meynet ihr, wenn in einer Stadt ein Bürger dem andern mit 

Liebe und Treue begegnet; wenn der Handelsmann, der Pro— 

feßioniſt, der Handwerker, der Ackersmann ꝛc. nicht bloß um 

ſeines Intereſſe willen, ſondern in der redlichen Abſicht dem 

Nächſten zu dienen, ſeinen Beruf treibet; wenn er ſich folglich 

auf gute Waare und Arbeit leget, durch die der Vächſte wol 

verſorgt iſt; wenn er Gerechtigkeit, Billichkeit und Liebe zur 

Regel ſeines Handels und Wandels machet; wenn er dabey, 

wie es die Demuth und Liebe mit ſich bringen, im Umgang 

und Reden freundlich, höflich, beſcheiden iſt: Wird nicht jeder— 

mann mit dieſen frommen Bürgern es gerne zu thun haben, 

und ſich ihre Dienſte zu Nutze machend Und was kan anders 

daraus erfolgen, als daß eine Stadt, von dieſen Bürgern be— 

wohnt, erhöhet werde d 

Fromme Chriſten ſtehen in der Verleugnung der weltlichen 

Küfte, beharren in Anfechtungen mit Gedult, Standhaftigkeit und 

Treue. Aber hievon nimmt man eben noch Gelegenheit, die 

ſchärfſte Pfeile zu bereiten, durch die unſer bisheriger Vortrag 

beſtritten, entkräftet und über einen Haufen geworfen werden 

ſoll. Man ſagt: Chriſten find zu Anfechtungen beſtimmt: fie. 

müſſen durch viel Creuz und Trübſal ins Reich GOttes 

gehen; ſie ſind als die geringſte und verachteſte auf Erden. 

Wer hat die Chriſtenpflichten ſorgfältiger beobachtet als die 

Apoſtel, die aus ihres Herrn und Meiſters Munde, aus der 

rechten Quelle, den Unterricht der Weisheit geſchöpft; und ihr 

eigener Herr hat ihnen in der Welt nicht Hoheit ſondern Angſt 

verkündiget, ob er gleich ihre Treue rühmet, und ihre Stand⸗ 

haftigkeit aufs künftige zum voraus geſehend An dieſem Ein⸗ 

wurf und feiner ganzen Kraft gedenken wir nichts durchzuthun 

oder wegzunehmen: und doch leugnen wir, daß er unſern Vor— 

trag entkräfte, ſo gar, daß wir vielmehr darinn die Beſtätigung 

unferer Lehre zu finden glauben. Woher kommt denn die Ver— 

folgung und Anfechtung rechtſchaffener Chriſten? Iſts nicht 

alljoP von dem Mangel der Frömmigkeit unter ihren Mitbürgern; 

von der Gottloſigkeit der Welt. Und ſo iſt denn nicht die 

Frömmigkeit, ſondern die Gottloſigkeit Urſach an dem Elend 
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und Unglück, welches das Leben in dieſer Welt verbittert. 
Wären alle Weltbürger wahrhaftig fromm, ſo würde das Ver— 
gnügen und die Glückſeligkeit allgemein ſein, ſo viel als nur 
die menſchliche Natur deſſen noch fähig iſt. Sagt man, es ſeye 
dieſes wohl zu wünſchen, aber nicht zu hoffen; die Welt werde 
doch immer im Argen liegen bleiben; ſo kan ich zwar nicht 
widerſprechen: aber es folget eben daher, daß fromme Chriſten 
ſich mit Standhaftigkeit um ſo mehr werden wapnen müſſen. 
Ja, es folget noch weiter, da ganze bürgerliche Geſellſchaften 
ſowol als einzelne Perſonen den Widerwärtigkeiten und Ab— 
wechslungen dieſer Welt um ihrer böſen Innwohner willen aus— 
geſetzet ſind, daß fromme und chriſtliche Männer für eine ganze 
bürgerliche Geſellſchaft, für eine ganze Stadt ein wichtiger 
Segen ſeyen. Man wird ſich in ſchwären Fällen auf ihre Treue 
und Standhaftigkeit verlaſſen können. Ihre Arbeitſamkeit und 
Bergnügſamkeit im Leiblichen wird einer Stadt den Ueberfluß, 
ihre Liebe und Gedult die Eintracht, ihre Weisheit kluge An— 
ſchläge, ihr geſetztes Weſen die Ueberwindung beſchwärlicher 
Zufälle zuwegbringen; oder, daß ichs kurz ſage: ihr Segen 
wird die Stadt erheben. 

Anwendung. 

Ihr werdet leichtlich abnehmen, 

Andächtige ꝛc. 

wozu das alles gemeynet ſeye, was ich bisher aus Gohttes 
Wort euch vorgetragen. Ihr habet heute die ausnehmende 
Gnade feyerlichit und mit demüthigſter Dankbarkeit zu verehren, 
welche unſer gnädigſter Landesfürſt euch erwieſen, da er die 
ſchon von Alters her gebrachte Sreyheiten dem hieſigen Orte 
nicht nur zu erneuern, fonderw auch mit anſehnlichen neuen 
Privilegiis zu vermehren Fürſt⸗mildeſt geruhet. Die Landes— 
väterliche gnädigſte Abſicht gehet dahin, euern Ort in mehrere 
Aufnahm zu bringen, und eure Glückſeligkeit zu vergröſſern, 
das iſt, unſere Stadt zu erheben. Wird nun, dieſes zu bewerk— 
ſtelligen, der Segen einer frommen chriftlichen Obrigkeit erfordert, 
jo hat unſer Durchleuchtigſter Fürſt und Herr es bisher 
daran nicht fehlen laſſen. Seine Gottſeligkeit iſt nicht nur unter 

| 



0 50 

uns und in unſerm Daterlande, ſondern auch in andern Ländern 

bekannt und berühmt: und ſein rührendes Exempel, wenn es 

ſchon nicht ſo viel Eindruck macht als es ſollte, und nicht ſo 

viel Nachahmung erwecket als es verdient, ſo ſchrecket es doch 

manchen von mehrerm Böſen ab, der ſonſten ſeinen natürlichen 

Cüſten und der Buchloſigkeit feines Herzens den Sügel würde 

ſchieſſen laſſen. Sind euch nicht die heilſame Verordnungen in 

friſchem Angedenken, die von Seit zu Seit von ſeinem Throne 

ausgehen? Bewundert ihr nicht ſeine auſſerordentliche Vorſorge 

vor Kirchen und Schulen? Dieſe Pflanzgärten der wahren 

Gottſeligkeit feiner Unterthanen blühend zu machen, ſchonet er 

ſeiner Schätze und Einkünfte nicht; und wenn es nach ſeinem 

Wunſch und Willen gienge, ſo würden Güte und Treue 

einander im Lande begegnen, Gerechtigkeit und Friede 

ſich küſſen. (Pf. 85, 11.) Allein auſſer dem, was das ganze 

Land zu rühmen hat, habt ihr beſonders Seine Gnade und Gut— 

thätigkeit zu preiſen Urſach, da Er euch vor andern aus dem 

Staube erhebet, vor andern euch beſondere und ſtattliche Vor— 

rechte zuwendet. Ihr wiſſet ſelbſten wol, daß ihr das nicht 

euern Derdienften, nicht einer vorzüglichen Ergebenheit und 

Unterthänigkeit gegen die Obrigkeit und ihre Verordnungen, 

nicht eurer Frömmigkeit zuzuſchreiben habet. Die meiſten unter 

euch ſind gegen die gottſelige Regirung, deren wir genieſſen, 

wohl ſo unempfindlich geweſen als andere. Es iſt alſo eine 

lautere Wirkung der eigenen Hulde und Gnade euers gnädigſten 

Landesfürſten. 

Wem iſt aber auch unter euch unbekannt, wie viel ihr 

den klugen Einfichten, den günſtigen Berichten, den wiederholten 

Vorſtellungen unſers Fürſtlichen Oberamts zu verdanken 

habet, ohne deſſen aufjerordentliche Vorſorge und unermüdeten 

Eifer ihr zu der Ehre nimmermehr würdet gelanget ſeyn, deren 

ihr euch heute erfreuet? Die weltliche Fürſten und 

Könige herrfchen, und die Gewaltige heiſſet man 

gnädige Rerren; aber fie müſſen treue Räthe und Diener 

haben, wenn ihre Regirung wol eingerichtet und ihre Wol— 

thaten klüglich ausgetheilet werden ſollen. Erkennet ihr denn 

nun den Segen eurer frommen Obrigkeit? danket ihr dafür dem 



Vater im Binmmel mit herzlicher Innbrunſtd ſeyd ihr auch 

mit Dankbarkeit gegen fie ſelbſt durchdrungen d oder wollet 

ihrs euren Nachkommen überlaſſen, daß ſie erſt den Ruhm 

eurer und ihrer Gutthäter, eurer gnädigen Herren, be— 

fingen ſollen d 

Es iſt aber freylich damit noch nicht ausgemacht, daß eure 

chriſtliche Obrigkeit das ihrige thut, durch einen beſondern Segen 

eure Stadt zu erheben. Ihr müſſet derſelben huldreichen Ab⸗ 

ſichten an eurer Seite mit dem Segen frommer Bürger und 

chriſtlicher Unterthanen entgegen kommen: und je weniger ihr 

durch vorhergegangene Frömmigkeit die euch widerfahrne Gnade 

verdienet; je mehr habt ihr Urſach, den ohne euer Zuthun eurer 

Stadt zugekommenen Segen durch Gottſeligkeit und Tugend in 

Hukunft zu erhalten, zu befeſtigen und zu vermehren. Die Der- 

änderung des Namens, der äuſſern Geſtalt und Umſtände des 

Orts machen die Sache nicht aus. Es muß eine Veränderung 

in den Herzen der Bürger und Innwohner vorgehen; eine wahre 

Frömmigkeit, ein redlicher Sinn vor Gtt und Menſchen zu 
Grunde gelegt, und ein heiliger Eifer der Gottſeligkeit aus- 
gebreitet und allgemeiner gemacht werden. Ohne dieſes, und 
wenn die alte, die vorige Sünden fortherrfchen ſollten, würde 
unſer Ort eine Stadt heiſſen, aber eine jämmerliche Stadt ſeyn, 
über die unſer IEſus weinen möchte. Man pflegt zwar aller- 
dings ſonſten den Städten gröſſere und mehr Sünden beyzumeſſen, 
als geringen Dörfern; und es iſt dieſe Meynung nicht unge⸗ 
gründet. Wenn es aber mit unſerm Orte nur abgeſehen feyn ſollte, 
ihn den Städten an Sünden ähnlich zu machen, und die Ueber⸗ 
tretungen zu häufen, ſo hätte man gar nicht nöthig gehabt, eine 

Stadt daraus zu machen. Sünden und Unordnungen ſind bis⸗ 
her häufig genug dahier im Schwange gegangen; und wenn 
man nun die von gnädigſter Berrſchaft gegebene Freyheiten 

nur wollte als Freyheiten zu fündigen auslegen, jo wäre das 
gewiß ein ſchnöder Mißbrauch der Bochfürſtlichen Gnade, 
die zum Deckel der Bosheit nicht gegeben iſt. So feßet 
euch denn nun bey der Anrichtung unſrer Stadt den rechten 
Sweet vor, Geliebte! Richtet euer Augenmerk auf die wahre 
Verbeſſerung, das iſt, auf die Beſſerung eurer ſelbſt, und ſuchet 
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dieſe Abſicht vor allen andern aufs möglichſte zu erfüllen. Es 

liget dieſes ob unſerm neuen Magiſtrat, dem Bürgermeiſter 

und Rathsherren; zu denen ich das Vertrauen habe, fie werden 

um Gottes und ihres Gewiſſens, um der Stadt und deren Inn— 

wohner Beſtens willen die Religion unterſtützen; den Sünden 

und Laſtern eifrig wehren; die Hinderniſſe, die der geſegneten 

Frucht des Predigamts bisher im Wege geſtanden, hinwegräumen, 

und den Lauf des Evangelii beſtmöglichſt befördern; deßwegen 

auch in Beobachtung der Hochfürftlichen Verordnungen andern 

Gemeinden um ſo mehr mit gutem Exempel vorangehen, je 

mehr ſie durch auſſerordentliche Gnadenzeichen dazu verpflichtet 

ſind. Sie werden ſich dabey des Schutzes gnädigſter Herr- 

ſchaft, der Unterſtützung des Fürſtl. Oberamts, und zu: 

vörderſt der Stärkung von oben herab, des göttlichen Segens 

zu erfreuen haben. Sie werden aber auch an jenem Tage, an 

welchem die Heiligen werden die Welt richten und die 

Apoſtel ſitzen auf Stühlen, und richten die zwölf Ge— 

ſchlechter Iſrael, von ihrem Amte Rechenſchaft geben müſſen, 

ob ſie der Religion und wahren Frömmigkeit förderlich geweſen d 

ob ſie das wahre Beil der Bürger, das wahre Beſte der Stadt 

zu Herzen genommen d 

Unter andern Gnadenzeichen hat unfer holdfeliger CLandes— 

fürft eine Bürger-Compagnie angeordnet, und derſelben einen 

Fahnen verehrt. Ihr werdet leicht erachten, daß man euch 

dadurch nicht zum Krieg auffordern wollen, ob ihr gleich im 

Falle der Voth euch billig als ftandhafte und rechtſchaffene 

Männer beweiſen ſollet. Die Abficht kan auch nicht ſeyn, bloſſe 

Tändeleyen und kindiſches Spielwerk zu treiben. Nein; es foll 

dieſes ein Mittel ſeyn, beſſere Ordnung und einen richtigern 

Gehorſam unter der Bürgerſchaft einzuführen, die Wirthshäuſer 

durch patrouilliren zu rechter Seit zu räumen, das ſchändliche 

Johlen auf öffentlichen Straſſen abzuſtellen, und allen andern 

Unordnungen deſto ſtandhafter zu wehren, dadurch inſonderheit 

der liebe Sonntag beflecket und entheiliget wird. 

Aber, ihr Bürger! auch ihr müſſet dieſe Abſicht euch ge- 

fallen laſſen, euern Vorgeſetzten zu deren Erreichung behülflich 

ſeyn, und Gehorſam leiſten. Auch ihr müſſet auſſerdem durch 
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Erweiſung chriſtlicher Demuth, Liebe, Dienſtfertigkeit und Treue 

eure Sitten verbeſſern, einer des andern Beſtes ſuchen, Grobheit 

und Unfreundlichkeit, Zänkereyxen und Swietracht, Stolz und 

Hofart, nebſt andern Sünden und Laſtern, wodurch dem Nächſten 
euch ſelbſt und dem gemeinen Weſen Schaden zugefüget wird, 

vermeiden, dergleichen an keinem Mitbürger dulden und die 

gemeine Wolfart eure vornemſte Abſicht in der bürgerlichen 

Geſellſchaft, auf welche ihr mit Ernſt und männlicher Stand- 

haftigkeit ſetzet, ſeyn laſſen; auch allen Widerſtand mit Gedult 

und anhaltender Treue überwinden. 

Ihr ſeyd andern Städten noch lange nicht gleich, noch 

weniger könnet ihr es ihnen an äuſſerlicher Pracht zuvorthun. 

Aber das ſtehet durch Gottes Gnade in eurer Gewalt, daß ihr 

es ihnen an wahrer Frömmigkeit zuvorzuthun ſuchet. Und 

werdet ihr andere nur einmal darinn übertreffen, ſo habt ihr 

einen wahren Vorzug vor ihnen erreicht, fo werdet ihr in GOttes 

Augen lieb und werth ſeyn, jo werdet ihr den Sufluß feines 

Segens reichlich ſpühren. Je nachdem ihr werdet fromm ſeyn, 

wird eure Glückſeligkeit wachſen. Euer Gott wünſchet es innig⸗ 

lich, daß er euch möge wolthun, eure Stadt erheben können. 

Wollte mein Volk mir gehorfam feyn, und Jfrael auf 

meinem Wege gehen: ſo wollte ich ihre Feinde bald 

dämpfen; und meine Hand über ihre Widerwärtigen 

wenden. Und die den Herrn haſſen, müßten an ihm 

fehlen; ihre Seit aber würde ewiglich währen. Und 

ich würde fie mit dem beſten Waizen ſpeiſen; und mit 

Honig aus dem Felſen ſättigen. (Pſalm 81, 14—17.) 

Alsdenn würde unſer Lörrach für fromme Fremdlinge, aber 

nur für fromme, die ihrer Gottſeligkeit halber anderwärts ver⸗ 

folget werden, und eine gute Suflucht ſuchen, ein Soar werden. 

(1 Moſ. 19, 21.) So würdet ihr dieſe Ankömmlinge mit Freuden 

und willigem Herzen aufnehmen; das Band der Gottſeligkeit 

würde euch gleich mit ihnen und fie mit euch zu Liebe und Ein- 

tracht vereinigen. So würde unſere Stadt eine Stadt der 

Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heiſſen. (Ief. J, 

20.) Die Neider und Widerwärtige, die jetzo eurer Niedrigkeit 

ſpotten, würden zu ſchanden werden. Es würde ſich wol zeigen, 
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daß aus Kindern Leute, aus einem geringen Grte eine er— 

habene Stadt werden kan. 5 

Ach ja, Geliebte! die Frömmigkeit ſey die rechte Sierde, 

die wahre Defte unſerer Stadt. So werden wir die Mauern 

wol entbehren können; GOTT ſelbſt wird eine feuerige Mauer 

um uns her ſeyn, unſere Feinde von auſſen ſchrecken, und uns 

in unſern Häuſern wol thun; uns mit dem angenehmen Feuer 

feiner Liebe erwärmen. So werden eure Kinder und Vindes— 

kinder euern Segen ererben; und ihr werdet mehr als alle 

irdiſche Hoheit iſt, erlangen; ihr werdet am Ende euers Lebens 

zur Herrlichfeit der Kinder GOttes erhaben werden, 

und kommen zu dem vollkommenen himmliſchen Jeruſalem, zur 

glänzenden Stadt des lebendigen Gottes. O du ſegensreicher 

GOtt, erbarmender Vater! laß dir die Bewegungen einer hei- 

ligen Ehrfurcht, die heilige Entſchlieſſungen und Gelübde, die in 

unſern Seelen rege worden, in Gnaden gefallen durch Chriſtum, 

und mehre ſie durch deinen Geiſt, daß fie zur rechten Kraft 

kommen, und deinen Segen zu uns neigen! Laß uns und das 

ganze Vaterland dir empfohlen ſeyn! 

Beſchirm die Policeyen, 

Bau unſers Fürſten Thron, (vergilt ihm alle an 

uns erzeigte Gnade mit tauſendfachem Segen) 

Daß Er und wir gedeyen; 

Schmück als mit einer Kron 

Die Alten mit Derftand, 

Mit Frömmigkeit die Jugend, 

Mit Gottesfurcht und Tugend 

Das Volk im ganzen Land! 

Me 
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er oben (S. 56) erwähnten Verfügung des Markgrafen 

vom 10. Juni 1756, welche das Oberamt mit der Der- 

kündung des Stadtprivilegiums beauftragte, waren „etlich hundert 

Exemplarien von der durch verſchiedene Seitungen Bereits ver— 

kündeten Benachrichtigung“ beigegeben, „um Euch deren auf 

Bewußte Art bedienen zu können“. Dieſe von der Markgräf— 

lichen Geheimen Kanzlei ausgegangene „Benachrichtigung“ iſt 

eine für die Geſchichte der Stadt Lörrach, ja der ganzen oberen 

Markgrafſchaft hochwichtige Urkunde, welche das teils ſchon aus- 

geſtaltete, teils nach Geftaltung ringende Bild der damaligen Der- 

hältniſſe auf den Gebieten der Induſtrie, des Handels, der Land— 

wirthſchaft, des Verkehrsweſens, des Kirchen- und Schulweſens, 

wie es in Stadt und Umgegend, wie es weit über dieſe Grenzen 

hinaus fich ſpiegelte, in markigen Hügen uns vor Augen ſtellt. 

Die Urkunde iſt ferner aber auch ein laut ſprechendes Seugnis 

für die hohe Weisheit und Einſicht, für die edle, pflichttreue 

Bingebung, mit welcher Karl Friedrich, der letzte Repräſen— 

tant des fürſtlichen Abſolutismus in unſerem Baden, ſein Regenten— 

amt zum Segen ſeines Volkes geübt hat. 

Das Schriftſtück wurde gleichzeitig in deutſcher und fran— 

zöſiſcher Sprache, in letzterer unter der Aufſchrift »Avertissement 



concernant la Ville de Lörrac« ausgegeben. Wir laſſen ıtach- 
ſtehend den deutſchen Text der „Benachrichtigung“ folgen: 

„Des regierenden Herrn Marggravens zu Baden-Durlach 

Hochfürftl. Durchleucht haben Dero Orte Lörrach die bereits in 

dem Jahr 1405. von Kaifer Rupert, und in dem Jahr 1682. 

von Herrn Marggraven Friedrich Magnus glorwürdigſten 

Andenkens, reſpectivè ertheilt- und erneuerte Jahr- und Wochen- 

Markts⸗ auch Stadt- Gerechtigkeit von neuem durch ein den Sten 

Junius des jetzo laufenden Jahres gegebenes Privilegium nicht 

nur zu beſtätigen, ſondern auch zu erneuern und zu erweitern, 

ingleichem den gnädigſten Entſchlus gefaſſet, die Dortheile dieſes 

Ortes jederman bekant zu machen, damit diejenige, welche ſich 

daſelbſten nieder zu laſſen gedenken, davon hinlänglich unter- 

richtet ſeyn mögen. 

Es iſt derſelbe zwey kleine Stunden von der Schweizeriſchen 

Stadt Baſel, mithin nicht weit von dem Rhein gelegen, und 

erhält dadurch die Gelegenheit, dieſes Fluſſes ſich ſowohl zu ſeiner 

Sufuhr, als auch der Verſendung ſeiner Waaren und Güter zu 

bedienen. In Anſehunge der Land- und Poſt-Straſe genieſet er 

gleiche Gemächlichkeit, und iſt demnach wegen der Correſpondenz 

und Frachten daſelbſt nicht das mindeſte auszuſezen. 

Surzach, woſelbſten die zwey berühmte Meſſen alljährlich 

gehalten werden, iſt nicht mehr als 16. und Strasburg 26. Stunden 

von Lörrach. Es lieget dieſe Stadt in dem fruchtbaren Thale, 

welchen der Wieſenflus durchſtröhmet, der nicht nur auf das beſte 

fiſchreich iſt, ſondern auch zu dem Gerben und Färben, ingleichem 

zu Anlegung allerhand Mühlenwerker die bequemſte Gelegenheit 

giebet. g 

Die Gegend um denſelben iſt an Fruchtfeldern und denen 

beſten Weingebürgen ganz vortreflich geſegnet; ſo wie dann auch 

das Wieſenthal die beſte Viehzucht hat. Dieſe iſt überhaupt in 

denen ſich weiter nach dem Schwarzwalde ziehenden Landes— 

Strichen anzutreffen, von wannen auch Brenn- und Bauholz, 

ingleichem Schmied-Kohlen in hinlänglicher Menge zu haben ſeynd. 

Solche Viehzucht giebet allerhand Bäute zum Leder und 

Pergamente, jo wie dann inſonderheit auf dem nahe gelegenen 

Schwarzwalde eine groſe Menge von Geis- und Bockfellen, mit— 
5 
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hin gute Gelegenheit zum Saphian- und Lorduanmachen vor— 

handen iſt. 

Die Menge des Wildprets in nemlichen Gegenden ver— 

mehret nicht nur die angenehme Lebens-Mittel, ſondern ihre 

Häute dienen auch zu allerhand Fabricaturen; ſo wie ingleichem 

die Hirſch⸗Geweihe denen Meſſerſchmieden und Schwerdfegeren 

zu ihrer Arbeit zu ſtatten kommen. 

Zu Candern, Haufen und Gberweiler, welche Grte nicht 

mehr als 5. 4. und reſpectivè 6. Stunden von Lörrach entlegen 

ſeynd, wird auf denen Marggrävlichen Eiſenwerkere das beſte 

Eifen, jo dem Schwediſchen vollkommen gleich iſt, geſchmolzen und 

geſchmiedet, auch guter Stahl verfertiget, welches denenjenigen, ſo 

deſſen zu ihren Gewerberen nöthig haben, zu groſem Vortheile 

gereichet. 

Zu Blanſingen, Welmlingen, kleinen Kems, Wintersweiler, 

Tannenkirch, Holzen und Candern, welche Orte insgeſamt nur 

2. bis 5. Stunden von Lörrach liegen, ſeind feither einem Jahre 

die ſchöneſte Marmor-Brüche von allerhand Gattungen entdeket 

worden, und werden deren noch täglich mehrere gefunden; Dahero 

dann geſchikte Steinhauere, welche ſich in Lörrach ſezen wollen, 

daſelbſten ihre gute Nahrung finden werden, in mehrerem Be— 

trachte ſie auf dem Rhein ihre Steine, welche nicht in die Schweiz 

und in Ober- Schwaben verfaufet werden, nacher Strasburg und 

weiter abwärts mit denen leichteſten Koften bringen können. 

Es befinden ſich auch eine halbe Stunde von Lörrach vor— 

trefliche Brüche zu Bauſteinen, wie dann die Stadt Baſel keine 

Nauſteine, als von daher bishero genommen hat, auch keine 

nähere bekommen kan. 

Man hat an verſchiedenen Orten des Gberamts Röteln, 

wovon Lörrach der Haupt-Ort iſt, vortrefliche Agate von aller- 

hand Farben, in groſer Menge gefunden, und die Veranſtaltung 

gemachet, daß zu gedachtem Lörrach mit leichten Koften Schleif- 

und Polier-Mühlen angeleget werden können. 

Die Gegend bringet Flachs und Hanf; vornehmlich b 

iſt dieſer leztere in der Baden- Durlachiſchen Marggrapſchaft Hoch- 

berg, ſo von Lörrach nur 12 Stunden Weges entfernet iſt, in 

groſer Menge und der beſten Gattung zu haben, ſo daß alle 
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Fabriken von Leinen an ſolchem Orte ihren guten Plaz finden. 
Beſonders wird der leinene Damaſt in ſolchen Gegenden auf 
weit und breit nicht gemachet, und dörfte demnach deſſen Fabri— 
catur wohl guten Fortgang finden. 

Su Schopfheim, einem Städtlein, ſo drei Stunden Weges 

von Lörrach, iſt eine Haupt-Bleiche angeleget, welche desfals 

vortreflich und um ſo mehr zu ſtatten kommet, als ſie in Lörrach 

ſelbſten ihre Niederlage hat, und folglich die zu bleichende Tücher 

ohnentgeltlich dahin- und wieder zurück gebracht werden können. 

Eben ſolcher Hanf und Flachs giebet gute Gelegenheit, Fabriken 

von gedruckt- und gemahltem Wachstuche anzulegen. 

Su der baumwollen Spinnerey hat man die Unterthanen 

auf dem Lande bereits ſeither verſchiedenen Jahren angewöhnet, 

und dieſelbe breitet ſich unter denenſelben immermehr aus; 

folglich finden alle diejenige, ſo in Baumwollen fabriciren wollen, 

darzu allſchon die erwünſchte Bereitſchaft in der Spinnerey und 

Bleiche; ſo wie es dann auch an anderen Erleichterungen dazu 

nicht fehlet. 

Zu allerhand Seidenwebereyen giebet die Nähe von Italien 

und der Stadt Sürich, woſelbſt ſtarker Handel mit roher Seide 

getrieben wird, einen groſen Vorſchub. Leute, welche die dazu 

erforderliche Maſchinen machen können, finden ſich ſchon an 

dem Orte. 

Die Gegend und das Clima ſeynd geſchickt zu dem Maul— 

beer- und Seiden- Baue. Man hat von jenen bereits einen 

ziemlichen Vorrath, ſo wie dann auch in der Baden Durlachiſchen 

Nerrſchaft Badenweiler, welche mit dem Oberamt Röteln zu— 

zuſammen ſtöſet, ingleichem in der ſchon gedachten Marggrav— 

ſchaft Hochberg, welche nicht weit davon lieget, die Maulbeer— 

Pflanzung allbereits ſeither verſchiedenen Jahren mit gutem 

Erfolge getrieben wird. 

Dielerley Gattungen von Hafner Erde findet ſich in denen 

Gegenden um Lörrach. Eben daſſelbe hat bereits viele Häfnere 

dahin gezogen, ſo daß daran kein Mangel iſt. Wären aber 

Leute, welche durch Derfertigung ſchöner und künſtlicher Gefen 

etwas beſonders zu leiſten vermögten, ſo würden dieſelbe eben— 
* 
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fals in gedachter Stadt mit ihrer Kunft ſich zu ernähren gute 

Gelegenheit finden. 

An gutem Schreinholze, beſonders an Eichen und Nuß— 

bäumen hat es keinen Mangel, und folglich werden künſtliche 

Schreinere auch dasjenige finden, ſo ſie zu ihrer Arbeit nöthig 

haben. 

Eine gute Papiermühle mit teutſchen und holländer Werken 

iſt bereits zu Lörrach angeleget und folglich haben auch die⸗ 

jenige, fo Papier zu ihrer Handthierung brauchen, daſſelbe nach 

allen nur verlangenden Gattungen auf dem Plaze. 

Die Bienen-Fucht iſt in dem Lande gut, und hat man 

von Herſchafts-wegen den Bedacht genommen, dieſelbe noch immer 

mehr zu vermehren. Su einer Wachsbleiche hat man demnach 

nicht nur das rohe Wachs, ſondern es ſeynd auch die ſchönſte 

Pläze dazu vorhanden. 

Das fürſtliche Oberamt Röteln, welches das anſehnlichſte 

in geſamten Marggrävlichen Landen iſt, und 56. Dogteyen unter 

ſich hat, iſt in Lörrach aufgeſtellet. Das Specialat und die 

Finanz⸗Bediente der Herrſchaft Röteln befinden ſich auch daſelbſt, 

welches dem Orte viele Nahrung verſchaffet. Er iſt mit Medicis, 

Chirurgis und Apotheken verſehen, und hat ſeine teutſche und 

lateiniſche Schulen. 

Die in der Stadt übliche Religion iſt die Evangeliſch— 

Lutheriſche. Die Reformirte aber mögen eben fo, wie jene, zu 

Burgern aufgenommen werden, und haben mit denen Lutheriſchen 

gleiche Rechte und Sreyheiten. Es können dieſe ihren Gottes— 

dienſt zu Riechen, welches eine halbe Stunde von Lörrach lieget, 

in ſo lange haben, bis ſie zu Lörrach eine eigene Kirche, worzu 

die Landesfürſtliche Erlaubnis begeits iſt ertheilet worden, auf- 

gebauet haben werden, und welches um jo eher geſchehen dörfte, 

da bereits über 100. Seelen von ſolcher Religion ſich in Lörrach 

befinden, und ſich täglich noch mehrere dahin begeben. 

„ Der Grt hat verfchiedene Jahrmärkte, wie auch feine Wochen- 

märkte ſchon von undenklichen Jahren her gehabt, und auf denen 

letzteren wird ſonderheitlich viele Frucht verkaufet, und hiernächſt 

auf den Schwarzwald und die Waldſtätte, wie auch nacher Sürich, 

Schafhauſen und alsdan weiter in die Schweiz verführet. 
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Weilen Lörrach mitten in der Gegend lieget, wo die jo 

berühmte Marggräver Weine wachſen, ſo hat man Gelegen— 

heit, daſelbſt anſehnliche Weinlagere zu machen, um ſie her— 

nach mit Vortheil in Ober-Schwaben und in die Schweiz zu 

verhandeln, oder auch Commiſſions-Bandel in dieſer Waare zu 

treiben. 

Es ſeynd durch dieſe und andere Dortheile bereits ver— 

ſchiedene anſehnliche Fabriken daſelbſt glüklich aufgerichtet, wobei 

etliche hundert Menſchen ihr Brod finden. Auch haben ſich ver— 

ſchiedene Handelsleute, Künftlere und Handwerfsleute alda nieder 

gelaſſen, welche ihre desfals gefaſſete Entſchlieſung noch nie be— 

reuet haben, ſondern Gelegenheit finden, die Güte des Höchften 

zu preiſen, welche fie an dieſem Orte fo reichlich genieſen. 

Es iſt dafelbft aber noch Plaz genug vor Hände, fo fich 

nähren wollen, und wird demnach dieſes alles öffentlich kund 

gemacht, damit diejenige, ſo ſich häuslich niederzulaſſen gedenken, 

dieſe gute Gelegenheit ſich zu Nuze machen können. Alle die- 

ſelbe dörfen ſich ohne Umſchweif an das Marggrävliche Gber— 

amt zu oftgedachtem Lörrach unmittelbar wenden, welches einem 

jeden weitern Beſcheid zu ertheilen, auch denenjenigen, welche 

aufgenommen worden, allen nur möglichen Dorfchub zu leiſten 

nicht ermangeln wird. 

Dieſelbe werden aller derer denen neuen Bürgern ertheilten 

Vorrechte, Gnaden und Freyheiten ſich zu erfreuen haben. Bierunter 

gehört vornehmlich die Befugnis, daß diejenige, ſo ſich allda 

niederlaſſen, lebenslang die Freiheit haben, ſich wiederum hin- 

weg- und dahin zu begeben, wo es ihnen beliebet, ohne daß fie 

desfals das geringſte an Taxen, zehenden Pfenning, Abzug, 

oder dergleichen, von ihrem in das Land gebrachten- oder darinnen 

erworbenen Vermögen zu bezahlen hätten. Solten ſie binnen 

denen erſten fünf Jahren ihres daſigen Aufenthalts verſterben, 

jo haben ihre Kinder gleichmäſige Freyheit auf die Seit ihres 

Lebens; weiter geſipte Erben aber drey Jahre lang, von dem 

Tage da ihr Erblaſſer geſtorben, zu genieſen. Die Leibeigen— 

ſchaft ſamt allen davon abflieſenden Rechten, iſt albereits durch 

den Gnadenbrief, wodurch Lörrach zu einer Stadt iſt erhoben 

worden, völlig und ewiglich abgethan. Auch ſeynd die herr— 



ſchaftliche Abgaben jo gering, daß fie in keinen Betracht kommen, 

wie dann auch allen denenjenigen, welche an gedachtem Orte 

gute Gewerbe aufrichten, albereits eine zehenjährige gänzliche 

Befreiung davon ift zugeftanden worden. 

Diejenige aber, jo vorzüglich nüzliche Fabriken, die mögen 
Nahmen haben wie ſie wollen, in Lörrach anzulegen gedenken, 

auch Rentenirer und Capitaliſten, welche daſelbſten in Ruhe zu 
leben ſich entſchlieſen, oder auch anſehnliche und dem Lande nüz— 
liche Negocianten, haben über die mit anderen Bürgeren gemein 

habende Rechte und Freiheiten, der Landesfürſtlichen Huld und 

Gnade ſich noch beſonders verſichert zu halten; Anerwogen des 

Herrn Marggravens Hochfürftl. Durchleucht hiermit die öffent— 

liche Sufage thun laſſen, daß höchſt⸗Dieſelbe dergleichen Perſohnen 

alle nur mögliche Freiheiten gnädigſt ertheilen, und ihnen die 

kräftigſte Anterſtützung je und zu allen Seiten angedeihen laſſen 
wollen. Wesfals dann ihnen frey geſtellet wird, ſich vor ihrer 

Niederlaſſung, derer etwa nöthig erachtenden Bedingungen wegen, 

entweder an das fürſtliche Oberamt Röteln, oder an den fürſt⸗ 

lichen Hofrath zu Carlsruhe, oder an Se. Hochfürftl. Durch— 

leucht höchſt⸗Selbſt unmittelbar zu wenden. Gegeben Larls: 

ruhe den Sten Junius 1756. 

Aus Hochfürſtl. Marggrävlich— 
Baden-Durlachiſcher geheimen 
Canzlei.“ 

Die Sinwohnerzahl der Stadt wird in dem von Special— 

ſuperintendent Walz geführten Kirchenvifitationsprotofolg der 

Diöcefe Rötteln aus dem Jahre 1756 auf 1555 angegeben, 

„ganze Ehen“ beſtanden 205, Wittwer waren es 17, Wittwen 

54, ledige Söhne 61, ledige Töchter 79, Kommunikanten 681, 

Schulkinder 166, kleine Kinder 165, Bürger 152, Binterfaffen 
48, Hausarne 15, Knecht 152, Mägd 76, Reformierte 255, 
Katholiken 62, Juden 58. Ausweislich des Kirchenbuchs wurden 
im Jahr 1756 55 Kinder getauft, 55 „Söhnlein“ und 20 „Töch— 
terlein“, getraut wurden 25 Paare, verſtorben find 54 Perfonen, 
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Die Sahl der Hinterjajjen (Schutzbürger, „Spießbürger““) minderte 

ſich ſofort mit dem Jahr der Erneuerung des Stadtprivilegiums 

auf eipen, den Kupferfchmied Martin Wenk. Dieſer erlegte 

laut der Stadtbaumeiſterei Rechnung pro Georgi 1756/57 noch 

ſein Schutzgeld mit 2 Pfund 10 Schilling, während die übrigen 

Hinterfafjen die Bürgerrechtstaxe mit je 12 Pfund 10 Schilling 

entrichteten und dadurch Dollbürger wurden. Mit dem Jahr 1757 

wurde die ſtädtiſche Bürgerrechtstaxe für Fremde auf 25 Pfund 

feſtgeſetzt, für Inländiſche auf 18 Pfund 15 Schilling, für Ein: 

geborene der Berrſchaft Rötteln auf 12 Pfund 10 Schilling.“) 

Im Kirchenbuch der Jahre 1755 bis mit 58 und in 

den ſtädtiſchen Urkunden (Steuerregiſtern, Liſten der neu auf— 

genommenen Bürger) kommen die Namen folgender Ge— 

ſchlechter vor: Adam, Alesbach (Allenspach), Bader, Benter, 

Bauſchart, Barth, Beck, Becker, Bloch, Braunſchweig, Böringer, 

Bauer, Bickel, Bögner, Bronner, Bredle (Brödlin), Binder 

(Schuhmacher), Brombacher, Bühler, Dietz, Dieffenbach, Deininger, 

Erſich, Enderlin, Fiechter, Fritlin, Frantz, Fräuler, Fritz, Figer, 

Fricke, Freudenberger, Hemp, Geſchwind, Gerber, Gebhardt, 

Giller, Grether, Greutter, Groß, Gräter, Gütlin, Giſendörfer 

(Pofthalter), Ham, Hauswirth, Hagijt, Hütter, Hilpert, Hunziger, 

Herbiter, Haurin, Hodel, Heim, Heinle, Heingelmann der Papeyrer 

(Beſitzer der Papierfabrik), Haas, Hüglin, Hemle, Hoyer (Apotheker), 

Jung, Jäcki, Igliſch, Keller, Kornberger, Klenk, Klein, Kübler, 

Klemm, Lacher, Ludin, Link, Lörracher, Menſch, Meyer (Simmer— 

mann), Müller, Muckenſchnabel, Muny, Mono, Voll, Nothader, 

Oſterchriſt, Roſt, Reinacher, Reichert, Reinau (Schwanenwirt), 

Roth, Rößle, Rupp (Glaſer), Sandmeyer, Sauerbeck, Siegriſt, 

Sommer, Schöffel, Schultz, Sutor, Sutter, Sabroffsky (Uhrmacher), 

Schwender, Schürk, Schneider, Sütterlin, Schuppach, Schwind, 

) Sie hatten die Gemeinde- (Bürger-) Verſammlungen einzuladen und waren beim 

Beſorgen dieſes Geſchäftes mit einem Spieß, einer Hellebarde bewaffnet. 

**) Das Pfund (7), eine von den Römern überlieferte Münze, wurde nicht in einem 

Stück geprägt, ſondern die kleineren Münzen wurden auf daſſelbe gewogen. Es war eingeteilt 

in 20 Schillinge, der Schilling in 12 Pfennig, der Pfennig in 2 Heller, ſo daß 240 Pfennig 

oder 480 Heller auf das Pfund berechnet waren, wobei der wirkliche Wert des Pfundes nach 

dem Werte der Kleinmünze ſtieg oder ſank. Näheres bei Eberlin, Geſchichte der Stadt 

Schopfheim S. 22 f. Vergl. auch oben 5, 19, Nota, 
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Stahl, Schuhmann, Schmidt, Strauß, Schaub, Schöpflin, Stadler, 
Stöckle, Strumpf, Schäfer, Tſchudin, Utz, Vogt, Vogel, Dogel: 
bach, Vortiſch, Wöchlin, Wagatz (Schloſſer), Wunſch, Mägelin, 
Wentzler, Weber, Widmer, Wißmar, Winter, Zehenter, Siegler 
(der am meiſten vertretene Name), Sink. 

Die Mehrzahl der Bürger find Landwirte. Die Ge— 
wann Namen ſind faſt ausnahmslos die jetzt noch üblichen. An 
Gewerbetreibenden finden wir außer ſämtlichen Bauhand- 
werkern und denen, welche für den täglichen Bedarf an Nahrung 
und Kleidung arbeiten (Metzger, Müller, Bäcker, Konditor, Schnei— 
der, Schuhmacher), auch ſolche, die den Abſatz ihrer Artikel nicht 
nur im Orte ſelbſt, ſondern teilweiſe weit über deſſen Grenzen 
hinaus ſuchen mußten, z. B. Nagelſchmiede, Sattler, Seiler, 
Herber, Sinngießer, Glockengießer (Andreas Noſt), Buchbinder, 
Silberarbeiter, Uhrmacher, Bürſtenbinder, Pulvermacher (Peter 
Strauß), Rutmacher, Seckler, Knopfmacher, Bändelmacher. 
Der Abſatz ſcheint im Inland mitunter ſchwierig geweſen 
zu ſein. Wenigſtens ſchreibt der Landvogt v. Wallbrunn 
im Jahre 1756 von Lörrach: „Wer ſollte glauben, daß unſere 
guten Schuhmacher, Vortenwirker, Glockengießer, Uhrenmacher zc. 
mehr nach Baſel, ins Geſterreichiſche und Biſchöfliche arbeiten, als 
ins Cand ““) Dieſe Klage kam, trotzdem die Leiſtungsfähigkeit der 
Gewerbetreibenden allem nach gediegen war, ſo daß z. B. die 
PDrägſtöcke für die mehrerwähnten ſtädtiſchen Gedenkmünzen hier 
gefertigt werden konnten, in der Werkſtätte des Magiſtratsrats 
und Sunftmeiſters der Schloſſer Sobanus Hofmann, der auch 
mit ſeinem Geſellen den Guß und die Prägung in der Münze 
zu Baſel beſorgte.“) Swei im Beſitz der Stadtgemeinde befind⸗ 
lichen fein gearbeitete ſilberne Sunftbecher überliefern dig Er: 
innerung an das Sunftweſen der in Rede ftehenden Zeit. Der 
eine iſt der der Metzgerzunft, ſtammend aus dem Jahr 1758, 
da Wilhelm Roth von Lörrach Sunftmeiſter, Johann Scken— 
ſtein von Binzen Sunftmeiſter und Friedrich Gräßlin von 
Efringen Seckelmeiſter war. Der andere Becher, gefertigt im 

J . Drais, Geſchichte der Regierung und Bildung von Baden unter Karl Friedrich 
Bd. I. S. 156. 

%) Stadtbaumeiſterei- (d. i. Gemeinde—) Rechnung von 1756, Beil. Nr. 28, 



Jahre 1752, gehörte der Sunft der Schreiner, Schloſſer und 

Uhrenmacher. Als Sunftmeiſter iſt auf demſelben nebſt Hof: 

mann noch Schreiner Schloderer genannt, als Ladenmeiſter 

Schloſſer Joh. Chriſtian Wagas (Wagatz). 

Mehrere Randelsgeſchäfte und Kaufläden find im 

Betrieb. Es beſtehen zwei Mühlen, beide am Gewerbskanal, 

dem ſogen. Teich gelegen, die untere (jetzt Vortiſch'ſche) Mühle 

nahe der Wieſe im Beſitze des Joh. Caſpar Gräter (Grether) 

und die obere Mühle, links an dem in die untere Mühle führenden 

Weg, wenige Schritte jenſeits der über den Gewerbskanal 

führenden Brücke, jetzt zu den Möchlin'ſchen Fabrikgebäuden ge— 

hörig, im Beſitze des Johannes Siegler. Die Frequenz des 

Lörracher Fruchtmarktes wurde bereits oben in der „Benach— 

richtigung“ (S. 68) im Allgemeinen erwähnt. Annähernd einen 

Maßſtab für dieſelbe mag das geben, daß in der Seit vom J. Sep- 

tember 1756 bis Georgi 1757 in das mit dem Rathaus unter 
einem Dach erbaute Kornhaus 827 Malter Kernen und 445 

Malter Miſchelfrucht eingebracht wurden. Die Beifuhr erfolgte 

faſt ausſchließlich aus der nächſten und näheren Umgebung, 

namentlich aus Weil, Haltingen, Getlingen, Eimeldingen, Ef— 

ringen, Kirchen, Tannenkirch, Bertingen, Bolzen, Mappach, 

Wollbach, Binzen, Brombach, Steinen u. a. Stetten, Grenzach 

und die am Rhein aufwärts gelegenen Orte des jetzigen Amts— 

bezirks ſind in dem der Stadtbaumeiſtereirechnung beigegebenen 

Verzeichnis der vorgenannten Periode nicht vertreten, ebenſo 

nicht Kandern. 

Die bereits oben (S. 68) erwähnte Papiermühle ſtand am 

linken Ufer des Gewerbskanals unmittelbar rechts an dem in 

die untere Mühle führenden Weg. Das Gebäude, zum Theil 

in Stallungen umgewandelt, befindet ſich jetzt ebenfalls im Be— 

ſitze der Köchlin'ſchen Fabrik. Dieſes letztgenannte Etabliffement 

iſt zur Seit der Erneuerung des Stadtprivilegiums in ſeinen An⸗ 

fängen vorhanden, nämlich die im Jahre 1755 von J. F. Küpfer 

aus Thun in der Schweiz gegründete und mit Staatsſubvention 

betriebene Indiennedruckerei. Die Fabrik hat ihre Hand— 

drucker, Modelſtecher, Färber u. ſ. w., nähere Notizen über den 

Betrieb u. dergl. fehlen. ' 
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Im Jahre 1682 hatte Lörrach nur zwei Wirtſchaften, 

die Krone und die Stube.) Die Sahl ſtieg im Jahre 1717 

auf 4, 1726 auf 5 und 1749 auf 9. Im Jahr 1756 be— 

ſtehen 11 Wirtſchaften: die Sonne, früher auch Bad, ſeit 1717, 

im Beſitze des Metzgers Jakob Vogelbachz der Engel, ſeit 

1719, Beſitzer Friedrich Siegler, der Betrieb war jedoch im 

Jahre 1756 ſchon längere Seit eingeſtellt; der wilde Mann, 

ſeit 1682, im Beſitz des Küfers Georg Albert Wenner; 

Drei König, Gründungsjahr unbekannt, Beſitzer Friedrich 

Dortifch; der Schlüffel, feit 1740, betrieben von der Witwe 

des erſten Beſitzers, des Sattlers Georg Müller; der Adler, 

ſeit 1726, Beſitzer Metzger Samuel Feſt; der Schwanen, 

ſeit 1752, im Beſitze des Metzgers Kaſpar Reinau; der Hirſch, 

ſeit 1728, Beſitzer der Metzger Sebaſtian Ragiſt; der Ochfen, 

Gründungsjahr unbekannt, 1756 zugleich Stubenwirtshaus im 

Beſitze des Bürgermeiſters Wilhelm Roth; der ſchwarze 

Bären, ſeit 1749, wo die Gerechtigkeit an den früheren Strauß⸗ 

wirt und Bäcker Jakob Sütterlin verliehen wurde; die 

Krone, Gründungsjahr unbekannt, 1756 im Beſitze des Metzgers 

und Magiſtratsrats Johannes Brödlin. Die Lage der 

Wirtſchaftsgebäude war die der jetzigen, nur Drei König war 

das jetzt F. Aſal'ſche Kaufgefhäft an der Ede der Baſel⸗ 

und Teichſtraße, der Schwanen, in der Baſelſtraße gegen- 

über dem Marktplatz, hat ſeit mehreren Jahren den Schild 

eingezogen. 

a Die Ausdehnung der Stadt anlangend, jo beſtanden die 

jetzige Baſelſtraße, aber erſt von der Sollſtraße an, die Nerren— 

ſtraße, der Rumpel, die Teichſtraße, Turmſtraße, aber nur bis 

zu den jetzigen Anlagen vor dem Schulhaus, Wallbrugn⸗ (Af- 

haben)ſtraße, ein kleiner Teil der Chumringerſtraße, keine dieſer 

*) Die Stube war in Gemeinden, die kein Rathaus hatten, das in einem mit 

der Wirtſchaftsgerechtigkeit ausgeſtatteten Privathaus untergebrachte Lokal für die Sitzungen 

der Ortsbehörden, das Abhalten der Gemeindeverſammlungen, der öffentlichen Verſteige⸗ 

rungen u. ſ. w. Im Stubenwirtshaus befand ſich aber auch das Geſellſchaftslokal der 

Beamten, Ratsherren und der in dieſe Geſellſchaftskreiſe zugelaſſenen Bürger. So war es in 

Lörrach im Jahre 1682. Im Jahre 1756 war ein Rathaus bezogen worden (ſ. unten), von 

dort an war die Stuben (Ochſen)wirtſchaft lediglich noch Wirtſchaft mit dem Lokal der „Stuben⸗ 

geſellſchaft“. Präſident und Aaſſier der Geſellſchaft hießen Stubenmeiſter, die Mitglieder Stuben 

geſellen. 



Straßen aber war volljtändig ausgebaut, manche zeigten be- 

deutende Cücken. 

Von öffentlichen Plätzen wird der Marktplatz erwähnt, 

derſelbe Platz, der jetzt noch dieſem Swecke dient, der Schützen— 

platz, rechts außerhalb der Turm-, damals Brombacherſtraße ge: 

legen mit Schützenhaus auf dem jetzigen Bahnhofsvorplatz. Be— 

gräbnisplatz war der im Jahre 1804 außer Gebrauch geſetzte 

und im Jahre 1875 in eine öffentliche Anlage umgewandelte 

Friedhof, unmittelbar rechts vor dem am Ende der Turmſtraße 

etwas herwärts der jetzigen Vorſchußbank geſtandenen Turm, 

dem Gefängnisgebäude. 

Das Rathaus war im Jahre 1750 neu erbaut worden, 

mit dem Kornhaus unter einem Dach und enthielt außer den 

Lokalen für die Gemeindeverwaltung noch die Wachtſtube. Es 

ſtand auf dem Platz des jetzigen, in der Ufhaben- oder Rhein⸗ 

felderſtraße, jetzt Wallbrunnſtraße, gegenüber der Landvogtei, d. i. 

dem jetzigen Gebäude der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer— 

und Straßenbauinſpektion, und diente ſeinem Sweck, bis in den 

Jahren 1869 und 70 an ſeiner Stelle der gegenwärtige Bau 

errichtet wurde. 

Bürgermeiſter und Magiſtratsmitglieder ſind oben (S. 57) 

genannt. Von Gemeindeangeſtellten und Gemeindebedienſteten 

erwähnen wir noch: den Baumeiſter, d. i. Gemeinderechner 

Sommer, zwei Feuer beſchauer, den Wachtmeiſter, den 

Nachtwächter, den Waldbannwart und den Feldbann— 

wart, mehrere „Geſchwohrene“, d. i. Fronbieter und Fron— 

aufſeher, den Kornhausaufſeher, den Scheermausfänger, 

den Stadttambour. Feſte Gehalte gab es nur wenige, z. B. 

für den Baumeiſter (jährl. 9 Pfd.), für den Kornhausanfjeher 

Balthaſar Wöchlin (12 Pfd. 10 Schill), für den Wacht⸗ 

meiſter oder Bettelwächter (52 Pfd.). Die meiſten Gemeinde— 

angeſtellten, auch der Bürgermeiſter, bezogen nur Gebühren, je 

nach der Arbeitsleiſtung und dem Seitaufwand der dienſtlichen 

Verrichtungen, der Bürgermeiſter 3. B. pro 1756 57 Pfd. 11 Schill. 

5 Pf., der Baumeiſter nebſt ſeinem Gehalt 21 Pfd. 4 Schill. 6 Pf. 

Die Gemeinde einnahmen beziffern ſich auf 5647 Pfd. 

8 Schill. 9 Pf. in Geld, ſodann 6 Malter Kernen, 5 Malter Miſchleten 



und 125 Bund (Wellen) Stroh.“) Die Ausgaben betragen: 

an Geld 5728 Pfd. 5 Schill. 8 Pf., 5 Malter Kernen, 5 Malter Miſch— 

leten, 125 Wellen Stroh. Die Einnahmen rühren her von 

Pachtzinſen, von Ablöſungskapitalien, Bürgerrechtsgeldern, Korn: 

haustaxen, aus dem Ertrag des Pfundzolls der Jahr- und Vieh— 

märkte vom 10. Oktober und 7. März“), aus Strafgeldern, Holz 

erlös (428 Pfd.) u. ſ. w. Die herrſchaftliche Steuer, welche von 

den Einwohnern erhoben wurde, betrug 145 Pfd. 12 Schill. 4 Pf. 

Die MVöchſtbeſteuerten waren Kronenwirt Brödlin mit 4 Pfd. 21 

Schill. und alt Friedlin Siegler mit 4 Pfd. 12 Schill. 4 Pf. 

Jeder Iſraelite, welcher dahier ein Haus beſaß, hatte 5 Pfd. und 

der kein Haus beſaß J Pfd. 10 Schill. „vor Waſſer und Wapdrecht“ 

zu bezahlen, und es wurden in dieſem Betreff 1756 15 Pfd. 10 Schill. 

vereinnahmt. Unter den Einnahmen figuriert zunächſt der an 

die Fürſtl. Burgvogtei (Obereinnehmerei) bezahlte Betrag der 

Steuer und des Hofrebengeldes (f. oben S. 10) mit 157 Pfd. 12 Schill. 

Den Meiſtbetrag machen die jedoch nicht alle in dieſem Jahre 

zur Zahlung gelangten Baurechnungen für das Rathaus aus, 

die Stadtrechtstare ift mit 192 Pfd. 10 Schill. gebucht, die Aus- 

gabe für Denkmünzen betrug 682 Pfd., an Transportfojten 

der von der Regierung für die Stadtkompagnie geſchenkten 

200 Flinten nebſt Subehörde und dergl. (vergl. unten) wurden 

bezahlt 85 Gulden (fl.) 45 Kreuzer (kr.) oder 104 Pfd. 12 Schill. 

11 Pf. AR = 48 kr.), bei Verkündung des Stadtrechts wurde 

für 40 Pfd. Pulver verſchoſſen, eine dabei ſtattgehabte Bewir— 

tung der Stadtkompagnie mit Wein und Brod koſtete 19 Pfd. 

5 Schill. 4 Pf. u. ſ. w. u. ſ. w. N 

Die Stadtkompagnie zählte einſchließlich der Unter— 

offiziere 115 Mann, die Namen der Ofſtziere ſind oben 7 S. 38) 

mitgeteilt. Die ihr von Karl Friedrich geſchenkte gelbſeidene 

Fahne iſt jetzt noch auf dem Rathaus aufbewahrt, aber in ſolch⸗ 

defektem Suſtand, daß nur noch leiſe Spuren des eingewebt ge— 

*) Der Pachtzins für Allmendgüter wurde zum Teil in Natura entrichtet, ſodann hatte 

das hier zehntberechtigte Steinen-Uloſter zu Baſel 24 Wellen Stroh zu liefern u. ſ. w. Ebenſo 

hat die Gemeinde teilweiſe wieder mit Naturalgaben bezahlt. 

%; Don jedem Pfund der Derfaufseinnahme war der Gemeinde ein gewiſſer Betrag 

— die Höhe deſſelben iſt nicht angegeben — als Soll (Marktgeld) zu entrichten. 
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weſenen Marfgräflihen Wappens zu gewahren find, aus der 

Fahnenſtange find die Nägel (f. oben S. 58) entfernt, die Fahnen— 

ſpitze von Similor (einem edlen, der Farbe nach goldähnlichen 

Kompofitionsmetall) mit verſchlungenem CF und darauf ge— 

ſetzter Krone iſt erhalten. Die Trommel (S. 58) findet ſich 

nicht mehr vor. Vächſt dieſen Geſchenken des Markgrafen 

hatte die Kompagnie, wie bereits erwähnt, „von gnädigſter 

Herrſchaft“ 200 Stück Flinten nebſt Bajonetten erhalten, 200 

Stück juchtene Patrontaſchen, die Riemen gelb angeſtrichen, 

200 Stück Bajonett-Kuppeln, gelb angeſtrichen, und 6 Stück 

Kurzgewehr. Dieſe militäriſchen Requifiten waren offenbar dem 

Lagerbeſtand des fürſtlichen Seughauſes entnommen, wurden der 

Stadtkompagnie unentgeltlich überlaſſen, und es hatte die Stadt 

nur die Transportkoſten und einige Auslagen für Reparatur des 

Lederwerks zu zahlen. 1 

Es iſt anzunehmen, daß die Schützengeſellſchaft ſich 

mit der neuerrichteten Stadtkompagnie verſchmolzen hat, Suver— 

läſſiges darüber war jedoch nicht aufzufinden. 

Lörrach war der Sitz des Dberamts Rötteln. Dieſes, 

das größte der drei Oberämter der ſogen, oberen Markgrafſchaft 

(Nötteln, Badenweiler, Bochberg), umfaßte auf 8 Quadratmeilen 

in 56 Dogteien (Bürgermeiſtereien) 50,000 Seelen. Die 5 Haupt— 

orte waren Lörrach, Kandern und Schopfheim. Ihm waren die 

ſämtlichen Alt⸗Markgräflichen Gemeinden des jetzigen Amtsbezirks 

Lörrach zugeteilt, alſo ausgenommen Stetten, Inzlingen, Wyhlen, 

Herthen, Degerfelden, Warmbach, Iſtein, Nuttingen; ferner das 

jetzige Amt Schopfheim, ausgenommen die vorderöſterreichiſchen 

Orte (Adelhauſen, Eichfel u. ſ. w.), und einige Orte des Amts⸗ 

bezirks Müllheim (Vogelbach, Feuerbach, Feldberg u. a.). Vor 

ſtand des Oberamts, erſter Verwaltungs- und Juſtizbeamter des⸗ 

ſelben war der Landvogt, zweiter Beamter, aber mit voll— 

ſtändig abgeteiltem Geſchäftskreis, war der Landſchreiber. 

Der Landvogt hatte die Oberleitung und Gberaufſicht der ge— 

ſamten ſtaatlichen und gemeindlichen Verwaltung und Juſtiz, er 

übte die Repräfentation, hatte die Initiative, dem Landſchreiber 

war die Saft der täglichen geſchäftlichen Arbeit zugeſchieden. Die 

Landvogtei befand ſich in dem jetzt der Bezirksbauinſpektion und 



der Waſſer- und Straßenbauinſpektion zugewieſenen Dienſtge— 

bäude (ſ. oben S. 75), die Landſchreiberei war das jetzige Amt— 

haus. Landvogt war der bereits mehrerwähnte Guſt av v. Wall- 

brunn (f. oben S. 50), Wirklicher Geh. Rat, Nachfolger des 

bekannten Geſchichtſchreibers der Markgrafſchaft v. Leutrum, 

von 748 — 1772. „Karl Friedrich ſagte einſt von ihm: 

„Einen ſolchen Landvogt finde ich nicht leicht wieder.“ Er 

hat allerdings das vor ſeiner Seit übel verwaltete und herab— 

gekommene große Oberamt in Flor gebracht. Natürlicher Scharf- 

ſinn und Kenntniß der Landeslage waren in ihm mit einem 

Feuereifer für die Durchſetzung deſſen, was er für gut erkannt 

hatte, gepaart. Dazu kam ſeine gaſtfreie, die Nachbarn an— 

ziehende Lebensweiſe. Er verband ſtrenge Gerechtigkeit mit 

Wohlwollen, bis auf kleine Füge. Noch ſpricht das Oberland 

mit Ehrerbietung von ſeinem Wallbrunn. Der erſte Landſtraßen— 

bau geſchah dort durch ſeinen eifrigen Betrieb.“ (Drais, a. 

a. O. S. 127.) Wallbrunns Nachfolger war Geh. Rat v. Berck— 

heim. Der letzte Landvogt des Oberamts Rötteln war der 

Kammerherr und Staatsrat Aug uſt v. Kalm, welcher zufolge 

der Organiſation vom 26. November 1809 zum Direktor des die 

Amter St. Blaſien, Waldshut, Laufenburg, Säckingen, Schönau, 

Schopfheim, Kandern und Cörrach umfaſſenden Wieſenkreiſes, 

mit dem Wohnſitz in der Kreisſtadt Lörrach ernannt, im Jahre 

1815 ſodann bei Aufhebung des Wieſenkreiſes als Mitglied in 

den Staatsrat berufen wurde. 

Hofrat Süß (ſ. S. 41) war Landſchreiber in Lörrach von 

1752 — 1758. Die Burgvogtei, in dem jetzigen Haupt- 

ſteueramtsgebäude hinter der evangeliſchen Stadtkirche unter— 

gebracht, war, was jetzt unſere Domänenverwaltung ußzd 

Obereinnehmerei iſt. Burgvogt war der Kammerrat Wi ß— 

ling. Das jetzt als Dienſtwohnung für Sollbeamte benützte 

Gebäude neben dem ſogen. Bandhaus hinter der evange— 

liſchen Stadtkirche war die Bofküferei mit Dienſtwohnung 

für den Hoffüfer, welcher die herrſchaftlichen Sehntkeller unter 

ſeiner Obhut hatte. Das Bandhaus und die jetzigen Kafernen- 

gebäude waren fürſtliche SHehnt magazine und SHehnt— 

keller. Das jetzige Armenhaus hinter der evangeliſchen 



Kirche war Sehnttrotte des Basler Stifts St. Alban, das 

Feuerwehrgerätehaus Hehntſchopf und die an das Armen— 

haus anſtoßende, mit der Front gegen den Pfarrhof gerichtete 

Gemeindeſcheuer war SHehntſcheuer von St. Alban. Im Jahre 

1756 wurden nächſt der Landvogtei, aufwärts der Wallbrunn- 

ſtraße, drei Dienſtgebäude mit Wohnungen errichtet für den 

Schatzungseinnehmer, Fronverwalter und Landkommiſſär. Letzterer 

hatte die Funktionen der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer— 

und Straßenbauinſpektion. Das mittlere der erwähnten drei Ge— 

bäude iſt jetzt noch ärariſch, enthält dte Steuereinnehmerei und die 

Dienſtwohnung des Hauptamtsperwalters, die zwei anderen find 

in Privatbeſitz übergegangen. Die fürſtliche geiſtliche Ver— 

waltung befand ſich in dem jetzt zu Wohnungen umgebauten 

alten Spital in der Berrenſtraße. Als Arzt iſt der Dr. med. 

Karl Fr. Brodhag niedergelaſſen. 

„Die in der Stadt übliche Religion, ſo ſagt die oben 

mitgeteilte „Benachrichtigung“, iſt die Evangeliſch-Lutheriſche.“ 

Markgraf Karl II., der Fromme genannt (1552—77), der 

Reformation ſchon geraume Seit geneigt, war ſofort nachdem 

die Verkündung des Augsburger Religionsfriedens (25. Sep: 

tember 1555) ihm in dieſer Hinficht freie Entſchließung ermöglicht 

hatte, offen an die Seite der proteſtantiſchen Fürſten getreten. 

Im Jahre 1556 gab er ſeinem Lande, welches damit als das 

letzte deutſcher Gebietsteile der Reformation zufiel, die erſte 

lutheriſche Kirchenordnung, und der Einführung und Befeſtigung 

der evangeliſchen Lehre in der Markgrafſchaft widmete er jich 

von da an mit warmer Bingebung bis zu ſeinem Tode. Für 

den ſüdlichſten an Baſel grenzenden Landesteil bediente er ſich 

hauptſächlich des erſten Basler Geiſtlichen Dr. Simon Sultzer, 

welcher den Markgrafen mit dem oben (S. 4) erwähnten Schreiben 

vom 28. Februar 1556 zu ſeinem Reformationsvorhaben be— 

glückwünſcht und ihn in demſelben beſtärkt hatte. Die Mit— 

wirkung Sultzers bei der kirchlichen Veränderung war nicht 

eine nur vorübergehende, ſondern der Markgraf betraute den 

Basler Prediger mit der Führung der ſtändigen Aufſicht über 

die vier oberländiſchen Diöcefen Rötteln, Sauſenberg (Schopf— 

heim), Müllheim und Hochberg. Sultzer „übernahm neben feinem 
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Basler Kirchenamte dieſes neue Geſchäft, und wirkte hier mit 

der freundlichen Sanftmut eines gottesfürchtigen und zugleich 

mit dem Anſehen eines kenntnisreichen und beredten Mannes 

als Generalſuperintendent jener badiſchen Geiſtlichkeit, von der 

ihn Diele als ihren Lehrer, Alle wie ihren Vater ehrten.“ “) Der 

Kirche ſeines Sprengels flößte der fromme, feingebildete, dem 

deutſch⸗lutheriſchen Dogmengezänke abholde Sultzer den Geiſt 

friedlicher Duldſamkeit ein. Spätere Jahre, namentlich die Re- 

gierungszeit des Markgrafen Georg Friedrich (1004— 1621), 

drängten dieſen Geiſt zurück, die evangeliſche Kirche der Mark⸗ 

grafſchaft nahm ein ſtreng lutheriſches Gepräge an. Unter 

Karl Friedrich aber änderte ſich das wieder in einer den An— 

hängern der reformierten Lehre freundlich geneigten Weiſe, ““) und 

auch in den konfeſſionellen Verhältniſſen der neuen Stadt Lörrach 

hat dieſer milde, duldſame Geiſt gewaltet, im Sinne der ſpäteren 

Union. Der reformierte Magiſtratsrat Sobanus Hofmann 

(vergl. S. 57) iſt Mitglied des lutheriſchen Kirchen vorſtandes der 

Stadt, die reformierten? „gantzen Haushaltungen“ und die Glieder 

der 15 (lutheriſch⸗reformiert) gemiſchten Ehen beſuchen laut Kirchen: 

viſitationsprotokoll des Jahres 1756 den lutheriſchen Gottesdienſt 

fleißig. Auch rückſichtlich der Katholiken und Iſraeliten iſt nirgends 

etwas erwähnt, woraus auf unfriedliche Derhältniffe zu ſchließen 

wäre. 

Der. Pfarrdienft in Lörrach, welcher 1105 durch den 

Biſchof von Baſel an das Basler Klofter St. Alban vergabt 

worden war, wurde ſeit der Basler Reformation (1529) durch 

) Dierordt, Geſchichte der evangeliſchen Kirche in dem Großh. Baden. I. S. 423. 

Sultzer iſt auch um die Basler Kirche hochverdient. Geboren 1508 im Berner Gberland, vor⸗ 

gebildet auf den Akademien zu Straßburg und Baſel, war er im Abendmahlſtreit der ScRoeizer 

mit den Deutſchen auf Luthers Seite getreten und hatte fich dadurch mit den Bernern entzweit, 

fand aber doch 1548 in Baſel Anſtellung und wurde dort, wo man ſchon vor ihm mehr dem 

Lutheriſchen als dem Zwingliſchen Lehrbegriff zugethan war, 1555 zum erſten Prediger am 

Münſter erhoben. „In dieſer Eigenfchaft traf er, auch hinſichtlich des äußeren Gottesdienſtes 

mancherlei Anderungen, durch die er den übrigen evangelifchen Kantonen mißfiel; er brachte 

u. A. die auch in Baſel faft ganz verdrängte Grgelbegleitung des Kirchengefanges und das 

harmoniſche Glockengeläute wieder zu Ehren, jo daß der dortige Chroniſt Wurſtiſen die Be: 

ſorgnis äußert, dieſe großen Kübel und jene unerbauliche Papſt-Leier (fo nannte der Ungeſchmack 

Glocken und Orgel), durch Sultzer wieder eingeſchlichen, möchten wohl zwei ſchlimme Vor⸗ 

boten wieder hereinlauernden Papſttums fein.” (Vierordt a. a. G. I. S. 422.) 

e) Vergl. das Stadtprivilegium von mes 5, ſodann die betreffende Stelle der „Be: 

nachrichtigung“ (S. 68). 
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den dortigen Magiſtrat, bald aber durch den Markgrafen beſetzt. 

Am 21. Januar 1556 hielt Rulde rich Koch (Coccius), Pro- 

feſſor an der Univerſität und Pfarrer zu St. Martin in Baſel, 

in Lörrach die erſte evangeliſche Predigt. Im Jahr 1756 war 

Pfarrer in Lörrach und Specialſuperintendent (Dekan) der Diö⸗ 

ceſe Rötteln!) der bereits mehrerwähnte Johann Leonhard 

Walz. Er war ein Mann von bedeutender Begabung, gründ— 

licher theologiſcher Schulung, ſtreng lutheriſch gerichtet aber 

frei von fanatiſchem Eifer. In der Führung des Pfarramts 

und des Specialats bewies er große Energie und Umſicht, ge— 

wiſſenhafte Pflichterfüllung, ernſte, furchtloſe Strenge, dabei war 

er von hingebender Liebe zu feinem Amt und feiner Gemeinde 

erfüllt und wußte in dieſer Liebe bei aller Strenge den je- 

weiligen Verhältniſſen doch wieder in weiſer Milde Rechnung zu 

tragen. Aus der Feſtpredigt vom 24. Auguſt 1756 darf man 

auf einen tüchtigen, gediegenen Kanzelredner ſchließen, und daß 

die Gemeinde die Predigt zum Druck begehrte, beweist, daß ſie 

den Prediger gerne hörte. Überhaupt ſtand Walz, wie die bei 
den Kirchenviſitationen zu Protokoll gegebenen Erklärungen der 

Ortsvorgeſetzten bezeugen, bei der Gemeinde in Anſehen und 

Achtung. Geboren 2. Februar 1718 zu Maulburg, Sohn des 

dortigen Pfarrers gleichen Namens, hatte er die Vorbereitung 

zum Univerſitätsſtudium auf dem Pädagogium in Lörrach, ſodann 
in Privatunterricht bei Pfarrer Kloß in Blanſingen erhalten. 

Nachdem er die Univerfitäten Baſel und Straßburg beſucht 
hatte und im Jahre 1740 unter die Sahl der Predigtamts⸗ 

Kandidaten aufgenommen worden war, verwaltete er fein erftes 

geiftliches Amt als Hof- und Stadtdiakonus in Karlsruhe, von 

welchem Poſten hinweg er, 50 Jahre alt, durch Markgraf Karl 

Friedrich nach Lörrach berufen und im Gottesdienſt des 4. Auguſt 

) Die Diöcefe, deren Specialat (Dekanat) im Jahre 1686 von Rötteln nach Lörrach 
verlegt worden war, umfaßte 20 Pfarreien: Kleinfems, Bla nfingen mit Welm⸗ 
lingen, Efringen, Kirchen, Egringen, Wollbach, Schallbach, Fiſchingen, 
Wittlingen, Rötteln, hauingen, Eimeldingen mit Märkt, Binzen mit Rüm⸗ 
mingen, Oetlingen, Haltingen, Tüllingen, weil, Grenzach, Brombach, 
Lörrach. Fiſchingen war ſelbſtändige Pfarrei, wurde aber ſeit 1654, bis zu welchen 
Jahre es eigene Pfarrer gehabt hatte, von Schallbach aus kirchlich bedient. Die Geſamt⸗ 
feelenzahl der Diöceſe betrug 10,545, darunter 360 Reformierte, 94 Katholifen, 73 Iſraeliten. 
Mappach. Holzen, Kandern und Steinen gehörten zur Diöcefe Sauſenberg. 

0 



1748 der Gemeinde als Pfarrer und Special vorgeftellt wurde. 

Er war verehelicht mit Maria Angelica Schmid und hatte 

mehrere Kinder. Mit ſeiner Gemeinde war der Pfarrer oft 

wenig zufrieden. Gleich bei der erſten feiner hieſigen Kirchen— 

viſitationen, im November 1749, klagt er unter Suſtimmung der 

Ortsvorgefegten: „Die Leute feyen nicht alle, aber doch großen 

Theils von einer tief eingewurzelten böſen Gemüthsart; an 

gründlicher Hochachtung und herzl. Ciebe der Gottesdienſte und 

der hl. Sacramente fehle es, obgleich ſie derſelben ſich nicht 

gäntzlich enthalten.“ Dem Eifer des Pfarrers gehen die Dinge 

viel zu langſam: „Die Gemeind Dorjteher brauchen beſtändige 

Ermunterung und Antrieb“, und auf die Frage: „ob die Dor- 

ſteher ſelbſt auch nebſt den Ihrigen einen äußerlich frommen 

Lebenswandel führend“ lautet die reſerviert gehaltene Antwort: 

„die Vorgeſetzten müſſen ſich wie andere in die Ordnung ſchicken.“ 

Allerdings ſtand Walz, als er im Jahre 1749 ſo urteilte, noch 

in dem Lebensalter, wo die Idealität der Anſchauung mit der 

Wirklichkeit naturgemäs in ſcharfen Konflift gerät und wir 

deshalb berechtigt ſind, die Beurteilung der Verhältniſſe in 

Bezug auf ihre objektive Richtigkeit etwas anzuzweifeln. Aber 

auch im Jahre 1756 fieht der 38 jährige Mann die Su— 

ſtände kaum in günſtigerem Lichte. In der Feſtpredigt des 

24. Auguſt jagt er das offen heraus (vergleiche oben 5. 60), 

und im Uirchenviſitationsprotokoll jenes Jahres führt er Be— 

ſchwerde über die Sonntags-Entheiligung, über das Wirts- 

hausleben, über viele Familienzwiſtigkeiten u. ſ. w. Jedoch 

hofft er vom neuen Magiſtrat, der aus „ehrbaren und wackern. 

Männern“ beſteht, „guten Beyſtand“. Im Jahre 1707 wurde 

Walz als zweiter Hofprediger und Archidiakonus nach Marls- 

ruhe berufen mit Sitz und Stimme im Konfiftorium, nachdem er 

ſchon in Lörrach 1764 den Titel „Kirchenrat“ erhalten hatte. 

„Nach einer Seit von 19 Jahren — ſo ſchrieb er in das Virchen— 

buch — endigen fich hier meine Amtsverrichtungen, von welchen 

ab und nach Carlsruh berufen worden. Hier beuge ich aber 

auch mein Unye gegen Gott und den Vatter unſers Berrn 

Jeſu Chriſti, ihm herztlich zu danken vor alle Gnade, Beiſtand 

und Segen, womit er bisher mein Amt geſchmücket, vor alle | 



gnädige Beimſuchungen und Errettungen, da er mich in Keiner 

Noth hat ſteckhen laſſen, zugleich innbrunſtig ihn anzurufen, daß 

er mir alle Sünden vergeben, alle meine Fehler erſetzen, das 

Derlohrene ſuchen, das Verwundete heilen, das Verirrte wieder— 

bringen, das Schwache behüten, und die gantze Gemein im 

Seegen erhalten und blühen laſſen wolle; um Jeſu Chriſti 

willen! amen. Lörrach d. 8. Juni 1707. J. L. Walz.“ 

Welch demütig frommer Sinn und welch herzliche Liebe 

zu ſeiner bisherigen Gemeinde ſpricht aus dieſen Worten des 

nach Uarlsruhe ſcheidenden Pfarrers! Über ein halbes Jahr: 

hundert lang war Lörrach und die Umgegend faſt ununterbrochen 

von Kriegsläuften bedroht und bedrängt geweſen. Als Walz fein 
Amt dahier antrat, hatte man ſich wenig mehr als drei Jahrzehnte 
friedlicher Tage erfreut. Da mögen allerdings als Nachwirkung 
jener Seiten vielfach Suftände gewaltet haben, die mit dem Geiſt 

ernſter, frommer Sitte, mit den Geboten chriſtlicher Lebensord— 
nung und Lebensführung in ſcharfem Widerſpruch ſtanden. Sicher 

war die Führung des damaligen Lörracher Pfarramts keine leichte 

Aufgabe. Hut ab aber vor der Treue, vor der Bingebung, dem 
Fleiß und vor Allem vor der unerſchrockenen Energie des Special 

Walz! Der Feſtprediger von 1756 verdient's, daß die Stadt 

ſeinen Namen in ehrendem Gedenken bewahrt für alle Seiten. 

Walz ſtarb im Jahre 1792 als Gberhofprediger und 

Special der Diöceſe Karlsruhe. Er war weithin beliebt und 

hochgeachtet. Hohes Derdienft hatte er ſich insbeſondere durch 

ſeinen im Jahre 1765 ausgearbeiteten, bald in der ganzen Mark— 

grafſchaft eingeführten Schulſchematismus erworben. Karl Fried— 
rich ſagte ihm, als er ſeinen Gberhofprediger kurz vor deſſen 

Tod beſuchte: „Ich komme, Ihnen für alle Liebe und Freund— 

ſchaft zu danken, die Sie mir und meiner Familie bewieſen haben.“ 

Die Jahresbeſoldung des Pfarrers wird, die an Walz 

verliehene Perſonalzulage eingerechnet, im Jahre 1756 auf 500 

Gulden geſchätzt, „und wann die Vaturalien im Preiß ſind, 

höher“. Sie wird geleiſtet teils von dem Stift St. Alban zu 

Baſel, teils, nämlich die Perſonalzulage, „von gnädigſter Berr— 
ſchaft“. Für das Pfarrhaus war das Stift St. Alban bau— 

pflichtig. Schon im Kirchenviſitationsprotokoll von 1749 wird es 
0 
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geſchildert als „eine alte, zuſammengeflickte, durchaus irregulaire 

Hütte, auf welche die Herren Baßler bey weiten die attention 

nicht haben, welche fie vor ihre hiefige Sehndfchener und Sehnd⸗ 

trotte bezeigen, als die neu und in guten Stand ſeyen“. 1756 

noch klagt der Pfarrer über das Haus, welches „ſchlecht genug“ 

ſei; der Neubau ſoll, wie man höre, auf die Liquidation des 

Basler Berains verſchoben werden, „womit das Pfarrhaus doch 

nichts zu thun habe, indem es aus dem Sehnden ſoll gebaut 

werden, der richtig genug eingezogen werde“. Noch eine 

gute Weile währte es, bis die Klagen verſtummen konnten und 

das jetzige Pfarrhaus vom Stift St. Alban auf dem Platz des 

alten erbaut war. 

Die Kirche ſtand, wo die jetzige ſteht. Die fürſtliche geift- 

liche Verwaltung hatte das Langhaus, St. Alban hatte das Chor 

und die Gemeinde den Turm zu bauen und zu unterhalten. Das 

Gebäude iſt 1756 noch „in ziemlichem Stande, ſey aber zu klein 

und ſollte nothwendig erweitert werden, es ſey aber ſchwehr zu 

vathen, wie geholfen werden könne, da die Kirche ſchief ftehe: 

wäre beſſer, wann ſie abgebrochen und in die Runde gebaut 

würde, welches um fo mehr zu wünſchen, als fie innerl. finſter 

und wüſt und eine der unanſehnlichſten in der ganzen Diöces 

ſey“. (Kirchenviſitationsprotokoll.) Auf dem Kirchturm hängen 

5 Glocken, die der Kirche zugehören, ſodann das der Gemeinde 

zuſtändige Bürgerglöcklein, „welches von einem armen Sünder 

von Baſel, Namens Cöffel, der ſeine Frau umgebracht und dahier 

gerichtet worden, geftiftet ſei“.“) „Eine Orgel fey in der Kirche, 

welche die Gemeinde angeſchafft, doch fo, daß das Rötteliſche 

Capittel um der Lateiniſchen Schuljugend willen, die darauf 

geübt werden ſolle, einen hinlängl. Beytrag gethan. Aeſelbe 

ſey vormals vom praeceptore infimo paedagogii“) oder auch 

prorectore, der die Muſik im paedagogio docirt und davon 
9 Pfd. vom Capitulo Roettelano bezogen, geſchlagen worden. 

Jetzo ſchlage fie der Schulmeiſter, der dafür weiter nichts als die 

) Es iſt das die ſpäter ſogenannte Schulglocke, welche im Jahre 1869 für 40 fl. (68 M. 

52 Pfg.) nach Brombach verkauft wurde und dort als Glocke der Friedhofkapelle im Ge⸗ 

brauch iſt. 

* dem unterſten Lehrer des Pädagogiums, 
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aus geiſtl. Verwaltung fallenden 10 fl. 48 kr. dem alten Her: 

kommen gemäß beziehe. Anno 1728 ſeyen ferner 2 Poſaunen 

vor 18 fl. angeſchafft und das Geld dazu von der fürſtl. 

Dienerſchaft freywillig geſteuert, das ermangelnde aber aus etl. 

Strafen supplirt worden. Der jeweilige Musicus dahier blaſe 

dieſelben mit einem ſeiner Geſellen gratis oder gegen eine frey— 

willige jährl. Discretion.“ 

Dem Pfarrer und Special liegt die Seelſorge allein ob, 

er hat „alle damit verknüpften Geſchäfte nebſt allen Amts— 

predigten zu verrichten“. Diakonus und zweiter Präceptor 

am Padagogium iſt ſeit 1755 Joh. Andreas Krämer. Dieſer 

„hat in der Woche 2 Betſtunden und am Sonntag Nachmittag 

die Kinderlehr, wie auch die Beicht und Dankſagungspredigten 

nach der Communion zu verſehen“. Seine Beſoldung ſchätzt 

er auf 219 Gulden, er bezieht fie „von gnädigſter Herrichaft 

allein“, Wohnung hat er im »Capitulo Roettelano«. 

Rechner des Kirchenalmofens war der Bändelmacher 

Diefenbach. Leider fehlen die Rechnungen von 1755 bis 

1789. Inhaltlich der dem Jahr 1756 nächſtſtehenden der vor— 

handenen Rechnungen, d. i. der pro Georgi 1754/55 betrugen 

in dieſem Rechnungsjahr die Einnahmen 186 fl. 44 kr. 1 Pf., 

die Ausgaben 186 fl. 58 kr. 1⅝% Pf., Kaſſenbeſtand am Schluß 

des Jahres: 5 kr. 42/5 Pf. Den größten Einnahmepoſten liefert 

das Rirchenopfer mit 125 fl. 24 kr. 5 Pf., ſodann der Sins 

von 594 fl. 25 kr. 2 Pf. Kapitalvermögen mit 29 fl. 45 kr. 

Die Ausgaben beſtehen der Hauptfache nach in Armenunter⸗ 

ſtützungen 86 fl. 1 kr., ſodann Schulgeld für arme Kinder 10 fl. 

24 kr., Schulbücher für ſolche 1 fl. 10 kr. 2 Pf., Neujahrsweck⸗ 

lein für die Schulkinder „zur Erweckung eines beſſeren Eifers 

im Lernen“ 7 fl. 56 kr. u. ſ. w. 

Schulmeiſter iſt Jakob Greiner, geboren „in der 

Haßler Glashütten 1686“ zuerſt in Schreibſtuben geſtanden, auf 

dem Schuldienſt in Lörrach ſeit 1711 bis zu ſeinem 1765 im 

Alter von 79 Jahren erfolgten Tode. Dienſteinkommen 1235 fl. 

25 kr. Als Adjunkt (Unterlehrer, Rilfslehrer) iſt ihm fein Sohn 

gleichen Namens beigegeben. Die Schule wird Sommers und 

Winters gleichgehalten, das vierteljährliche Schulgeld beträgt 
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12 kr. Das Schulhaus, für welches die Gemeinde baupflichtig 

iſt, ſteht hinter der Kirche, es iſt das das ſpäter Seidenweber 

Dogelbach’fche Haus, welches beim Neubau der Kirche abge— 

brochen wurde. 

Prorektor des Pädagogiums war ſeit 25. September 1754 

Adam Albert Höpfner, vorher Diakonus in Pforzheim; 

außerdem wirkten noch an der Anſtalt der Diakonus und ein 

praeceptor latinus Sandt. Das Schulgebäude war das jetzt 
Kaufmann Herbiter’fche Haus am nordweſtlichen Ende der 

Nerrenſtraße, das Kapitelhaus. Kapitel war der Name für 

geiſtliche, durch eine beſtimmte Regel zu gemeinſamem Lebens- 

beruf verbundene Korporationen. Die Kapitel haben ſich vom 

12. Jahrhundert an an den Nathedralkirchen (Domkapitel, Metro— 

politankapitel) als auch in den Landſtädten des Bistums (Kol- 

legialkapitel, Landkapitel) gebildet. Das Rötteler Landkapitel, 

1418 durch Markgraf Rudolf III. geſtiftet und reich dotiert, blieb 

bei Einführung der Reformation beſtehen, Mitglieder de ſelben 

waren die ſämtlichen Pfarrer und Kirchendiener (Diakonen, 

Vikare) der Diöceſen Sauſenberg und Rötteln. Bei der Ser⸗ 

ſtörung von Rötteln wurden auch die dem Kapitel gehörigen 

Gebäulichkeiten ein Raub der Flammen. Für die in denſelben 

untergebracht geweſene Landſchule wurde zunächſt Mietwohnung 

genommen, bis das vorgenannte Haus in der Herrenftraße da— 

hier vom Kapitel als Schulhaus erworben und die Schule am 

7. Oktober 1697 definitiv nach Lörrach verlegt wurde. Das 

Kapitel hatte für mehrere kirchliche Swecke aufzukommen, z. B. 

für Synodalkoſten, für Unterſtützungen an Pfarrrelicten. Die 

Hauptſächlichſte finanzielle Leiſtung war jedoch die für die frühere 

Landſchule, das Pädagogium: das Kapitel hatte die Kghrer- 

beſoldungen zu gewähren, die Unterhaltung des Schulgebäudes 

zu beſtreiten, die ſämtlichen Schulbedürfniſſe anzuſchaffen u. ſ. w. 

Es beſorgte die Vermögensverwaltung durch feine Kapitulare, 

d. i. durch die zwei Specialſuperintendenten der beiden genannten 

Diöceſen,“) deren dienſtälteſter Präſes, der andere Compräſes 

) Der Sitz des Sauſenberger Specialats war nicht feſtbeſtimmt, er wechſelte haupt⸗ 

ſächlich zwiſchen Auggen, Kandern und Schopfheim. Schopfheim wird allmählich der ſtän⸗ 

dige Sitz. ; 
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war, je einen Senior Sausenbergensis und Rocttelianus und 
einen Kamerar (Rechner). Als nicht ſtimmberechtigtes Mitglied 
war dieſem Vapitelsvorſtand ein Sekretär beigegeben. Der 
Kapitelvorſtand übt unter Gberaufſicht des Karlsruher Konfi- 
ſtoriums die nächſte techniſche Aufſicht über die Anſtalt. Jährlich 
zweimal hält er Prüfung ab, cenſiert die Leiſtungen der Schule, 
ſetzt die Promotionen feſt, trifft Anordnungen, erteilt Beſcheid, 
berichtet endlich durch das Oberamt über alle zur Erledigung 
ſtehenden inneren und äußeren Angelegenheiten der Schule an 
das Vonſiſtorium nach Karlsruhe. Das Herbfteramen von 1756 
leitete Special Walz als Präſes des Kapitelvorftandes, ferner 
wohnten an Special Wucherer von Schopfheim als Compräſes, 
Pfarrer Rauber von Grenzach als Senior der Diöcefe Rötteln, 
Pfarrer Drnuttel von Efringen als Kamerar und Pfarrer 
Sandt von Tüllingen als Sekretär. Die Anſtalt zählte 23 
Schüler, welche ſich auf 5 Ulaſſen verteilten. Die Prüfungs: 
gegenſtände umfaßten in allen Klaffen Sacra (Religion), dazu in 
der Tertia (unterſte Klaſſe) Latein, in Secunda Latein, Griechifch 
und Geſchichte, in Prima außerdem noch Hebräifh. In der 
„Capitel-Deliberation“ wurde das Urteil „zur vergnüglichen 
Sufriedenheit ſowohl über den Fleiß der Lehrer als Lernenden“ 
gefällt. Der Landvogt v. Wallbrunn teilte mehreren Schülern 
Prämien aus. Worin dieſe beſtanden, iſt nicht geſagt, beim 
Srühjahrseramen waren Geldprämien gegeben worden: 24, 15 
und 12 Kreuzer. Veunzehn der 25 Schüler find Söhne von Be— 
amten, Geiſtlichen und Angeſtellten aus Lörrach und Umgegend, 
nur 4 ſind Söhne von Dätern, welche bürgerlichen Beruf haben 
(Apotheker Royer 2 Söhne; Vincent (weiland Poſthalter), Küpfer, 
Fabrikant.) f 

) In der hieſigen Pfarrregiſtratur find die ſämtlichen ausführlichen Prüfungsprotokolle 
des Pädagogiums von 1700 bis mit 1779 aufbewahrt, Dem Protokoll von 1756 ſind obige 
Notizen entnommen. 
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Görrach, etwa 200 Schritte sſtlich des Flußbettes der 

— wieſe ſich dehnend (ſ. oben S. 5), liegt 296,5 Meter 

über der Meeresfläche, 1,9 Kilometer von der Schweizer Grenze, 

9 Kilometer von Baſel und 14,4 Kilometer von Schopfheim 

entfernt. Südweſtlich der Stadt ragen die Höhen des Schweizer 

Jura, ſüdlich winkt die Kapelle von St. Chrifchona herüber, 

während ſüdöſtlich von dem zur ſtädtiſchen Gemarkung zählenden 

Schedelberg”) das Schützenhaus aus Waldesgrün hervor— 

ſchimmert und weiterhin zu beiden Seiten der Rheinfelder Land— 

ſtraße auf Bergesrücken Wald und Nebgelände ziehen, die 

Kette gegen die Stadt zu durch den Rünerberg““) abgeſchloſſen, 

welcher, ſchroff emporſteigend, auf kahler Kuppe eine einzige, 

weithin ſichtbare Linde weiſet. Vordöſtlich gegen Brombach 

öffnet ſich das von Landſtraße und Bahnlinie durchſchnittene 

Wieſenthal, in dem aus Matten und Fruchtfeldern die Dörfer 

Baagen, Bauingen, Brombach und Steinen mit ihren Kirchtürmen 

und Fabrikgebäuden freundlich blicken. Aus dem Thal eilt 

die Wieſe hervor, „Feldbergs liebligi Tochter“, wie Hebel ſie 

*) Die Schreibung ſchwankt zwiſchen Schedelberg und Schädelberg. Vergl. übrigens 

oben S. 16. . 

) Ob die Bezeichnung des 400 Meter hohen Berges als Hünerberg oder Hühnerberg, 

Hunnenberg oder Hünenberg die richtige iſt, kann hier nicht unterſucht werden. 
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nennt, vorbei an der Röttler Schloßruine, die, aus ſaftig friſchem 
Waldesgrün blickend, von Norden unferer Stadt, die Stadt ward 
als die Ritterburg ſank, neidlos frohen Gruß herüberwinkt. 
Gegen Weſten reiht ſich die „Lucke“ an, der bis hervor zum 
Käferho und zum Tüllinger Berg ſich ziehende Waldkamm, 
dem die nach Binzen führende Landſtraße ſamt den ihr nach 
und ihr zur Seite ſich den Wald einſchiebenden Feldern einen 
Sahn eingeſtoßen, aus dem Wieſenthal in das Rheinthal hinüber 
eine Lucke gemacht haben. Der Tüllinger Rebberg wehrt der 
Stadt, daß fie das Rheinthal ſchaue. Aber fie zürnt darob nicht, 
ſicher und behaglich iſt ſie zu Füßen der äußerſten Vorpoſten— 
kette des Schwarzwaldes geſtreckt, und wunderlieblich ſieht fich’s 
an, wie da droben auf keckem Vorſprung oberhalb Weil, gegen— 
über Riehen und dem türmereichen Baſel Pfarrhaus und Kirchlein 
froh und heiter aus Reben und aber Beben ſich gen Himmel 
heben. : 

Vier Landſtraßen münden in Lörrach ein: die nördlich 
von Freiburg kommende in die Thumringerſtraße, die öſtlich aus 
dem Wieſenthal und von Rheinfelden ſich herziehende in die 
Turm- und Wallbrunnſtraße und die Baſel und Lörrach verbin— 
dende Straße, in ihrer Fortſetzung in der Stadt die Baslerſtraße 
genannt. Den von Baſel kommenden Wanderer führt der Weg 
an Stetten vorbei, dem 1,5 Kilometer von Lörrach entfernten 
ehemals vorderöſterreichiſchen katholiſchen Pfarrdorf. Das Stamm: 
dorf liegt rechts (öftlich) der Straße, wenige hundert Schritte nur 
ſeitwärts, links der Straße, an ſie anſtoßend, liegt das (ſ. unten) 
aus Hebels „Wieſe“ bekannte „Stettener Wirtshus“, das 
Stetten Rößle, zur Seit mit eingezogenem Schild. Vorbei an 
dieſem gelangt man in das rechts der Straße in ſechs Häyfer- 
reihen ſich breitende, links eine Reihe weiſende Neuſtetten, welches, 
Ende der 50er Jahre gegründet, zur Gemeinde Stetten gehört 
und der Hauptſache nach Arbeiterquartier der Fabrik Röchlin 
Baumgartner & Cie. in Lörrach iſt (vergl. unten). Neuſtetten 
ſtößt unmittelbar an Lörrach, iſt mit dieſem zuſammengebaut, 
ein Vorort der Stadt. 

Ausſichtspunkt iſt das Schützenhaus, von dem aus das 
Auge in lieblich umrahmtem Thalbild die mächtige ſchweizeriſche 
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Grenzmetropole Baſel als des Bildes Mittelpunkt freudig ſchaut. 
Prächtig ſchönen Blick auf das heimatliche Lörrach, hinüber zum 
Tüllinger Berg, zum Röttler Schloß, hinab in's Wieſenthal ge 
währt der Hünerberg. Und wer jenſeits der Wieſe durch die 
Tüllinger Reben aufwärts wandert, der ſchaut, Rötteln ſtreifend, 
weit hinein in's Wieſenthal. And wie ſagt Bebel zur Wieſe, 
die den Lörracher Bann durcheilt? „Siehſch das ordelig Städtli 
mit fine Fenſtern und Gieble, und die Basler Here dört uf der 
ſtaubige Stroße, wie ſie riten und fahrend Und ſiehſch dört s’ 
Stettener Wirtshus!“ 

Wir betreten, von Baſel kommend, Neuſtetten im Rücken 
laſſend, das Stadtgebiet. Möge der Wanderer nicht bange haben, 
die 20 Straßen mit uns zu durchſtreifen. Wir können unbe— 
läſtigt den der größten Anzahl nach in der Wallbrunnſtraße (87), 
in der Basler- (66) und in der Ceichſtraße (65) gelegenen 450 
Wohnhäuſern unſere Blicke zuwenden, der Verkehr des Publikums 
auf den Straßen iſt, außer über die Mittagszeit und ausgenommen 
die Sonntage, Markt- und Amtstage, nur ein mäßiger, die emſig 
arbeitende Einwohnerſchaft iſt im Baus und in den Geſchäfts⸗ 
räumen feſtgehalten. Seitengehwege (Trottoirs) ſind zwar 
nicht in allen Straßen, und wo ſie ſind, nicht durchweg in gut 
paſſierbarem Suſtand, erfriſchend aber wirkt der Anblick des in 
Seitenkanälen faſt die ſämtlichen Straßen durchfließenden Waſſers. 
Falls wir Durſt bekommen, bieten uns 16 öffentliche Brunnen, 
IN laufende und 5 Pumpbrunnen ihre Spende, 12 Gaſtwirt— 
ſchaften und 15 Schankwirtſchaften, unter jenen 2 (Adler, 
Bären), unter dieſen 5 mit Brauereibetrieb erbieten ſich, weiter- 
gehendes Bedürfnis nach Erquickung zu befriedigen. Wir werden 
jene beim Durchwandern der betr. Straßen kennen lernen. Dieſe 
wollen wir fürſorglich gleich hier aufzählen: die Brauereien 
v. Kilian (Ceichſtr.), Löffler (f. unten), Caffer Witwe (Wall⸗ 
brunnſtr.), Reitter (S. 96), CL. Währer (Baslerſtraße); ſodann 
die Reſtaurationen: Dornacher, Reichert, Lang und Mutter 
(Badanſtalt) in der Teichſtr., Forſter und Muny in der Thum— 

ringerſtr., den Löwen (Grabenſtr.), Gempp (Kirchftr.). 
Nun aber hinein in die Stadt! Es iſt ein freundlicher 

Weg, den wir ſchreiten, die ſchöne breite Baslerſtraße. Su 
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ihren beiden Seiten ſtehen ſtattliche Wohnhäuſer, gleich rechts 

das Gaſthaus zu den Drei Königen (F. Währer), elegante 

Villen, von denen ſpeciell die Villa Aichele und die Villa 

Köchlin zu erwähnen find. Gſtlich blickt von dem am Weſt⸗ 

abhange des Schedelbergs gelegenen Landgute Rofenfels, vordem 

Köchlin'ſches Beſitztum, die neu gebaute Villa Baumgartner 

herüber. Die von Baſel öſtlich der Landſtraße ſich hinziehende 

Bahnlinie der Wieſenthalbahn durchſchneidet Neuſtetten und öſtlich 

der Baslerſtraße Lörrach, indem fie der unteren Eifenbahnftraße 

entlang läuft, quer durch die Wallbrunnſtraße und entlang der 

oberen Eiſenbahnſtraße am nordöſtlichen Ende der Stadt, außer— 
halb des Bahnhofs quer durch die Brombacher Landſtraße. 

Von der Baslerſtraße zweigt ſich gleich nach der Villa 

Höchlin öſtlich gegen die Bahnlinie hin, auf die untere Eifen- 

bahnſtraße mündendß die erſt mit einem Haus bebaute kurze 
Sollſtraße ab, während ſich weſtlich ein ſchöner Weg von 
etwa 50 Schritten Länge ſanft abwärts neigt zu dem von da 
bis zur Herrenftraße ſich dehnenden, von hohen Kaminen über- 
ragten gewaltigen Gebäudekomplex der Fabrik Köchlin Baum- 
gartner & Cie. Die Baslerſtraße bewahrt in ihrer Fortſetzung den 
vorbemerkten freundlichen Charakter, auf der Oſt- und Weſtſeite 
ſtehen ſchöne Gebäude, z. B. auf erſterer das Gaſthaus und Brauerei- 
gebäude zum Bären (J. F. Friedlin), ihm gegenüber das Progym⸗ 
naſium, dreiſtöckig, langgeſtreckt. Ein nach dieſem weſtlich fich 
abbiegender Weg führt an der evangeliſchen Stadtkirche vorbei 
auf einen hinter dieſer gelegenen freien Platz, welcher ſüdlich 
von dem Dienſtgebäude des Bauptſteueramts, von Gebäuden, 
welche der Militär verwaltung zu Wohnungen, Kafernen und 
Lagerräumen überwieſen ſind, weſtlich von eben ſolchen und Von 
Sollverwaltungsgebäuden begrenzt iſt, während rechts das 
ſtädtiſche Armenhaus und das Feuerwehrgerätehaus (vergl. 
5. 79) ſtehen. Die Front der in unſchönem Muadratbau auf— 
geführten evangeliſchen Stadtkirche wendet ſich mit einer 
kleinen Säulenvorhalle, zu der eine ſteinerne Treppe führt, gegen 
die Baslerſtraße, der Turm ſteht hinten. Der Kirche gegenüber, 
auf die untere Eiſenbahnſtraße zu, läuft die Kirchſtraße, ſeit 
etwa 48 Jahren angelegt, ihre Fortſetzung über der Bahnlinie 
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iſt die Schützenſtraße, noch nicht ausgebaut, aber an ihrem 
ſüdöſtlichen Ende durch die hübſche Villa Vortiſch-Raillard 
der Stadt Sierde verleihend. Von der Sollſtraße auf die Kirch- 

ſtraße, zwiſchen Basler- und unterer Eiſenbahnſtraße, parallel 
mit dieſen, zieht die Adlerſtraße, bis jetzt nur ein Gebäude, 
die chriſtliche Dereinsfapelle, weiſend und deshalb nur als 
Fußweg paſſierbar, und jenſeits der Bahnlinie die mit 2 Ge— 
bäuden eröffnete Brühlſtraße. Neben der Kirche, von ihr 
durch einen ſchmalen Weg getrennt, ſteht auf der Weſtſeite der 

Baslerſtraße das evangeliſche Pfarrhaus, etwa 40 Schritte 
oberhalb bei dem gegenüber dem Adler (N. Dortifch) gelegenen 

Eckhaus zur Krone (F. Pflüger) biegt weſtlich die Herren— 

ſtraße ab, während die Fortſetzung der Baslerſtraße wenige 

Schritte oberhalb der Krone uns zu dem öſtlich der Straße ge— 

legenen, mit ſteinernem Röhrenbrunnen und mächtigen Kaftanien- 
bäumen gezierten Marktplatz bringt, deſſen ſüdöſtliches Ende 
vom Ochſen (J. Währer) begrenzt wird und an deſſen nord— 
weſtlichem Ende als Sckhaus des Marktplatzes und der Wall— 
brunnſtraße die Sonne (F. Käfer) ſteht. Nahe dem Gchſen führt 
vom Marktplatz ein Durchgang in den Rumpel, einen alten, 
düſteren Stadtteil mit nur 5 Käufern. Der Sonne gegenüber, auf 
der Weſtſeite der Baslerſtraße, erblicken wir das Amthaus. An 
dieſem vorbeiſchreitend lenken wir ganz kurz oberhalb desſelben 
bei dem früheren Dreikönigwirtshaus, dem jetzt F. Aſal'ſchen 
Kaufgejchäft, in die Te ichſtraße ein, welche ſich in ihrem untern 
Teil über das Hochgeſtade hinab in das von der Wieſe 
durchzogene Thal ſenkt. Sine über den Gewerbekanal, den 
ſogen. Teich”) neugelegte Brücke führt auf den Tüllinger 
Weg. Gleich jenſeits der Brücke, rechts am Weg befindet 

ſich das Gaswerk (f. unten), oberhalb an die Stadt ſtoßend 

die Tuchfabrik, hinter dieſer gegen Norden die Bade— 

anſtalt. Auf dem rechten Ufer des Gewerbekanals ſüdlich der 
Teichſtraße ſtehen Wohnhäuſer, unmittelbar an dem als Fortſetzung 

der Herrenſtraße nach der untern Mühle“) führenden Weg iſt 

*) Teich oder Deich, keltiſch: Dig — aufgeworfener Graben. 

) Noch immer jo genannt, obgleich die obere Mühle (S. 75) nicht mehr exiſtiert. 
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die eben erſt fertig geftellte überdachte Waſchhalle gelegen, deren Er- 

bauung hauptſächlich einer Schenkung des Bürgermeiſters Grether 

zu verdanken iſt. Gegenüber der neben dem Amthaus befindlichen 

Nuber'ſchen Apotheke ſteigt mählig zur Rheinfelder Landſtraße 

hinauf die Wallbrunnſtraße, die alte Ufhabengaſſe. Ihre 

nordweſtliche Ede an der Baslerſtraße bildet der Wilde Mann 

(M. Aſal). Die Wallbrunnſtraße betretend laſſen wir das 

ſchöne, hochragende Gebäude der dem Marktplatz gegenüber 

liegenden Berr'ſchen Apotheke zur Linken, um des näheren das 

auf der Südſeite der Straße neben der Sonne gelegene Rathaus 

zu betrachten, einen in ernten, edlem Stil gehaltenen zweiſtöckigen 

Bau aus rotem und grauem Sandſtein mit Balkon und ſchlankem 

offenem Türmchen, aufgeführt an der Stelle des alten Rathaufes 

(S. 75) unter Leitung des früheren Stadtbaumeiſters Meeſer. Dem 

Rathaus gegenüber in mit Eiſengitter umfriedetem Hofraum liegt 

das Gebäude der Waſſer- und Straßenbau- und der Bezirks⸗ 

bau in ſpection (S. 75). Die Wallbrunnſtraße führt, das an die 

untere Eifenbahnftrage ſtoßende Sckhaus der Brauerei Reitter 

zur Rechten laſſend, über dieſe Straße und die Bahnlinie weit 

hinaus auf die Rheinfelder Landſtraße, etwa 100 Schritte über 

der Bahnlinie links zweigt die Bergſtraße (frühere Schürden- 

gaſſe) ab, oberhalb dieſer führt der von Wohngebäuden flankierte 
Weg zum Hünerberg empor, während rechts vor dem Engel 
(F. Kübler Witwe) ein freier Platz, zur Seit als Hauptteil des 
Viehmarkts benutzt, ſich anſchließt und oberhalb des Engels, rechts 
abbiegend, der Weg durch bewaldete, mit Ruhebänken ausge⸗ 
ſtattete Anlagen zum Schützenhaus aufſteigt. Gegenüber der 
Teichſtraße zieht öſtlich die Turmſtraße, fo genannt von dem 
früher die Straße abſchließenden, vor etwa 2 Jahrzehnten aber 
abgebrochenen Gefängnisturm (S. 75). In ihr liegt, den ftädti- 
ſchen Anlagen gegenüber (ſ. unten) das Gebäude der Vorſchuß— 
bank, weiter ſtadteinwärts auf der Südſeite der Straße der 

Schlüſſel (C. Höferlin), während die nordweſtliche Ecke der 

Turmſtraße und der als Fortſetzung der Baslerſtraße ſich an- 

reihenden Thum ring erſtraße durch den ſtattlichen Bau des 
Gaſthauſes zum Hirfch (E. Pflüger) eingenommen wird. Auf 

der Weſtſeite der Thumringerſtraße, nicht weit vom Hirſch, winkt 



der Schild des Gaſthauſes zur Lerche (J. Senn), weniges weiter 

Außen, auf der Oſtſeite der Straße, erhebt ſich das hoch— 
ragende, ſtilvoll aufgeführte Gebäude der Buchhandlung und 

Buchdruckerei von C. R. Gutſch. Gleich nach dieſem 

biegt öſtlich die in den ſechsziger Jahren angelegte ſchöne 

Grabenſtraße ab, auf ihrer Südſeite die Reſtauration 

zum Löwen mit Sommergarten, unten die nordöſtliche 

Ele bildend der mächtige Bau der Brauerei Löffler. 
Der Grabenſtraße gegenüber weſtlich iſt die Biesſtraße mit 

vier Wohngebäuden eröffnet. Sofort fällt am nordweſtlichen 

Ende das ſtädtiſche Spital und Pfründnerhaus in's 

Auge, ein dreiſtöckiges, einfach gehaltenes, zweckentſprechendes 

Gebäude in weitem, von Mauern und Eiſengittern umſchloſſenem 

Hof und Gartenland, erſtellt in den Jahren 1877 und 1878 

unter Leitung des Baumeiſters Grießer dahier. Am Ende 

der Thumringerſtraße ſteht öſtlich das katholiſche Pfarrhaus, 

neben dieſem auf erhöhtem freiem Platz die aus Baditeinen 

aufgeführte katholiſche Kirche, mit dem Haupteingang von 

der Thumringerſtraße aus, der ſchlank ragende Turm hinten 

an der Ditfeite. Weniges außerhalb der Kirche, auf der ent— 

gegengeſetzten Seite, links etwa hundert Schritte ſeitwärts der 

Landſtraße iſt die Baumwollſpinnerei von F. Vogelbach & Cie. 

gelegen, ihr unmittelbar benachbart das Sägewerk von F. Staub. 

Kurz vor dem katholiſchen Pfarrhaus biegt öſtlich, parallel mit 

der Grabenſtraße, die Palmſtraße ab. Gleich an deren Anfang, 

in nördlicher Richtung hinter der katholiſchen Kirche iſt die 

Wilhelmſtraße eröffnet. Die ſüdöſtliche Ecke der Palmſtraße 

wird durch die Gebäulichkeiten und das weitgeſtreckte Gelände 

der Sar aſin'ſchen Seidenbandfabrik eingenommen, an der ſüd— 

weſtlichen Scke der Palm und Turmiſtraße erhebt ſich das hohe, 

reich ornamentierte Ernjt Herbiter’fche Baus. Ihm jchräg 

gegenüber liegt die Bahnhofreſtauration Winkler-Grether. 

Nerwärts dieſer, ſüdlich der Turmſtraße und in Fortſetzung der 

Grabenſtraße erſtreckt ſich auf die untere Bahnhofſtraße zu die 

kleine, vor wenig Jahren erſt angelegte Friedrichsſtraße, 

in der die Kaiferliche Poft ihr Baus gemietet hat. Der 

Friedrichsſtraße gegenüber dehnen ſich auf einer Fläche von 
x 
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55 Ar und 26 Meter die ſtädtiſchen Anlagen, welche 1874 und 
1875 durch Umwandlung des alten Friedhofes (S. 75) und 
mehrerer von dem jetzt verſtorbenen Nikolaus Köchlin zu 
dieſem Sweck geſchenkten Gartengelände gewonnen wurden. In 
der Mitte des Platzes ſprudelt aus ſteinernem Baſſin ein Spring⸗ 
brunnen plätſchernden Strahl empor, die Raſenplätze ſind von 
Wegen durchſchnitten, Ruhebänfe laden zum Sitzen ein, Bäume 
und Geſträuche ſpenden Duft und Schatten. In der ſüdöſtlichen 
Ede des Platzes weiſt eine von Moos und Ephen umrankte 
Steingruppe auf Marmortafel die Aufſchrift: „Ihrem durch 
Werke edlen Gemeinſinns verdienten Mitbürger Nikolaus 
Köchlin die Stadt Lörrach. 1875.“ Su den Heritellungskoften 
des Platzes hat die Einwohnerfchaft der Stadt in freiwilliger 
Spende namhaften Beitrag geſteuert. 

Die Südſeite der Anlagen, der Friedrichsſtraße gegenüber, 
wird durch das Polksſchulgebäude abgeſchloſſen, welches, 
die Fronte gegen die Anlagen, einen Seitenflügel auf die untere 
Bahnhofſtraße gerichtet, in den Jahren 1871 und 72 unter 
Leitung des damaligen Bezirksbauinſpektors Hemberger dahier 
erbaut und im Gktober 1872 in Gebrauch genommen wurde. 
Der wirkungsvolle, breitgeſtreckte dreiſtöckige Bau mit ſeinen 
14 Schulfälen, einer Lehrerwohnung und der Wohnung des 
Schuldieners, mit großem Hofraum wird, fo lange er ſteht, 
zeugen, in welch' ſchöner Weiſe die Stadt Lörrach ihrer Auf— 
gabe der Fürſorge für die Erziehung und Bildung der Jugend 
eingedenk iſt. Nachbarlich neben dem Volksſchulgebäude, die ftatt- 
lich edle Frontſeite der unteren Bahnhofſtraße zugewendet, ragt 
monumentalen Stiles, groß und ſchön in drei Stockwerken das 
Gebäude des Amtsgerichts, aus deſſen umſchloſſenem Aof⸗ 
raum der Turm des aus rotem Sandſtein aufgeführten Amts— 
gefängniſſes trotzig das Haupt hebt. Benachbart der Sara- 
ſin'ſchen Fabrik, öſtlich in der Nähe des unteren Bahnüber— 
gangs an der Turmſtraße, liegt in prächtigem Garten die 
reizende Villa Favre. Ihr gegenüber bemerken wir den 
wenig anſehnlichen Bahnhof, das Gebäude für Warteſäle, 
Bureauräume und Dienſtwohnungen nordweſtlich, die Güterhalle 
ſüdöſtlich des Schienengeleiſes an der mit 8 Häuſern, darunter 
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die Eifen- und Meſſinggießerei von Schmidt & Sturm, 

nur wenig ausgebauten oberen Bahnhofſtraße. Die letzten 

Gebäude dieſes Stadtteils find, ebenfalls auf der Oſtſeite des 

Bahngeleiſes, an der Brombacher Landſtraße nahe dem Bahn— 

übergang links die Filiale der Suchard' ſchen Schoko lade— 

fabrik, rechts die Baumwollweberei von W. Conrad und. 

etwa 20 Schritte weiter, links das Arbeiterwohngebäude dieſes 

Geſchäftes. 

Außen an der Brombacher Straße im Gewann „Hart— 

matten“ liegt auf einem Flächeninhalt von I Hektar 46 Ar 

und 27 Metern, von einer Mauer umſchloſſen, der im No— 

vember 1864 eröffnete Friedhof. In der Mitte desſelben 

ſteht die vom alten Friedhof dorthin verſetzte Kapelle, die Kinder- 

gräber liegen auf der weſtlichen, die Gräber der Erwachſenen 

auf der öſtlichen Hälfte. Die gekauften Gräber und die Familien⸗ 

grüfte ziehen längs der Umfaſſungsmauern. In der Kapelle iſt über 

dem Nanzelpult eine Gedenktafel angebracht, welche in einfach 

ſchlichten Worten ernſt an die ruhmvoll großen, aber opfer— 

ſchweren Tage des deutſch⸗franzöſiſchen Krieges der Jahre 1870 

und 1871 mahnt. Die Inſchrift lautet: | 

„Sum ehrenden Gedächtnis der hier geborenen, für Deutſch— 

lands Wiedergeburt geſtorbenen Krieger 

Joh. Fried. Siegler, geb. 15. Get. 1846, 

III. bad. Dragoner Regiment, gefallen zu Aiſerey 25. Dez. 1870. 

Anton Walter, geb. 15. Aug. 1849, 

Bürger in Nonſtanz, bad. Artillerie Regiment, 4. ſchwere Batterie, 

den Anſtrengungen des Feldzuges erlegen zu Karlsruhe, 

50. März 1871. 

Die dankbare Gemeinde.“ 

cr 
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ſtehen in Lörrach 1599, Wahlberechtigte zum deutſchen Reichstag 

waren es bei der Wahl im Oktober 1881 in den zwei Wahl: 

bezirken der Stadt 1501. Die Sahl der ortsanweſenden Ge— 

meinde bürger iſt 242, dazu 51 ortsabweſende und 68 Bürger— 

witwen, Summa: 561. Die Bürgerrechts aufnahmstaxe 

beträgt für Bürgerſöhne 20 M., für Fremde 40 M. Die 

Namen der zur Seit Bürgerrecht beſitzenden Geſchlechter find: 

Aukelin, Auer, Aſal, Böhler, Brutſchin, Burkhard, Bickel, 

Braunſchweig, Brunner, Borocco, Birmele, Boos, Beck, Bürgin, 

Berlinger, Britſch, Böbler, Bühler, Breitenfeld, Bloch, Bigar, 

Bayer, Binder, Brian, Daur, Dornacher, Dreher, Dürr, Eichin, 

Engel, Erler, Fiſcher, Friedlin, Flath, Ginz, Gutermann, Gutſch, 

Gaßmann, Glünkin, Grether, Groos, Glenz, Gebhard, Greiner, 

Glor, Berlan, Bitzig, Holdermann, Haurin, Hilbiber, Herbiter, 

Hodel, Höferlin, Hipp, Nauswirth, Hagin, Härdle, Jäckin, 

Klaufer, Knoderer, Kaufmann, Kienle, Keller, Kiefer, Knecht, 

Kaifer, Kalame, Kriften, Keßler, Lamm, Ludin, Läuger, Link, 

Lauer, Muny, Metzger, Meier, Maas, Merklin, Müller, Norde— 

mann, Neumann, Nievergeld, Noll, Neu, Meſtreicher, Oßwald, 

Piſansky, Preifer, Pfunder, Pflüger, Rehfuß, Reitter, Rothacker, 

Reutlinger, Rotzler, Rupp, Reinbold, Reif, Beſch, Roſer, Ruff, 

Reichert, Roth, Reichelt, Senn, Schöpflin, Schultheiß, Stark, 

Storz, Schneider, Stadler, Steinmann, Stolz, Scheurer, Schäfer, 

Sänger, Seemann, Schuppach, Stambach, Schwarz, Sütterlin, 

Sauerbeck, Stump, Staub, Say, Siegriſt, Sorg, Sutter, Schulz, 

Schaaf, Straub, Sibold, Tſcherter, Vogelbach, Vortiſch, Vogel, 

Witz, Weil, Weimar, Willſtaedter, Wößner, Weiß, Widmann, 

Wenk, Wasmer, Wagner, Wenner, Walz, Wagatz, Wesler, 

Wechlin, Weeber, Winter, Währer, Wißler, Welte, Walter, 

Siegler, Suberer, Sollikofer, Seller, Simmermann. 

Außer Angehörigen anderer deutſcher Länder find hier 

viele Ausländer niedergelaſſen, namentlich Schweizer. 

Amtliche Bevölkerungsſtatiſtik von 1881: Ein 

wohner (f. oben), Geboren 215 (95 Knaben und 95 Mädchen 

ehelich, 15 Knaben und 12 Mädchen unehelich), darunter Tot- 

geborene 8 (4 Knaben und 2 Mädchen ehelich, 2 Knaben un: 

ehelich), Swillinge 1 Knabe und 5 Mädchen; Geſtorbene (ohne 
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Todtgeborene) 160 (87 männliche, 75 weibliche), davon im 1. 

Lebensjahr geſtorben: 66 (davon ehelich geboren 55 Knaben 

und 26 Mädchen, unehelich geboren | Knabe und 6 Mädchen); 

mehr geboren als geſtorben 47; Eheabſchlüſſe 47 (die höchſte 

Sahl von 1871—81: 1872 mit 116, die niederſte 1877 mit 

57 Ehen). 

Die Gemarkung der Stadt enthält in 5161 Eigen⸗ 

tumsſtücken eine Fläche von 751 Beftaren 42 Ar 4 Meter. 

Nach Kulturarten: 

1) Hofraiten 28 Hektar 77 Ar 45 Meter 
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Vorland, Kanäle, Brunnen, 

Gräben und Feuerweiher I „ 24 „ 75 „ 

Von der Gemarkung beſitzen: 

1) Privateigentümer und zwar in Eigentumsſtckn. 

505 Ortseinwohner. . 577 Hkt. 84 Ar 95 m. 2552 

und 282 Ausmärker 119 „ 32 „% 91 „ 644 
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2) Gemeinden und Genoſſen— in Eigentumsſickn. 

ſchaften. 250 kt. 20 Ar 40 Om. 152 

3) Virchliche Pfründen. . . 5 „ 91 „ 66 „ 12 

4% Schuldienſt e. — /, 22 „ 28 „ 2 

5) Domänen und Kriegsärar N 7u1C 0838, 7 

6) Waſſer- und Straßenbau- 

und Eiſenbahnverwaltungen 14 „ 69 „ 50 „ 6 

Sliftungen 8 / 8 58 % 6 

8) Standes: und Grundherr— 

eaten — tn — 

Die 57 Gewannnamen giebt der anliegende Stadt- und 

Gemarkungsplan. 

Die Zahl der Raushaltungen mit Landwirtſchaft 

beträgt nach der Berufsſtatiſtik vom 5. Juni 1882 588. Unter 

dieſen ſind aber auch die mitgerechnet, welche nur im aller— 

kleinſten Maßſtab (3. B. Hartenkultur) Candwirtſchaft treiben. 

Die Sahl der berufsmäßigen Landwirte iſt weit geringer. Die— 

ſelben befaſſen ſich vorwiegend mit Futterbau und Milchwirtſchaft. 

Der Rebbau wird gegen früher aufmerkſamer betrieben und 

der Wein aus dem Hünerberg, Steingrüble, Lackenbrunnen darf 

dem Erzeugnis der rennomierteren Reborte des Oberlandes an 

die Seite geſtellt werden. Leider wurden die Bemühungen der 

Rebbauern in den letzten Jahren infolge ungünſtiger Witterung, 

namentlich Froſtſchadens und naßkalter Sommer nicht durch reichen 

Ertrag belohnt, vielmehr waren Fehlherbſte zu verzeichnen. Im 

Winter 1879/80 erfroren bei einer Kälte bis auf 22° Reaumur 

die Reben faſt gänzlich, im laufenden Jahre haben ſie infolge 

Froſtes am Himmelfahrtstag (18. Mai, 4° unter Null) und des 

äußerſt naſſen Sommers, wenige höhere Lagen ausgenommen, 

ſehr geringen Ertrag geliefert, nach Quantität und Qualität. 

Gut geraten ſind die Futtergewächſe und die Nalmfrüchte, gering 

iſt die Kartoffelernte ausgefallen. Der Obſtertrag war nur 

bezüglich der Birnen günſtig. 

Verkaufspreiſe a. des landwirtſchaftlichen Geländes: 

56 Ar = 4 Viertel Wäſſerungswieſen 1200 — 1800 Mark, 

Ackerwieſen 4001000 M., Ackerland 150—500 M., Bündten 

(Hartenland) 9 Ar 500—800 M., Reben 9 Ar 5001200 M.; 
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b. der Produkte und Lebensmittel: 100 Kilo Weizen 22 M., 
Gerſte 15 M., Roggen 16 M., Hafer 15 M.; der neue Seſter 
Kartoffeln 1 M. 20 Pf. bis I M. 40 Pf., Apfel 2 M. bis 
2 M. 30 Pf., Birnen 2 M. bis 2 M. 50 Pf.; der Hektoliter 
diesjährigen Weins 55—50 M., „½itel Liter Bier (in der Wirt⸗ 
ſchaft) 6— 10 Pf.; der Liter Trefterbranntwein re e 
Hefenbranntwein 2 M., Virſchwaſſer 5 M. bis 5 M. 50 Pf.; 
das ½ Kilo Maſtochſenfleiſch“) 65 Pf., Rindfleiſch 60 Pf., Kalb- 
fleiſch 55 Pf., Schweinefleiſch 65 Pf. Schaffleiſch 65 Pf.; Ua Kilo 
Schwarzbrod 14 Pf., Weißbrod 17 Pf.; ½ Kilo Butter M., 
1 Ei 9 Pf., ein Ster buchen Scheitholz 10—11 M., gemifchtes 
8—9 M., 400 Bauswellen 6—8 M. 

Diehjtand: 129 Pferde und Fohlen, 405 Stück Rindvieh, 
17 Schafe, 245 Schweine, 86 Siegen, 52 Stöcke Bienen, 
? Sänfe, 55 Enten, 585 Tauben, 1487 Hühner. 

Der 50 Gemeinden umfaſſende landwirtſ chaftliche Be⸗ 
zirks verein Lörrach (Präfident: K. Beck in Haltingen, Kaſſier: 
Buchhändler Gutſch hier, Schriftführer: G. Kaufmann in 
Haltingen, 5 Direktionsmitglieder) zählt hier 22 Mitglieder. 
Dem Rindvieh-Verſicherungs-Verein in Lörrach (Orts⸗ 
verein), deſſen Mitglieder ſich gegenfeitig gegen Verluſt von 
Rindvieh durch Krankheit oder durch unverſchuldeten Unfall nach 
den näheren Beſtimmungen vereinbarter Satzungen verſichern, 
gehören 65 Viehbeſitzer an mit ungefähr 250 Stück vieh. Vor— 
ſtand: Bürgermeiſter Grether. Rechner: Wilh. Wagatz. 
Der Oberbadiſche Geflügelzucht-Verein für den Kreis 
Lörrach, gegründet im Jahre 1881, Sitz in Lörrach, be 
zweckt die Hebung der Geflügelzucht. Mitgliederzahl im Kreis 
60, in Lörrach 20. Dorftand: R. Vogelbach-Däublin bier 
als erſter, Candwirtſchaftslehrer Dr. v. Hanftein in Müllheim 
als zweiter Vorſitzender, F. Kübler hier (Schriftführer), Gärtner 
Ruſer hier (Rechner), 4 weitere Mitglieder. — 

Gewerbetreibende mit Gehilfen 257. Im Einzelnen 
verzeichnen wir: Architekten 2, Bäcker 15, Barbier 4, Bauunter⸗ 

) Seit der in dieſem Jahre ſtattgehabten Eröffnung der Gotthardtbahn werden viele 
italieniſche Gchſen gefchlachtet, nicht zur Freude der Nonſumenten, welche das feine Fleiſch der 
Wälderraſſen vorziehen, 
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nehmer J, Bierbrauereien 7, Blechner 4, Blumenmacher 1, 

Brunnenmacher J, Buchbinder 5, Buchdruckerei J, Büchſen— 

macher J, Büglerinnen 4, Cigarrenfertiger 2, Dreher 2, Färber 

5, Flachmaler 4, Frachtfuhrleute 2, Gärtner 4, Geſchäftsagenten 

5, Glaſer 2, Goldarbeiter 2, Graveur J, Grobſchmied 5, Gypſer 

2, Hafner 2, Hemdenmacher 5, Nutmacher 2, Unochenſiederei 1, 

Kleidermacherinnen 5, Norbmacher 2, Küfer 4, Kürfchner J. 

Kupferfchmied J, Kutfcher g, Maurer 7, Mechaniker 5, Meſſer— 

ſchmied 2, Metzger JJ, Modelſtecher 5, Mühlen 1, Pfläfterer 2, 

Photographen 2, Putzmacherin J, Votgerbereien J, Sattler 6, 

Schirmmacher 2, Schloſſer 4, Schneider 16, Schornfteinfeger 1, 

Schreiner 9, Schuhmacher 24, Seifenſiederei J, Seiler J Seckler 

2, Seſſelmacher 1, Siebmacher 2, Steindrucker 5, Steinhauer 5, 

Uhrmacher 4, Wagner 4, Simmermeiſter 4, Sinngießer 2, Sucker— 

bäcker 4, Siegler J, Sahntechniker J. Innungen (Sünfte) be 

ſtehen nicht. 

Sahl der offenen kaufmänniſchen Geſchäfte 44, kauf— 

männiſche Geſchäfte ohne Laden 54. In jenen iſt wohl kein irgend 

gangbarer Artikel unvertreten. Der Allgemeine dlurbeiter-Non— 

ſumpverein Lörrach, eingetragene Genoſſenſchaft wurde 

1865 von Arbeitern verſchiedener hieſiger Fabriken gegründet 

und begann feine Thätigkeit 1866. Sweck: unverfälſchte Lebens— 

bedürfniſſe von guter Qualität und zu möglichſt billigen Preiſen 

Jedermann, insbeſondere aber den Dereinsmitgliedern zu be: 

Schaffen und Letzteren aus der dabei erzielten Srübrigung Kapital 

zu ſammeln. Sine 1867 in Neuſtetten errichtete Filiale war 

bald ganz ungenügend, ſo daß 1868 der damalige Direktor der 

Fabrik Möchlin Baumgartner & Cie. Ph. Imbach, in eu: 

ſtetten einen ſchönen, zweckentſprechenden Bau erſtellte und an 

den Verein vermietete. Es kam nun zu dem bisher auf den 

Verkauf von Spezereiwaaren beſchränkten Geſchäftsbetrieb eine 

Bäckerei. Von 1870 bis Ende 1877 betrieb der Verein eine jetzt 

in Pacht gegebene Schlächterei. In der Abends geöffneten Wirt— 

ſchaft wird, ausſchließlich an Mitglieder, Wein verabreicht. Einen 

Teil des Reinerträgniſſes giebt der Verein an den mit ihm ver— 

bundenen Arbeiter-Verein ab, welcher den Beitrag haupt— 

ſächlich zu Bildungszwecken (Bibliothek mit 1000 Bänden, Er: 
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teilung von Schreibunterricht u. ſ. w.) verwendet. Eingetragene 

Genoſſenſchaft iſt der Verein ſeit 1874. Der Rechenfchaftsbericht 

pro 1881 verzeichnet 225 Mitglieder, welche zur überwiegenden 

Mehrheit dem Fabrikarbeiterſtande angehören, mit einem Gut⸗ 

haben von 57,185 M. 95 Pf. und 55,255 M. 51 Pf. Reſerve⸗ 

fond. Vorſtand: Heinrich Herbſter J., Druckermeiſter W. Rei- 

chert 2. Vorſitzender, Rechner: Drucker U. Kraver, 2 Beiſitzer. 

Die zwei, je an 2 Tagen ſtatthabenden Krämermärkte 

beginnen am Mittwoch vor Matthias (21. Februar) und am 

Mittwoch vor Matthäus (21. September). Der Markt für 

Töpferwaaren iſt in der Virchſtraße, Bolzwaaren werden in der 

Baslerſtraße feilgehalten, von der Kirche aufwärts gegen die 

Urone; die Stände des übrigen Marktes ziehen ſich von der 

Ecke der Wallbrunn- und der unteren Eiſenbahnſtraße an zu 

beiden Seiten dieſer Straße am Amtsgerichtsgebäude, Schulhaus 

und den Anlagen vorbei in die Friedrichsſtraße (Schuhmarkt) 

und bis zu deren Ausmündung auf die Turmſtraße. Der Platz 

für Karuffels und Schaubuden befindet ſich zwiſchen der Bahn⸗ 

hofreſtauration und der Bahnlinie. Auf dem Jahrmarkt dürfen 

Waaren aller Art feilgehalten werden, geiſtige Getränke jedoch 

nicht unter ½ Liter und nicht zum unmittelbaren Genuß auf 

der Stelle. Die Marktangelegenheiten werden durch eine aus 

zwei Gemeinderäten beſtehende Marktkommiſſion beſorgt. Der 

Platz koſtet einen nach der Größe des Standes und dem Auf— 

ſtellungsplatze ſich richtenden Mietzins. Ertrag des Standgeldes 

1881: 658 M. 28 Pf. Verkaufsgegenſtände der am Montag und 

Donnerſtag (der Holz, Wellen- und Stroh-Markt vor dem Amts⸗ 

gerichtsgebäude, der übrige Markt auf dem Marktplatz) ſtatthaben⸗ 

den Wochenmärkte: rohe Naturerzeugniſſe mit Ausſchluß does 

größeren Diehes, landwirtſchaftliche Fabrikate, friſche Lebensmittel 

und die Waaren der Töpfer und Kübler. Geiſtige Getränke dürfen 

nur in Mengen von ½ bis zu 15 Liter und nicht zum Genuß auf 

der Stelle verkauft werden. Ertrag des Marktgeldes (je nach 

Größe und Wert des zum Verkauf geſtellten Objektes 5—40 Pf.) 

1381: 1688 M. 49 Pf. Die Sufuhr erfolgt aus ſämtlichen 

nicht allzu entfernt gelegenen Orten des Amtsbezirks, ſowie 

Chauptjächlich Gemüfe) aus dem benachbarten Elſaß. Der 
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Marktverkehr iſt ein lebhafter. Die regelmäßig am dritten 

Donnerſtag eines jeden Monats im oberen Teil der Wallbrunn— 

ſtraße abgehaltenen Viehmärkte waren im Jahre 1881 mit 

4100 Stück Rindvieh befahren. Platzgeld 15 Pf. per Stück, 

Ertrag deſſelben 1881: 615 M. — b 

Die Fabrik Köhlin Baumgartner & Cie., 1755 

gegründet (ſ. S. 75), bis 1802 mit Staatsſubvention betrieben, 

dann eingeſtellt, 1808 aber von Gebr. Merian aus Baſel 

und Nikolaus Köchlin und Gebr. aus Mülhauſen wieder 

in Betrieb geſetzt und durch Peter Köchlin ( 1841) 

energiſch geführt, nahm ſeit 1857 unter der jetzigen Firma, 

häuptſächlich zufolge der thatkräftigen Leitung durch Leon 

Baumgartner (F 1872) erneuten Aufſchwung. Derzeitige 

Inhaber: Eugen und Paul Favre aus Mülhauſen; die Pro- 

cura führen: A. Übelen aus Stuttgart und A. Bürgi von 

Cichtenſteig. Perſonal: in den techniſchen Fächern 4 Ange— 

ſtellte, im Comptoir und Magazin 25 Commis und 2 Lehrlinge, 

in dem hieſigen Seichneratelier 6 Deſſinateurs und 2 Lehrlinge, 

im Seichneratelier in Mülhauſen 15 Deſſinateurs; in der Fabrik 

22 Meiſter für die verſchiedenen Fabrikationszweige, Arbeiter 

durchſchnittlich 1400, davon in der Stecherei 45, in der Hand- 

druckerei 520 Erwachſene und 115 unter 18 Jahren, in der 
Rouleaux⸗Druckerei 165, in der Bleicherei, Färberei und Waſcherei 

207, in der mechanifchen Werkſtätte 15, in der Bau- und Re— 

paratur⸗Werkſtätte 25, Appretur und Rahmen 155, Suſammen— 

legerei 45, Magazine und Packhaus 27, Franzerei 60, 

Farbküche 58, dazu ca. 180 Arbeiter für verſchiedene Derwen- 

dung. Die Fabrik erzeugt bedruckte und gefärbte Stoffe von 

Baumwolle und Wolle für Kleider, Möbel und Halstücher. 

Es ſind 20 Dampfkeſſel in Thätigkeit mit einem jährlichen 

Kohlenverbrauch von 260,000 Sentner, die bewegliche Kraft 

verſehen 5 Dampfmafchinen von zuſammen 280, 2 Turbinen 

von 45, ein Waſſerrad von 15 Pferdekräften, zu welchen noch 

20 kleinere Dampfmaſchinen kommen. Eine eigene Gasfabrik 

von 4 Öfen mit 18 Retorten und 2 Gaſometer von 800 Vubik— 

meter Inhalt erzeugt des nötige Licht für 2500 Flammen, die 

je nach der Jahreszeit benützt werden. Der Flächeninhalt der 
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Sabrifanlage beträgt 14½ Hektar, wovon 6 Hektar mit 84 Ge— 

bäulichkeiten. Die Stecherei in Bolz, Metallguß und Meſſing 

produziert jährlich cirka 6000 Handdruckformen, deren Ber— 

ſtellung 115 Klafter Tannen, Linden-, Birnbaum-⸗ und Buchs⸗ 

holz erfordert. Die Nanddruckerei, in 14 kleineren und größeren 

Sälen betrieben, erzeugt Chales, Halstücher und Möbelſtoffe. 

Im Rouleau (Walzendruckerei) find 18 Druckmaſchinen mit je 

bis 12 Walzen per Maſchine in Thätigkeit. 2800 Stück gra⸗ 

vierte Kupfer- und Meſſingwalzen repräſentieren die für eine 

Saiſon erforderlichen Deſſins und ſind zur Beſchäftigung obiger 

Druckmaſchinen erforderlich. Die Gravure dieſer Walzen wird 

zum Teil hier, zum größten Teil aber in den Gravure Atelier 

in Mülhauſen ausgeführt. Das Bouleau produziert meiſt 

baumwollene Kleider-, Hemden: und Möbelſtoffe, ſowie Hals: 

tücher. Der Abſatz der Fabrikate erſtreckt ſich, da nur etwa 

1/4 desfelben im Inlande erreicht wird, auf faſt alle bekannteren 

Cänder der Erde. Für den Verkauf find thätig: die Filialen 

in Paris, London, Berlin, Leipzig, Mailand, ferner die Agenturen 

in Amſterdam, Barcelona, Baſel, Beyruth, Brüſſel, Bukareſt, 

Caracas, Dublin, Frankfurt a. M., Glasgow, Hamburg, Köln, 

Konftantinopel, Madrid, Melbourne, Moskau, Nangaſaki, Neapel, 

Palermo, Port Adelaide, Porto Cabello, Saragoſſa, Sevilla, Smyrna, 

St. Catharina, Sydnei, Tien-tſien, Wien, Vokohama, und Nieder: 

lagen in New⸗Vork, Veracruz, Manilla, Pernambuco, Bahia, 

Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ayres, Valparaiſo, Lima, 

Kairo. 

Kranken- und Unterſtützungskaſſen unter Verwaltung 

der Mitglieder auf Grund von Statuten, die der Genehmigung 

der Fabrikinhaber unterliegen: J) Urankenunterſtützungskaſſe für 

Nanddrucker, Eintritt obligatoriſch, gegründet 1814, zweiwöchent⸗ 

licher Mitgliederbeitrag 55 Pf., Krankenunterſtützung 7 M. wöchent— 

lich, bei Sterbefall 50 M. Beerdigungskoſten und auf ein Jahr, 

2 M. 50 Pf. wöchentlich an die Hinterlafjenen. Einnahme 1881 

bei 220 Mitgliedern 1007 M., Ausgabe 757 M., Vermögen 

5408 M. 2) Freiwillige Krankenunterſtützungskaſſe für Drucker, 

ſeit 1875, 58 Mitglieder mit 55 Pf. zweiwöchentlichem Beitrag; 

Krankenunterſtützung 6 M. wöchentlich, bei Sterbfall 18 M. 
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Einnahme 1881: 745 M., Ausgabe 501 M., Vermögen 800 M., 
das nicht höher ſteigen darf, ſo daß die ſich ergebenden Über— 
ſchüſſe jedes Jahr unter die Mitglieder verteilt werden. 5) Kranken— 
unterſtützungskaſſe der Rolzzeichner und Modelſtecher, früher mit 
der Siffer J erwähnten Kaffe verbunden, feit 1875 ſelbſtändig. 

Sweiwöchentlicher Beitrag 70 Pf., wöchentliche Unterſtützung 

12 M., bei Sterbfall 80 M., 50 Mitglieder, Einnahme 1881: 
882 M., Ausgabe 577 M., Vermögen 1068 M. 4) Uranken— 
unterſtützungskaſſe von Arbeiterinnen, ſeit 1868, obligatoriſch, 
zweiwöchentlicher Beitrag 50 Pf., Unterſtützung 6 M. wöchent: 
lich, bei Sterbfall 25 M. Wöchnerinnen erhalten von der Kaffe 
keine Unterſtützung, beziehen aber von den Fabrikinhabern während 

4 Wochen je 5 M. 14 Pf. und außerdem die meiſten noch auf 
6 Wochen den halben Lohn. Mitglieder 412, Einnahme 1881: 
5251 M., Ausgabe 5572 M., Vermögen 9621 M. 5) Alt 
gemeine Männerkrankenkaſſe, ſeit 1868, obligatoriſch für alle 
Arbeiter, welche nicht einer der obigen Kaſſen angehören. Swei— 

wöchentlicher Beitrag 50 Pf., wöchentliche Unterſtützung 6 M., 

bei Sterbfall 25 M., außerdem an die Binterbliebenen ver— 

mittelſt einer Umlage von 17 Pf. per Mitglied bezw. durch Su- 
ſchuß des Geſchäfts 171 M. 45 Pf. Einnahme von 750 Mit: 
gliedern 1881: 6822 M., Ausgabe 5114 M., Vermögen 8416 M. 
6) Apothekerkaſſe für Drucker, freiwillig, 224 Mitglieder, zwei— 

wöchentlicher Beitrag zur Beſtreitung der Medikamente 10 Pf. 

Einnahme 1881: 257 M., Ausgabe 115 M., Vermögen 845 M. 

7) Reiſeunterſtützungskaſſe für Handdrucker, obligatoriſch, zum 
Sweck einmaliger Unterſtützung (2 M.) an durchreiſende Drucker, 
Beitrag monatlich 20 Pf. mit Rückvergütung des etwaigen Über— 
ſchuſſes. 

Die Urankenunterſtützung der Kaffen währt 6 Monate, 
je nach den Verhältniſſen des einzelnen Falles kann die Ver— 

waltung dieſe Friſt verlängern. 

Das geſamte Arbeiterperſonal iſt ſeit 2 Jahren auf Rech 
nung der Geſchäftsinhaber in einer Unfall verſicherungs⸗ 

geſellſchaft gegen Unfälle jeder Art verſichert. Infolge eines 

Dermächtniffes der früheren Fabrikinhaber (50,000 fl. — 85,750 

Mark) genießen die Arbeiter unentgeltliche Verpflegung im 
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hiefigen ſtädtiſchen Spital bis zum Betrag von 857 M. 

14 Pf., etwaige Mehrkoſten übernimmt das Haus, ein etwaiger 

Überſchuß verbleibt dem Spital. Je nach den Derhältniffen des 

Arbeiters erhält derſelbe in Krankheitsfällen auf unbeſtimmte Seit 

den halben Cohn. Für richtige Bezahlung der Koften ärztlicher 

Behandlung und der Apotheke garantieren die Sabrifinhaber 

kraft vereinbarter Verträge. Außerdem vergüten die Fabrikinhaber 

den Arbeitern die Hälfte der ärztlichen Rechnung, und wo nötig, 

auch deren vollen Betrag. Die Peter Köchlin'ſche Unter- 

ſt ü tz ungskaſſe, dotiert vor 2 Jahrzehnten von P. Köchlin Witwe 

mit 100,000 M. und von Angeſtellten und Arbeitern des Geſchäft— 

verwaltet, giebt ihre Hinſen jährlich vollſtändig zur Unterſtützung 

kranker oder hilfsbedürftiger Arbeiter. Eine von dem früheren Teil- 

haber des Geſchäfts A. Aichele gewidmete Schenkung von 10,000 

Mark ſoll für denſelben Sweck nach und nach aufgebraucht werden. 

— Die Fabrik beſitzt eine Jugendbibliothek von 500 Bänden, 

ſie unterhält in einem ihr gehörigen Gebäude in Neuſtetten eine 

Kleinkinderſchule (2 Lehrerinnen, Schulgeld für Kinder be- 

mittelter Familien 10—20 Pf. wöchentlich), ein Saal dieſes Ge⸗ 

bäudes enthält ein Leſezimmer mit Seitſchriften und einer 

Bibliothek von ungefähr 1000 Bänden. Kinderfpital und 

Krippe in Neuftetten, von L. Baumgartner (ſ. oben) erbaut 

und von deſſen Witwe überwacht und auf eigene Koften ge— 

führt, beherbergen und verpflegen jenes durchſchnittlich 5, dieſe 

20 Kinder täglich teils unentgeltlich, teils gegen unbedeutende 

Entſchädigung, den Dienſt verſehen 4 Karlsruher Diakoniſſinnen. 

— Sum Sweck der Errichtung einer Sparkaſſe ſtellte Ph. Im— 

bach (f. oben) auf 10 Jahre die Sinſen von 20,000 M. Kapital 

zur Verfügung, um den Einlegern einen jährlichen Sins von 6% 

zu ermöglichen und einen Reſervefond zu bilden, aus welchen den— 

jenigen Einlegern, welche ſich in eine Lebens- oder Feuerver— 

ſicherung aufnehmen laſſen, die Aufnahmekoſten und die halbe 

Jahresprämie vergütet werden. 55 Einleger mit einer Der- 

ſicherungsſumme von 18,000 M. befinden ſich bis jetzt in der 

Lebensverſicherung. Mitgliederzahl 445 mit einem Guthaben 

von 57,165 M. und einem Reſervefond von 5807 M. 1856— 75 

erbaute Herr Imbach zu Neuſtetten (S. 92) 140 Arbeiter⸗ 

— | 
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wohnungen im Bauwerte von 250,000 M. Dieſelben wurden 

von Arbeitern nach Fertigſtellung als Eigentum zum Koftenpreis. 

übernommen mit der Verpflichtung, jeden Schltag eine Abſchlags⸗ 

zahlung von einem die Sinſen überſteigenden Betrage zu leiſten, 

fo daß dieſe Wohnungen in einem Seitraume von längſtens 15 

Jahren bezahlt fein werden. Heute ſchon ſind von obiger Bau, 

ſumme 225,000 M. abbezahlt. — Die Fabrik hat eine eigene, 100 

Mann ſtarke, uniformierte, vollſtändig organiſierte Feuerwehr, 

mit allen nötigen Löſch- und Bettungsgerätſchaften ausgerüftet. 

Die nicht bei der Feuerwehr eingeteilten Angeſtellten und Arbeiter 

bilden eine weitere Löſchmannſchaft. Die Fabrikfeuerwehr leiſtet 

bereitwillige Hilfe auch bei Brandfällen in der Stadt und den 

umliegenden Grtſchaften. 

Die Tuchfabrik Lörrach, vormals vom Hove & Cie., 

wurde im Jahr 1857 von Friedrich vom Nove aus Huches⸗ 

wagen in Rheinpreußen, Bürger der Stadt Bafel, nach Er- 

werbung und Umbau der am Gewerbekanal in der Teichſtaße 

gelegenen Gebäulichkeiten der vormaligen Schneider'ſchen Loh— 

gerberei als Fabrik zur Erzeugung von wollenen und halb— 

wollenen Tuchen unter der Firma vom Hove & Cie errichtet 

und in Betrieb geſetzt. Aktiver Teilhaber war J. Hofer aus 

Baſel, ſpäter deſſen Sohn R. Hofer-Dortifch, im Jahre 1850 

übernahm F. vom Rove die Fabrik für alleinige Rechnung. 

Don 1866 bis Ende 1872 war Bernoulli-OGswald aus Bafel 

Eigentümer, während der bisherige Inhaber als Kommanditär 

beteiligt blieb. In dieſe Periode fällt die Anlage eines. neuen 

großen Fabrikgebäudes jenſeits des Gewerbekanals. Gegen 

Ende 1872 löſte ſich die Firma vom Hove & Cie. auf, und am 

1. Januar 1875 übernahm eine aus den bisherigen Intereſſenten 

und einigen Basler Kaufleuten gebildeten Aktiengeſellſchaft das 

Geſchäft mit der eingangs genannten Firma. Direktor: ſeit 

1875 R. Labhardt aus Baſel. Die Fabrik beſchäftigt durch⸗ 

ſchnittlich 200 Arbeiter, gegen 50 des Jahres 1859. Die 

Motoren beſtehen aus zwei Dampfmaſchinen von zuſammen 

75 und einer Turbine von 25 Pferdekräften. Die Tuche werden 

von der rohen Wolle an fertig hergeſtellt. Biezu beſitzt die Ge⸗ 

ſellſchaft eine vollſtändige Wollwaſcherei und Trocknerei, eine 
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komplette Särberei-Einrichtung, eine Wollſpinnerei, beſtehend aus 

10 Satz Vorſpinnkrempel und 8 Feinſpinnmaſchinen, ſowie alle 

Dorbereitungsmafchinen, eine mechaniſche Weberei mit 70 breiten 

mechaniſchen Tuch⸗ und Bukskinwebeſtühlen, eine Appretur, ent- 

haltend 4 Tuchwaſchmaſchinen, 10 Eylinderwalfen, Dampf- und 

Cuftrahmen zum Trocknen der Stücke, Scheermaſchinen, hydrauliſche 

Preſſen, eine große Rouleauxdruckmaſchine zum Bedrucken der Halb- 

leinen u. ſ. w. Abſatzgebiete namentlich für die bekannten Cör— 

racher Nalbleinen, aber auch für die leichteren Konfektionsſtoffe: 

Mittel⸗ und Süddeutſchland, Elſaß⸗Lothringen, die Schweiz, teil— 

weiſe auch Frankreich. Der Verkauf der techniſchen Swecken dienenden 

Filztücher erſtreckt ſich außer nach Deutſchland auch nach Italien, 

Frankreich, Geſterreich, Rußland und in die Schweiz. 

Die Einnahmen der für Arbeiter und Arbeiterinnen obligato— 

riſchen Fabrik-Urankenkaſſe fließen aus dem Sinfenerträgnis 

des vom Hove’fchen Unterſtützungsfonds (ſ. unten), aus Spenden 

der Geſellſchaft, aus dem Eintrittsgeld (1 M. 50 Pf.) und den 

monatlichen Beiträgen der Arbeiter (50 Pf.) und Arbeiterinnen 

(50 Pf.). Krankenunterſtützung 1 M. 14 Pf. täglich bei Arbeitern 

und 60 Pf. täglich bei Arbeiterinnen. Die Kaſſe ſteht in Selbſtver— 

waltung der Arbeiter. Spitalberechtigung auf 8 Wochen erwirbt 

jeder Arbeiter durch das ihm alle 14 Tage am Lohn abgezogene 

Spitalgeld von 18 Pf. Schon 1845 hatte der damalige Fabrik— 

beſitzer zu Hunſten der Arbeiter dem Spital eine Dergabung 

von 400 Gulden zugewendet. In dieſem und dem Vorjahr hat 

Herr F. vom Rove mit der reichen Schenkung von 20,000 A. 

einen Kranken ⸗Anterſtützungsfond dotiert. 

Die Baumwollſpinnerei von Fr. Vogelbach & Lie. 

(S. 97) wurde im Jahre 1847 von Fr. Staub hier erbaut 

und, nachdem ſie 1850 durch Kauf an Gebrüder Großmann 

in Brombach übergangen war, 1851 von den Letzteren als 

Spinnerei und Weberei in Betrieb geſetzt. Später wurde das 

Geſchäft nur als Spinnerei fortbetrieben. 1869 ging es unter 

der Firma „Beusler & Söhne in Lörrach“ an £d. Heusler 

& Cie. in Baſel über. An Stelle der Handſpinnſtühle traten 

neue engliſche Selbſtſpinn-Maſchinen (Selfactors) wodurch die 

Produktion ſich erhöhte. Nachdem die jetzigen Beſitzer das 
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Stabliſſement 1874 erworben hatten, wurden ſofort die alten 

Motoren durch neue erſetzt und verſchiedene andere Verbeſſerungen 

in der Spinnerei vorgenommen. Die Fabrik hat 12,000 Spindeln 

und beſchäftigt durchſchnittlich 100 Arbeiter. Fabriziert werden 

Webgarne in den Nummern 1—50, welche in Deutſchland und 

dem Elſaß ihren Abſatz finden. — Es exiſtiert mit einem von 

den Arbeitgebern geſtifteten Fond eine von den Arbeitern ſelbſt 

verwaltete Kranken- und Sterbekaſſe, durch welche die Ar— 

beiter bezw. deren Angehörige in Urankheits- und Sterbefällen 

unterſtützt werden. Sur Fabrik gehört ein Arbeiterwohnhaus 

mit 12 großen und 4 kleineren Familienwohnungen, in welchem 

Arbeiterfamilien des Geſchäftes gegen mäßigen Mietzins Auf— 

nahme finden. 

Die Seidenbandfabrik von Rudolf Saraſin wurde 

1860 erbaut und im Januar 1861 unter der Firma Saraſin & Lie 

in Betrieb geſetzt. Sigentümer waren bis Ende Auguſt 1882: 

Ratsherr Karl Saraſin, Rudolf Saraſin-Stehlin, Hans 

Saraſin-Thurneiſen, ſämtlich in Baſel. Mit dem J. September 

1882 traten K. Saraſin und Saraſin-Thurneiſen aus, einziger Eigen- 

tümer iſt jetzt Rudolf Saraſin-Stehlin, welcher das Geſchäft unter 

der Firma Rudolf Saraſin weiter führt. Die Fabrik betreibt 

Seidenbandfabrifation, arbeitet mit 100 Webſtühlen und be— 

ſchäftigt zur Seit 55 Arbeiter, 168 Arbeiterinnen und 4 Kinder 

im Alter von 15 und 16 Jahren. Das Abſatzgebiet iſt haupt— 

ſächlich Deutſchland, ausnahmsweiſe auch England und Amerika. 

Der Bezug der Bohſtoffe erfolgt aus Italien, China und Japan. 

Fabrikdirektor ſeit Beſtehen des Geſchäfts Jakob Wagner aus 

Gelterkinden, Kanton Baſelland. Der Verdienſt der männlichen 

Arbeiter und der Weberinnen iſt 2 M. 40 Pf. bis 5 M. 40 Pf., 

der der übrigen Arbeiterinnen 1 M. 40 Pf. bis 2 M. 20 Pf. 

täglich. — Für Wohnung der Arbeiterfamilien erſtellte die Fabrik 

zwei Arbeiterhäuſer mit zuſammen 58 Wohnungen; Miet— 

zins für eine Wohnung von einer Stube, Vebenzimmer, Küche, 

Kammer, Keller und Gärtchen monatlich I M. Veben den Arbeiter— 

wohnungen iſt das Lokal der Kleinkinderſchule gelegen. Als 

Lehrerinnen find an derſelben auf Koften des Geſchäfts zwei 

Diakoniſſinnen von der Diakoniſſen-Anſtalt Riehen angeſtellt. Dieſe 
8 
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find auch als Krankenwärter innen in den Arbeiterfamilien 

thätig. Die Krankenpflege iſt unentgeltlich, für den Beſuch der 

Schule wird für ein Kind einer Familie 10 Pf. wöchentliches 

Schulgeld bezahlt, jedes weitere Kind der gleichen Familie zahlt 

5 Pf.; zur Seit iſt die Schule von 50 Kindern der Arbeiter be— 

ſucht. Die für Arbeiter und Arbeiterinnen obligatoriſche Kranken⸗ 

und Sparkaſſe hat den Sweck der Urankenunterſtützung nebſt 

Übernahme der Arzt- und Apothekerkoſten, im Sterbfall Zahlen 

der Beerdigungskoſten, ſodann zinstragende Veranlagung der 

Überfchüffe als Erſparnis der einzelnen Mitglieder. Der zwei, 

wöchentliche Arbeiterbeitrag je nach der Arbeiterkategorie 45, 

35 und 25 Pf., Beitrag des Geſchäfts für jeden Arbeiter 20 Pf., 

für jede Arbeiterin 15 Pf. wöchentlich. Krankengeld für Weber 

und Weberinnen und andere männliche Arbeiter täglich 70 Pf., 

für Winder und Spöhlimacherinnen und übrige Arbeiterinnen 

60 Pf. Durchſchnittliche Jahreseinnahme: Mitgliederbeiträge 

2600 M., Beitrag des Geſchäfts 1700 M., Summa 4500 M. 

Ausgaben 2000 M. Derzeitiges Geſamtguthaben der Mitglieder 

17,264 M. 62 Pf. 
Die mechaniſche Baumwoll- und Balbwollweberei 

von W. Lonrad wurde im Jahr 1866. von dem gegen— 

wärtigen Beſitzer erbaut. Sie hat Dampfbetrieb, 200 mechaniſche 

Webeftühle mit den nötigen Hilfsmafchinen beſchäftigen ungefähr 

120 Arbeiter, welche zu / dem weiblichen Geſchlecht angehören. f 

Die Produkte, zumeiſt Bildwaaren, auch Jacquard - Gewebe 

werden ſeit Beſtehen der neuen Sollverhältniſſe ausſchließlich in 

Deutſchland abgeſetzt. Früher konnte ein Teil exportiert werden. 

Für den größten Teil der Arbeiter, insbeſondere für die Fagnilien 

beſitzt das Geſchäft in einem geräumigen Baus Wohnungen, 

welche zu billigem Preiſe vermietet ſind. Es beſteht unter eigener 

Verwaltung der Arbeiter eine Kranken- und Sterbekaſſe. 

Sine Erſparniskaſſe wird vom Geſchäft verwaltet. 

Die Schokoladefabrik von Ph. Suchard iſt eine 

Filiale des Hauptgejchäftes in Serrières bei Neuchätel (Schweiz), 

wo dasſelbe von dem jetzt 85 jährigen Philipp Suchard Vater 

im Jahre 1826 in ſehr beſcheidenen Verhältniſſen begonnen wurde. 

Damals waren Cacao und Schokolade ein noch wenig bekanntes 
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Getränk, bald aber wurde die Schokolade Suchard weithin be— 
liebt, der Verbrauch nicht nur in Europa, ſondern auch in den 
andern Weltteilen, wohin ihr wohlbegründeter Ruf drang, wuchs 

zu einer Proportion an, daß vier Fabriken mit 56 Gebäuden in 
Serrieres nicht mehr genügten. Die Anforderungen des Exports 

vermehrten ſich jedoch immer mehr, jo daß, da Serrières zu 

einer Ausdehnung nur ſehr ſchwer mehr Raum bietet, um Platz 

zu gewinnen, ein Teil der Produktion nach Außen verlegt werden 

mußte und zwar zunächſt nach Deutſchland, weil dieſes ſeine 

Sölle erhöht hatte und weil es, trotz der ſtarken Konkurrenz, 

einer der Hauptabnehmer iſt. So entſtand 1879 die Filiale in 

Rötteln, welche dann 1882 aus Gründen vorteilhafterer Spedi— 

tions⸗Gelegenheit nach Lörrach verlegt wurde in das käuflich 

erworbene, beinahe neue Gebäude der früheren Seidenweberei 

neben dem Bahnhöfe. Die Fabrik hat Dampfbetrieb mit 75 

Pferdekräften und beſchäftigt 40 Arbeiter, welche Fahl jedoch 

bei dem ſtets ſich ausdehnenden Abſatz einer ſucceſiven Ver— 

mehrung entgegengeht. Direktor: A. Fuchs. — Im Erfran- 

kungsfalle bezieht der Arbeiter während der Dauer der 

Krankheit vom Geſchäft die Hälfte des Lohnes und das Baus 

trägt die Koſten des Arztes und der Apotheke. Eine Kranfen- 

kaſſe mit Mitgliederbeiträgen beſteht bis dahin nicht. 

Das Gaswerk Lörrach (S. 95), 1866 erbaut, nachdem bereits 

ſeit J. Oktober 1805 die Gasbeleuchtung in der Stadt mit Bezug 
des Gaſes von der Fabrik Köchlin Baumgartner & Lie ftatt- 

gehabt hatte, ging 1872 durch Kauf von dem Begründer, In⸗ 

genieur Gruner in Bafel an die Schweizeriſche Gasgeſell— 

ſchaft 8 chaffhauſen über. Das Werk war damals noch 

weniger bedeutend, die Sahl der öffentlichen Laternen betrug 

47, die der Abonnenten 94 mit g Flammen bei einer Röhren— 

leitung von 5150 Meter, Jahresproduktion 102,800 Uubikmeter. 

Jetzt ſind die Apparate bedeutend vergrößert, es ſind 2 Röhren 
von je 120 Millimeter Weite gelegt, die Hauptzuleitung zu dieſen 
wurde mit 200 Millimeter gegen 120 Millimeter lichte Weite 
vom Gaswerk ab bis über die Teichbrücke ausgewechſelt u. ſ. w. 
Jetziger Stand an öffentlichen Laternen 64, Abonnenten 127 

mit 2124 Flammen, Jahresproduktion 157,000 Kubikmeter, 
gr 
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Seit 1881 beſitzt das Werk einen Apparat zur Bereitung von 
ſchwefelſaurem Ammoniak. Verwalter und techniſcher Leiter: 
ſeit 1875 E. Nuß. 

Lörrach iſt Stadt der Arbeit, der Induſtrie. Die kleine 
Indiennefabrik von 1755 hat ſich zu dem mächtigen Geſchäft 

Möchlin Baumgartner & Cie. entwickelt, welches nur Ustel 
der koloſſalen Maſſen feiner Fabrikate im Gebiete des deutſchen 
Reiches abſetzen kann, im Übrigen aber feinen Markt über die 
ganze Erde dehnt. Ihm ſind die anderen Etabliffements kraft— 
voll zur Seite getreten. „Aus Kindern werden Leute!“ 
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Staats- und Neichszugehörigkeit, 
Gerichtsſtand, Staatliche Verwaltung, 
Kreisverwaltung, Gemeindeverfaſſung und 

Gemeindehaushalt, Steuerkapitalien. 

* 

N örrach gehört dem Großherzogtum Baden an, welches 
. ſeit 24. April 1852 unter der Regierung des Großherzogs 
Friedrich ſteht und dem neubegründeten Deutſchen Reiche ein— 
gegliedert iſt, als deſſen erſter Kaifer ſeit 18. Januar 1871 
Wilhelm J., König von Preußen, herrſcht. Die deutſche Reichs: 
verfaſſung vom 16. April 1871 und die badiſche Verfaſſungs— 
urkunde vom 22. Auguſt 1818 nebſt den auf Grund beider er— 
gangenen Geſetze und Verordnungen beſtimmen und ordnen die 
politiſchen, ſtaatlichen, gemeindlichen und privaten Rechte und 
Pflichten der Stadt und ihrer Bewohner. Präſident des Staats— 
miniſteriums: Ludwig Turban, Staatsminiſter, Excellenz, 
Präſident des Miniſteriums des Innern. 

Die Stadt iſt dem durch die Amtsbezirke Lörrach, Müll⸗ 
heim, Staufen und Breiſach gebildeten IV. badiſchen Reichs- 
tags-Wahlkreis zugeteilt. Reichstagsabgeordnete: 1871 bis 
1875 Franz Freiherr v. Roggenbac in Freiburg, ſeit 1874 
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Markus Pflüger, Landwirt in Lörrach, bisheriger Beſitzer 

des Gaſthofes zum Biſch. Derſelbe zählt zur Gruppe der „Se 

ceſſioniſten“. 

Dordem mit Gemeinden des Amtsbezirk zu einem Land— 

tagswahlbezirk vereinigt, bildet Lörrach ſeit 1870 mit Stetten 

den IX. badiſchen Landtags-Wahlbezirk. Abgeordnete: 

1871— 77 Johann Joſeph Grether dahier, ſetzt Bürgermeiſter; 

1877-81 N. Näf, Rechtsanwalt in Freiburg; ſeit 1881 Rein— 

hard Vogelbach-Däublin, Landwirt dahier, ſämtliche liberal. 

Vom Jahr 1864 bis 1872 war unſere Stadt Sitz eines 

die Amtsgerichtsbezirke Lörrach, Müllheim, Schönau und Schopf- 

heim umfaſſenden Kreisgerichts. Das jetzige Amtsgerichtsgebäude, 

als Dienſtgebäude dieſes Gerichtshofes erbaut, wurde nach der 

1872 erfolgten Aufhebung desſelben dem vorher in Bäumlich— 

keiten der Kaſerne untergebrachten Amtsgericht überwieſen. Der 

im Landgerichtsbezirk Freiburg gelegene Bezirk des Amtsgerichts 

umſchließt die 45 Orte des Amtsbezirks (ſ. unten). Perſonal: 

Oberamtsrichter K. Lauck, Amtsrichter M. Duf ner; ferner: ein 

Gerichtsſchreiber, zugleich Regiſtrator (F. Appel), zwei Gerichts⸗ 

ſchreibergehilfen, einige Kopiften, zwei Gerichtsvollzieher, ein 

Gefangenwärter, zugleich Amtsgerichtsdiener, ein Dienergehilfe. 

Rechtsanwälte hier: S. Weckerle und J. Wehrle. Beamte 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit: die Notare M. Huber 

und J. J. Würtz. Durchſchnittlicher Gefangenenſtand des 

Amtsgefängniſſes bei 52 Sellen 50 Perſonen. 

Binfichtlich der ſtaatlichen Verwaltung gehört Lörrach 

zu dem die Ureiſe Offenburg, Freiburg und Lörrach umfaſſenden 

Dienſtbezirk des CLandeskommiſſärs in Freiburg. Landes⸗ 

kommiſſär Sales Hebting, Miniſterialrat. Als engerem 

ſtaatlichem Verwaltungsbezirk iſt die Stadt dem Amtsbezirk 

TCörrach zugeteilt. Dieſer umfaßt 45 Gemeinden: Binzen, 

Blanſingen, Brombach, Degerfelden, Efringen, Egringen, Eimel- 

dingen, Fiſchingen, Grenzach, Haagen, Hägelberg, Haltingen, 

Hauingen, Herthen, Hertingen, Hölliten, Holzen, Büfingen, 

Nuttingen, Inzlingen, Iſtein, Kandern, Kirchen, Uleinkems, 

Lörrach, Märkt, Mappach, Getlingen, Riedlingen, Rümmingen, 

Schallbach, Steinen, Stetten, Tannenkirch, Thumringen, Tüllingen, 



% 1% . 

»Warmbach, Weil, Welmlingen, Wintersweiler, Wittlingen, Woll- 

bach, Wyhlen. Seelenzahl 55,048. Verwaltungsbehörde des 

Bezirks mit dem Sitz in der Amtsſtadt Lörrach iſt das Bezirks⸗ 

amt. Dorftände deſſelben ſeit Bildung des Bezirks (vergl. oben 

S. 78): Deimling 1810—15, Baumüller 1815—22, Deurer 

182256, Böhme 1856—45, v. Neubronn 1843-45, 

Flad 1845—47, ESxter 1847—49, Winter 1849—59 (ſpäter 

Landeskommiſſär in Freiburg), v. Preen 1859—69 (jetzt Stadt⸗ 

direktor in Karlsruhe), Schupp 1809 —72 (jetzt Betriebsdirektor 

in Karlsruhe bei der Generaldirektion der Großh. Staatseiſen— 

bahnen), Dr. Bürcklin (Amtsverweſer) 1872—75, Oberamtmann 

Georg Seybel ſeit 1875. Zweiter Beamter des Bezirks⸗ 

amts: M. Seubert, Amtmann. Reviſor S. Schätzle. Weiteres 

Perſonal: ein Regiſtrator (Pfeifer), zwei Aktuare, zwei 

Aktuariatsincipienten, ein Amtsdiener. Amtstage ſämtlicher 

hieſiger Staatsſtellen: Montag und Donnerſtag. 

Dem Bezirksamt ſteht ein aus 9 Einwohnern des Bezirk 

gebildeter Bezirksrat zur Seite. Lörracher Mitglieder des Bezirks⸗ 

rats: Aſſiſtenzarzt Dr. Keller und Gemeinderat N. A. Weeber. 

Sanitätsbeamte des Bezirks: Bezirksarzt R. Rehmann, 

Bezirkstierarzt G. A. Jamm, beide hier. 

\ Der Dienſtbezirk der hiefigen Nreisſchulviſitatur 

umfaßt den Kreis Lörrach, d. i. die Amtsbezirke Lörrach, Müllheim, 

Schönau und Schopfheim mit 140 Schulen, in welchen ungefähr 

14,000 Kinder von 200 Lehrern und 4 Lehrerinnen unterrichtet 

werden. Kreisfchulrat: Dr. Weygoldt. 

Die Bezirksbauinſpektion iſt ſtaatliche Baubehörde für 

den Kreis Lörrach. Ihrer Aufficht unterſtehen ſpeciell die ſämt⸗ 

lichen ftaatlichen Gebäude im Kreis, ſowie diejenigen Kirchen- 

gebäude, bezüglich deren dem Staat eine Bau- und Ylnter- 

haltungspflicht obliegt. Perſonal: Bezirksbauinſpektor A. Schopfer, 

Vorſtand; ein Baupraktikant, ein Gehilfe. 

Der Waffer- und Straßenbauinſpektion unterſteht 

das Waffer- und Straßenbauweſen im Kreis Lörrach, erſteres 

mit Ausnahme des Rheins von Leopoldshöhe abwärts, welche 

Strecke im Dienſtbezirk der Rheinbauinſpektion Freiburg liegt. 

Der bedeutendste Fluß im Inſpektionsbezirk iſt die Wieſe, welche, 
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nachdem die infolge des Hochwaſſers vom Jahr 1877 nötig ge— 

wordene neue Vorrektion beendigt iſt, mit dem J. Januar 1885 

in den Staatsflußbauverband aufgenommen wird. Die Länge 

der Landſtraßen des Inſpektionsbezirks beträgt 299,985 Vilo⸗ 

meter, die Länge der unter Aufſicht der Straßenmeiſter ſtehenden 

Gemeindewege 244,724 Kilometer. Perſonal: Bezirksingenieur 

O. Fieſer, Vorſtand; 5 Ingenieurpraktikanten, J Aſſiſtent, 5 

Straßenmeiſter, J Flußbauaufſeher, 81 Landſtraßenwarte. 

Die frühere Bezirksforſtei Nollingen mit dem Sitz daſelbſt 

wurde 1852 als Gr. Bezirksforſtei Lörrach hierher verlegt. 

Sum Dienſtbezirk zählen die Gemeinden: J) vom Amtsbezirk Lörrach: 

Brombach, Degerfelden, Grenzach, Herthen, Inzlingen, Lörrach, 

Stetten und Wyhlen; 2) vom Amtsbezirk Schopfheim: Adel— 

haufen, Eichjel, Minſeln, Nordſchwaben, Wiechs; 5) vom Amts⸗ 

bezirk Säckingen: Karſau und Vollingen. Flächenſtand: 

Domänenwaldungen . 529 Hektar 47 Ar 20 Om. 

Gemeindewaldungen . 2520 „ „ 0.00, 

Körperfchaftswaldungen . 3% 20 NO 

Pripatwaloungen a los2, eo 0 

Summa 4294 Ar 59 Hektar 55 Om. 

Dorjtand: Gberförſter K. Mezel. Unterperſonal: 5 Do— 

mänen⸗, 15 Gemeinde- und 15 Hilfswaldhüter. 

Großh. Bezirksforſtei Wollbach, ſeit 1867 mit dem 

Sitz in Lörrach, umfaßt die Gemeinden: Binzen, Blanſingen, 

Efringen, Egringen, Eimeldingen, Haagen, Hägelberg, Hal- 

tingen, Hauingen, Huttingen, Iſtein, Kirchen, Kleinkems, Mappach, 

Märkt, Geltlingen, Rümmingen, Schallbach, Thumringen, Tül 

lingen, Weil, Welmlingen, Wintersweiler, Wittlingen und Woll— 

bach. Flächenſtand: 

Domänenwaldungen . 1540 Hektar 98 Ar 68 Om. 
Gemeindewaldungen 1255 FFF 

Körperfchaftswaldungen . OR GN DE) 

Privatwaldungen . 1417 5 Nor Or 

Summa 5000 Hektar 99 Ar 4 Om. Hi 
Vorſtand: OGberförſter O. Slahsland. Unterperſonal: 

4 Domänen-, 25 Hemeinde-, 17 Hilfswaldhüter. Die Gemeinde— 

— nn mm 
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waldhüter beider Forſteien beaufſichtigen auch die Körperfchafts- 

und Privatwaldungen. 

Die geſetzlich vorgeſchriebene Kataſtervermeſſung GVer⸗ 

meſſung ſämtlicher Liegenſchaften) wurde bezüglich der Ge— 

markung Lörrach 1868 begonnen und 1878 beendet. Auf Grund 

der Vermeſſung find neue Lagerbücher aufzuſtellen und jede Ver— 

änderung im Grundeigentum iſt im Vataſtervermeſſungswerk 

und im Lagerbuch nachzutragen. Dienftobliegenheit der Be— 

zirksgeometerſtellen: Aufſtellung und Führung der Lager— 

bücher, Fortführung und Ergänzung der Gemarkungskarten, Be— 

ſichtigung der Grenzmarken. Inhaber der hieſigen Stelle für 

den Amtsbezirk Lörrach ſeit ihrer Errichtung (1878): Bezirks⸗ 

geometer K. Baier, welcher 5 techniſche Gehilfen verwendet. 

Dem Hauptfteneramt Lörrach ſind die Geſchäfte eines 

Bauptzollamts, einer Obereinnehmerei und Domänenverwaltung 

nebſt Amtskaſſe und Waſſer- und Straßenbaukaſſe überwieſen. 

Sum Dienſtbezirk der Sollverwaltung zählen die Amter Lörrach, 

Müllheim, Schönau und Schopfheim, während der Grenzbezirk 

von Haltingen aufwärts bis Warmbach (Rheinfelden) geht. Der 

Bezirk der Steuerverwaltung iſt der Amtsbezirk Lörrach, den der 

Domänenverwaltung bilden die Amtsbezirke Lörrach, Schönau 

und Schopfheim, ſowie der Forſtbezirk Lörrach. Der Sollver— 

waltung find unterſtellt die Sollabfertigungsftellen am badiſchen 

Bahnhof in Baſel und am Bahnhof in Lörrach, die Nebenzoll- 

ämter I. in Stetten und Leopoldshöhe, die Vebenzollämter II. 

in Weil, Schuſterinſel, Grenzacher Kom und Inzlingen. Die 

Obereinnehmerei umfaßt 44 Steuereinnehmereien, hat | Steuer— 

oberauffeher hier und 5 Stenerauffeher hier, in Kirchen und 

Kandern. Beamtenperſonal: Gberzollinſpektor B. Schwörer, 

Vorſtand; Hauptamtsverwalter Th. Wilckens; Bauptamtskon— 

troleur C. Schwer. Dorſtand der Sollabfertigungsſtelle in Baſel: 

Sollinſpektor K. Ranzenberger. Gehilfsperſonal: J Haupt 

zollamtsgehilfe, J Domänenbuchhalter, J erſter und J zweiter 

Steuergehilfe, 1 Dekopiſt. Am Bahnhof hier: 2 Hauptzollamts- 

aſſiſtenten, 1 Amtsdiener; am Bahnhof in Baſel: J Reviſions⸗ 

inſpektor, 11 Aſſiſtenten, 5 Amtsdiener; Nebenzollamt Stetten: 

Sollverwalter, J Amtsdiener; Nebenzollamt Leopoldshöhe: 
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1 Sollverwalter, 1 Aſſiſtent, 1 Amtsdiener; Weil, Schuſterinſel, 

Grenzacher Horn und Inzlingen je 1 Solleinnehmer. Der Grenz— 

bezirk iſt eingeteilt in 2 Grenzkontrollbezirke mit je 1 Grenz: 

kontroleur und 1 berittenen Grenzaufſeher. Sur Geſamtmann⸗ 

ſchaft des Hauptamtsbezirts gehören 89 Fußgrenzaufſeher und 

2 Salzſteueraufſeher bei der Sodafabrik in Wyhlen. 

Der Steuerkommiſſär für den Amtsbezirk Cörrach 

dahier hat jährlich in jeder Gemeinde unter Mitwirkung eines 

aus Einwohnern der betr. Gemeinde gebildeten Schatzungsrats 

die direkten Staatsſteuern aufzunehmen und feſtzuſtellen. Auch 

fertigt derſelbe die Erhebungsregiſter für die Gemeindeumlagen. 

Steuerkommiſſär: N. Stöckle. 

Der Gedanke der Selbſtverwaltung hat durch das 

Verwaltungsgeſetz vom 5. Gktober 1865 vor allem in der Inſti— 

tution der Kreisverbände feine Verwirklichung gefunden. Körrach 

iſt Kreisſtadt des aus den Amtsbezirken Lörrach, Müllheim, 

Schönau, Schopfheim gebildeten Kreifes Lörrach, welcher 

auf einem Flächeninhalt von 960,27 Kilometer 92,408 Ein— 

wohner zählt. Kreishauptmann d. i. Begierungsvertreter 

in Bezug auf die Kreisangelegenheiten: der jeweilige Amts— 

vorſtand des Bezirks. Vertreter der Stadt in der Kreisver- 

ſammlung: Markus Pflüger (ſ. oben). Verwaltungsbehörde 

des Ureiſes iſt der Kreisausſchuß. Mitglieder desſelben: 

M. Pflüger, Vorſtand, R. Vogelbach-Däublin, ſtell— 

vertretender Vorſtand, Bürgermeiſter J. Grether, Stadtpfarrer 

W. Höchftetter, dieſe in Lörrach; B. Blankenhorn, Wein— 

händler in Müllheim; N. Grether, Bürgermeiſter in Schopf- 

heim; A. Herrmann, praktiſcher Arzt in Sell. Sonderausſchuß 

für die Landarmenpflege: die hier wohnenden Mitglieder des 

Kollegiums, Refpicient dieſes Betreffs: Höchſtetter. Kreiskaſſier 

R. Dortifh-Raillard hier. Einnahme des Kreifes nach dem 

Voranſchlag des laufenden Jahres 125,222 M. 80 Pf., Aus- 

gabe 125,218 M. Kreisumlage: 45 Pfennig von 1000 Mark 

Steuerkapital. Ausgaben im Jahr 1881: 121,555 M. 10 Pf. 

(58,979 M. für Landſtraßen, und Gemeindewege, 41,941 M. 

für Landarmenpflege, 1400 M. für Hebung der Viehzucht und 

Gbſtkultur u. ſ. w.) 
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An der Spitze der ſtädtiſchen Verwaltung ſteht der Bürger: 
meiſter. Bürgermeiſter ſeit 1756: Wilhelm Roth, Gchſen— 
wirt 1756—58 ( im Alter von 71 Jahren 7 Monaten am 
25. April 1770); Johann Jakob Boegner 1758 —74; Fritz 
Nagiſt 1774—81; Hieronimus Konberger 178184; Jo— 
hannes Roſer 1784—95 (war mit Rückſicht auf feine gute 
Dienſtführung der erſtbeſoldete Bürgermeiſter und zwar mit jährlich 
75 Pfund); Johann Valentin Weidenbach 1795 bis Ende 
1805; Johann Martin Strohmeier 1804-7; Joh. Jakob 
Grether 1807—10; Johann Kajpar Schöffel 1810—14; 
Johann Georg Grether 1814-20 (erhielt unterm 27. Oft. 
1818 den Titel „Gberbürgermeiſter“); Jakob Rupp 1820—26; 
Friedrich Hüglin 1826-51; Ernſt Schulz 185152; Joh. 
Georg Grether ©berbürgermeifter, zum zweitenmal 1852 
bis 55; Ernſt Schulz zum zweitenmal 1855—41; Friedrich 
Nüglin, zum zweitenmal, 1841—44; Karl Wenner 
1844 49; Johann Ludwig Kalame 184961; Karl Wenner 
zum zweitenmal, 1861—65; Paul Feldkirchner 1865-69; 
Karl Robert Gebhard 1869— 71; Johann Joſeph Grether 
ſeit 1872. Mitglieder des mit dem Bürgermeiſter den Der- 
waltungsvorftand der Gemeinde bildenden Gemeinderats: 
F. Glünkin, Kaufmann; F. Holdermann, Geſchäftsführer 
der Vorſchußbank; T. Cäuger, Büchſenmacher; J. Munv, 
Maurermeiſter; Ph. Geſtreicher, Kaufmann; G. Schuppach, 
Sattlermeiſter; R. Vogelbach-Däublin, Landwirt; B. A. 
Weeber, Goldarbeiter. Dazu kommen behufs Mitwirkung bei 
den Fragen des Gemeindehaushalts zwei Vertreter der umlage— 
pflichtigen nichtbürgerlichen Einwohner, ein Vertreter der Aus— 
märker, und ein Vertreter des hauſes Köchlin Baumgartner 
& Cie., weil dieſes für ſich allein einen bedeutenden Teil des 
umlagepflichtigen Steuerkapitals beſitzt. Erſtere ſind: Fabrikant 
W. Conrad und Notar M. Huber, Vertreter der Ausmärker: 
J. Ru ſer alt von Tüllingen, des Haufes Köchlin Baumgartner 
& Cie: HJ. Nerbſter, Angeſtellter des Geſchäfts. Die größere 
Gemeindvertretung iſt der Bürgerausſchuß, zu welchem auch 
der Gemeinderat und die beſonderen Vertreter (ſ. oben) gehören. 
Derzeitige Sahl der Bürgerausſchußmitglieder: 22, ohne den 
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erweiterten Gemeinderat. Sin Teil der ihm obliegenden Ge— 

ſchäfte beforgt der Gemeinderat durch Kommiſſionen, z. B. die 

Armenkommiſſion, Schulkommiſſion, Baukommiſſion. Maßgebend 

für die Gemeindeverwaltung iſt die Gemeindeordnung vom 

Jahr 1851 in ihrer gegenwärtigen Faſſung. OGrtspolizeiliche 

Vorſchriften, eine Bauordnung u. dergl. geben der Einwohnerſchaft 

Norm bezüglich genau bezeichneter Punkte über Sicherheit und 

Bequemlichkeit des Verkehrs, über öffentliche Reinlichkeit ꝛc. 

Das um einen Bauaufwand von 15,458 fl. 16 kr. (26,465 M. 

61 Pf.) erſtellte und zweckentſprechend eingerichtete Rathaus (S. 

90) enthält die Geſchäftsräume des Gemeindeverwaltungsperſonals, 

einſchließlich des Stadtrechners, 2 Säle, eine Wohnung für den 

Ratsdiener (J. Heß), ein Polizeiwachtzimmer u. ſ. w. Angeſtellte 

der Gemeindeverwaltung: Stadtrechner C. F. Wenner, Kauf- 

mann, ſeit 1866; der erſte Ratſchreiber J. Sutter, der zweite 

Ratſchreiber B. Engel, J Schreibgehilfe. Bedienſtete: J Rats: 

diener, 1 Waldhüter, 1 Feldhüter, 1 Straßenwart, 1 Brunnen⸗ 

wart, I Farrenwart. 

Vermögensdarſtellung der Stadt nach dem Abſchluß 

der 1881er Rechnung: Gebäude 522,170 M., Acker 4071 M. 

50 Pf., Wieſen 9459 M. 68 Pf., Gärten 5955 M. 21 Pf. 

Waldungen 92,562 M. 55 Pf., Steinbrüche ꝛc. 847 M. 56 Pf., 

Sahrnif » Inventar 44,621 M. 57 Pf., Kapitalien 2557 M. 

14 Pf., Sinnahms Rückſtände 5569 M. 46 Pf., Kaffen - Vorrat 

5766 M. 82 Pf., Geſamt⸗Vermögen 489,558 M. 87 Pf. Bierauf 

haften Schulden 268,460 M. 10 Pf. Reines Vermögen 220,898 M. 

77 Pf. Grundſtocksvermögen 525,106 M. 48 Pf., ab die 

Kapitalfchulden mit 268,121 M. 42 Pf., bleibt reines Grund⸗ 

ſtocks vermögen 256,085 M. 6 Pf. Das pro 1885 in Lörrach 

eingeſchätzte geſamte Steuer kapital beträgt 54,256,700 M., 

nämlich 6,816,720 M. Grund-, Häufer- und Gefällſteuerkapital, 

20,086,600 M. Erwerb und 7,858,580 M. Kapitalrentenftener- 

kapital. Sur Staatsſteuer iſt pflichtig ein Geſamtſteuerkapital 

von 54, 244,80 M., zur Gemeindeumlage ein ſolches von 

54,007, % M. Die Umlage pro 1882 beträgt für 100 M. 

Steuerkapital 40 Pf. vom Kapitalrentenjtenerfapital und 45 Pf. 

vom übrigen Steuerfapital. 
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Kirche und Schule. 

* 

ie evangeliſche Gemeinde Körrach (vergl. oben S. 
Ae f) iſt infolge der im Jahr 1821 vollzogenen Union der 

lutheriſchen und reformierten Kirche des Großherzogtums der 
„vereinigten evangelifch-proteftantifchen Landeskirche“ eingegliedert, 
welche nebſt der Unionsurkunde in der Virchenverfaſſung vom 
5. September 1861 ihr Grundgeſetz hat. Das Kirchenregiment 
übt der evangeliſche Großherzog als Landesbiſchof. Präſident 
des Oberkirchenrats: L. v. Stöſſer. Cörrach gehört zu der 25 
Pfarreien umfaſſenden Diöceſe gleichen Namens, deren Dekan 
durch Wahl der Diöcefanfynode (ſ. unten) ſeit 1874 Pfarrer 
A. Ringer in Kandern iſt. Die Diöceſe wird vertreten durch 
die Diöceſanſpnode und durch je einen geiſtlichen und weltlichen 
Abgeordneten in der Generalſynode. Abgeordneter der in dieſem 
und dem Vorjahr ſtattgehabten Generalſynode: Geh. Rirchenrat 
Schellenberg in Karlsruhe und C. W. Däublin, Wein— 
händler in Efringen. 

Seelenzahl der Gemeinde 4142. Sur Paſtoration iſt die 
evangeliſche Diaspora Stetten zugeteilt mit 819 Seelen und die 
zu Inzlingen mit etwa 15 Seelen. Die Evangeliſchen dieſer Orte 
beſuchen den Gottesdienſt hier, Beerdigungen u. dergl. ſind in 
den betreffenden Gemeinden zu vollziehen. Im Jahr 1881 
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wurden, Stetten und Inzlingen mitgerechnet, getauft 166 Kinder, 

konfirmiert 105 Söhne und Töchter, kirchlich getraut 20 Paare, 

beerdigt 117 Perſonen, Kommunikanten 1265. Die kirchlichen 

Akte der Taufe, Trauung und Beerdigung ſind ſtaatsgeſetzlich 

nicht geboten, werden aber mit ganz vereinzelten Ausnahmen 

regelmäßig begehrt. f 

Es beſteht eine Pfarrei, deren Dienſtgeſchäfte durch 

einen Stadtpfarrer und einen Stadtvikar beſorgt werden. 

Letztere Stelle iſt infolge Kandidatenmangels ſeit Herbit 1879 

nicht beſetzt. Die frühere Verbindung des Vikariats mit einer 

Lehrſtelle am Pädagogium, jetzigem Pro- und Realgymnaſium, 

iſt zufolge Ablöſung ſeit 1. Oktober 1871 aufgehoben. Seit 

derſelben Seit find auch die mit Lehrſtellen an der erwähnten 

Anſtalt verbunden geweſenen zwei Diakonate in Wegfall ge— 

kommen. Pfarrer der Gemeinde: M. Paul Straſſer, von 

Baſel gebürtig, 1557-64. Samuel Keller von Baſel 156466. 

Theophilus Grynäus, vorher Pfarrer in Haningen, 1566—?. 

David Hermentinger, aus Geſterreich, vorher Pfarrer in 

Weitenau, 5— 1591 (ſtarb dahier). Michael Roßkopf, von 

Kandern gebürtig, 15921821. Johann Philipp Roßkopf, vor- 

her Diakonus in Schopfheim, 4621—54. Die Pfarrei wurde nun 

durch M. Michael Wein inger von Bafel aus verfehen, bis Pfarrer 

wurde Heinrich Scharch von Ulm, vorher Pfarrer in Haltingen, 

1656—45. Samuel Brodhag von Brombach, vorher Pfarrer in 

Eichſtädt, kam hieher 1645, erhielt den Titel eines Spezialſuperinten⸗ 

denten und wurde 1654 Stadtpfarer zu Schopfheim. Friedrich 

Bürklin 1654 —56 (kam nach Ihringen). M. Georg Balthaſar 

Fügner, vorher Pfarrer zu Vogelbach, 1856—57 (bier Fr). 

Caſpar Albeck, vorher Pfarrer in Neureuth und Hafel, 1667— 73. 

Sebaftian Fels von Lindau, vorher Pfarrer in Brombach, 

1675 —79, wo er als Pfarrer in ſeine Daterftadt berufen wurde. 

Martin Ludin von Hafel 1679—82 (kam nach Eimeldingen 

und dann nach Efringen). Die folgenden Pfarrer waren zu— 

gleich Spezialſuperintendenten der Diöceſe Rötteln, ſpäter Diöcefe 

Lörrach, nämlich: Joh. Philipp Weininger 1682 — 1708 

(hier 5), wurde nach dem Tode des Specials Gebhard zu Rötteln 

1680 Special, auch „Consistorialis“. Antonius Heilbronner, 
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zuvor Stadtpfarrer in Schopfheim, 1708—10 (hier 5). D. Adam 

Wild, 1710—17 (kam nach Pforzheim, von da 1719 nach Lahr). 

Konrad Burkhard-Weininger von Pforzheim 1717 — 24 

(hier 5). Chriſtoph Mauritii von Efringen 1724—51 (hier 5). 

Laurentius Hölzlin aus dem Bareythifchen, vorher Feld Prediger, 

Hof Prediger bey der verwittibten Frau Markgräfin Auguſta 

Maria zu Auguſtenberg, Pfarrer in Grötzingen, Langendenzlingen, 

Oberdiaconus zu Durlach, Oberhofprediger und Kirchenrat, 

auch Scholarcha und Superintendent zu Carlsruh, und nachmals 

auch zu Pforzheim, Special zu Auggen, bekam 1752 die hieſige 

Pfarrey, und nebſt dem Sauſenbergiſchen auch das Böteliſche 

Specialat, ſtarb 1759.9) Joh. Chriftoph Wenckebach aus 

Heſſen, vorher Pfarrer in Sulzburg, 1759—47 (hier ). Joh. 

Leonhard Walz, 1748—67 (f. oben S. 82 f.). Adam Andr. 

Nitzig, Kirchenrat, 1767—89 (F 26. Januar 1789 im Alter 

von 75 Jahren). N. Wagner 1789 —99. Lorenz Krey, 

Kirchenrat, 1799 — 1828 (7 25. März 1828 im Alter von nahezu 

75 Jahren). Dr. Fr. Wilh. Hikig, Kirchenrat, 1828 bis zu feinem 

am 51. Auguſt 1849 im Alter von 81 Jahren dahier erfolgten 

Tode. Friedrich Schäfer 1850 bis Ende 1859, Dekan (F als 

Pfarrer in Betberg). Friedrich Sigmund Blum 1860-68, 

Dekan (7 17. April 1865 im Alter von 55 Jahren). Von 1865 

bis 64 wurde die Pfarrei verwaltet, worauf folgte Reinhard 

Schellenberg 1864—74, Stadtpfarrer, ſeit 1866 Dekan, ſeit 

1874 Mitglied des Oberkirchenrats in Karlsruhe, Geh. Kirchenrat. 

Wilhelm Höchftetter, Stadtpfarrer ſeit 1874. 

Der Pfarrer wird von der Gemeinde (Kirchengemeinde: 

verſammlung) gewählt. Bei Schellenberg hat die Gemeinde 

das Wahlrecht zum erſtenmal ausgeübt. 

Die kirchliche Gemeindevertretung iſt die Kirchen gemeinde— 

verſammlung, welche aus den Mitgliedern des Kirchenge: 

meinderats einſchließlich des Pfarrers und aus 56 von der Ge— 

meinde gewählten Gemeindegliedern beſteht. Kirchliche Orts— 

behörde: der Kirchengemeinderat unter Vorſitz des Pfarrers, 

Mitglieder deſſelben (Kirchenältefte): Buchbinder K. Britſch, 

) wörtlich aus der 1756er Feſtſchrift. 
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Bürgermeiſter Grether, Buchhändler C. R. Gutſch, Fabrik⸗ 

direktor K. Labhardt, Schreinermeiſter J. G. Voll, Sattler- 

meiſter G. Schuppach, Landwirt R. Dogelbah-Däublin, 

Kreisſchulrat Dr. Weygoldt. 

Die bisher vom Pfarrer unter Mitwirkung des Kirchen- 

gemeinderats beſorgte Verwaltung der Pfarrpfründe geht auf 

25. April 1885 an die Sentralpfarrkaſſe in Karlsruhe über und 

wird von dem Verrechner der evangeliſchen kirchlichen Stiftungen- 

verwaltung Offenburg geführt werden. Die Pfründe beſitzt außer 

5 Hektar 58 Ar 2 Meter landwirtſchaftlicher Grundſtücke 58,484 M. 

Kapitalien und ſteht in Bezug mehrerer Kompetenzen und Dotationen. 

Das Pfarrhaus (S. 95) iſt 1760 oder 61 erbaut. Genaueres 

bezüglich des Seitpunktes ließ ſich nicht ermitteln. Im Jahr 

1762 erwähnt ein von einem Basler Ingenieur an St. Alban 

erſtatteter Bericht unter anderen baulichen Unzuträglichkeiten des 

„neuen Pfarrhauſes“ auch die, daß das Kamin nicht ziehe. 

Warum? „Weil der Schlund desſelben alſo mit Speckſtücken voll⸗ 

gehängt ſei, daß der Rauch nicht hindurchkomme.“ Dieſem Miß— 

ſtand iſt ſchon geraume Seit abgeholfen. Das Haus befindet 

ſich in gut bewohnbarem Suſtand. Baupflichtig iſt der Kirchen- 

und Pfarrhausbaufond (ſ. unten), ſoweit deſſen Mittel nicht 

reichen, ſowohl bezüglich des Pfarrhauſes als der Kirche die 

Stadtgemeinde. 

Die Kirche (ſ. oben 5. 94) hat eine von 1756 — 1817 

ſich hinziehende Baugeſchichte, hauptſächlich hervorgerufen durch 

Streitigkeiten zwiſchen den 5 Baupflichtigen, der Regierung, dem 

Stift St. Alban und der Gemeinde. Die Kirche genüge — ſo 

wurde geſagt — denn „Lörrach werde zu keiner Seit zunehmen 

und viele Bewohner gehen entweder aus Gleichgiltigkeit oder 

um ihr Eigentum zu hüten nicht in die Kirche.“ Ein Ende des 

letzten Jahrhunderts von Baumeifter Meerwein in Emmen- 

dingen gefertigter ſehr ſchöner Plan für den Neubau (achtedig, 

mit Kuppel und inwendig Säulenſtellung) wurde durch den im 

jetzigen Kirchengebäude zur Geltung gelangten Weinbrenner— 

ſchen Plan verdrängt. Im Jahre 1814 wird die Kirche als 

Militärmagazin benützt, der Gottesdienſt findet im Saal des 

Kapitelhauſes (jetzigen Gymnaſiumsgebäudes) ſtatt und wird dort 
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gehalten bis zur Fertigſtellung der neuen, jetzigen Kirche. Endlich 

nämlich hatte man ſich unter dem 5. September des vorgenannten 

Jahres wegen der Koften geeinigt: der Staat übernahm ?/stel, 

das Stift St. Alban !/stel ſämtlicher Koften, letzteres hatte 

überdies die Gemeinde für Leiſtung der Frohnden mit 2000 fl. 

zu entſchädigen, die Gemeinde hatte die Herftellung des alten 

Turms und die Orgel zu übernehmen. Die Koften der Erſtellung 

der jetzigen Teraſſe um die Kirche, Aufführung der gegen— 

wärtigen Umfaſſungsmauer, der ſogen. Kirchhofsmaner — die 

alte Kirchhof (Friedhof) mauer hatte ſich ſüdlich bis an das un⸗ 

mittelbar an ſie angebaute Kapitelhaus erſtreckt — wurden 

zwiſchen Staat und St. Alban in gleicher Weiſe repartiert, wie 

die des Kicchenbaues. Sofort begann der Bau. Bauunter⸗ 

nehmer war Gberbürgermeiſter Joh. Gg. Grether. Im 

Auguſt 1817 wurde die Kirche ihrer Beſtimmung übergeben 

und feierlich eingeweiht. Der Kirchturm wurde einer Reparatur 

unterworfen, ſpeciell durch Aufſetzen eines neuen Dachſtuhles. 

Nach dem jetzigen Stand iſt bezüglich der Kirche das 

Domänenärar zu ¼tel baupflichtig zum Langhaus und zum 

notwendigen Ingebäude (Altar, Geſtühl, Kanzel und Taufitein), 

die Gemeinde, d. i. die Stadtgemeinde, nicht etwa die epangeliſche 

Kirchengemeinde, hat die erforderlichen Band- und Fuhrdienſte 

unentgeltlich zu leiſten, die Sehntablöſungskaſſe (Kirchen- und 

Pfarrhausbaufond, ſ. unten) iſt für ½tel baupflichtig, die Ge— 

meinde für Kirchturm mit Glocken, für das nicht notwendige 

Ingebäude, fpeciell für die Orgel, und für die Umfaffungs- 

mauer. Die Kirche beſitzt zufolge Schenkung des Fabrikanten 

F. vom Hove dahier ſeit Winter 1868/69 eine mit den Geſamt— 

koſten von etwa 5500 fl. erſtellte Centralheizung. Die im 

Jahre 1817 aufgeſtellte Orgel wurde als unbrauchbar entfernt, 

und iſt es ſoeben während der Drucklegung dieſer Schrift unter Be⸗ 

laſſung des Gehäuſes durch die Orgelbauanſtalt von E. F. Walcker 

& Cie. in Ludwigsburg auf dem bisherigen Standort, der weſt— 

lichen Empore, eine neue Orgel mit 22 klingenden Regiſtern, 

2 Manualen und 1 Pedal aufgeſtellt, und im Morgengottes— 

dienſt des Bußtags (Sonntag den 26. November) zum erſtenmal 

geſpielt worden. Sie koſtet, den Wert des Pfeifenwerks der 
9 



5 130 (. 

alten Orgel mit 600 M. abgerechnet, 7700 M., wovon das 

Almoſen (f. unten) gutthatsweiſe 5700 M. übernimmt, während 

die Stadtgemeinde nur den ungefähren Betrag einer Haupt- 
reparatur der alten Orgel mit 2000 M. leiſtet. Organiſt: 
Nauptlehrer A. Killy. Dirigent des aus etwa 40 Mitgliedern 

beſtehenden gemiſchten Kirchengeſangchors: Hauptlehrer W. 

Merkle. Virchendiener: K. Grether. 

Die Turmuhr wurde im Jahre 1845 von Schwilgue in 

Straßburg um 800 Gulden (1571 M. 45 Pf.) erſtellt. Die 

drei Glocken, im Gewicht von ungefähr 18, 9 und 4 Sentnern 

und nicht ganz rein (die kleine zu hoch) den C-moll- Accord 
g c es gebend, ſtammen aus der berühmten Weitnauer’fchen 

Gießerei in Klein - Bafel. Die 2 kleineren find im Jahre 1700 
gegofjen bezw. die mittlere umgegoſſen, auf ihnen find die Namen 

des Rötteler Landvogts Joh. Bernhard v. Gemmingen, 

des Vogts Siegler und des Special Weininger verzeichnet. 

Die Inſchriften lauten gleichmäßig: Salus civibus, Pax principi, 
Gloria Deo Geil den Bürgern, Friede dem Fürſten, Ehre 

Gott!). Aufſchrift der aus dem Jahre 1784 ſtammenden großen 

Glocke: „Wenn die Glocke ſchallt, ſo hört es Jung und Alt, 

damit man nicht erſtaune, wenn die Gerichtspoſaune an jenem 

Tag wird ſchallen, und dieſe Welt verfallen.“ 

Kirchliche Ortsfonds: J) Der Almoſenfond, entſtanden 

durch das Kirchenopfer und HFuſtiftungen (Schöffel’fche und 

Imbach'ſche Stiftung für arme Konfirmanden mit 100 Gulden 

und 220 M., Witwe Ebin 200 Gulden, Hüglin 100 Gulden). 

Sweck: Beſtreitung allgemeiner kirchlicher Ortsbedürfniſſe und 

Armenunterſtützung. Einnahmen 80/81: 4651 M. 99 Pf., Aus⸗ 

gaben 3987 M. 17 Pf., Dermögensitand 50,456 M. 46 Pf. 

2) Der Kirchen- und Pfarrhausbaufond, gebildet 1847 aus dem 

Sehntbaulaſtenkapital von 5988 fl. 40 kr. (Grundſtocks vermögen). 

Sweck: Die Beſtreitung der oben bezeichneten Baukoſten. Ver⸗ 

mögensſtand: 10,485 M. 50 Pf. en ner für beide Fonds: 

C. F. Wenner (f. oben). 

Die Geſellſchaft des chriſtlichen Vereins hauſes, 

gegründet 1875, hat den Sweck: „Allen nach göttlicher Heils⸗ 

wahrheit ſuchenden oder ſchon darin ſtehenden Mitmenſchen einen 
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paſſenden Ort der Suſammenkunft und der Erbauung zu bieten.“ 

Im Sommer 1874 wurde das aus freiwilligen Beiträgen er— 

baute Vereinshaus (Kapelle, S. 95) eröffnet. Es iſt dasſelbe 

der Mittelpunkt der fogen. orthodoxen (pietiftifchen) Richtung in 

Stadt und Umgegend. Sonntag Nachmittags werden, vorwiegend 

von Schweizer Geiſtlichen Gottesdienſte oder Vorträge gehalten, 

an Wochenabenden finden Bibelſtunden ſtatt u. ſ. w. Die Aus— 

gaben der Geſellſchaft werden aus freiwilligen Beiträgen be— 

ſtritten. Präſident: R. Vortiſch-Raillard. 

Die evangeliſch-lutheriſche Gemeinde, gegründet 

1855 (Seelenzahl 18), hat in dem OGberkirchenkollegium der 

evangeliſch⸗lutheriſchen Kirche in Preußen zu Breslau ihre Ober- 

behörde. Die Gemeinde verſammelt ſich in einem in der Basler— 

ſtraße gelegenen Saal zu ſonntäglichen Gottesdienſten, bei welchen 

periodiſch ein von Auswärts kommender Geiſtlicher funktioniert. 

Vorſtand: Bäcker J. Birmele. 

Die katholiſche Gemeinde (Seelenzahl 2554), früher 

nach Stetten eingeteilt, erhielt 4807 eine Pfarrcuratie, welche 

1868 zur Pfarrei erhoben wurde. Wegen nicht entſprechender 
Dotation unterblieb die definitive Beſetzung, bis unter dem 
14. September d. J. die der freien Kollatur des Erzbiſchofs 
von Freiburg unterſtehende Stelle dem jetzigen Stadtpfarrer Fer: 

dinand Winterhalder, ſeit 1877 Pfarrverweſer hier, über 

tragen wurde. Vor dieſem waren Geiſtliche hier: die Pfarr— 

verweſer J. Buck (1867-68) und K. Nißling (1868—77). 

Die vor Kurzem gegründete ſtändige Vikarsſtelle iſt zur Seit 

unbeſetzt. Die Pfarrei gehört zum Landkapitel Wieſenthal (Erz— 
biſchöflicher Dekan: Stadtpfarrer Reich in Schönau) und zum 

Erzbistum Freiburg. Erzbiſchof: Dr. Joh. Bapt. Or bin, 
Excellenz, Metropolit der oberrheiniſchen Mirchenprovinz, geb. 
22. September 1806, erwählt 12. Mai, inthroniſiert 12. Juli 
d. J. Don Auswärts eingepfarrt ſind Thumringen, Vötteln, 

Wittlingen, Bauingen, Baagen, Brombach, Baltingen, Binzen, 
Rümmingen, Schallbach mit zuſammen 700 Seelen. 1881: Taufen 
95, Trauungen 19, Beerdigungen 64. 

Vermögensſtand der aus der allgemeinen katholiſchen 
Kirchenfaffe dotierten Pfarrpfründe: 45,000 M., für die 0 0 
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Unzulänglichkeit kommt bis auf Weiteres ein Staatszuſchuß auf. 

Der Vikariatsfond beſitzt 5000 M. Die Kirche wurde nach 

dem Plan des Bezirksbauinſpektors Leon hard und des Erz— 

biſchöflichen Baumeiſters Engeſſer mit einem Koftenaufwand 

von etwa 46,000 Gulden (60,857 At. 16 Pf.) erbaut. Ein⸗ 

weihung am 6. Auguſt 1867 durch Wilhelm Emmanuel 

Freiherrn v. Ketteler, Bifchof von Mainz. Die Baukoſten 

wurden aus der allgemeinen katholiſchen Kirchenkaſſe (55,000 Gulden) 

ſodann durch Vereine und Private aufgebracht. Das Pfarrhaus 

(S. 97) iſt anfangs der 70er Jahre aus allgemeinen Kirchen- 

mitteln erbaut, für die Organiſten- und die Meßnerſtelle beſtehen 

in unmittelbarſter Nähe des Pfarrhauſes Dienſtwohnungen. 

Koften der im Januar 1882 durch C. F. Walcker & Cie. in 

Ludwigsburg erſtellten Orgel (20 klingende Regiſter, 2 Manuale, 

Pedal) 8500 M., durch milde Beiträge aufgebracht. Organiſt: 

Hauptlehrer J. Haag. Die Mittel (1700 M.) zu der im Mai 

dieſes Jahres durch Uhrmacher Wenner dahier gelieferten 

Turmuhr ſind aus freiwilligen Gaben gefloſſen, darunter 

600 M. von der Stadtkaſſe. Die vier im Juli 1867 geweihten 

Glocken (Maria 1648 Pfund, Bonifacius 818 Pfund, Joh. 

Nepomuk 472 Pfund, Johannes 191 Pfund; Derfertiger: 

Roſenlächer in Konftanz) weiſen die Bilder ihrer Namens⸗ 

heiligen, die Inſchriften erinnern dem Hauptinhalte nach daran, 

daß die Glocken, gegoſſen aus den von Mitgliedern aller Kon- 

feſſionen geſteuerten CLiebesgaben, ein Denkmal des Friedens und 

der Eintracht ſeien. Accord: fis-dur (fis, ais, eis, fis). Ört- 
liches Kirchenvermögen: J) Virchenfond, Zweck: Beſtreitung 

von Kultusbedürfniffen, Vermögen 8000 M. 2) Kirchenbaufond 

4000 M. 5) Pfarrhausbaufond 5000 M. 4) Schulfond, zur 

Anſchaffung von Lehrmitteln für arme Kinder 5000 M. Ver- 

waltungsbehörde dieſer Fonds: die Stiftungs kommiſſion, 

deren Mitglieder: der Stadtpfarrer, Gypſermeiſter A. Berlinger, 

Sinngießer J. Borocco, Kaufmann J. Ganter, Gberamts⸗ 

richter K. Cauck, Kaufmann R. Möſch, Gerbermeiſter B. Stolz, 

Rechner: Hauptlehrer Haag. — Meßner: P. Herr. 

Die mündliche Überlieferung der iſraelitiſchen Ge— 

meinde hat zwar nicht die Seit der Entſtehung der Gemeinde 
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bewahrt, aber den Vamen des erſten Iſraeliten in Lörrach, 

Nathan Braunfchweig. Gegenwärtig: 240 Seelen. Der 

Friedhof am Schöchliberg wurde 1666 erworben, die Synagoge 

(Teichſtraße) 1808 erbaut. Swei Stiftungen, die Reinhard’fche 

(857 M.) und die Vogel' ſche (520 M.) dienen Armen: und 

Kultuszweden. Synagogenvorſtand E. Bigar. — 

Die mit Gemeindezuſchuß auf Rechnung und unter Leitung 

des Frauenvereins (ſ. unten) ſeit 50 Jahren beſtehende, in 

einem Mietlokal untergebrachte ſtädtiſche Kleinkinderſchule 

nimmt noch nicht ſchulpflichtige Kinder vom 5. Lebensjahre an 

des Tages über 6 Stunden in Bewahrung. Angeſtellt ſind eine 

Lehrerin und eine Gehilfin, Schülerzahl 125, Schulgeld 20, 15 

und 10 Pf. wöchentlich je nach den Vermögensverhältniſſen der 

Eltern. 

Die Volksſchule, in welcher der geſetzlich vorgeſchriebene 

Elementarunterricht den Kindern aller Nonfeſſionen im Alter von 

6— 14 Jahren gemeinſchaftlich, nur bezüglich des Religionsunter⸗ 

richts getrennt erteilt wird, iſt in dem bereits erwähnten Gebäude an 

den ſtädtiſchen Anlagen (S. 98) untergebracht. Koften des Baues: 

80,773 Gulden 21 Kreuzer (158,468 M. 62 Pf.) Die Schule 

iſt mit Lehrmitteln ſehr gut ausgeftattet, die Einrichtung bezüglich 

der Subſellien u. dergl. iſt zweckentſprechend, das Haus beſitzt 

Centralheizung. Die 982 Kinder werden in 8 Unaben- und 

7 Mädchen- und 2 gemifchten Klaffen unterrichtet, jede Klaſſe 

in wöchentlich 16 Stunden, die VII. Mädchenklaſſe in 24 Stunden. 
Am weiblichen Arbeitsunterricht nehmen die Schülerinnen vom 

IV. Jahrgang an in wöchentlich je 4 Stunden teil, die Knaben 

erhalten vom V. Jahrgang an wöchentlich je 2 Stunden Turn- 

unterricht. Beim Religionsunterricht wirken die Geiſtlichen 

beider chriſtlicher Konfeſſionen und der ifraelitifche Religions- 

lehrer mit. Die Schulkommiſſion (S. 124), Vorſitzender Gemeinde— 

rat Holdermann, unterhält auf ihre Rechnung mit Gemeinde— 

ſubvention eine VIII. Mädchenklaſſe (höhere Töchterſchule), in 

welcher Töchter, die das volksſchulpflichtige Alter zurückgelegt 

haben, in den Fächern höherer Bildung (Franzöſiſch, Litteratur 

u. ſ. w.) unterrichtet werden. An dieſer Klaffe iſt eine für 

höhere Mädchenſchulen geprüfte Lehrerin angeſtellt Marie Seith, 
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vorher Lydia Brefin), welche als vorbereitend für die VIII. 

Klaffe auch in Klaſſe VI. und VII. franzöſiſchen Unterricht er⸗ 

teilt. Dieſer Unterricht, wie der Beſuch der VIII. Klafje iſt 

freiwillig, und es wird für denſelben und für Klaffe VIII. 
ein beſonderes Schulgeld erhoben. Die Fortbildung sſchule, 

von Knaben 2 Jahre, von Mädchen J Jahr lang nach der 

Schulentlaſſung zu beſuchen, wird in wöchentlich 2 Stunden ge⸗ 

halten. Schulgeld der Volksſchule: 4 M. jährlich mit Ermäßigung 

für mehrere Kinder derſelben Familie. Die Koften der Schule 
ſind Gemeindelaſt. Vermögen des Schulpfründefonds 528 M. 
28 Pf., des Schulzwecken gewidmeten Maler'ſchen Fonds 2864 M. 
95 Pf., der D. Däublin’fhen Stiftung für die höhere Mädchen⸗ 

ſchule 1898 M. 38 Pf. 

Die Schülerbibliothek (500 Bände) wurde aus Mitteln 
(500 fl.) gegründet, welche Nik. Köchlin bei der Einweihung 

des Schulhauſes ſchenkte. Bei demſelben Anlaß ſchenkten für 

Beſchaffung von Lehrmitteln Fabrikdirektor Imbach 200 fl., zur 
inneren Einrichtung des Schulhauſes Georg Grether's Erben 
5500 fl. Lehrerperſonal: die Hauptlehrer F. Spohn (feit 1849), 
A. Killy, E. Tritſchler, W. Merkle, G. Ernſt, J. Haag; 
Unterlehrer Th. Staudenmaper; die Unterlehrerinnen Sofie 
Schwarz, £uife Killy (6 evangeliſche, 5 katholiſche). — Schul- 
diener: N. Brax meier. 

Die Gewerbeſchule, im dritten Stock des Volksſchul— 
gebäudes untergebracht, wurde zu Anfang des Jahres 1868 er— 
richtet, nachdem im Jahre 1865 nach Aufhebung der Sünfte 
dieſe von ihrem 40,487 fl. 55 kr. betragenden Vermögen 20,150 fl. 
als Gewerbeſchulfond geſchenkt hatten. Die Sinſen des Fonds, 

ein Staatszuſchuß und bezüglich des Fehlenden die Gemeinde 

kommen für die Koften der Schule auf. Sum Schulbefuch ver⸗ 

pflichtet find alle Lehrlinge bis zu 18 Jahren. Die Schule hat 

5 Klaſſen mit je I Stunden wöchentlichem Unterricht in Aufſatz, 

Rechnen, Vonſtruktionslehre u. ſ. w. Schülerzahl: 65. Schul⸗ 

fonds vermögen: 44,076 M. 41 Pf., darunter Kapitalien 40,607 M. 

69 Pf., Gerätſchaften 4188 M. 65 Pf. Lehrer: Gewerbeſchul⸗ 
hauptlehrer L. Sckerle. Vorſitzender des Gewerbeſchulrats; 

der Bürgermeiſter. | 
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Das Pro- und Realgymnaſium (vergl. S. 86 f.) leitet 

die Wurzeln ſeiner Geſchichte direkt auf die 1650 durch Mark⸗ 

graf Friedrich V. gegründete Röttler Landſchule zurück, welche 

ihrerſeits wieder aus einer Mitte des 16. Jahrhunderts, ſofort 

nach Einführung der Reformation (ſ. oben S. 79), in Rötteln 

eingerichteten höheren Schule hervorgewachſen zu ſein ſcheint. Am 

7. Oktober 1697 nach Lörrach übergeſiedelt, behielt die Schule 

wie bisher 2 Lehrer, einen Diakonus und einen praeceptor 

latinus, bis 1715 zu dieſen ein dritter „recht qualificierter“ als 

Prorektor berufen wurde, J. M. Ruoff (ſ. unten). 1764. 

wurde das Diakonats-Präceptorat der II. Ulaſſe in 2 Lehrſtellen 

zerlegt und es wurden 2 Vikare, ein Diakonats- und ein Prä- 

ceptoratsvikar angeſtellt, jo daß die Anſtalt 4 Lehrer zählte. Im 

Jahre 1759 wurde die in Lörrach erbaute, aber nicht ganz voll- 

endete Tabaksfabrik, das jetzige Schulgebäude (S. 94), nachdem 

das alte Haus in der Herrenſtraße für 1600 fl. veräußert worden, 

um 550 Louisdor erworben und 1761 von der Anſtalt bezogen. 

Dom 17. Mai 1785 bis November oder Dezember 1791, wo er nach 

Karlsruhe wegzog, wirkte Rebel als Präceptoratsvikar an 

der Schule. Er war Hauptlehrer der zweiten Klaffe und 

unterrichtete in Religion, Latein, Griechiſch, Neues Teſtament, 

Geſchichte, Geometrie. In dieſe Seit fällt Bebels näheres 

Bekanntwerden mit der Familie des Prorektors Günttert, 

ſpeciell mit deſſen Schwägerin, der auf dem Friefhof zu Weil 

ruhenden Guſtave Fecht. Hebels Wohnung befand ſich im 

zweiten Stock des Schulgebäudes gegen die Baslerſtraße in den 

ſüdlich des Haupteingangs gelegenen Simmern. 1857 wurde 

die Zahl der Klaſſen auf 4 erhöht. Der letzte Prorektor war 

Lödig (f. unten). Unter dem 18. September 1859 wird mit 

dem Pädagogium eine höhe Bürgerſchule verbunden, beide An— 

ſtalten mit 5jährigem Kurfus, es treten Vorſtände an die Spitze, 

das Lehrerperſonal beſteht von Mitte der 40er Jahre an aus 

einem geiſtlichem Lehrer als Vorſtand und erſtem Diakonus, aus 

einem zweiten Diakonus, einem philologifchen Lehrer, 2 Neal- 

lehrern und dem Stadtvikar. So war es bis Herbſt 1871, wo 

mit Beginn des neuen Schuljahres unter Beibehaltung des 

Pädagogiums d. i. der öklaſſigen humaniſtiſchen Abteilung der 
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Anſtalt die höhere Bürgerſchule in ein 6klaſſiges Realgymnaſium 

umgewandelt wurde. Auf dieſen Seitpunkt kam, wie bereits er⸗ 

wähnt (ſ. S. 126) die Verbindung geiſtlicher Funktionen mit Lehr⸗ 

ſtellen in Wegfall, an der Anſtalt wirken 7 Lehrer und 2 Neben⸗ 

lehrer. Mit Beginn des Schuljahres 1880/81 Gerbſt 1880) 

vollzog ſich die Erweiterung des Pädagogiums zu einem Pro- 

gymnaſium (7 Klaſſen des Gymnaſiums) und des (klaſſigen Real- 
gymnaſtums zu einem 'klaſſigen, und ſoeben hat die Anſtalt den 
Schritt gethan, die höchſte Stufe der Mittelſchulen zu erreichen, indem 

mit Staatsminiſterialentſchließung vom 50. Juli d. J. genehmigt 

wurde, daß der Unterricht vom Beginn des Schuljahres 1882/85 
an auf einen achten und von Beginn des Schuljahres 1883/84 
an auf einen neunten Jahreskurs ausgedehnt werde, für welche 

neu hinzutretenden Jahreskurſe der Lehrplan der Unter- und Ober- 

prima der Gymnaſien in Anwendung zu kommen hat. Die definitive 

Umwandlung des Progymnaſiums in ein Gymnaſium kann erſt 
erfolgen, nachdem die Stände die Genehmigung des Mehrauf⸗ 
wands, ſoweit derſelbe von der Großh. Staatskaſſe zu tragen 
iſt, im Staatsbudget 1885 und 1884 auch formell ausgeſprochen 
haben. Von dort an wird mit dem ꝰklaſſigen Realgymnaſium 

ein Voll⸗-Gymnaſium verbunden fein, die Schule, welche den zur 

Aniverſität vorbereitenden Unterricht abſchließt. 

Das Schulgebäude, deſſen alter Name „Kapitelhaus " 

(ſ. oben S. 86) allmählig verſchwindet, hat links vom Eingang 

in den 5 Stockwerken 5 Lehrerwohnungen, rechts die Diener- 

wohnung, die Lehrzimmer und im dritten Stock die Aula. 

Dorftände der Anſtalt ſeit Ernennung des erſten Pro- 
rektors: 

J. Proreftoren des Pädagogiums. 

1) Johann Melchior Ruoff, vorher Specialſuperintendent in 

Böblingen, 25. Juni 1715 bis 5. Januar 1728. 

2) Joh. Theophil Nuding, vorher Prorektor in Pforzheim, 
24. Mai 1728—1737. 

5) Joh. Georg Vitzig, vorher Pfarrer in Brombach, 1757 

bis 1754. 
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4) Adam Albert Roepfner, vorher Diakonus in Pforzheim, 

25. September 1754— 1761. 

5) J. Georg Wolf 1761-1765. 

6) Kafpar Ernſt Philipp Wilhelm 176572. 

7) Joh. Ernſt Wilhelm Nitzig 1772—1779. 

8) Tobias Günttert, vorher Präceptoratsvikar, 1779 1790. 

9) Ferdinand Sandt 1790-1796. 

10) Friedrich Wilhelm Nitzig 1796-1800. 

11) Heinrich Hierthes 1800-1808. 

12) Jakob Friedrich Siſenlohr 1808-1819. 

15) Paul Emmanuel Lödig 1820-1842. 

2. Dorftände des Pädagogiums und der damit verbundenen 

Höheren Bürgerſchule. 

14) Dr. Friedrich Junker 18421855. 

15) Karl Guſtav Fecht 1855—1857. 

16 Karl Becker 1857 — 1871. 

5. Pädagogium und ſechsklaſſiges Realgymnaſium. 

17) Eduard Wilhelm Siſen 15. September 1871 bis 15. Juli 

1880. Dorftand. (Der erſte nicht geiſtliche Vorſtand der 

Schule.) 

4. Progymnaſium und ſiebenklaſſiges Neal: 

gymnaſium. 

17) Eduard Wilhelm Siſen, ſeit 15. Juli 1880 Direktor. 

Derzeitiges Lehrerperſonal: der Direktor (ſ. oben), die 

Profeſſoren Dr. J. Richter, Dr. O. Baumann, G. F. Emlein, 

ph. Meiß, A. Boltzmann, die Lehramtspraktikanten Dr. B. 

Siegler, J. Gehmann und O. Martin, Reallehrer K. Fath, 

als Nebenlehrer für Religionsunterricht die Stadtpfarrer Röch— 

ſtetter und Winter halder, für Zeichnen Gewerbeſchulhaupt⸗ 

lehrer Sckerle, für Geſang Hauptlehrer Merkle. Der Ver⸗ 

waltungsrat beforgt die ökonomiſchen Angelegenheiten, Verrechner: 

Hauptamtskontroleur Schwer. — Schuldiener: J. Leber. Sur 



% 1 %. 

Uoſtenbeſtreitung dient das Sinſenerträgnis des Schulfonds (früheren 

Kapitelvernögens), 1882 mit 1162 M. 5 Pf., vertragsmäßige 

Leiſtungen des Staats, das Schulgeld (in VI., V. und IV. 42 M. 

jährlich, in III. und II. 48 und in I. 65 M., Eintrittsgeld 4 M., 

vom Schulgeld befreit 10%), Suſchuß der Stadtkaſſe 8000 AT. 

jährlich (hievon erſetzt der Kreis 1500 M.), für ſämtliche nicht 

anderweitig gedeckte Leiſtungen kommt der Staat auf. Voran⸗ 

ſchlag für 1882: Einnahme 27,675 M. 72 Pf., Ausgabe 27,508 

Mark 14 Pf. 

Der Lehrplan iſt für die 5 unteren Klaſſen gemeinſam der 

des Gymnaſiums, von Tertia an getrennt der des Gymnaſiums 

und bezw. Realgymnaſiums. Schülerzahl: 162 (110 evangeliſcher, 

45 katholiſcher, 7 iſraelitiſcher Konfeſſion). Lehrerbibliothek: 

1595 Bände, Lehrmittel: ſehr ſchöne Kartenwerke, Tellurien, 

Globen, phyſikaliſche Inſtrumente, Seichenvorlagen, Gyps- und 

Holzmodelle, Mineralienſammlung, eine vollſtändige Sammlung 

der beſten Wandkarten ꝛc., zuſammen 1650 Stück. Schüler- 

bibliothek: 476 Bände. Inventariſierter Wert des Mobiliars, 

der Lehrerbibliothek, Schülerbibliothek und Lehrmittel: 12,767 

Mark 94 Pf. 
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Buchhandel u. Preſſe, 

Sanitätsweſen, Armen- u. Krankenfürſorge, 

Spital, Frauenverein. 

* 

104 E beſtehen hier 2 Buchhandlungen, die Verlags- und 

2 =: Sortimentshandlung von C. B. Gutſch (S. 97%) und die 

Sortimentshandlung von Chr. Härdle (Baslerſtraße). Mit der 

letzteren iſteine Leihbibliothek verbunden, während das erſtere Geſchäft 

noch eine Druckerei und eine lithographiſche Anſtalt beſitzt. Durch 

die Poſt werden hier jährlich 210 verſchiedene Heitungen und 

Seitſchriften in 595 Exemplaren bezogen. Kofalblatt, hier er— 

ſcheinend: „Oberländer Bote”, redigiert und herausgegeben 

unter Verantwortlichkeit von C. B. Gutſch im Verlag dieſes 

Geſchäftes, erſchien erſtmals am J. Mai 1858, und von da an 

2 mal wöchentlich als „Verkündigungsblaͤtt für die Amter Lörrach, 

Müllheim, Schopfheim“ (ſpäter auch Schönau) mit dem Beiblatt 

„Blätter für Kurzweil“. Anſtatt des letzteren wurde vom J. Juni 

1845 an als Beiblatt zum „Amtlichen Verkündigungsblatt“ der 

„Oberländer Bote“ 5 mal wöchentlich mit kurzen Aufſätzen politi— 

ſchen Inhalts herausgegeben. Spätjahr 1849 Verſchmelzung 

beider Blätter zum „Gberländer Boten“, zugleich „Amtsverkün— 

digungsblatt für Lörrach, Müllheim, Schönau und Schopfheim“, 
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Am J. Oktober 1865 wurde das Amtsblatt für Müllheim von 
dem ſeit J. April 1864 in etwas vergrößertem Format täglich er- 
ſcheinenden, infolge der neuen Verwaltungsorganiſation zum 
Kreisverkündigungsblatt erklärten Oberländer Boten losgetrennt. 
Neujahr 1867 wurde der Straßenanzeiger beigegeben, 1880 erfolgte 
nochmalige Vergrößerung des Blattes, Hinzufügung einer wöchent⸗ 
lichen handelspolitifchen Beilage und des wöchentlichen Unter⸗ 
haltungsblattes „Feierabend“. Auflage: 5000 Exemplare, Der- 
breitungsbezirk: das badiſche Oberland. Preis pro Quartal: 
1 M. 65 Pf.; Inſertionsgebühr: die kleine Schriftzeile 10 Pf. 
Nächſt dem Oberländer Boten vertritt noch der „Statthalter von 
Schopfheim“ (Verlag G. Uehlin in Schopfheim, Agentur 
hier) die lokalen Intereſſen. Erſcheinen dreimal wöchentlich mit 
wöchentlich einmaligem Unterhaltungsblatt „Des Feldberg 
Töchterlein“. Preis: | AT. vierteljährlich, Inſertionsgebühr: 
10 Pfennig die Seile. Politiſche Richtung beider Blätter 
liberal. Von Schweizer Zeitungen werden vorzugsweiſe die 
„Basler Nachrichten“ gehalten. — 

In Lörrach find außer dem Großh. Bezirksarzt (S. 119) 
vier Aerzte niedergelaſſen: S. Brian, E. Kaifer, Dr. 
E. Keller, B. Schäfer; ein Sahnarzt, drei Chirurgen, Tier- 
arzt f. oben S. 119. Es beſtehen 2 Apotheken, die zur Lerche von 
Dr. Huber (Baslerſtraße, neben dem Amthaus) und die Herr’iche 
Löwenapotheke (ſ. S. 96). Drei Hebammen warten ihres Amtes. 
In Privatfranfenpflege find zwei Karlsınher Diako⸗ 
niſſinnen thätig. Sie ſind von der Gemeinde berufen, haben 
Unterkunft im Spital, und es iſt für die von ihnen gewährte 
Pflege eine Taxe (2 M. per Tag) zu entrichten. 

Das Beerdigungsweſen wird von einer Kommiffton 
geleitet. Leichenſchaffner: J. Mattmüller, zwei Totengräber. 

Die Leiche wird zum Friedhof gefahren, beigegeben iſt ein Wagen 

für die kirchliche Leichenbegleitung. Geſamte Leichenkoſten für 

Perſonen über 6 Jahren und Kinder unter 6 Jahren in den 

drei von der betreffenden Familie zu wählenden Klaffen: 

I. Klafje 51 M., 57 M.; II. Klaffe 54 M. 90 Pf., 22 M. 70 Pf.; 
III. Ulaſſe 21 M. 20 Pf., 15 M. 50 Pf.; Armenklaſſe 15 M. 
50 Pf., 10 M. 10 Pf. 



Amtliche Sterblichkeitstabelle der letzten zehn Jahre. 
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Die Mutter’fhe Badeanſtalt am Gewerbekanal 

warme und kalte Wannenbäder) wurde bereits erwähmt, un⸗ 

mittelbar oberhalb dieſer iſt ein offenes Bad eingerichtet. 

Die Geſchäfte der geſetzlichen Armenpflege führt die 

Armenkommiſſion, welcher in 11 Diſtrikten der Stadt ebenſoviele 

Armenpfleger zur Seite ſtehen. Aufwand der Armenpflege 1881: 

9966 M. Armenſtiftungen: J) 6000 Gulden der Pet. Köchlin 

Witwe (+ 5. Februar 1878), vorzugsweiſe Beſtimmung: An- 

ſchaffung von Brennmaterial; Stand: 10,542 M. 81 Pf. 2) 

200 M. Schenkung der B. Nordmann Erben. Armenarzt: 

prakt. Arzt H. Schäfer. Vicht im Familienverband lebende 

Dienſtboten, Fabrik- und Handarbeiter, Gewerbegehilfen und 

Lehrlinge haben wöchentlich 9 Pf. Spitalgeld zu zahlen. Biefür 

wird im Erkrankungsfalle freie Spitalverpflegung bis zu acht 

Wochen gewährt. Die ſeit 1. April 1852 beſtehende Kranken⸗ 

Sterb- und Wittwen⸗Kaſſe verabreicht gegen Entrichtung 

monatlicher Beiträge (60 Pf.) ihren Mitgliedern im Erkrankungs⸗ 

falle auf die Dauer von 24 Wochen, unter Umſtänden auch 

länger ein Krankengeld von 80 Pf. täglich, und wenn die vor— 

bezeichnete Friſt nicht verlängert wird vom Tag des Ablaufs 

derſelben an wöchentlich 1 M., im Todesfalle 50 M. Mit⸗ 

gliederzahl 505, Vermögensſtand 1261 M. 41 Pf. Vorſtand: 

M. Sänger, Uaſſier: M. Herbſter. Überaus wohlthätig 

hinſichtlich der Fürſorge für Armen- und Krankenpflege wirken 

die Kranken- und Unterſtützungskaſſen der Fabriken (ſ. daſelbſt), 

auch die Militärvereine (ſ. unten), endlich nicht in letzter Reihe 

die viel und reich geübte Privatwohlthätigkeit. Frauenverein 

ſ. unten. Armenunterſtützung des evang. Almoſens 25. April 

1881/52: 706 M. a 

Das ſtädtiſche Spital iſt Pfründner- und Krankenanſtalt. 

Es entſtand durch Schenkungen und Vermächtniſſe (ſ. unten). 

Das frühere Haus (Herrenftraße) war eine Schenkung der Familie 

Sonntag (4845), das neue Gebäude (S. 97, Bauaufwand 

150,275 M., Bauplatz 25,095 M. 50 Pf.) wurde am 28. OH 

tober 1878 bezogen. Es iſt ſauber, ſolid und zweckentſprechend 

erſtellt und ausgebaut. Die Pfründnerabteilung (weſtlicher Ge— 

bäudeflügel) hat 27 Inſaſſen. Die Kranfenabteilung enthält in 
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15 Krankenſälen und Simmern 48 Betten, ſie beſitzt alles er— 

forderliche Mobiliar, Badeſtuben (Waſſerleitung), die nötigen 

Gerätſchaften ꝛc. Bibliothek: 400 Bände. Die Verwaltung 

führt der Gemeinderat. Der innere Dienſt des Haufes iſt an 

4 von 1 Wärter unterſtützte Karlsruher Diakoniſſinnen über- 

tragen, für deren jede dem Mutterhaus 280 M. jährlich zu ver⸗ 

güten iſt. Oberſchweſter: CLuiſe Haupt. Arzt: Y. Schäfer 

(ſ. oben). Verpflegungsſatz für den Tag (Arzt und Apotheke in— 

begriffen): I. Klaſſe 4—5 M., II. Kl. 2 M. 20 Pf., III. Kl. 1 M. 

80 Pf., IV. (Armen Klaſſe 1 M. 40 Pf. Urankenſtand 1881: 

529, nämlich 20, welche hier den Unterſtützungswohnſitz haben, 

25 Dienftboten, Gewerbegehilfen ꝛc.; 586, für welche ein anderer 

Armenverband aufzukommen hatte. Spitalſtiftungen: J) 

Spitalbaufond (durch den Bau aufgebraucht), begründet 1868 

durch Nikolaus Köhlin und C. Baumgartner mit 68,571 

Mark 45 Pf., Suſtiftungen: Nik. Köchlins Erben 40,000 M., 

F. vom Hove 6112 M., C. W. Grether in Schopfheim 

6857 M. 57 Pf. 2) Spitalfond: Peter Köchlin’fche Stif— 

tung 12,255 fl. 58 kr., Schöffel’fche Stiftung 297 fl., Spar- 

kaſſengeſellſchaftsfond 508 fl. 57 kr., Ph. Merian'ſche Stiftung 

6000 fl., Seller'ſches Vermächtnis 11,189 fl. 6 kr., C. R. 

Gutſch 100 fl., A. Flath 25 fl., Joh. Allens pach Witwe 

100 fl., Apotheker Siſenlohr 1000 fl., Peter Köclin 

Sohn 500 fl., ehemalige Bäckerzunft 1100 fl. 59 kr., Metzger— 

zunft 5675 fl. 15 kr., Nandelsinnung 500 fl., Frau vom Bove 

geb. Däublin 200 fl., Witwe Leinſtoll 50 M., Rebekka 

Winter 100 M., Pfarrer Maler 600 M., Liſette Eifenlohr 

400 M., K. Schilling 500 M., Erben der Anna Magdalena 

Vogelbach 500 M., J. CL. Reinau 500 M., Marie Daur 

200 M., Reinhard und Elife Dortifch 1000 M. Vermögen 

des Fonds: 120,657 M. 7 Pf. (Aktivkapitalien 95,508 M. 45 Pf., 

Fahrniſſe 24,550 M. 90 Pf. u. ſ. w.) 

Der Frauenverein, hervorgegangen aus einem vor 

drei Jahrzehnten zum Swecke der Gründung und Unterhaltung 

einer Kleinkinderſchule zuſammengetretenen Frauenkomitee, beſteht 

ſeit April 1866 auf Grundlage feſter Satzungen mit der drei⸗ 

fachen Aufgabe: Förderung des Unterrichts in der weiblichen 
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Arbeitsſchule, Unterhaltung und Leitung der Kleinkinderſchule, 

Fürſorge für Arme und Kranke. Mitgliederzahl 184, Höhe des 

Jahresbeitrags freigeſtellt, Einnahme 1881: 2096 M., Aus⸗ 

gaben 1900 M., Dermögensitand 4521 M. Vereinsleitung: 

Komiteedamen: Frauen Mina Grether, Emilie Müller, Fanny 

Seybel, Marie Schulz, Eliſe Schuppach, Ida Schwörer, 

Amalie Specht, Babette Weil; geſchäftsführender Beirat: 

Stadtpfarrer Höchſtetter, drei weitere Beiräte, Kaſſier: Haupt 

lehrer Merkle. 48 Mitglieder eines beſonderen Suppen- 

vereins gaben 1881 552 Portionen Mittageſſen an arme 

Kranke ab. i 



6. 

Schützengeſellſchaft, 
Feuerwehr, Militär und Kriegervereine, 

Polizei. 

4 

Jer Schützengeſellſchaft, der älteſten Geſellſchaft der 
Stadt, würden wir gerne eine eingehendere hiſtoriſche 

Darlegung widmen. Leider aber ſtehen nur dürftige Votizen zu 

Gebote. Was erforſcht iſt, wurde in der zum diesjährigen Stadt— 

jubiläum herausgegebenen Feſtnummer des „Oberländer Boten“ 

zuſammengeſtellt. Dieſer entnehmen wir bezüglich der älteren 

Geſchichte das Folgende: 

„1564 — fo ſagt Fecht a. a. OG. S. 374 — wurde eine 
Schützengilde errichtet, und am 3. Auguſt d. I. befahl Mark— 
graf Karl durch den Oberamtmann Albrecht v. Anweil zu 

Rötteln und den dortigen Landſchreiber Dr. Michael Rappen— 

berger, in Lörrach einen Schützenplatz zu errichten und dazu 12 fl. 
zu geben.“ Das Schützenweſen ſcheint damals ſowohl hier als 
auch in der Umgegend feſten Boden gefaßt zu haben, denn 41 

Jahre ſpäter, am 2. April 1605, erging an die „Edlen, Ehren⸗ 
veſten, Ehrſamen und Weyſen Herren, Schützenmeiſtern und ge: 
meinen Schießgeſellen, von Musqueten- und Hackenſchützen der 
Herrfchaft Röteln, ſampt dero zu- und angehörigen, unſeren lieben 

10 
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und guth Freund“ eine Einladung der „verordneten Schützen— 

meiſter wie auch gemeiner Schießgeſellen vermeldter Geſchoſſen 

der Statt Baſel“ zur Teilnahme an „zwey unterſchiedlichen freyen 

Geſellenſchieſſet“, welche am 2. Juni 1605 ſtattfanden. Biefür 

waren an Gaben, beſtehend in „ſilbernen übergüldeten Bechern“, 

„Ehrenkräntzen“, „ſeidenen Fahnen“ u. ſ. w. ausgeſetzt 614 

Gulden, „jeden zu fünfftzehn guten Batzen gerechnet“. Es würde 

zu weit führen, das ganze intereſſante Dokument wiederzugeben, 

nur das wollen wir noch bemerken, daß ſich dasſelbe genau über 

Beſchaffenheit der „Musqueten“ und „Nacken“, welche zugelaſſen 

wurden, ſowie über die ſonſtige Schießordnung ausſpricht. Aus 

einem ſehr ſchwer zu entziffernden Schreiben des markgräflichen 

Statthalters zu Sulzburg, Reiſchach, vom 9. März 1005 an 

den Landvogt und Landſchreiber zu Rötteln, Dr. Chriſtoph 

Leibfried ſcheint hervorzugehen, daß ſich von hier und Am⸗ 

gegend etwa 20 Schützen mit 2 Spielleuten und (Corporal nach 

Baſel zu obigem Freiſchießen begeben haben. Der dreißigjährige 

Krieg ſcheint dem hiefigen Schützenweſen den Untergang gebracht 

zu haben; wenigſtens verlautet über dasſelbe nichts mehr. Erſt 

im Jahre 1682 findet ſich wieder eine Notiz, nämlich die, daß 

Markgraf Friedrich Magnus der neuen Stadt das Becht, 

eine Schützengeſellſchaft zu errichten, verliehen und dieſer eine 

jährliche Beiſteuer von 15 Gulden bewilligt habe (vergl. oben 

5. 15). Die Beiſteuer gelangte erſtmals 1685 zur Aus- 

zahlung. Gleichzeitig wurde eine das Schützenweſen regelnde, 

aus ca. 20 Paragraphen beſtehende Schießordnung erlaſſen. 

Dierzehn Jahre ſpäter ſcheinen Mißhelligkeiten zwiſchen dem 

Landvogt zu Rötteln und der Schützengeſellſchaft Lörrach aus- 

gebrochen zu fein, da erſterer durch ein Dekret vom 24. Juni 

1697 aufgefordert wurde, Bericht zu erſtatten, weshalb er 

„vermeldte Lörracher Gemeinde zu ſolchen Schießen nöthigen 

wolle, inzwiſchen aber und bis zu fernerer Verordnung Sie 

dießfalls ohnangefochten zu laſſen“. Unterm 51. März 1710 

gelangte eine Eingabe an den Fürſten mit der Bitte, die 

früher gewährten 12 fl. aus „angebohrener fürſtlicher Milde“ 

wieder gewähren zu wollen, da „ſowohl die im Gberamt be— 

findlichen ſchützen und ledigen Purße, als auch frembde an— 



gräntzende Nachbarſchafften die wiederholte Erinnerung gethan, 
daß man nach nunmehr erlangtem, Gott gebe! beſtändigem 

Frieden die Dormahls auf dem Schießplatz zu Lörrach ge— 
habten Schießen wieder anfangen möchte.” Ein fürſt⸗ 
licher Beſchluß darüber liegt in den Akten nicht vor, doch iſt aus 
einer Eingabe vom 15. März 1725 zu erſehen, daß der Fürſt 
im Jahre 1717 ein Schießhaus erbauen ließ und die erbetenen 

12 fl. aus der Burgvogtei Rötteln gewährte. In dieſer Ein— 

gabe wird Beſchwerde darüber geführt, daß die Geiſtlichen Solche, 

welche zu dem Schießen Luſt haben, davon abwendig machen 

und dasſelbe als eine „Verdammliche Sünde“ hinſtellen. Es 

wird um eine Verordnung gebeten, welche das Schießen an 

Sonntagen geſtatte. Der Streit ſcheint ſich länger hingezogen 

zu haben, da eine gleiche Bitte unterm 20. September 1755 

wiederholt wird. Hierauf erfolgte am 20. Gktober der Beſcheid, 

daß die Bitte nicht geſtattet werden könne, da dies „nicht 

nur Dielen Anlaß zu allerley Unordnungen und ſtarcke auch an 

Sich leicht zu vermeydende niehmalen Seegen bringende Gelegen— 

heit zur Entheiligung des Sabbaths giebt“. Dagegen wurde 

das Schießen Nachmittags an „Denen nur Halb zu feyern ge— 

ordneten Feyer- und Apoſtel-Tägen, jedoch mit Ausnahme Derer 

gantzen Feſt-Täge“ verwilligt. Unterm 11. Oktober 1755 war 

der ſeit I Jahren rückſtändige Beitrag von 12 fl. zur Wiederher— 

ſtellung des „ruinoſen Schützenhauſes“ wieder genehmigt worden. 

Es fehlen nunmehr weitere Nachrichten bis zum Jahre 1794, 

in welchem ein von Fridolin Rupp unterzeichneter Aufruf, 

mit Hinweis auf die damaligen Kriegszeiten, die junge Bürger— 

ſchaft zur Bildung einer Schügen-Kompagnie auffordert. Der 

Aufruf hatte Erfolg, es meldeten ſich ſofort folgende Lörracher 

Bürger zur Bildung einer Schügen-Kompagnie: Friedr. Rupp, 

Glaſermeiſter; Reinhard Herbiter, fürſtl. Vofküfer; Vogel, 

Chirurgus; Jakob Rupp, Glaſermeiſter; Kafimir Hinz, Kiefer: 

meiſter und Wildenmannwirt; Friedr. Wick, Kaminfegermeifter; 

Friedr. Schwarz, Bäckermeiſter und Fürſtl. Burgvogtey Kajten- 

knecht; Kaspar Schöffel, Uhrmacher; Wilhelm Bergmann, 

Goldarbeiter; Seb. Vogelbach, Bäckermeiſter und Dreikönig— 

wirt; Jakob Grether, Müllermeiſter; Chrijftoph Sonntag, 
10 * 
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Strumpf ⸗Fabrikant; Friedr. Vortiſch, Müllermeiſter; Reinh. 

Dortifch, Rotgerbermeiſter; Bernhard Helbing, Kaufmann; 

Johannes Ludin, Küfermeiſter; Iſaak Siegler, Sattlermeifter; 

Samuel Wenner, Küfermeifter und Adlerwirt; Karl Friedr. 

Schenck und Strohmeyer, Kaufmann. Unterm 29. Auguft 

1794 erklärte denſelben der Oberamtmann, Freiherr v. Reizen— 

ſtein, daß „Serenissimo nicht nur Gnädigſtes Wohlgefallen über 

ihren bezeigten Eifer bey Dertheidigung ihres Datterlandes ihre 

Pflicht zu erfüllen bezeigten, Sondern auch daß Höchftderfelbe 

ſolcher dieſer ſich ſo gut ausgezeichneten Gemeinde demnächſt 

werkthätig zu Beweiſen den Bedacht nehmen würden.“ Das 

Schreiben ſagt weiter, daß der Fürſt die Einrichtung einer be— 

ſondern Schützen-Geſellſchaft (jedenfalls mit der obigen Scharf— 

ſchützen-Kompagnie gleichbedeutend) nicht nur genehmigen, ſondern 

auch zu deren Behülf nächſtens 20 Stutzen hierher ſenden werde. 

Die Uniform, welche ſich die Schützen ſelbſt beſchafften, beſtand 

in: Schwarzgrünmeliert tuchenem langem Bock mit grasgrün aus⸗ 

geſchlagen, gleicher Farbe Futter und weißen Knöpfen, gras— 

grüner Weſte und Beinkleidern, ſchwarzen Gamaſchen mit weißen 

Knöpfen und Schuhen, dreieckigem Hut mit ſchwarzer Kokarde 

und Federbuſch. Gewehr und Waffen: Gezogener Büchſe ſamt 

dem Schafte 5 Fuß 8 Soll Nürnberger Maaß lang, mit gelber 

Garnitur, ſchwarzledernem Büchſenranzen, daran ein Kartufch 

zu 24 Patronen, Säbel mit Similorgarnitur, ſchwarz lederner 

Leibkoppel nemlicher Garnitur und ſchwarzer Scheide. Auf der 

Klinge befand ſich die Inſchrift: „Es lebe die Scharf-Schützen— 

Geſellſchaft Lörrach.“ Ob dieſe Scharfſchützen-Nompagnie je— 

mals Gelegenheit hatte in Aktion zu treten, d. h. ihr Dater- 

land zu verteidigen, iſt aus den uns vorliegenden Papieren nicht 

erſichtlich. i 5 

Das Ende des vorigen Jahrhunderts in den Kriegszeiten 

mehrere Jahre lang als Magazin u. dergl. benutzte Schützenhaus 

wurde als baufällig und abſolut unbrauchbar 1806 abgeriffen. 

Man mußte ſich nun mit einer Bretterhütte begnügen, bis 1825 

unter Leitung des Fabrikanten Peter Köchlin, der ſelbſt große 

Opfer brachte, durch freiwillige Beiträge der Mitglieder und der 

Bürgerſchaft ein neues, von Stein erbautes Schützenhaus erſtand. 
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1857 wurde dieſes wieder abgetragen — es mußte der Eifenbahn- 

anlage weichen — und ein neues Schützenhaus — das jetzige 

— auf dem Schedelberg (ſ. oben S. 91) wurde auf Aktien er— 

baut. Die meiſten Aktien wurden von den Inhabern wieder 

geſchenkt, und insbeſondere hat bei dieſem Anlaß Nik. Köchlin 
ſich um die geſicherte Exiſtenz der Geſellſchaft in großer Liberalität 
verdient gemacht. Gberſchützenmeiſter z. 5. des Baues: Bürger: 

meiſter Couis Kalame, Baukommiſſion: die Schützen R. Vogel— 

bach⸗Däublin, P. Feldkirchner, F. Staub. 

Bei Beginn des deutſchfranzöſiſchen Krieges im Jahre 
1870 hat die Geſellſchaft die Initiative zur Bildung einer 

Schutzwehrmannſchaft ergriffen, ſie ſchloß ſich mit dieſer der mit 
Staatsgenehmigung formierten allgemeinen Schutzwehr des Be— 
zirks an und verſah mit ihr längere Seit den Sicherheitsdienſt 
in Stadt und Bezirk. Kommandierende: M. Pflüger und 
R. Dogelbah-Däublin hier, F. Rottra in Kirchen. Stadt— 
kommandant: Gberſchützenmeiſter Meſtreicher hier. Am 1 Sep— 
tember 1870 machten die hieſigen Schützen mit einer Abteilung 
der Feuerwehr einen Ausmarſch nach Kirchen, um, nachdem 

Tags zuvor bei Bellingen ein feindlicher Einfall ſtattgehabt 

hatte, einen allenfalls beabſichtigten zweiten Rheinübergang der 
elſäſſiſchen Franctireurs zu vereiteln. Sie hielten die Rheinwache 
bis 2. September früh 5 Uhr. In ernſtere Aktion zu treten 
hatten ſie nicht nötig, zwei oder drei Schüſſe eines gewandten 

Schützen hatten genügt, die franzöſiſchen Douaniers aus ihrer 
linksrheiniſchen Hütte zu verſcheuchen. 

Die Anregung zur feſtlichen Begehung der 200 jährigen 
Jubelfeier der Stadt (ſ. unten) ging von der Schützengeſellſchaft 
aus. Ihre Teilnahme am Feſt beſtand im Anſchluß an den 
Feſtzug, in Abhaltung eines Ehr- und Freiſchießens und eines 
Balles mit Bankett. Über den erſten und dritten Teil ſ. unten die 
allgemeine Feſtbeſchreibung. Das allgemeine Schießen währte vom 
Sonntag den 20. Auguſt Mittags bis zum 22. Auguſt Abends. 
Am 25. Auguſt von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Abends war 
Konkurrenzſchießen der Mitglieder der hieſigen Schützengeſellſchaft 
um den von der Stadt geſtifteten Ehrenbecher und zwei weitere 
von Privaten gewidmete Gaben. Der Gabenwert des allge— 



meinen Schießens betrug 2700 M. Von hieſigen und aus- 

wärtigen Freunden der Schützengeſellſchaft ſowie von den Mit- 

gliedern derſelben waren Ehrengaben im Betrage von 2554 M. 

geſtiftet worden. Der ſilberne Shrenbecher der Stadt war nach 

dem Entwurfe des Schützenmeiſters und Goldarbeiters N. A. 

Weeber in Stuttgart um den Preis von 146 M. 50 Pf. ge⸗ 
fertigt. Er zeigt auf der einen Seite das Stadtwappen in 

Goldgrund, auf der andern die Inſchrift: „Der Schützen⸗ 

geſellſchaft von der Stadt Lörrach als Ehrengabe gewidmet bei 

ihrer zweihundertjährigen Erinnerungsfeier an die Verleihung 

der Stadtgerechtigkait am 24 Auguſt 1882.“ Auf dem Deckel 
des Pokals erhebt ſich die Lerche des Stadtwappens. Der 
glückliche Gewinner dieſer Gabe war ein junger Schütze, 
Eugen Rösler, Angeſtellter im Bauſe Nöchlin Baum- 

gartner & Cie. Die benachbarten Schützengeſellſchaften legten 

durch Einfendung von Ehrengaben Seugnis ihrer freund: 

ſchaftlichen Geſinnung ab. Von Schopfheim wurde eine ſolche 

von 70 M., von Steinen 60 M., von Sell 50 M., von der 
Feuerſchützengeſellſchaft Baſel wurden 100 M. übergeben. 
Es wurde auf vier Stand- und drei Feldſcheiben geſchoſſen, unter 

letzteren befanden ſich eine Feldſtich- und zwei Standſtichſcheiben. 

Mit dem Schießen war ein Preiskegeln im Werte von 190 M. 

verbunden. Während der drei Tage wurden über 10,000 Schüſſe 

abgegeben. Die zur Seit im Gebrauch ſtehenden Waffen ſind 

Hinterladerftugen nach dem Syſtem von Martini und Detterli 

(ſchweizeriſche Militärwaffen) und dem des hieſigen Büchfen- 

machers Tobias Läuger. 

Sur Erinnerung an die Jubelfeier hatte die Schützengeſell— 

ſchaft Medaͤillen in Britanniametall prägen laſſen in der Form 

und mit dem Bild und der Umſchrift der auf den 24. Auguſt 

1756 geprägten kleineren Denkmünze, aber mit dem Inſchrift⸗ 

beiſatze: „Sur Erinnerung an das 200jährige Jubiläum 1882.“ 

Dieſe wurden 50 Pf. per Stück verkauft. Die anſtrengenden Be— 

mühungen des Vorſtandes erhielten ihren ſchönſten Lohn in dem 

glücklichen Verlaufe des Feſtes. Vorſtandsmitglieder waren: 

Ph. Oeſtreicher, Oberſchützenmeiſter; H. A. Weeber, Schützen⸗ 

meiſter; F. Glünkin, Kaffier, 
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Die derzeitigen Statuten, verfaßt 14. April 1857 und von 

der Regierung genehmigt, bezeichnen als Sweck der Geſellſchaft: 

geſelliges Dergnügen, verbunden mit Schießübungen von freier 

Hand. Ein Statutenanhang vom 28. April 1865 (Gberſchützen— 

meiſter Nikolaus Köchlin) teilt die Mitglieder in ordentliche 

und außerordentliche. Jene ſind vollberechtigt, dieſe haben 

keinen Anteil am Geſellſchaftsvermögen und keine Verpflichtung 

gegenüber beſtehenden Schulden, bei Verwendung der Geſell— 

ſchaftsbeiträge ſteht ihnen nur beratende Stimme zu, im Übrigen 

genießen fie gegen Entrichtung des jährlichen Beitrags von 4 M. 

die gleichen Rechte, wie die ordentlichen Mitglieder. 

Derzeitiger Mitgliederbeſtand: 55 ordentliche, 65 außer— 

ordentliche. Vorſtand: |. oben; Schützenwirt: L. Währer, 

Bierbrauerei Baslerſtraße. 

Die Fahne haben im Mai 1857 Jungfrauen der Stadt 

Lörrach der Geſellſchaft gewidmet. Auf der Stangenſpitze 

ſchwebt die Lerche. Die Fahne iſt aus weißer Seide gefertigt, 

auf der einen Seite zeigt ſie das Stadtwappen, goldgeſtickt die 

Lerche in rotem, goldumrahmtem Felde, zwei Sichenlaubzweige 

mit blauer Schleife zuſammengehalten umgeben das Wappen— 

bild. Darüber beſindet ſich rotgeſtickt die Inſchrift: „Den 

Schützen von Lörrach“ während unter dem Sichenkranze, eben— 

falls rotgeſtickt, die Jahreszahl 1857 zu leſen iſt. Auf der 

andern Seite befindet ſich, von Epheufranz umrahmt, eine 

Scheibe mit zwei ſich über ihr kreuzenden Stutzen, das Bild 

umzieht der Wahlſpruch: 

Scharfes Auge, feſte Hand, 

Lieb' und Treu' dem Vaterland!“ 

Die bis 1859 beſtandene „Cöſchmannſchaft“, im drei 

Abteilungen: Spritzenmannſchaft, Schutzmannſchaft, Wachmann 

ſchaft gegliedert geweſen, beſteht in ſofern heute noch, als die 

der Freiwilligen Feuerwehr nicht beigetretenen männlichen 

Einwohner vom 18. bis 60. Lebensjahr zur Bilfeleiſtung bei 

Brandfällen verpflichtet ſind, unter dem Kommando der frei— 

willigen Feuerwehr. Dieſe, 1859 gegründet mit dem Sweck: 

in Brandfällen das bedrohte Leben und Eigentum zu ſchützen 



und zu retten, iſt militärifch organiſiert. Vorgeſetzte: Obmänner 

der Abteilung, Hauptmann für das Korps, Oberlieutenant als 

Stellvertreter des Hauptmanns. Der Verwaltungsrat, beſtehend aus 

den Vorgeſetzten des Corps und vier von der Mannſchaft gewählten 

Mitgliedern leitet die Angelegenheiten des Corps. Dienſtklei⸗ 

dung: dunkelgraue Tuchjacke und Mütze, vom Mitgliede ſelbſt ge- 

ſtellt, ausnahmsweiſe aus Dereinsmitteln leihweiſe übergeben oder 

gegen Abfchlagszahlungen überlaſſen. Die Ausrüſtung: Helm, 

Gürtel, Rettungsleine und Beil wird unentgeltlich an die Mit: 

glieder abgegeben, bleibt aber Eigentum des Corps. Die 

Schutzmannſchaft hat ſich auf eigene Koften mit Birſchfängern 

zu bewaffnen. Die allgemeine Ausrüſtung iſt gut, 5 Spritzen. 

Der Brandweiher liegt wenige Schritte außerhalb der Staat, an 

der Rheinfelder Straße rechts. Die von der Begierung ange— 

ordnete Aufſicht über die Spritzen ꝛc. übt Kaminfegermeifter 

L. Steible. Die Einnahmen des Corps beſtehen aus Su⸗ 

ſchüſſen der Gemeinde, aus Strafgeldern ꝛc. Schenkung des 

Bürgermeiſters Grether (1872): 100 fl. Mitgliederzahl: 150, 

Angehörige der Löſchmannſchaft: 500550. Kommandanten: 

M. Pflüger 1859—71, Jak. Wiedmer 71—72, T. Läuger 

724, F. Gutermann 74—75, Dr. S. Keller ſeit 1875. 

— Wichtige Dorfommniffe: 1870 Beteiligung am Be: 

wachungsdienſt der Stadt, Ausmarſch nach Kirchen (f. oben 

„Schützengeſellſchaft“); vom 2.5. Mai 1874 bei eingetretenem 

Froſt Räucherung der Reben am Hünerberg, mit geringem 

Erfolg; 1877 erſter Feuerwehr-Gautag des Wiefenthäler Gau- 

verbandes in hieſiger Stadt; 1879 erhalten erſtmals 9 Mit⸗ 

glieder eine von der Stadt geſtiftete Medaille für 20jährige 

Dienftzeit. — 

; In militärifcher Hinficht gehört die Stadt zu dem 

die Amtsbezirke Staufen, Müllheim, Lörrach, Schopfheim, Schönau 

und Säckingen umfaſſenden und in vier Compapniebezirke (Staufen, 

Müllheim, Lörrach mit je den betreffenden Amtsbezirken, Schopf⸗ 

heim mit Schopfheim, Schönau und Säckingen) eingeteilten Land— 

wehr⸗Bataillons-Bezirk Lörrach. Das Bataillonsſtabsquartier 

iſt Lörrach. Mit dem Landwehr-Bataillons Bezirk Freiburg zu- 



ſammen bildet der Bezirk Lörrach den Erſatzbezirk der 57. Bri— 

gade und dieſer wiederum einen Teil des Erſatzbezirks des 

XIV. Armeecorps. 

Die wichtigſten Dienſtzweige des Bezirks : Kommandos 

ſind: a. die Aushebung von Mannſchaften für folgende Truppen— 

teile: J) Königlich Preußiſche Garde. 2) J. Vadiſches Leib— 

grenadier Regiment Nr. 109. 5) 5. Badiſches Infanterie-Vegi— 

ment Nr. 115. 4) Badiſches Pionier Bataillon Nr. 14. 5) Ba— 

diſches Sußartillerie-Bataillon Nr. 14. 6) 2. Badiſches Dragoner— 

Regiment Nr. 21. 7) 2. Badiſches Feldartillerie-Regiment Nr. 50. 

8) Badiſches Trainbataillon Nr. 14. 9) Kaiferliche Marine. 

b. Vorbereitung der Mobilmachung bis in die kleinſten Teile, 

d. B. Deſignierung jedes einzelnen Mannes zu einem beſtimmten 

Truppenteile und Treffen ſolcher Anordnungen, daß jeder Mann 

in möglichſt kurzer Seit nach der Kriegserklärung feine Ordre er— 

hält und auf eine möglichſt ſichere Weiſe ſeinem Truppenteil zu— 

geführt wird. Auch lagern hier Beſtände für ein kriegsſtarkes Ba— 

taillon, d. h. Bekleidung und Ausrüſtung, und find die nötigen Fahr— 

zeuge, wie Patronen, Medicin- und verſchiedene Packwagen eben— 

falls hier untergebracht. c. Die Kontrollierung und die Übungen 

der Mannfchaften des Beurlaubtenſtandes. Jeder im Bataillons— 

bezirk wohnende oder zuziehende Mann muß in den militäriſchen 

Liſten aufgenommen und für den Mobilmachungsfall zu einem 

Truppenteil deſigniert und jeder Wegziehende dem Bezirks-Kom- 

mando ſeines neuen Aufenthaltsortes überwieſen werden. In 

der Kontrolle des Bezirks-Hommandos befinden ſich ungefähr 4000 

Mann. Die ſämmtlichen Arbeiten werden beſorgt von J. dem 
Bezirks⸗Kommandeur, z. S. OGberſtlieutenant Schmitt, 2. dem 

Bezirks⸗Adjutanten, 3. 5. Sekondelieutenant Betz I., komman— 
diert vom 5. Badiſchen Infanterie-Regiment Nr. 115, ſodann 
von J Bataillonsſchreiber, 2 Kammer Unteroffizieren, J Fourier, 
1 Unteroffizier, 5 Gefreiten, 2 Musketieren; endlich von den 

Bezirksſeldwebeln dahier, in Staufen, Müllheim und Schopfheim. 
Hierzu kommen J Schuſter, 1 Schneider und 2 Burſchen. Die 
militärärztlichen Funktionen verſieht der praktiſche Arzt Brian. 

Die zwei Kriegervereine haben übereinſtimmende Swecke: 

nebſt Hebung und Förderung des deutſchen Nationalbewußtſeins, der 
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Geſelligkeit und Nameradſchaft unter den Mitgliedern Unterſtützung 

kranker Kameraden bezw. deren Witwen und Waiſen. J) Land— 

wehrverein, gegründet 1872, Fahnenweihe 1875, Mitglieder— 

zahl 95, Krankenunterſtützung 4 M. wöchentlich, Beſtreitung der 

Beerdigungskoſten. Vermögen 1508 M., darunter 898 M. in 

Inventarſtücken. Vorſtand: Gypſer K. Müller. 2) Land⸗ 

wehr⸗ und Reſerviſtenverein, dem badiſchen Landwehr— 

verband und dem oberrheiniſchen Militärgauverbande beigetreten, 

ſeit 1876, Mitgliederzahl 86, Mrankenunterſtützung und Beerdi— 

gungskoſten wie unter Siffer I. Vermögen 550 M. bar. Vor- 

ſtände: Hauptzollantsaffiftent K. Cang, Gärtner Chr. Stroh— 

meier. — 

Die Bezirkspolizei handhabt das Bezirksamt, in Kör- 

rache ſtationiert: 2 Wachtmeiſter und 2 Gensdarmen. Die Orts- 

polizei übt der Bürgermeiſter aus und die 5 Poliziſten ſind 

einem Obmann (J. Be, zugleich Ratsdiener, ſ. oben) unterſtellt. 



— 
* 

Verkehrsweſen, Finanz- und 

Kreditinſtitute, Geſellſchaftliche Suftände, 

Vereinsleben. 

* 

achdem unter dem 10. November 1800 einem für Verſtel— 

lung der Wieſenthal-Siſenbahn gebildeten Komitee 

von irn Regierung die Konzefjion zum Bau und Betrieb der Bahn 

erteilt worden war, bildete ſich eine Aktiengeſellſchaft mit einem 

Grundkapital von 5200 Aktien zu 250 fl., der Reit des Anlage 

kapitals wurde durch Ausgabe von Prioritäts-Obligationen im 

Geſamtwerte von 750,000 Gulden beſchafft. Die Geſellſchaft 

konſtituierte ſich in der Generalverſammlung vom 5. September 

1800. Ein Verwaltungsrat von 11 Mitgliedern vertritt 

die Generalverſammlung und faßt bindende Beſchlüſſe für die 

Geſellſchaft in allen Fällen, welche durch die Statuten nicht aus⸗ 

drücklich der Generalverſammlung vorbehalten find. Ein engerer 

Ausſchuß führt als „Direktion der Wieſenthalbahm“ die Beſchlüſſe 

aus. Der erſte Präſident des Verwaltungsrates war Fabrikant 

W. Geigy in Steinen, derzeitiger Präſident: Aug. Stähelin— 

Brunner in Baſel. Als Bevollmächtigter der Geſellſchaft fun— 

giert M. Pflüger dahier, Mitglied des Verwaltungsrats. Die 

Feſtſtellung des Tracés wurde durch Oberbaurat Sauerbeck vor⸗ 

genommen; die Bauleitung übernahm Bahningenieur Günther, 



Der erſte Spatenftich gefchah am 27. Mai 1861, die Bahn- 

eröffnung, an welcher S. Königl. Hoheit der Großherzog 

Friedrich, ſowie der eidgenöſſ. Bundespräſident Dr. Stämpfli 

teilnahmen, erfolgte 5. Juni 1862. Der Bauaufwand für die 

anfängliche Strecke Bafel-Schopfheim bezifferte ſich Ende März 

1882 auf 2,404,001 M. 89 Pf. 1876 wurde die Bahn bis Sell 

weiter geführt. Der Betrieb wird durch die Gr. Staats-Eiſen⸗ 

hahnverwaltung beſorgt, welche dafür die Hälfte der Brutto- 

Einnahmen bezieht. Verkehr im erſten Jahr (6. Juni bis 

51. Dezember 1862 208 Tagen) 155,201 Perſonen und 195,114 

Sentner Güter, Brutto-Einnahme 57,691 fl. 49 kr. Verkehr 

1881: 277,278 Perſonen und 95,216,585 Kilogramm Güter. 

Brutto⸗Einnahme: 515,07 M. 67 Pf. Verkehr der Station 

Lörrach 1881: Perſonenbillete 71,154, Gepäck 142,880 Kilogr., 

Tiere 195; Güter: Derfandt im Binnen- (Inlands-) Verkehr 

2,005,550 Kilogr., Auslandsverkehr 4,789,590 Kilogr.; Empfang: 

Inlandsverkehr 1,245,690 Kilogr., Auslandsverkehr 22,055,890 

Kilogr.; Einnahme: Perſonenbilletstaxen 48,082 M. 75 Pf., Ge- 

pädtaren 5558 M. 25 Pf., Gütertaxen 388,926 M. 25 Pf., 

Summa: 440,547 M. 25 Pf. 

Die Dividende der Aktionäre betrug infolge der von Gr. 

Regierung für die erſten fünf Jahre zugeſtandenen Sinſen— 

garantie 4% und ſtieg, mit kurzer Unterbrechung während des 

letzten franzöſiſchen Krieges bis heute auf 6% des Aktienkapitals. 

Es kurſieren täglich Bafel-Sell und umgekehrt 4 Perfonen- 

züge (an Sonntagen 5) und 2 Güterzüge, der Sell-Baſel mit 

Perſonenbeförderung. 

Perfonal der hieſigen Bahnverwaltung: Bahnverwalter 

F. Kirn, Vorſtand; 2 Aſſiſtenten, 1 Gehilfe, J Bureaudiener, 

1 Portier, 5 ſtändige Arbeiter in der Güterhalle, 5 Weichen⸗ 

wärter. 

Einmal, im Sommer zweimal täglich befährt ein Privat— 

omnibus die Strecke Lörrach-Baſel und umgekehrt. Der Der- 

kehr mit Kandern wird durch einen zweimal täglich kurſierenden 

Omnibus (Privatunternehmen mit Subvention wegen der Poft- 

beförderung) vermittelt. 

Lörrach gehört zum Bezirk der Kaiferl. Gberpoſtdirektion 
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Konftanz und hat ein Poſtamt I. Klaffe mit Telegraphen- 

betrieb, für welches ein Gebäude gemietet ift (ſ. oben S. 97). 

Landorte des Poſtamts: Thumringen, Binzen, Rümmingen, Witt— 

lingen und Schallbach. Das Telegraphenbureau hat 12 Lei— 

tungen und iſt Umleitungsſtation. In der Stadt ſind, außer 

dem Schalter am Poſtgebäude, 4 Briefkaſten angebracht, es be— 

ſtehen 5 Verkaufsſtellen für Poſtwertzeichen. Mit allen Perſonen— 

zügen, ſowie mit dem Kanderer Omnibus (f. oben) wird Poſt 

befördert. Die Briefpoſt wird täglich mal, die Fahrpoſt 2 mal 

ausgetragen. Statiſtik von 1880: Porto- und Telegrammgebühren, 

Einnahme 57,955 M.; an Empfänger im Orts: oder Landbeſtell— 

bezirk eingegangene Briefe 283,200, Packete ohne Wertangabe 

19,500, Packete mit Wertangabe 2900; im Orte aufge 

gebene Packete ohne Wertangabe 27,800, Briefe und 

Packete mit Wertangabe 3800; an Empfänger im Orts- oder 

Landbeſtellbezirk eingegangene portopflichtige und portofreie 

Poſtnachnahmeſendungen 2740, Poſtauftragsbriefe 1580; Be— 

trag der eingezahlten Poſtanweiſungen 993,141 M., der aus— 

gezahlten 682,219 M.; Sahl der abgeſetzten Heitungsnummern 

551,624; Telegramme: aufgegeben 6190, eingegangen 5990. 

Perſonal: Poſtdirektor B. Barth, Vorſtand; 2 Sekretäre, 1 

O©bertelegraphift, 1 Telegraphift, 1 Telegraphenaſſiſtent, 2 Tele— 

graphengehilfinnen, J Poſtaſſiſtent, 1 Poſtgehilfe. Unterperſonal: 

2 Briefträger, 1 Bureaudiener, J Packetträger, 1 Poſthilfsbote, 

1 Landbriefträger. — 

Die 1834 gegründete Sparkaſſe hatte ſich bis zur Stu de 

eines erfreulichen Wachstums zu erfreuen. Sie verzeichnet je 

auf 51. Dezember 1854 215 Mitglieder, Einlagen 5840 fl., 

Rückzahlung 118 fl., Guthaben der Mitglieder 5964 fl., Reſerve— 

fond 6 fl., 1880 855 Mitglieder, Einlagen 62,185 M., Rück— 

zahlung 55,117 M., Guthaben der Mitglieder 441,292 M., 

Reſervefond 28,706 M. Sins: 4%, Dividendenverteilung vom 

zweiten Mitgliederjahr an. Mitgliederzahl 1882: 915. Der: 

waltungsrat: F. Glünkin, Vorſtand; C. R. Gebhard, Vaſſier, 

6 weitere Mitglieder. 

Die Kreishypothekenbank wurde zufolge der Initia— 

tive einer außerordentlich berufenen Kreisverfammlung am?, Juni 
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1868 in der Abſicht gegründet, der Ureditloſigkeit der kleineren 

Landwirte und Gewerbetreibenden abzuhelfen. Das Aktienkapital 

wurde auf 1 Million Gulden feſtgeſetzt, wovon vorerſt nur 

250,000 fl. in 1000 Aktien zu 250 fl. ausgegeben wurden. Bei 

Einführung der neuen deutſchen Reichswährung wurde die Aktie 

auf 400 M. ermäßigt und zugleich eine neue Serie von 1000 

Aktien emittiert, ſo daß vom Jahre 1875 an das eingezahlte 

Aktienkapital 600,000 M. betrug. Ein Verwaltungsrat und eine 

aus 5 Mitgliedern beſtehende Direktion (Präfident: M. Pflüger, 

deſſen Stellvertreter: R. Vogelbach-Däublin) beſorgt die Lei— 

tung des Inſtituts. Geſchäftsführer: R. Dortifch-Raillard, 

Kaffter: B. Sturm. Umſatz des erſten Geſchäftsjahres: 454,226 fl. 

40 kr. (752,527 M. 60 Pf.), Umſatz 1881: 4,056,090 M. 77 Pf. 

Geſchäftsverkehr der ſeit Oktober 1879 hier beſtehenden 

Reichsbanfnebenftelle: 1) Angekaufte Wechſel auf das In— 

land: 1880 2947 Stück mit 2,517,000 M., 1881 5466 Stück 
5,050,600 M., 2) angefanfte Wechſel auf das Ausland: 1880 6 

Stück mit 45,100 M., 5) eingezogene Wechſel auf Lörrach: 1880 759 ö 

Stück mit 1,275,200 Mark, 1881 985 Stück mit 1,555,500 t., 

4) Lombard Darlehen: 1880 ausgeliehen 2400 M., zurückgezahlt 

500 M., 1881 zurückgezahlt 1000 M. Am Giro-Verkehr nehmen 

zur Seit 10 Kunden teil. Geſchäftsführer: Ph. Öftreicher. 

Die Vorſchußbank Lörrach, Eingetragene Ge— 

noſſenſchaft, gegründet 8. März 1866, hat den Sweck, die 

wirtſchaftlichen Anliegen ihrer Mitglieder durch gemeinſchaftlichen 

Betrieb der hierzu geeigneten Geldgeſchäfte zu fördern. Organe: 

der Dorftand, beſtehend aus dem Dorjteher, Bürgermeiſter 

Grether, dem Rechner, F. Rolder mann, und dem Schrift 

führer C. F. Wenner; der Ausſchuß und die Generalver- 

ſammlung. 1867: Mitglieder 95, Umſatz 155,541 M. 62 Pf.; 

1881: Mitglieder 547, Umſatz 4,989,285 M. 55 Pf.“) — 

Einen im Ganzen zuverläſſigen Gradmeſſer der geſell— 

ſchaftlichen Suftände bildet das Vereinsleben. Indem wir 

dieſem nähere Beachtung widmen, klaſſifizieren wir die in hieſiger 

*) Bezüglich des Derhältniffes der jetzigen deutſchen Reichsmünze zur früheren Münze 

ſüddeutſcher Währung ſei hier bemerkt: 1 Kreuzer — 5 Pfennig, J Gulden = 1 Mark 

Pf. 
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Stadt beſtehenden Vereine in ſolche, welche allgemein geſellige 
oder allgemein bildende Swece verfolgen, und ‚in ſolche, welche 

ſich, ohne andere allgemeinere HSwecke auszuſchließen, eine 

ſpecielle Aufgabe geſtellt haben. Hu der erſten Gruppe zählen: 

1) das Kaſino, gegründet in den zwanziger Jahren dieſes 

Jahrhunderts unter dem Namen „Leſegeſellſchaft“, mit dem 

jetzigen Namen benannt ſeit 1852, ein Verein zum Swecke bil— 

dender und geſelliger Unterhaltung. Im Vereinslokal („Birſch“ 

ſeit 1851) liegen 15320 Seitungen und Seitjchriften auf, Be: 

ſtand der Bibliothek: 5—4000 Bände. Geſellige Unterhaltung 

durch Geſellſchaftsabende, Tanzkränzchen, Bälle, Konzerte. Jahres— 

beitrag: 12 M., für außerordentliche Mitglieder (Bewohner der 

Umgegend, Frauen) 6M. Mitgliederzahl: 60. Vorſtand: Rechts: 

anwalt Wehrle (1882, vorher Major a. D. Specht). Bürger: 

liche Leſegeſellſchaft, gegründet 1846 (BR. Schellenberg 

Sekretär, E. Herbſter Kaſſier, Uronenwirt Pflüger Bibliothekar). 

Vereinszweck: Geſellige Unterhaltung und Beförderung zweckmäßi— 

ger Lektüre. Bibliothek: 2180 Bände. Jahresbeitrag: 5 M. Mit— 

gliederzahl: 86. Vorſtand: Hauptlehrer Hie gler in Thumringen. 

5) Schachklub, gegründet 1881. Sweck: Geſellige Unterhaltung 

durch das Schachſpiel, Vervollkommnung der Nenner und ſyſte— 

matiſche Heranbildung junger Leute in dieſer Kunſt. Jährliches 

Hauptturnier innerhalb des Vereins, Turniere mit benachbarten 

Geſellſchaften, Spielen per Vorreſpondenz. Jahresbeitrag: 2 

Mark. Mitgliederzahl: 24. Vorſtand: Gerichtsſchreiber Appel. 

4) Schweizer Bund, gegründet 1874. Sweck: durch Bil— 

dung und belehrende Unterhaltung (Bibliothek) das ſchweizeriſche 

Daterlandsgefühl zu erhalten und zu fördern. Mitgliederzahl: 

52; Vorſtand: E. Bemmi; Geſangsdirigent: A. Wüſtner. 

Es folgen die zwei Arbeitervereine, nämlich 5) Arbeiter— 

Bildungsverein Sintracht, gegründet 1860. Sweck: 

die geiftig-fittliche Fortbildung der Mitglieder (Vorträge, Unter— 

richt, Geſang ꝛc., Bibliothek). Wöchentlicher Beitrag: 10 Pf. 

Mitgliederzahl: 70, dazu 15 Ehrenmitglieder. Vorſtand: F. Krey 

(1882). 6) Natholiſcher Geſellenverein, gegründet 

1859. Die Deviſe: „Religion und Tugend, Arbeitſamkeit und 

Fleiß, Sintracht und Liebe, Frohſinn und Scherz“ bezeichnet den 
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Sweck. Vorſtand: der jeweilige Pfarrgeiſtliche von Lörrach oder 

ein von dieſem bezeichneter Prieſter. Mitgliederzahl: 100. Eigener 

Sängerchor, eigenes Lokal. 

Vereine mit fpecieller Aufgabe: die Geſang- und 

Muſikvereine: 1) Bürgerlicher Sängerverein, ge 

gründet 1855 als „Geſangverein Lörrach“ mit dem Sweck: 

Hebung und Belebung des Kirchengefangs, muſikaliſche Bildung 

der Mitglieder unter ſich ſelbſt, Geſang und geſelliges Vergnügen. 

Neubegründung des Vereins zufolge Anregung durch das Hal- 

tinger Sängerfeſt 1858 unter dem Eingangs verzeichneten Namen 

(Dirigent: Hauptlehrer Weis) und mit dem Sweck: Pflege und 

Ausbildung des Geſangs und geſellige Unterhaltung. Die alte 

Vereinsfahne (1844): hellblaue Farbe, auf der einen Seite das 

Stadtwappen, auf der anderen das Sängerwappen eingeſtickt; 

neue Fahne (12. Mai 1872): hellgrün, Wappenbilder wie vorer- 

wähnt. Beide Fahnen wurden von hieſigen Jungfrauen gewidmet. 

Mitgliederzahl: 15 aktive und 166 paſſive. Erſter Vorſtand: 

Hauptlehrer Brombacher 1859—42, gegenwärtiger Vorſtand: 

Hauptlehrer Merkle, feit 1881. Geſangsdirigent: Hauptlehrer 

J. Baag. 2) Geſangs- und Muſikverein Frohſinn, gegründet 

als Geſangsquartett 1858 (Kaufmann F. Spohn, F. Schittler 

u. A.), zählte 1864 (Fahnenweihe) ſchon 165 Mitglieder. Das 

1867 im Verein gebildete Streichquartett hat ſich 1874 zu dem 

3. 3. aus 24 Mann beſtehenden Dilettanten-Orcheſter (Direktor 

R. Pletzer) erweitert. Vereinszweck: Pflege der Muſik, des 

Geſangs und edler Geſelligkeit. Außer Geſangsproduktionen 

finden auch theatraliſche Aufführungen und dergleichen ſtatt. 

Inventarvermögen (Muſikalien, Muſikinſtrumente, Theaterrequi⸗ 

ſiten u. dergl.): 5500 M. Mitgliederbeſtand: 45 aktive Männerchor 

19, Orchefter 24) und 155 paſſive Mitglieder. I. Vorſtand C. Glaſer, 

II. Vorſtand: B. Grenzmann, Gefangsdirigent: F. Schitt- 

ler. 5) Geſangverein Harmonie, gegründet 1875. Sweck: 

Hebung des Geſangs und geſellige Unterhaltung. Die Ver— 

einsfahne (blau) trägt die Jahreszahl 187. Mitglieder⸗ 

zahl 40. Vorſtand: K. Lang; Dirigent: Kauptlehrer Er nſt. 

4) Muſikverein, gegründet 1865 zur Pflege der Inſtrumental— 

muſik und des gemiſchten Chors, ſpäter auch Männerchor, ſo⸗ 



„% 16% 7 

dann zur Pflege geſelliger Unterhaltung. Tonſtücke von größerer 
Bedeutung wurden aufgeführt: Symphonien von Mozart und 
Haydn, Guvertüren u. dgl., Geſangswerke: Schillers Cied von der 
Glocke von Romberg, Muſik und Lieder zur Preciofa, der 45. Pfalm 
u. ſ. w. Mitgliederzahl: 90. Erſter Präſident: Dekan Schellen— 
berg 1865 bis 1868. Derzeitiger Präſident: Dr. E. Keller, 
ſeit 1882. Geſangsdirigent: Bauptlehrer Haag. 5) Schweizer 
Männerchor, gegründet 1856 von 8 Mann aus verſchiedenen 
Kantonen der Schweiz. Sweck (politiſche Tendenzen ſind aus— 
geſchloſſen): Pflege des vierſtimmigen Männerchors. Vereinsfahne: 
weißes Kreuz im roten Feld. Mitglieder (auch Deutſche): 52 aktive 
und 20 paſſive. Vorſtand: J. Steinacher, vorher lange Jahre 
Th. Rudin. Geſangsdirigent: Hauptlehrer Haag. 6) Die Stadt— 
muſik, gegründet 1875 (F. Montigel) und, nachdem frühere ähn— 
liche Derfuche (von 1819 an) jeweils wieder reſultatlos verlaufen 
waren, ſeit der durch den Frohſinn erfolgten Berufung des 
Muſikdirektors R. Pletzer (Mai 1376) in ihrem Beſtand immer 
völliger befeſtigt. Die Geſellſchaft erhält finanzielle Unterſtützung 
durch Vereine, Private, durch die paſſiven Mitglieder (Jahres- 
beitrag 5 M.), durch Zuſchuß der Stadt zum Gehalt des 
Direktors (500, jetzt 500 M.) u. dergl. Die ſämtlichen Inſtru— 
mente ſind Eigentum des Vereins. Ausgabe hiefür feit 1876: 
1000 M. Je am erſten Sonntag des Monats während des 
Sommers konzertiert dieſelbe bei den ſtädtiſchen Anlagen. Beim 
Muſikfeſt in Säckingen (1878) erhielt der Verein den vierten 
Preis (Corberkranz mit goldener Schnalle), 1880 beim Feſt in 

iehen den erſten Preis (Trinkbecher aus Kriftall). Mitglieder: 
24 aktive, 160 paſſive. Vorſtand: B. Wenner, Direktor: 
R. Pletzer. Den Schluß der Vereine mit ſpeciellem Sweck 
mache 7) der Turnverein, gegründet 1862, Fahnenweihe 1860. 
Er benutzt während des Sommers den an der oberen Eiſenbahn— 
ſtraße gegenüber der Eifenbahngüterhalle gelegenen Turnplatz, 
im Winter den Turnkeller im Volksſchulgebäude. Im Krieg 
1870/ J trat der Verein dem Männerhilfsverein (Sorge für 
feldmäßige Ausrüſtung von Krankenträgern und Urankenwärtern) 
bei. Mitglieder: 60 aktive, 40 paſſive. Dorfland: F. Sturm, 
Buchhalter bei der Vorſchußbank. 

u 





Die 

200 jährige Jubelfeier 

der Stadt. 
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I Lörrach Stadt wurde, hat der erſte Teil gegenwärtiger 
Schrift urkundlich gezeigt, der zweite Teil hat in kurz 
gedrängter Chronik ein Bild der Stadt des Jahres 1882 ge— 

geben. 1682! Das Kindlein war gar klein und ſchwach. 1882! 
Der Mann tritt kraftvoll dar. Wie konnte es da anders ſein, 
als daß die Herzen warm und wärmer ſchlugen für die ſolenne 
Feier des 200 jährigen Dubelfeftes! Die Tage vom Sonntag 
dem 20. bis Mittwoch den 25. Auguſt waren die Cage des 
Feſtes (vergl. oben S. 6). 

Die Schützengeſellſchaft als Nachfolgerin der Schützengeſell— 

ſchaft von 1682 und der Bürgerkompagnie von 1756 hatte die 

Initiative ergriffen, die Gemeindebehörde ſchloß ſich an und 
raſcheſtens erfaßte Freude und Eifer zu des Feſtes glanzvoller 
Inſcenierung in ſelten gewohnter Weiſe alle Kreife der Ein- 

wohnerſchaft. Als der Sonntagmorgen des 20. Auguſt herauf— 
ſtieg, da prangten die Straßen der Stadt reich und ſchön in 
Guirlanden- und Blumenſchmuck, in der maleriſchen Sier der 
allwärts wehenden Fahnen und Flaggen. Selbſt die ärmſte Hütte 

nicht entbehrte der Abzeichen froher Feſtesſtimmung. 

Der Großherzog, von ſchwerer Krankheit erſt kurz geneſen, 

weilte der Kräftigung bedürfend im Bade, fern dem heimatlichen 
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Lande. Den Stellvertreter in der Regierung, Seine Königl. 

Hoheit den Erbgroßherzog Friedrich hatte die Stadt ehrfurchts⸗ 

vollſt geladen. Dienſtespflichten hielten den Geladenen ferne, 

hocherfreut aber wurden die Worte des Grußes vernommen, 
welche Nöchſtderſelbe der Stadt zum Feſt entbieten ließ. Gäſte 

von Nah und Fern ſtrömten herbei, und als um 9 Uhr die 

Glocken zum Feſtgottesdienſt in der evangeliſchen Stadtkirche riefen, 

da waren die Regenwolken, die ſich bis dahin in Strömen er— 

goſſen hatten, verſchwunden, freundlich blickte die Sonne hernieder 

auf die Menge fröhlich wogender Menſchen. Die von dem Ver— 

faſſer gegenwärtiger Schrift gehaltene Predigt wurde zum Druck 
begehrt. Da ſie ein Stück des Feſtesganzen bildet, ſo kann und 
will dem Begehren nicht widerſprochen werden. Sie folgt unten 

Abſchnitt 5. Von gewaltiger Wirkung war zum Schluß des 

Gottesdienſtes das Lied „Nun danket alle Gott“, vorgetragen 

unter Begleitung von Blechinſtrumenten von einem aus ſämt⸗ 

lichen hiefigen Geſangvereinen gebildeten Männerchor. 

Punkt 12 Uhr ſetzte ſich vom Bahnhof aus der Feſtzug in 

Bewegung, welcher in feinen verſchiedenen Abteilungen ein in— 

tereſſantes, farbenreiches Bild vergangener Tage und der Veu— 

zeit bot. Ihm ſchwebte, von kräftigem Träger hoch zu Roß 

gehalten, die deutſche Fahne voran. Den Fahnenträger gelei— 

teten zwei Feſtreiter, denen von Tamburen unter Trommel— 

wirbel geführt eine Abteilung Feuerwehr folgte. Nach dieſer 

erſchien der Zugführer, Feuerwehrkommandant Dr. Keller zu 

Pferde, ſodann ein Muſikkorps und darauf eine Anzahl Schützen⸗ 

zeiger in roten Mützen und Kitteln mit den Seigerfähnchen, fo- 

wie die Läuter in grünem Koftüm. Ihnen ſchloſſen ſich vier 

Nackenſchützen des 16. Jahrhunderts an, ſtämmige Geſtalten mit 

breitkrämpigem But, Juchtenſtiefeln, Pumphoſen und Kollet, mit 

langem Degen und ſchwerer Nackenbüchſe. Es kamen die Scharf- 

ſchützen von 1796 in der oben S. 148 beſchriebenen Tracht 

und Ausrüſtung mit der Schützenfahne von 1770, die Bürger— 

wehr der Jahre 1820—55 in weißen Beinkleidern, rotem Frack, 

Tſchako, weißem Lederzeug, die Karl-Friedrichs-Fahne eskortierend. 

Ein Sug hieſiger Schützen in grauer, grün ausgeſchlagener Juppe, 

dunklen Beinkleidern, ſchwarzem Schützenhut, den Birſchfänger 
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zur Seite, den Stutzen über der Schulter ſchloß dieſe Abteilung. 
Die zweite Abteilung zeigte das ſchönſte Bild des Zuges, unter 
Dorantritt der Muſik die Feſtjungfrauen in früherer Dreneli⸗) 
und jetziger (Markgräfler-) Tracht, begleitet von Sdelknaben in 
Rot und Grün, welche ſilberne Becher für den Ehrenwein trugen. 
Da gab's zu ſchauen, zu bewundern. Hebel’s Seit war herauf: 
gekommen. Die mit zauberiſch-poetiſchem Hauch überftrahlten 
naturwahren Geſtalten feiner Dichtung ftanden uns leibhaft vor 

Augen. Hier reihten ſich die Staats- und Gemeindebeamten 
ein, eine große Anzahl fremder und hieſiger Schützen mit den 
Schützenſchreibern, die Schüler der Gberklaſſen des Pro- und 
Realgymnaſiums, die hieſigen Vereine mit ihren Fahnen, ſchließ— 
lich eine Feuerwehrabteilung. Der Sug bewegte ſich durch die 
Turmſtraße, Teichſtraße und Verrenſtraße nach dem Rathauſe, 
woſelbſt er Aufſtellung nahm. Die vom Balkon herab mit kraft— 
voller Stimme geſprochene Feſtrede des Bürgermeiſter Grether 
ſiehe unten Abſchnitt 4. Sieben Feuerwehrmänner erhielten, 
durch ihren Kommandanten überreicht, die von der Stadt ver— 

liehene Ehrenmedaille für 20 jährige treue Dienſtleiſtung. Die 
Dekorierten find: Gemeinderat F. Boldermann, Wagner 
Kalame, Vonditor Hibig, Küfer Rupp, J. Grether, N. 
Bruder, M. Kienle. Nach Beendigung eines durch die 
Geſangvereine vorgetragenen Liedes erfolgte der Abmarſch nach 
dem Schützenhaus durch folgende Straßen: Wallbrunnſtraße bis 
zur Eijenbahnlinie, Bahnhofſtraße, Friedrichsſtraße, Graben: 
Thumringer- und Baslerſtraße, Sollſtraße, untere Bahnhofſtraße 
und Wallbrunnſtraße. Faſt ſämtliche Teilnehmer des Suges 
trugen auf der Bruſt die Feſtmedaille (ſ. oben S. 150). Auf dem 
Schützenhauſe erefutierte die Stadtmuſik den Feſtmarſch von Bar- 
tholomäus, es folgte die Begrüßungsrede des Reichstagsabge⸗ 
ordneten M. Pflüger (j. unten Abſchnitt 4), Shrenwein — 
Nut ab! 54er Gewächs! — wurde kredenzt und ein munteres 
Feſttreiben begann. Jubelnde Begeiſterung rief ein von Bad 
Kreuth an den Großh. Amtsvorſtand dahier eingelaufenes und, 
da jener in Urlaub war, von Amtmann Seubert der Feſt— 
verſammlung ſofort mitgeteiltes Telegramm hervor. Dasſelbe 
lautete; 
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„Ich nehme recht aufrichtigen Anteil an der heutigen 
„Jubelfeier der Stadt Lörrach und deren Schützengeſellſchaft 
„und wünſche, daß Sie der Vertreter Meiner und der 
„Großherzogin teilnehmenden Empfindungen der Ein- 
„wohnerfchaft gegenüber fein mögen. Wir fenden Unſere 
„wärmſten Wünſche für das fernere Aufblühen und Ge: 

u„deihen der Stadt Lörrach und für das Wohlergehen 
„ihrer arbeitſamen Bevölkerung. Aus treuem Herzen 
„erflehen wir Gottes Segen über dieſelbe. 

Friedrich, Großherzog.“ 

Mit ſtürmiſchem Boch auf das erlauchte Fürſtenpaar wurde 
der Drahtbrief entgegengenommen, und ſofͤrt am Abend noch 
ging folgende telegraphiſche Antwort ab: 

„Freudig bewegt durch den huldvollen Ausdruck 
„herzlicher Teilnahme an unſerem Jubelfeſte ſagt Stadt- 
„gemeinde und Schützengeſellſchaft Euren Königlichen 
„Hoheiten in treuer Ehrerbietung tiefgefühlten innigen 
„Dank. Grether, Bürgermeiſter. 

Seubert, Amtmann.“ 

Während das Unattern vom Schießſtande meldete, daß die 
Schützen den Wettkampf aufgenommen hatten, begann in den 
Sälen der Bahnhofreftauration das von der Stadt gegebene Ban- 
fett, zu welchem mit den Vertretern der Stadt die hiefigen Staats⸗ 
beamten, die Bürgermeiſter des Amtsbezirks, die Bürgermeiſter 
der Städte des Kreiſes u. A. geladen waren. Den Gäſten ent⸗ 
bot Gemeinderat Holdermann den Willkommgruß: „Es iſt 
eine alte ſchöne Sitte, an feierlichen Gedenktagen Freunde und 
Genoſſen bei ſich zu verſammeln, im Austauſch freundlicher 
Geſinnung und in Erinnerung an vergangene Tage der 
Stimmung, die uns in ſolchen weihevollen Augenblicken belebt, 
Ausdruck zu geben. Ein ſolches Jubelfeſt feiern wir heute, 
die Stadt Lörrach hat es ſich nicht verſagen wollen, das Jahr 
feſtlich auszuzeichnen, in deſſen Lauf zwei Jahrhunderte dahin⸗ 
ziehen, ſeit Markgraf Friedrich Magnus unſern Markt 
flecken zur Stadt erhob und Karl Fried rich unvergeßlichen 

7 
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Angedenkens dieſes Privilegium beſtätigte und erweiterte. 

Namens des Gemeinderats der Stadt Lörrach heiße ich Sie, 

meine Herren Vertreter und Freunde aus Stadt und Land und 

Sie, die vom Staate berufen ſind, Jeder in ſeinem Amt zum 

Wohl des Bezirks und dieſer Stadt zu wirken, herzlich will— 

kommen und danke Ihnen, daß Sie ſo zahlreich unſerer Ein— 

ladung gefolgt ſind und dadurch unſerm Jubiläum erſt die 

rechte Weihe geben. Bewahren Sie uns für alle Zukunft Ihr 

Wohlwollen und Ihre Freundſchaft und ſeien Sie verfichert, daß 

auch wir uns beſtreben werden, das gute Einvernehmen, das 

alle Klaſſen unſerer Geſellſchaft verbindet, zu kräftigen und zu be— 

feſtigen. Ich trinke auf die Freundſchaft und Harmonie zwiſchen 

Bezirk und Stadt, Beamten und Bürgern und bitte Sie, meine 

Mitbürger, unſern Freunden, die uns das Feſt durch ihre Gegen— 

wart verſchönern helfen, ein donnerndes Boch zu bringen.“ Uräf— 

tiges Sinſtimmen in den Hochruf erfolgte. In herzlichen Worten 

erwiderte Bürgermeiſter Grether von Schopfheim, betonend, 

wie die ganze alte Markgrafſchaft das kräftige Aufblühen der 

Stadt Lörrach mit warm teilnehmender Freude begrüße, und dieſer 

Stadt fröhliches Blühen und Gedeihen wünſche bis in die fernſten, 

- fernften Seiten. Aus der Sahl der übrigen Tiſchreden — der 

Markgläfler löſte die Hungen raſch — heben wir nur noch die 

des ftellvertretenden Amtsvorſtandes Amtmann Seubert hervor, 

welche im Namen der Beamtenſchaft Lörrachs der Stadt 

freundlichen Gruß entbot. 

Ein im „Birſch“ improviſierter Tanz der Scharfſchützen 

mit den Feſtjungfrauen gab dem erften Feſttag frohen Schluß. 

Kein Unfall hatte die Freude getrübt, kein Mißton hatte ſie 

geſtört. 5 
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Das Jugendfeſt und die Schlußfeier 

der Schützen. 

. 

5» as Jugendfeſt war des Feſtes Krone. Geſchickt gruppiert, 

fein im Arrangement, wunderhübſch die Voſtümierung, 

wogte Montag Nachmittag 2 Uhr vom Schulhof aus bei heiter 

ſtrahlendem Sonnenſchein, von den Turnern geführt, von den 

Lehrern und zahlreichen Feſtordnern geleitet, der in ſeiner 

Maſſigkeit — es waren etwa 1000 Kinder — impofant 

wirkende Feſtzug der Schuljugend durch die Straßen der Stadt, 

voran die Gruppe Frühling, ein prächtig ausgeſtatteter Blumen- 

wagen, gezogen von Knaben in leichtem Sommergewand, auf 

ihm, blumenſtreuend, vier Mädchen in weißem Kleide, grüner 

Schärpe, Nut und grünem Band, ihm folgend die Knaben und 

Mädchen der zwei er ſten Schuljahre in weißem und hellem Kleid, 

die Knaben in grüner Schürze, mit Hacke, Spaten und anderem 

Gartengeſchirr. Die Gruppe Sommer zeigte den Ernte— 

wagen mit Garben, gezogen wie der vorige, auf ihm 

Mädchen und Knaben mit Getreidebüſcheln, mit Gbſtkörbchen, 

Sichel, Senſe u. dergl., gefolgt von den als Schnitter und 

Schnitterinnen gekleideten, mit Rechen, Gabeln u. dergl. ausge— 

rüſteten Knaben. und Mädchen des 5. und 4. Schuljahres. Der 
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Herbitwagen war ausgeſtattet mit Butte, Faß und Huber, hoch— 

aufgetürmt Trauben, Apfel, Birnen u. dergl., auf dem Wagen 

Winzer und Winzerinnen, Trauben einheimſend 2c., folgend 

die Kinder der oberen Schuljahre, die Knaben als Winzer mit 

blauer Schürze, mit Butte und Vebmeſſer, die Mädchen mit 

Suber, Körbchen mit Obſt, die Kleider mit bunten Bändern 

beſetzt. Hwiſchen Berbſt und Winter beginnt die Jagd. So 

durfte denn auch der Jagdzug nicht fehlen. Ihn bildeten 

die Schülerinnen der höheren Töchterſchule in grüner Jagd— 

gewandung mit Armbruſt und Hüfthorn, aus dem über die 

Schulter geworfenen Köcher vergoldete Pfeile ragend, den Jagd— 

hut mit Tannreis und Federſchmuck auf dem Haupt; an dieſe 

ſich anſchließend vier ſtramm auftretende Jäger modernen 

Charakters mit Büchſe, Jagdtaſche und keckem Jägerhut. Der 

Winterwagen führte zwei Mädchen in feinem Pelzkoſtüm, über 

denen ein reich gezierter Chriſtbaum ſich breitete. Ihm folgten 

die älteren und älteſten Knaben und Mädchen der Schuljugend, 

mit Muff und Pelz, mit Pelzkappe und umgehängten Schlitt— 

ſchuhen, Schneeflocken auf den Kleidern, in ihrer Mitte auf 

zweitem Wagen einen hochaufgerichteten Schneemann führend, 

reichlich Schneeballen unter die Menge werfend. Durch die 

Spaliere dicht geſtauter Menſchenmaſſen bewegte ſich der Zug 

in größter Ordnung, von Alt und Jung jubelnd, zum Teil 

unter Thränen begrüßt, von Blumen aus den Fenſtern und von 

den Balkons herab überſchüttet. Es hat uns manch' Einer, der 

ſchon viel geſehen hat in der Welt, bezeugt, daß ihm Schöneres, 

Lieblicheres, Herzerfreuenderes noch nicht zu Geſichte gekommen 

ſei. Und wahrlich! das Jugendfeſt allein hätte genügt, ein 

Feſt darzuſtellen. Die in Freude und Luſt ſtrahlenden Kinder- 

geſichter, das fröhliche Lachen und Plaudern der Jugend, die 

farbenprächtige Koftümierung und reiche Ausſtattung des mit 

feinem künſtleriſchem Verſtändnis arrangierten Zuges — das 

alles war über Beſchreiben reizend und ſchön. Auf dem unter— 

halb des Schützenhauſes hergerichteten Feſtplatz folgten Be— 

wirtung der Kinder, Spiele und Beluſtigungen mannigfachſter 

Art. Und als um 6 Uhr Abends der Zug in derſelben Ordnung, 

wie er gekommen, zurückkehrte in den Hof des Volksſchul— 
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gebäudes, da hatte kein Mißgeſchick irgend welcher Art den 
Verlauf des Feſtes geſtört, obwohl eine nach Tauſenden zählende 
Menſchenmenge den Zug umdrängt hatte und auf dem Feſtplatz 
die Jugend toſend umſchwärmte. 

Um das künſtleriſche Arrangement dieſes Teils der Feſtfeier 
hat ſich in erſter Linie Deſſinateur J. G. Müller dahier 
verdient gemacht. 5 

Den Schluß des Geſamtfeſtes bildete am Mittwoch Abend- 
eſſen und Ball der Schützengeſellſchaft auf dem Schützenhauſe. 
Unter dem Ehrengeleite der Scharfſchützen und der Bürgerwehr 
zogen unter Dorantritt der Muſik die Schützen mit den Dreneli’s 
und den Markgräflerinnen, ſowie den übrigen geladenen Damen 
hinauf auf den Schedelberg. Während des Eſſens ergriff der 
Schütze R. Vogelbach-Däublin das Wort zu folgendem Trink— 
ſpruch, der Schlußrede des ganzen Seftes: . 

„Liebe Schützen, werte Schützenfreundinnen und Schützen⸗ 
freunde! Noch eine kurze Spanne Seit und verklungen werden 
ſie ſein die Feſtklänge, die uns in den letzten Tagen ſo freudig 
belebten; nur morgen vielleicht noch werden einzelne Auserwählte 
brauſende Töne vernehmen, die durch bösartige, jeder unge— 
trübten Freude neidiſche Geiſter erweckt ſind; doch auch dieſe 
verſchwinden, bleiben wird uns Allen die frohe Erinnerung an 
das ſchöne Feſt, das wir feierten. Welche hiſtoriſche Berech— 
tigung wir zu dieſer Feier hatten, haben Sie mehrfach aus be- 
redterem Munde vernommen; ich will deshalb, beſonders in 
Rückſicht auf die koſtbare Zeit unſerer Damen, nicht ſchon Ge— 
jagtes wiederholen, ſondern nur noch einige flüchtige Blicke auf 
Jüngſtvergangenes, der Vorzeit Angehörendes und Sukünftiges 
unſerer lieben Schützengeſellſchaft werfen und noch gebotene 
Pflichten erfüllen. Wenn wir auch, eingeſchüchtert durch die 
Ungunſt der Seit, mit Bangen und Sagen an die Veranſtaltung 
zu dem Feſte herangetreten ſind, ſo hat doch bald die allſeitig 
kundgegebene Sympathie der hieſigen Bevölkerung, wie diejenige 
unſerer alten Freunde in der Nachbarfchaft uns ermutigt, nicht 
auf halbem Wege ſtehen zu bleiben, ſondern etwas Rechtes zu 

ſchaffen. Eine ganz beſondere Anregung hierzu gab uns der 
Beſchluß des löblichen Gemeinderates, das 200 jährige Jubiläum 
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der Stadt mitzufeiern. Ich glaube auch ohne Unbeſcheidenheit 

ſagen zu dürfen, die Bemühungen der Stadt und unſerer 

Geſellſchaft, die ja beide ſtets in gleicher Weiſe der Gunſt 

oder der Ungunſt des Schickſals unterworfen ſind, wurden 

vom ſchönſten Erfolge begleitet. Es war aber dies nur möglich 

durch die altbewährte Opfermwilligfeit der Bewohner Cörrachs. 

Ich darf deshalb hier nicht unterlaſſen, Namens der Schützen 

geſellſchaft allen Denen von hier und aus der Nachbarſchaft, 

die uns in freundlichſter Weiſe Unterſtützung zu Teil werden 

ließen, den wärmſten Dank auszuſprechen. Es war freilich hohe 

Seit, daß eine rettende That unſerem älteſten Lörracher Vereine 

zu Hilfe kam. Die Beihe derjenigen, die in den 50er und 60er 

Jahren, begünſtigt durch die äußeren Verhältniſſe, unſere Fahne 

hochgehalten und die lieben Bäume ſchufen, in denen wir uns 

jetzt freuen, iſt ſtark gelichtet. Ein Teil iſt allzufrüh den dunkeln 

Weg gegangen, auf dem nichts Leibliches wiederkehrt — ihrer 

wollen wir hier in Liebe ehrend gedenken. Ein anderer Teil, 

der noch unter Ihnen weilt, iſt ein gealtertes Geſchlecht, dem 

das Herz wohl noch warm für unſern Verband ſchlägt, dem aber 

Aug’ und Hand anfangen den Dienft zu verſagen. Die Hoffnung 

ſtand ſonach in jüngſter Seit bei einem kleinen Reſt älterer Kern 

truppen und auf Suwachs jüngerer Mannſchaft. Glücklicher— 

weiſe hat ſich dieſe mit guten Eigenfchaften ausgerüſtet eingeſtellt 

und ſo konnte die Geſellſchaft wieder an eine größere Aufgabe 

herantreten. Sie hat ſie unter tüchtiger Führung gelöſt, ſie 

wird den alten Spruch „aus den Ruinen blüht neues Leben“ 

wieder zur Wahrheit machen. Wie unſere Altvordern ſtolz fein 

konnten, zweimal durch fürſtliche Gunſt in der Verleihung des 

Geſellſchaftsrechtes einen eigentlichen Freiheitsbrief erhalten zu 

haben, in einer Seit, wo man ſonſt von den Thronen herab 

nicht freigebig war mit bürgerlichen Rechten, ſo wollen auch 

wir es uns zur Ehre rechnen, einem Verbande anzugehören, der 

Mannestugenden erfordert, der, wie es in unſerem alten Stamm— 

buche heißt, „Ordnung und Liebe hat, auch nöthigen Falles zu 

gebrauchen ſei.“ Darum, liebe Schützen, und beſonders ihr 

jungen Mitglieder, ſtehet treu zu unſerer Fahne, knüpfet immer 

feſter das Band, das uns umſchlingt und es wird nicht ſchwer 
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zu bringen und Ihr werdet Euch Freudenſtunden bereiten, die 

freier Männer würdig ſind. Ich ſchließe damit, daß ich Euch, 

liebe Schützen, bitte, dem löblichen Stadtrat für das reiche Ge— 

ſchenk und unſerem verehrten Dorftand für feine unermüdlichen 

Beſtrebungen und Aufopferung den gebührenden Dank in einem 

donnernden Noch zu bringen.“ 

Begeiſtert ſtimmte die Verſammlung in den Bochruf ein. 

In der erſten Morgenſtunde des nächſten Tages fanden der Ball 

und damit die geſamte Feſtfeier der Stadt und der Schützen— 

geſellſchaft ihren Abſchluß. Die Atägige Feier war glücklich und 

würdig verlaufen von Anfang bis zu Ende: kein Unfall iſt zu 

verzeichnen, kein Mißton, keine Unzukömmlichkeit irgend welcher 

Art. Und die Feier — fo iſt das übereinſtimmende Urteil Aller, die 

fie erlebt haben — die Feier war gelungen in allen ihren Teilen. 

Wir ſchließen mit dem Feſtbericht der „Karlsruher Seitung“: 

„Mögeſt du blühen und gedeihen bis in die fernſten, fernſten 

Seiten, Lörrach, liebe, teure Stadt! Wie nennt dich doch Hebel 

in feiner „Wieſe“? „E ordelig Städtli mit fine Fenſtere und 

Gieble.“ Und wo doch, ſagt er, daß du ragſt, auf welchem 

Fleck Erde hat man dich erbaut? Sieh’, der Abendſtern hat's 

ſeiner Mutter, der Sonne, herausgelockt, als er, von ihrer ſorg— 

ſamen Hand geführt, hernieder auf den Schwarzwald ſchaute, 

auf Berg und Strom und Land bei Baſel, an der. Schweizer- 

grenze. Und Hebel hat fie belauſcht, Mutter und Kind. 

Er ſchwatzt und frogt fie das und deis, 

Sie git em Bricht, ſo guet ſie's weiß. 

Er ſeit: „C) Muetter, lueg doch au, 

Do unte glänzt's im Morgetau 

So ſchön, wie in di'm Bimmelsſaal!“ 

„He,“ ſait ſie, „drum iſch's Wieſethal!“ 

Und da liegt Lörrach, das „ordelig Städtli“. Da im Wieſen— 

thal hat es das Jubelfeſt jenes 200 jährigen Beſtehens gefeiert, 

und da war's ſchön, liebe Sonne, die du deine Strahlen uns fo 

freundlich geſpendet haſt an den frohen Tagen, es war ſchön bei 

unſerm Feſt, jo ſchön — s' ſoll keine Gottesläſterung fein — „jo 

ſchön wie in di'm Himmelſaal!“ 8 7 
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Die Predigt. 

„ 

4 N ebt unſerm Gott allein die Ehre! Er iſt ein Fels. 

©: Seine Werke find unſträflich; denn alles, was er thut, 

das iſt recht. Treu iſt Gott und kein Böſes an ihm, gerecht 

und fromm iſt er. Gedenke der vorigen Seit bis daher, und 

betrachte, was er gethan hat an den alten Vätern. Frage 

deinen Vater, der wird dirs verkündigen, deine Alteſten, die 

werden dirs ſagen.“ (5. Moſe 52, 5. 4. 7.) 

„Gedenke der vorigen Seit bis daher, und betrachte, was 

Gott gethan hat an den alten Vätern!“ So rief Moſes, Iſraels 

kraftvoller Führer ſeinem Volke zu in dem wunderbar herrlichen 

Dank und Triumphlied, mit dem er am Abend feines Lebens 

zum Sterben gerüſtet des Volkes Geſchichte in markig kurzen 

Sügen vor fein Geiſtesauge treten ließ. „Frage deinen Vater, 

der wird dirs verkündigen, deine Alteſten, die werden dirs 

ſagen“, und ſie werden bezeugen: „Gebt unſerm Gott allein 

die Ehre! Er iſt ein Fels. Seine Werke ſind unſträflich; denn 

alles, was er thut, iſt recht. Treu iſt Gott und kein Böſes an 

ihm, gerecht und fromm iſt er.“ 

Auf zwei Jahrhunderte deines Seins blickſt du zurück, 

Stadt Lörrach, am heutigen Freuden- und Ehrentage. Blendende, 

prunkvolle Züge deiner eigenen, engbegrenzten Geſchichte find 
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wenige zu gewahren, und dieſe wenigen ſollen nicht hervor— 

gekehrt werden zu dieſer Stunde. Die großen Ereigniſſe aber 

des Welt: und Dölferlebens aus dieſen zwanzig Jahrzehnten, 

die tief greifenden Spuren der Geiſtesarbeit mächtig gährender 

Decennien, ſie haben dein Leben im Innerſten erfaßt und mit— 

beſtimmt, mit ihnen, durch ſie biſt du die Stadt geworden, 

welche getroſten Mutes ſich und anderen zur Freude heute 

dartreten mag in glanzvoll ſchönem Feſtesſchmuck! 

Dem Jubel und der Freude die Weihe zu geben, die von 

Oben ſtammt, Berz und Auge hell zu machen und klar und feſt 

im Lichte ewiger Gottesgedanken, haben wir hier uns zuſammen— 

gefunden im Haufe des Kern eine Feſtgemeinde. In Ehrfurcht 

und Andacht blicken wir hin auf die zwei Jahrhunderte unſerer 

Stadt: wir gedenken der vorigen Seit bis daher und betrachten, 

was Gott gethan hat an den alten Vätern! und wir bezeugen 

und bekennen: Gebt unſerm Gott allein die Ehre! 

I: 

Wir gedenken der vorigen Seit. 1682! Aus tauſend 

Wunden noch bluteten Volk und Land der Deutſchen, aus 

Wunden, die drei Jahrzehnte jenes Krieges geſchlagen, der ent— 

brannt um der Menſchenherzen höchſtes und heiligſtes Gut, die 

Freiheit der Gewiſſen, ſein Ende fand in Morden und Sengen, 

in der Verwüſtung deutſcher Lande, in der ohnmächtigen Ser— 

ſplitterung deutſcher Stämme. Drüben ragte des Markgrafen⸗ 

landes jüngſte Burgruine, einſt das ſtattliche Schloß von Rötteln, 

jetzt ein düſterer HSeuge des mordbrenneriſchen Wütens galliſcher 

Söldnerſchaaren. Jahrzehnte lang zertrat der Fuß franzöſiſcher 

Beeresfäulen die Saaten deutſcher Gefilde, vernichtete die 

Brandfackel des Erbfeindes deutſche Städte und Dörfer. Seiten 

der Erniedrigung waren's, der Schmach, der Schande. Sie 

ſtiegen herauf ſchwer und ſchwerer, als der gewaltige fränkiſche 

Cäſar, der ein Weltreich ſich zu Füßen legen wollte, die deutſchen 

Stämme an ſeinen Siegeswagen kettete, deutſche Krieger zur 

Neeresfolge des Feindes verpflichtend zwang. Es ward ſchmerzlich 

empfunden der Druck unſeliger Jahre, als wir, das Volk der 

Deutſchen, frei vom Joche des fremden Unterdrückers, Stamm 

. U ICHEERRENEN\ 
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wider Stamm ſtanden, Land gegen Land, zerſpalten, zerriſſen, 

ohnmächtig, kraftlos, der Nachbarn Bohn und Spott. 

Und wie lange, lange Jahre war der äußeren Knechtichaft 

die Unfreiheit im Innern zum Genoſſen gegeben! wie lange 

wußten die Völker, dem Sinzelwillen des Herrichers überliefert 

— wie lange wußten ſie nicht von Recht, nur von Gnade! 

ſeufzend unter dem Druck der Unfreiheit des Beſitzes, des Leibes 

und Lebens! gepreßt zum Dienſt der Hehnten, der Frohnden, 

der willkürlichen Heeresfolge! Den Leuchter des Evangeliums 

hatten die Männer der Reformation auf den Scheffel geſtellt, 

daß er weithin ſegnendes Licht ſtrahlte. Aber trübe und dumpf 

qualmend in der enggepreßten Luft des Gezänkes um Dogmen 

und Formeln glimmte jetzt dieſes Licht matten Scheines, zerſpalten 

waren die Bekenner des einen evangeliſchen Glaubens, erbittert 

ſich befehdend ſtanden ſie wider einander. Starre, leere Form 

ertötete in den Schulen das Leben des Geiſtes, und wo das 

Herz unausgefüllt war im tiefſten Grunde, wo der Geiſt nicht 

war frei geworden im Beſitze ſelbſterworbenen Wiſſens, kraftvoll 

geſtählten Könnens, da mochte des Lebens Sitte nimmer edel 

ſein und rein und gut. 

So das Bild deſſen, das war. Wie ganz anders jenes, 

welches jetzt unſerm Auge ſich zeigt! Sum ſtattlich ſchönen Lande 

iſt das vereinzelte Kleingebiet herangewachſen, dem die werdende 

Stadt angehörte, und über Badens Großherzogthum ſchwebt 

ſchützend des deutſchen Kaiſerreiches mächtiger Aar. Der Bann 

der Unfreiheit iſt hinweggenommen, verbrieft, beſchworen ſind 

des Volkes, find des einzelnen Rechte. Geſunken jmd die 

trennenden Mauern, die in zwei Kirchen zerklüftet hatten die 

eine Kirche der Reformation, und friedlich, ſich achtend, ſich in 

Siebe vertragend leben die Bekenner verſchiedenen Glaubens in 

einem Lande, in einer Gemeinde, in einem Haufe: Lebensvoll 

ſtets ſich erneuernden Inhalt des Wiſſens, des Rönnens, der 

geiſtigen und ſittlichen Kraft giebt die Schule, der Neuzeit wert- 

vollſtes Juwel in unausgeſetzt treuer Arbeit hinein in des Volkes 

Sein, das feſter, ſicherer einhergehet in den Bahnen edler Sitte, 

als die Geſchlechter ſchreiten konnten, auf deren Gräbern wir, 

die Kinder dieſer Tage wandeln. 
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So iſt Seit und Volk erſtarkt und herangewachſen, und ſo 

biſt mit Seit und Volk du herangewachſen und erſtarkt, Lörrach, 

teure Stadt! Eingegliedert mit treu ergebenem Sinn dem Badner 

Lande, dem Reich der Deutſchen, warm und ſelbſtbewußt durch- 

glüht von der Freiheit hohem Gedanken, pflegend den Geiſt des 

freien evangeliſchen Glaubens, in dieſem Geiſt aber und durch 

ihn friedlich wandelnd mit den Bekennern aller Vonfeſſionen, 

mit den Anhängern jeglicher Glaubensrichtung! ſtolz auf deine 

Schulen, die Pflanzſtätten reichen Wiſſens, edler Geiſtesbildung! 

ſtolz zumal am Jubeltage auf dein jüngſtes Cieblingskind dieſer 

Schulen, die ſich eben zur höchſten Stufe vorbereitender Bildungs— 

ſtätten erhebende ehemalige kleine Lateinſchule, die in ihren Annalen 

den Namen des Dichters unſeres heimiſchen Gaues, Joh. Peter 

Nebel ehrend verzeichnet! Freudig ſchweift der Blick umher. 

Erblüht iſt der kleine Flecken zur Stadt an eiſenbeſchienter Straße, 

zur Stadt emſigen Fleißes, raſtloſen Schaffens, zur Stadt der 

Arbeit, weltbekannter Induſtrie, erblüht zum centralen Mittel⸗ 

punkt des Bezirks, des Kreiſes, zur Stadt, die freundliche Grenz⸗ 

wacht hält an der Eingangspforte des uns enge verbundenen 

lieben Schweizerlandes! So ſchauen wir dich, unſer liebes 

Lörrach, am frohen Feſte! Wir gedenken der vorigen Seit bis 

daher und betrachten, was Gott gethan hat an den alten Vätern. 

ir 

Gott hat's gethan. Sein Walten im Gang welterſchütternder 

Ereigniſſe wie in den Führungen des Einzellebens der Gemeinde, 

der Familien, Sein Walten in der Kriegszeiten toſenden Wettern 

wie in dem ſtillen Wachſen friedlicher Jahre, in ſichtbar ge— 

ſchauten Gaben des Segens wie in ſchmerzvollen Beimſuchungen, 

die läuternd, kräftigend, ftählend auch zum Segen wurden — 

unſeres Gottes Walten hat's gefügt, daß wir in jubelnder 

Freude heute mögen hinblicken auf unſerer Stadt zweihundert— 

jährige Geſchichte, auf ihre Gegenwart aus der Vergangenheit 

ſegnend erblüht. Wir falten betend die Hände: Gebt unſerm 

Gott allein die Ehre! Er ift ein Fels. Seine Werke ſind un— 

ſträflich; denn alles, was er thut, iſt recht. Treu iſt Gott und 

kein Böſes an ihm, gerecht und fromm iſt er. 
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Ihm die Shre! Unſer Dank aber auch Allen, Allen, die 

in rückwärts liegenden Jahren, die in den Tagen dieſer unſerer 

Seit der Stadt Beſtes geſucht haben, weiſe ſorgend, treuen 

Mühens, in opferfreudigem Wirken! Unſer Dank dem er: 

habenen Fürſtenhauſe, deſſen Ahnen Recht und Wappen der 

Stadt verliehen und beſtätigt haben und unter deſſen huldvoller 

Fürſorge die Stadt blühen und gedeihen konnte bis auf dieſen 

Tag! Unſer Dank jenen, die, berufen zum Amt des öffentlichen 

Dienſtes, treu gewirkt haben für das gemeine Wohl! Wir ge— 

denken ihrer von jenem Landvogt Guſtav v. Wallbrunn an, 

deſſen Namen die Gedenktafel unſerer Kirche ehrend verzeichnet,) 

bis — ich darf nur von den Toten ſprechen — bis herab zu den 

letzt zu Grabe gegangenen unſerer Stadtvorſtände, den Bürger— 

an, der von St. Alban zu Baſel entſendet am 21. Januar 1556 

die erſte evangeliſche Predigt hielt in dem damaligen Flecken, 

bis auf Friedrich Siegmund Blum, den vor bald zwei Jahr 

zehnten der Tod hinwegführte aus dem Pfarramt der Ge— 

meinden) Unſer Dank Allen, die, ein Jeder in feiner Weiſe, 

an der ihm gewieſenen Stelle haben beigetragen zu der Stadt 

Blühen und Gedeihen! Sie leben in dankbarem Gedenken der 

Gemeinde von dem Ehepaare Peter Köchlin an, dem die Ge— 

meinde bei Erbauung dieſer Kirche den Ehrenftuhl widmete, bis 

herab auf Leon Baumgartner, auf Vikolaus Köchlin, dem 

vor ſechs Jahren zu Grabe gegangenen Träger dieſes mit der 

Geſchichte unſerer Stadt jo innig verwachfenen Namens. f) 

Unſern Dank jedem braven Bürger, der, war fein Name vielleicht 

auch wenig genannt in der Gemeinde, treu war in ſeinem Haus, 

in feinem Beruf, in dem ihm befohlenen Teil der Fürſorge für 

das allgemeine Wohl! Ehre dem Andenken jeder Hausfrau, 

die hingebenden Waltens ſchaffte, daß Segen ausging in die 

Gemeinde von dem Beim ihrer Familie! Sie alle ſind zu den 

Toten gegangen. Aber wie draußen auf der Stätte, da ihre 

*) Vergl. oben Seite 30. 78. 

an) Vergl. oben Seite 125. 

) vergl. Seite 81. 127. 

) Vergl. S. 98. 107, 

12 
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Gebeine ruhen, über ihren Gräbern friſches Leben ſproßt und 

grünt, ) jo iſt auf dem durch ihr Mühen bereiteten und ge 

feſtigten Boden ſchmuck und ſchön die Stadt erblüht, deren du, 

der Sohn, der Enkel dich heute jubelnd freuſt. Ehre ihrem 

Andenken! Dank unſern Toten! 

Unſer Dank — können wir ihn froh und freudig empfinden 

in dieſen Feſtestagend ohne Selbſtſchuldigung, ohne Selbſtan— 

klage d Wo der Chriſt ſeines Gottes Segnungen dankbar ermißt, 

da fehlt ihm nimmer das Bewußtſein, das ſich in dem Worte 

Jakobs kund thut: „Herr, ich bin zu geringe aller Barmherzigkeit 

und Treue, die du an deinem Unechte gethan haſt.“ Und ſo 

beugen wir uns denn auch heute in Buße vor dem Herrn, dem 

heiligen und gerechten Gott. Und aus bußfertigem Berzen 

keimen heilige Entſchließungen. Wo wir träge waren in der 

Erfüllung unſerer Pflichten gegen unſer Gemeinweſen, da wollen 

wir uns begeiſtern zu treuem Eifer, zu emſigem Wirken. Wo 

Selbſtſucht, Eiferfucht, wo Mißgunſt, kleinlicher Veid vielleicht 

ſchöne Blüten bürgerlichen, gemeindlichen Lebens haben im 

Keime erſtickt, da ſoll ſelbſtverleugnende Hingabe an das gemeine 

Wohl, freudige Gpferwilligkeit, da ſoll der Sinn, in dem Jeder 

dem Derächter Trutz bietend feiner Stelle ſich freut, fie ſollen 

uns Alle, Alle einreihen in die Sahl der Mitarbeiter für unſerer 

Stadt Wohlfahrt und Gedeihen! 

Die Bürgergarde, bei Verleihung und Beſtätigung des 

Stadtrechtes errichtet und formiert, hat ſich gewandelt im Lauf 

der Jahre in eine Vereinigung zur Übung ritterlichen Spieles, zur 

Pflege edler Geſelligkeit. Der Geiſt der Sucht und der Ordnung 

aber, zu deſſen Handhabung ſie berufen war, der Geiſt des Ge— 

horſams gegen das Geſetz und die öffentliche Ordnung, der Geiſt 

der Liebe zu Fürſt und Vaterland, zur heimatlichen Gemeinde, er 

ſoll wohnen in unſern Herzen, ſoll walten in unſern Häufern! 

Gottes und Jeſu Chriſti heiliger Geiſt ſoll uns leiten und führen 

in Amt und Beruf, in Arbeit und Erholung, in Tagen der 

Freude und des Glückes, wie in Seiten der Sorgen und der 

Schmerzen! Von ihm regiert ſei unſre Stadt und Gemeinde eine 

) Vergl. S. 98 ff. 
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Stadt Gottes, eine Gemeinde, da Seine Ehre wohnet! So ſei 

es! und iſt es ſo, dann wird die Stadt blühen und gedeihen 

unter Gottes ſchirmender Hand. Die Lerche wird frank und 

frei ſich immer kräftiger gen Himmel heben, und die nach uns 

kommend dieſes Wappens Seichen tragen”), die werden, will's 

Gott, in ferner, ferner Seit noch froh ſein über ihrer Stadt 

Lörrach, wie wir heute froh ſind über ihr, und ſie werden 

jauchzend frohlocken, wie wir es thun zu dieſer Stunde: 

Lob, Shr' und Preis dem höchſten Gut, 

Dem Vater aller Güte, 

Dem Gott, der alle Wunder thut, 

Dem Gott, der mein Gemüte 

Mit feinem reichen Troft erfüllt, 

Dem Gott, der allen Jammer ſtillt! 

Gebt unſerm Gott die Ehre! 8 

Amen! 2 

) S. oben 5. 34, 



4. 

Die Feſtreden. 

* 

Rede des Bürgermeiſters Grether 

(ſ. oben S. 167). 

Werte Feſtverſammlung! 
5 
E ſeltener Tag und darum von denkwürdiger Bedeu— 

nung iſt heute für unſere Gemeinde angebrochen. Seit 

Wochen ſind, nicht achtend der mancherlei Ungunſt der Seit, nicht 

des Tages Mühſal, Vorbereitungen zu einfacher, aber würdiger 

Begehung eines Jubiläums, einer Erinnerungsfeier der Er— 

hebung unſerer Gemeinde zu einer Stadt, im Gange geweſen. — 

Swei Jahrhunderte liegen zurück, deren Geſchichte für unſeren 

Ort wir heute in kurzen Sügen ſchauen, von der wir lernen 

und genießen können! — 

Vicht viele Tage des Glanzes jind es, welche unſere Stadt 

in dieſen langen Jahren aufzuweiſen hat, auch neben Lichtblicken 

fürſtlicher Huld, die ihr dabei zu Teil wurden, bedurfte es doch 

allezeit der Anſpannung aller ihrer Uräfte, um des Fleißes Früchte 

zu ſchauen und um in beſcheidener Weiſe Segen in die Bürger— 

häuſer ließen zu laſſen. Die Flamme der Verwüſtung, die aus 

dem Innern Gſterreichs einen Weg findet und halb Europa in der 
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Geſtalt des dreißigjährigen Krieges entzündet, läßt auch unſere 
Gegend nicht verſchont. Schloß und Flecken Rötteln haben, bald 
durch kaiſerliche, bald durch ſchwediſche Truppen berannt, viel zu 
leiden. Und ſo kommen denn die oftmals bedrohten Einwohner 
nach und nach in den der Beformation ſeit 1556 zugethanen 
und aufblühenden Marktflecken Lörrach. Dreißig Jahre nach den 
Stürmen des Schwedenkrieges durchziehen in frevelndem Über: 
mute die Feldherrn Ludwig's XIV. die deutſchen Grenzlande. 
Auch Rötteln wird, obgleich aufs äußerſte verteidigt, im Sommer 
1078 erſtürmt; der zündende Feuerbrand fliegt in feine alter— 

tümlichen Gemächer und öde und wüſt liegt von da an der 
ſtolze Herrenbau! Aber wie fo oft im Leben der Sturz des 
Einen zur Erhebung des Andern dienen muß, jo auch hier, denn 
Lörrach gewinnt von da an neuen Aufſchwung. Gberamt, 
Specialamt und Kapitel werden bei einem nachmaligen Beſuche 

des Markgrafen Friedrich Magnus nach hier verlegt und am 
18. November 1682 wird der Ort unter Verleihung weit: 
gehender Rechte zur Stadt erhoben. 

Bald bricht ein neues Jahrhundert an, aber auch das 
bringt der jungen Stadt, veranlaßt durch den ſpaniſchen Erb— 
folgekrieg, ſchwere, unheilvolle Seiten. 

In den Bebgeländen von Tüllingen, Weil und Haltingen 

rinnt an einem Oktobertage des Jahres 1702 mancher Tropfen 
Blutes zur Erde nieder, denn Markgraf Ludwig von Baden 
kann nur nach verzweifelten Nandgemenge das von franzöſi— 
ſchen Truppen beſetzte Käferholz wieder zurückgewinnen. 

Erſt jetzt kommt eine längere Periode des Friedens und 
wir dürfen unterſtellen, daß, begünſtigt durch dieſelbe, auch hier 
das Sunftweſen nicht ohne wachſenden Einfluß auf die poli- 
tiſche und gewerbliche Geſtaltung des Gemeinweſens verblieben. 

Doch mag im Laufe der Seiten manches gegebene Verſprechen 

nicht eingelöſt worden, manche überkommenen Rechte mögen ver: 

loren gegangen ſein, denn 1755 wendet ſich die Bürgerſchaft an 

Markgraf Karl Friedrich um Beſtätigung und Erneuerung ihrer 
Privilegien. Ein Jahr darauf wird der Stadt ein neuer Frei— 

heitsbrief ausgeſtellt, die Gemeindeverwaltung völlig umgeſtaltet 
und unter Anderem auch die Bürgerſchaft, militäriſchen Dienſtes 
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wegen, in Kompagnien eingetheilt. Von ſolcher Bedeutung 

mögen jene Vorgänge geweſen ſein, daß zu deren Andenken 

ſilberne, ja ſelbſt goldene Gedächtnismünzen geprägt wurden. 

In nicht hervorragender Stellung wirkt um die Mitte der 

80er Jahre bis 17901 ein Mann Hier, auf den wir Mark⸗ 

gräfler, ja alle Badener heute noch ſtolz ſind und der ſpäter in 

unübertroffener Weiſe das Leben ſeiner engeren Heimat in 

Liedern und Bildern uns vor die Seele zu führen weiß, Johann 

Peter Hebel. i 

Bald ſoll die friedliche Entwicklung der Stadt abermals 

durch Kriegslärm geſtört werden. Öfterreichs, Frankreichs und 

Rußlands Beere ziehen über unſere Fluren und kämpfen bei 

Kandern und Schliengen. Es ſind die Vorläufer zum ſpäter 

ganz Europa erſchütternden Rieſenkampfe! 

Neujahrsmorgen 1814! Er bringt uns das Ende jener 

traurigſten Periode, während welcher auch Baden unfreiwillig im 

Dienſte des franzöſiſchen Kaifers geſtanden! Saft um dieſelbe 

Seit da Blücher bei Caub über den Bhein geht, verlaſſen drei 

fürſtliche Führer, gefolgt von gewaltigem hier zuſammengezogenem 

Heere, unſern Ort, um über Baſel den franzöfiichen Boden 

zu betreten. 5 

Jene brutale Abſperrung des Continents vom überſeeiſchen 

Handel muß auch unſere Gegend ſchwer empfinden; die Jahre 

1816 und 1817 verſetzen die Stadt der herrſchenden Teuerung 

wegen in große Bedrängniß. Doppelt froh weilt drum unſere 

Erinnerung beim Jahre 1818, das dem badiſchen Volke, zuerſt 

in Deutſchland, eine Verfaſſung bringt. 

Die ideale Begeiſterung des Jahres 1848 in ihren Dor- 

zügen und ihren Fehlern ſpiegelt ſich in dem Anteile unſerer 

Stadt, den ſie in Folge ihrer Nachbarſchaft zur Schweiz und zu 

Frankreich nehmen mußte! 

Ungebrochen durch die folgenden Beaktionsjahre bewahrt 

ſich unſere Bürgerſchaft den freien vaterländiſchen Sinn und tritt 

mit ihrem freiſinnigen Fürſten Friedrich, abermals zuerſt in 

Deutſchland, im Jahre 1860 in die Bahnen einer liberalen 

Politik! ; 

Bald darauf wird auch Lörrach dem großen Verkehr durch 
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die Erſtellung einer Thalbahn näher gerückt, eine nicht geahnte 

Vergrößerung der Stadt iſt die alsbaldige Folge, die erſt nach 

einem Jahrzehnt wieder einen durch die Verhältniſſe bedingten 

ruhigen und gleichmäßigen Gang annimmt. 

Die weltgeſchichtlichen Ereigniffe von 1870/71 ſind noch in 

unſer Aller Gedächtnis. Mit Freuden hat auch Lörrach in jener 

bedeutungsvollen Seit die Opfer gebracht, die notwendig waren, 

um das Werk der Einheit zu vollführen. Nach Jahren heißen 

Ringens und Nämpfens hat Deutſchland ſeine Höhe und fein 

Siel erreicht! 

Und ſo tritt denn die Jubilarin jetzt in das dritte Jahr— 

hundert ihres Beſtehens ein, voll Hoffnung und voll Dank! 

Möchte es ihr gelingen, hier an der Grenzſcheide zweier 

verwandter Volksſtämme dem Gewerbe und Handel, der Ge 

ſittung und dem geiſtigen Leben fortdauernd eine ſichere Heimat 

zu ſein. 

Mögen aber auch Bürger wie Sinwohner Lörrachs allezeit 

im Geiſte und in der That nach Kräften dazu beitragen, daß 

der alte Wahlſpruch Lörrachs: „Ich bin zwar jung und klein 

anheute, jedoch aus Kindern werden Leute!“ mehr und mehr 

zur vollen Wahrheit werde! — Das walte Gott! 

= 

Rede des Reichstagsabgeordneten Pflüger 

(f. oben S. 107). 

Verehrte Feſtgenoſſen! Liebe Freunde! 

Wenn wir uns den Geſchichts-Abſchnitt vergegenwärtigen, 

in welchem unſere Geſellſchaft gegründet wurde, eine Seit des 

tiefſten Serfalls des deutſchen Reiches, der Erniedrigung der 

deutſchen Nation und mit ihr vergleichen das Heute, die Seit 

der Wiederaufrichtung und Neubefeſtigung dieſes Reiches, der 

Wiederherſtellung der alten Macht und Größe unſeres Vater— 
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landes, ſo haben wir allen Grund dem lieben Gott aus tiefſter 

Seele dafür zu danken, daß er uns dieſe Tage erleben ließ, an 

welchen wir das fchöne Doppelfeſt der Stadt und Schützengeſell⸗ 

ſchaft Lörrach feiern können. 

Als vor 200 Jahren ein weiſer Fürſt unſer damaliges kleines, 

dürftiges Gemeinweſen zur Stadt erhob und den Bürgern zu deſſen 

Sicherung geſtattete, ja ſie aufforderte ſich in den Waffen zu üben, 

da blutete unſer armes Vaterland noch dus den tauſend Wunden, 

welche ihm der 50 jährige Krieg gefchlagen. Viele menſchliche 

Wohnungen, Dörfer und Städte ſtanden leer und wüſte, weite 

Sandfchaften blieben unangebaut. Der Friede war wohl zu 

Münſter abgeſchloſſen worden, Friede war aber nicht eingekehrt 

in den deutſchen Gauen, weil Fremde ſich als Schiedsrichter über 

Deutſche aufgeworfen, ſich in unſere inneren Angelegenheiten 

miſchen durften und fortdauernd Swietracht ſäeten unter den 

deutſchen Fürſten und Stämmen. Die traurigen Folgen dieſer 

Suftände find auch nicht ausgeblieben: ein Stück des alten deut⸗ 

ſchen Reiches nach dem andern wurde von den ſchlimmen Nach⸗ 

barn losgeriſſen, bis endlich nur ein Jahr vor der für uns ſo 

denkwürdigen Epoche die größte und herrlichſte Stadt am Gber— 

rhein in die Hand des unerſättlichen Feindes fiel. Kaum ein 

Jahrzehnt ſpäter erlitt die Pfalz jene entſetzliche unmenſchliche 

Verwüſtung: das herrliche Schloß zu Heidelberg fiel in Trümmer, 

Mannheim, Speyer und viele Grtſchaften ringsum wurden dem 

Erdboden gleich gemacht. Sie erſehen daraus, daß unſere da- 

maligen Vorfahren angſtvolle und trübe Stunden erlebt haben 

müſſen, welche ſie kaum zum rechten Genuſſe der ihnen ein⸗ 

geräumten neuen Vorrechte kommen ließen. 

Uns, den Urenkeln, iſt es geſtattet, mit freierem Blicke in die 

Sukunft zu ſchauen. Auch unſerem heutigen Feſte ging ein ge⸗ 

waltiger Krieg voraus, der viele Wunden ſchlug. Sin raſcher 

Friedensſchluß hat aber die deutſchen Fürſten und Stämme nicht 

entzweit: die vorangegangene Bluttaufe hat ſie im Gegenteil 

vereint. Keine fremde Macht hat ſich ein Recht erworben, ſich in 

unſere inneren Angelegenheiten zu miſchen; frei und ungebunden 

beſtimmt das deutſche Volk durch feine Vertretung das, was ihm 

am beſten frommt. Wir verdanken dieſe glücklicheren Suſtände 



dem mutigen und pflichttreuen Fürſten, der als erſter, deutſcher 

Kaifer an der Spitze unſeres Vaterlandes ſteht, feinen politiſchen 

und militäriſchen Ratgebern, vor allem aber den gewaltigen 

unerreichten Anſtrengungen des deutſchen Volkes in Waffen, das 

nach langem blutigem Bingen den mutwilligen Angreifer zu 

Boden warf. Vicht minder hat aber auch zum Anbruche einer 

neuen beſſeren Seit beitragen helfen das Wiedererwachen eines 

nationalen Sinnes im deutſchen Volke, der Sinn der Fuſammen— 

gehörigkeit der deutſchen Volksſtämme, welcher ſeit Beginn des 
jetzigen Jahrhunderts von den Edelſten und Beſten der deutſchen 

Nation gepflegt wurde. Suerſt in einzelnen Vereinen gehegt, ich 

darf wohl hier die Schützenvereine neben den Turn- und Geſang— 

vereinen nennen, iſt dieſer alle Hinderniffe überwindende Geiſt 
der Sinigung Gemeingut unſeres Volkes geworden und hat alle 

Sondergelüfte einzelner Stämme und Dynaftien überwältigen und 

die jetzigen glücklicheren Suſtände vorbereiten und ermöglichen 

helfen. . 

Schon vor Gründung unſerer Geſellſchaft muß das edle 

Waffenhandwerk in unſeren Gauen eifrig gepflegt worden fein, 

denn wir ſind noch im Beſitze einer Einladung der Nackenſchützen 

in. Bajel vom Jahr 1605 an die getreuen Nachbarn und Schützen 

im Rötteler und Weiler Viertel. 

Erſt im Jahre 1682 aber wurde die hieſige Schüßengefell: - 

ſchaft von der Regierung des Markgrafen Friedrich Magnus 

förmlich konſtituiert und mit Statuten verſehen. Aus dem erſten 

Jahrhundert ihres Beſtehens iſt uns aktenmäßig wenig bekannt. 

Als äußerſter Vorpoſten der alten baden-durchlachiſchen Mark⸗ 

grafſchaft, mitten in den vorderöſterreichiſchen Landen, an der 

Grenze der vom deutſchen Beiche abgelöſten Schweiz mögen 

unſere Vorfahren in den ſchlimmen Kriegsjahren des 17. und 

18. Jahrhunderts manche Bedrängnis erfahren haben, oft werden 

ſie berufen geweſen fein, ihr Gemeinweſen gegen die Begehrlich— 

keit einer zügelloſen Soldateska zu beſchützen. Auch ſie werden 

das Wiederaufleben eines deutſchen Nationalsgefühls begrüßt 

haben, als ihnen die uns aus geiſtiger Unechtſchaft befreienden 

Heldenthaten des großen Friedrich von Preußen kund wurden. 

Erſt mit dem zweiten Jahrhundert des Beſtelhens treten 
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uns klarer die Erlebniſſe des Lörracher Schützencorps vor die 

Augen. Es war dies die Seit des Ausbruches der franzöſiſchen 

Revolution, als unſer unvergeßlicher Karl Friedrich 1794 die 

Schützen des Oberlandes zur Organiſation in Kompagnien und 

Bataillone aufrief und dieſelben mit Lieferung von Waffen, 

Fahnen und Trommeln unterſtützte. In Lörrach iſt man dieſem 

Aufrufe raſch nachgekommen: eine Abteilung unſeres Feſtzuges 

zeigt Ihnen, wie unſer damaliges Schützencorps ausgeſehen hat. 

Die öfteren Gefechte zwiſchen Franzoſen und Öfterreichern in 

unſerem Thale, die maſſenhaften Durchmärſche großer Armee— 

corps, die Aufrechterhaltung der Ordnung in unſeren Städten und 

Dörfern werden den einzelnen Schützencorps nicht geringe Mühe 

gemacht haben. Ihre Aufgabe haben ſie mit großer Aufopferung, 

öfter mit Gefahr des Lebens erfüllt. 

Der Friede, der den napoleoniſchen Kriegen folgte, führte 

auch für unſere Heimat große politiſche Anderungen herbei, vor 

allem die Einführung einer Staatsverfaſſung, welcher die Auf- 

hebung der Leibeigenſchaft vorangegangen war. 

Mit Einführung der Staatsverfaſſung, welche alle Bürger 

vor dem Geſetz gleichſtellte, mußte notwendigerweiſe das bisher 

von unſern Stadtbürgern genoſſene Vorrecht der Konffriptions- - 

freiheit fallen. Obſchon hierdurch eigentlich die Vorausſetzung 

eines eigenen Bürgerwehrcorps weggefallen, ſo bildete ſich doch 

Ende der 20er Jahre ein neues Corps unter Leitung ihrer jetzt 

noch lebenden Führer, der Herren R. Grether und Gebhard, 

von dem Sie ebenfalls Repräfentanten in den Reihen unferes 

Feſtzuges erblicken. Auch dieſes Korps hat ſich Derdienfte um 

unfer Gemeinweſen und um das Land erworben. Ich will hier. 

nur an ſeine Bemühungen um den Schutz unſerer Landesgrenze 

Anfangs der 50er Jahre erinnern. 

Mit der Ausdehnung der militäriſchen Rüſtungen der 

deutſchen Staaten iſt endlich auch das letzte militäriſche Bürger⸗ 

corps in Lörrach entbehrlich und aufgelöſt worden. An ſeiner 

Statt hat jedoch die alte Schützengeſellſchaft wieder ein regeres 

Leben entwickelt. In ihren Reihen ſammelten ſich vorzugsweiſe 

alle jene Männer, welche einen lebhaften Anteil an den Ge— 

ſchicken unſeres Vaterlandes nahmen. Sie bildeten den Kern 
* 
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der fortſchreitenden Bewegung der 50er und 40er Jahre und 

als wir infolge der militäriſchen Schachzüge des letzten großen 

franzöſiſch⸗deutſchen Krieges im badifchen Oberlande ganz ver— 

laſſen auf unſere eigene Kraft angewieſen waren, ſind es vor 

allem unſere treffkundigen Schützen geweſen, welche im Verein 

mit den ſtets opferbereiten Feuerwehren unſere Grenzmark gegen 

den Feind deckten und unſere Heimat vor mutwilligen feindlichen 

Überfällen ſchirmten. 

Es liegt ja in der Natur der Dinge, daß der Eifer für 

das Schützenweſen und die Beteiligung an unſerer Schützen— 

geſellſchaft ſich nicht immer gleich geblieben. Auch hier iſt 

Ebbe und Flut zu verzeichnen. Den Höhepunkt hat das Schützen⸗ 

weſen in unſerer Stadt aber jedenfalls unter der Leitung 

unferes 7 langjährigen Gberſchützenmeiſters Herrn Bürgermeiſter 

C. Kalame erreicht, als wir durch die Anlage einer Eifenbahn 

von unſerm alten Schießplatz außerhalb der Turmſtraße ver⸗ 

drängt, 1857 eine neue Schießhalle auf der ſchönen Röhe an— 

legten, auf welcher wir uns jetzt beſinden. Bier haben wir 

mit die heiterſten und ſchönſten Stunden unſeres Lebens zu⸗ 

gebracht inmitten lieber Freunde und Gäſte mit dem Blick auf 

die lieblichen Fluren unſerer treu geliebten Heimat. Daß auch 

unſere Nachkommen noch lange ähnlicher Freude teilhaftig 

werden, und zu tüchtigen, waffenkundigen Männern heranwachſen 

mögen, iſt mein heißer Wunſch. Stets ſei ihr wie unſer 

Wahlſpruch: „Unerſchütterliche Treue, aufopfernde Hingebung 

an unſer teures Vaterland und ſeine politiſchen Inſtitutionen, 

Pflege eines wahrhaft treuen Sinnes ſeiner Bürger. 

Unſern lieben Nachbarn und Gäſten, welche uns ſtets in 

Treue zur Seite ſtanden und uns durch ihre zahlreiche Teilnahme 

an unſerem Feſte auch heute ihre Anhänglichkeit aufs neue be- 

weiſen, ſage ich Namens der Geſellſchaft unſern herzlichen Dank 

und fordere Sie auf, denſelben ein donnerndes Hoch auszu— 

bringen. 



Ein Feſtgruß 
des Gründers der Stadt an ſein getreues 

Lörrach.“ 

n 

uſt ſind's zweihundert Jahre, mein Städtlein wert und lieb, 

Seitdem Ich, Friedrich Magnus, den Freibrief für Dich 

ſchrieb. 3 

Wie's wohl bei Dir mag gehen, das nahm Mich Wunder, traun! 

D’rrum ſtieg Ich jüngſt hernieder, um ſelbſt Mich umzuſchau'n. 

Zu guter Stunde zog Ich im ſchönen Thale ein: 

Vom blauen Himmel ſtrahlte gar hell der Sonne Schein, 

Es glänzte in den Auen der Wieſe Silberband 

Und hoch vom Berge grüßte das Röttler Schloß in's Land. 

Und als Ich trat in's Städtlein, kaum kannt' Ich da mich aus: 

Wo einſt des Pfluges Furchen, reiht itzt ſich Baus an Haus — 

Fürwahr, Du kleine Lerche, Du haft Dich brav geſtreckt 

Und Deiner Flügel Enden gar weidlich ausgereckt! 

Aus weiten Sälen dröhnte der Eifenwelle Schwung, 

D'rin war in reger Arbeit geſchäftig Alt und Jung; 

Es wirbelte die Wolke aus hohem Schlot empor, 

Und mächtig ſang und brauste der Waſſerräder Chor. 

) Aus der Feſtnummer des „Oberländer Boten“ vom 20. Auguſt 1882. 
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Sah auch in ſchlichter Werkſtatt, wie ſich der Bürger regt, 

Mit nimmermüdem Fleiße ehrſamen Handwerks pflegt; 

Auf volksbelebtem Markte hab' Ich mit Luſt erſchaut, 

Daß Candwirt's Hand fein ſorglich der Heimat Boden baut. 

Swar kam Mir in den Gaſſen manch Fäßlein zu Geſicht, 

Don dem Ich nit mocht' koſten — Markgräfler war es nicht —; 

Doch trank ich d'rauf im Hirfchen ein Schöpplein — Meiner Ser! 

Das war ein feiner Tropfen, das war ein ächt Gewächs! 

Bab’ dann am ſchönen Platze das ſchöne Haus geſchaut, 

Sum Nutz der lieben Jugend gar ſtattlich aufgebaut. 

Auch die Cateinerſchule Gymnaſium nennt Ihr's heut' — 

Fand Ich in treuer Pflege; das hat mich baß gefreut! 

Auf waldgekröntem Hügel ein kernig Dölklein haust: 

Die blanke Büchſe glänzte in ſtarker Männerfauſt, 

Und ziſchend flog die Kugel zum weitgeſteckten Siel — 

Glückauf, Du Schützengilde! gar mannlich iſt Dein Spiel! 

Sum Thale ſtieg Ich wieder — viel Turner friſch und jung 

Sah Ich die Glieder üben zu keckem Schwung und Sprung; 

Aus naher Schenke ſchallte ein fröhlicher Geſang 

Und durch das Thal ertönte der Abendglocken Klang. — 

Eins hätt' Ich ſchier vergeſſen, reumütig hol' Ich's ein: 

Auf Meiner Wand'rung ſchaut' Ich manch' Mägdlein ſchlank 

und fein, 

Und manches ſchöne Auge hat klar auf Mir geruht, 

So daß Mir altem Knaben gar eigen ward zu Mut — — — 

So hab’ Ich ſelbſt erfahren, wie Ihr Euch redlich müht, 

Wie Handel und Gewerbe in Dir, lieb Städtlein, blüht, 

Wie Ackersmann und Winzer in reger Thätigkeit 

Und wie Dein munter Dölkchen an Leib und Geiſt gedeiht. 

Wohl ſind des Glückes Güter gar launenhaft verteilt, 

Wohl birgſt auch Du manch' Stüblein, d'rin Not und Sorge 

weilt; 
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Doch that'ſt Du treulich üben des Mitleids ſchöne Pflicht — 
Es giebt noch viel zu helfen, ermüde darob nicht! 

Die Eintracht aller Guten ſei Deines Weſens Kern, 

Auf Deinem Pfade leuchte der Weisheit güld'ner Stern! 

Es ſei in alle Seiten die Freiheit Dein Panier, 

Die Liebe Deine Loſung, der Friede Deine Sier! 

Dem Fremdling, der gekommen zu Dir aus anderm Land, 

Gewähr' ein gaſtlich Obdach, reich' ihm die Freundeshand; 

Doch halt' im deutſchen Süden auch fürder treue Wacht 

Und wer das Deutſchtum ächtet, der ſei in Deiner Acht! 

So grüß' Ich Dich von Herzen an Deinem Wiegenfeſt; 

Ich trau', daß Gottes Segen die Seinen nicht verläßt, — 

Du haſt Dich brav gehalten, warſt nimmer träg noch zag, 

Glückauf d'rum, liebes Städtlein, zu Deinem Ehrentag! 

M. Seubert. 
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